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Einleitung.

Nachdem in Folge Antrags des Provinzial-Verwaltungs-Raths die Stände der
Rheinprovinz auf Allerhöchsten Befehl zu einem außerordentlichen Provinzial-Land-
tage zufcmunenbernfeu waren, wurde derselbenach vorangegangenem feierlichen Gottesdienste
in den Hanptkirchen beider Konfessionen zn Düsfeldorf am 31. März 1875 in der Aula
der städtische» Realschule — ei» neues Ständehans an Stelle des am 20. März 1872
durch Brand zerstörten ist noch nicht wieder beschafft — von den: Königlichen Landtags-
Commissarins und Ober-Präsideuten der Rheinprovinz vi-. von Bardeleben eröffnet.

Zum Laudtags-Marschalle hatte:: des Kaifcrs und Königs Majestät den Fürsten
zu Wied Durchlaucht, und zum Bice-Landtags-Marschall den Freiherr,: von Geyr-
Schweppenburg zu Aachen ernannt.

Die Eröffnnngsrede des Königl. Landtags-Commisfarius ward von: Landtags-
Marfchalle mit einem dreimaligen Hoch anf Seine Majestät, den Kaiser nnd König, in
welches die Verfammlnng begeistert einstimmte, erwidert.

Sogleich bei Eröffnung des Landtages gelangte der vom Provinzial-Verwaltungs-
Rcuhe nach Vorschrift des ß. 3 des Allerhöchst genehmigten Regulativs für die Organisation
der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provinzialstäudischen Anstalten
in der Rheinprovinz von: 27. September 1871 (G.-S. S. 469) erstattete Verwaltuugsbericht
über die Ergebnisse.der provinzialständischenVerwaltung zur Vertheilung, ebenso ein besonders
erstatteter Bericht betreffend die Fortführung der Banten an den fünf neuen Irrenanstalten
im Jahre 1874, sowie Feststellung der bereits aufgewendeten nnd überschlägliche Berechnung
der noch aufzuwendenden Kosten.

Nach lOtägigem Zuscuumeufeiu wurde der Landtag am 9. April 1875 von dem
Königlichen Landtags-Commifsarius geschloffen.





Verzeichniß
der zum 23. Rheinischen Provinzial-Landtage in Düsseldorf anwesend gewesenen

Stllndesherrenund Abgeordneten.

Landtags-Marschall.
Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus

Neuwicd.

I. Aus dem Fürstenstande.

Se. Durchlaucht Alfred Fürst und Altgraf zu
Salm-Ncifferscheidt-Ty«zu Schloß Dyck.

Se. Durchlaucht Alfred Fürst vo« Hlltzseld zu
Schloß Calcum.

Se. Durchlaucht Prwz Albrecht zu Soluis-
Brauufcls.

II. Aus dem Stande der Ritterschaft.
Herr Graf Bcyssclvon Gymuich, Köuiglicker

Kammerherr uud Laudrath a, D. zu
Schloß Frentz.

„ Freiherr von Bourscheidt aus Haus Rath,
Kreis Düren.

„ Freiherr Cnrl Voll Erde, Königlicber
Landrath aus Geldern.

„ Freiherr Adolph vo» Fürstenberg, König¬
licher Kammerherr aus Lörsfeld, Kreis
Bergheün.

„ Freiherr Friedrich Leopold von Fürstcn-
hcrg zu Borbeck,Kreis üsseu.

„ Graf Gisliert von Fürstenberg-Stamm-
hcim zu Ttannnheim.

„ Freiherr Theodor von Genr-Schweppcu-
hurg, Königlicher Kaunnerherr aus Wie¬
senthal, Stadtkreis Aachen.

„ Graf Arthur von Goltstci» zu Vrchl,
Kreis Geilcntircheu.

„ Bruno von Heister aus Düsseldorf.

Herr Graf Alfred von Hompesch - Ruhrich,
Köuiglicher Kammerherr aus Schloß
Ruhrich, Kreis Erkelenz.

„ Freiherr Clemens von Lol> zu Schloß
Wisscu.

„ Freiherr Cngeu Vo» Loö, Köuiglicher
Landrath aus Siegburg.

„ Graf Wolff-Metternich zu Schloß Gracht
bei Liblar.

„ Graf Johann Wilhelm von Mirlmch
aus Harff, Kreis Gcilentirchcn.

„ Freiherr Carl Von Mylius aus Liuzcuich,
Kreis Iiilich.

„ Graf Max von Ncsselrode-Chreshofcu,
OberhofmeisterIhrer Majestät der Kai-
feriu und Königin, Landrath n. D. aus
Berlin.

„ Scul, Director der Rheiuischcu Proviuzial-
Feuer-Societät aus Coblenz.

„ Freiherr Friedrich von Solcumcher-Aut-
weiler. Königlicher Kaunnerherr aus
Oruuhaus, Laudlreis Trier.

„ Graf Nudolph von Schaesvcrgzu Krickeu-
beck, Kreis Geldern.

„ Freiherr von Schell zu Schclleuberg,
LandkreisEssen.

„ Clemens August Schrocdcr, Laudgcrichts-
rath aus Aachen.

„ Graf August vou Spee, Köuiglicher
Kammerherr und Schloßhauptmaun von
Vrühl zu Schloß Hcltorf, Kreis Düsseldorf.

„ Graf Franz von Spee, Bürgermeister
aus Eromsort.



Herr Freiherr Edmund von Spies-Biillcshcim,
Königl. Kammcrhcrr zu Haus Hall,
Kreis Heinsberg.

„ Freiherr von Wulffen, genannt von Wcugc,
Major zu Hans Obcrbach, Kreis Iiilich.

III. Aus dem Stande der Städte.

Herr Ailton Aldriugc», Rentner und Stadt¬
verordneter ans Trier.

„ Alexander Bachcm, Oberbürgermeister,
Appellatiousgerichts-Natha. D, von Cöln.

„ I>i-. Baucrband, Geheimer Instizrath,
Professor und Stadtverordneter aus Bonn.

„ Peter Becker, Ober - Bürgermeister aus
Eupcn.

„ Theodor Böninsscr, Kaufuianu und Com-
uierzicuraty ans Duisburg.

„ Nieolaus Bremiss, Advotat-Auwaltund
Stadtverordneter aus Eobleuz.

„ Johann Wilhelm Caesar, Kaufmann aus
Ncuwied,

„ Advotat-AnwaltCourth zu Diisseldorf.
„ Theodor Tietzc, Kaufiuaun und Beige¬

ordneter ans Etberfcld.
„ Wilhclül von Cyucr», Kaufmann aus

Barmen.
„ Coustautin Franour, Kaufmann und

Stadtverordneter aus Aachen.
„ Johann Gumnich, Bürgermeister aus

Eschiveilcr.
„ Arnold Wilhelm Hardt, Geheimer Com-

merzicnrath, Kaufmann nnd Fabrikant
von ^cnnep.

„ Jacob Horst, Rcutucr und Stadtver¬
ordneter ans Cölu,

„ Gustav Hilgcr, ^'ommerzienrath, Kauf¬
mann uud Stadtverordneter aus ^hriug-
hauseu bei Nemscheid.

„ Wilh, voin Hövel, Spinuereibesitzervou
B.-Gladbach, Kreis Mülheim am Rhein.

„ Wilhelm Icnta.es, Seidcufabrikant und
Stadtverordneter von Erefcld.

„ Mathias Joseph Krenzberg, Wcinhändler
und Stadtverordneter von Ahr>veiler.

Herr Heinrich Künz, Bürgermeisteraus Bern-
eastel.

„ Abraha«! ^ambcrtz, Kaufmannund Stadt¬
verordneteraus Äonrschcid.

„ Wilhelm Münster, Iugenicur-Hauptmauu
a. D., Stadtverordneter zn Wesel.

„ Wilhelm Prinzen, Kaufmann, (5ommer-
zienrath und Stadtverordueter aus M.
Gladbach.

„ Victor Ssshler, Banquier nnd Beigeord¬
neter aus Üreuznach.

„ Carl Schlächter ««n., Kaufmann nnd
Beigeordneter ans Saarbrücken.

„ Wilhelm Schiller, Kaufmannaus Doruap
bei Wülfrath.

IV. Aus dem Staude der Gaud-Gemeinden.

Herr Friedlich Jacob Bcrusau, Ackerwirth
und Branulweiubreuuer aus Born, Kreis
Düsseldorf

„ Jacob Blnui, «andwirth von Engcrs.
,, Julius von Bünninghnuscn, Gutsbesitzer

ans Hollaudshof, Kreis Moers.
„ Franz Broich, Gutsbesitzerans Änscher-

hof bei Graefrath, Kreis Neuß.
„ Franz Horstcr, Bürgermeister a. D. und

Gutsbesitzeraus Herscl, Kreis Bonn.
„ Adolph Iagenbera,, Grundbesitzer aus

Almcrsbach,Kreis Altcukirchcn.
„ Jacob Janscu, Gutsbesitzer aus Bins-

fcld, Kreis Dürcu.
„ Georg Carl Immich, Gutsbesitzer aus

Eutirch, Kreis Zr!l.
„ Friedrich Adolph Äockerols, Gutsbesitzer

aus ^eyffahrt, Kreis Gcilentirchen.
„ Johann Lavrcyscn, Gutsbesitzer aus

^ückerath,Kreis Schleiden.
„ Freiherr Felix Von M>', ^andrath z. D.

und Gutsbesitzer ans Hassum, Kreis Cleve.
„ Arnold Maas, Ackerwirthaus Schwelgern,

Kreis Duisburg.
„ Johann Philipp Müller, Gutsbesitzer

aus Niedermendig,Kreis Mayen.



Herr Johann Müller, Guts- und Mühlen¬
besitzer aus Gülö, Kreis Coblenz.

„ Hugo Mund, Hauptinann a. D. und
Gutsbesitzer aus Brüchen, Kreis Mülbeim.

„ Hermami Joseph Paulsscu, Bürger¬
meister und Gutsbesitzer aus Laffcld,
Kreis Hciuobcrg.

„ Wilhellu Nautcustnnich, Gutsbesitzer aus
Eitelsbach, LandkreisTrier,

„ Johann Baptist Neusch, GutsbcsiKerund
Bürgermeister aus Lebacb, Kreis Merzig.

Herr Eonstlllltinvoll Nuys, Bürgermeisteruud
Gutsbesitzer aus Waukuin, Kreis Geldern.

„ Robert Schmidtboru, Glitsbcsitzerund
Fabrikant aus Fricdrichsthal bei Saar¬
brücken.

„ Franz Struuck, Bürgermeisteruud Guts¬
besitzer aus Warth, Kreis Siegburg.

„ Heinrich Trapp, Oeeonom aus Wald-
böckelbeim, Kreis ürcuznach.

„ Joseph Hubert Weidt, Bürgermeister
a. D. uuo Gutsbesitzeraus Greßtönigs-
dorf bei Celn.





Sihungs WroiocoKe.
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Erste Bihung.
Verhandeltin der Anla der Realschnle zu Düsseldorf am 31. März 1875.

Nach Beendigung des in den Kirchen beider Coufeffionen abgehaltenen Gottesdienstes
versammeltensich ^/«12 Uhr die Mitglieder des Landtags in der Aula der Realschule. Von einer
Deputation geleitet, trat um 12 Uhr der KöniglicheLanotags-Commissar,Herr Oberpräsident der
Rheinprovinz Dr. v. Bardeleben, in den Saal und eröffneteden 23. Rheinische» Provinzial-
Laudtag mit folgender Ansprache:

„Hochgeehrteste Herren!

Se. Majestät unser AllergnädigsterKaiser und König haben mittelst Allerhöchster Ordre
von! 9. d. Mts. die Stände der Rheinprovinz auf heute zu einer Sitzung zusammenberufeu und die
Dauer dieser Sitzung auf acht Tage bestimmt. Zum Landtags - Marschall haben Se. Majestät
den Herrn Fürsten zu Wied und zum Stellvertreter des Marschalls den Herrn Freiherrn
v. G ehr-Schwepp enburg zu ernennen geruht

Meine hochgeehrtesten Herren! Das erste Wort, welches heute von dieser Stelle erschallt
gelte dem Andenken eines Mannes, den ich zn meinem tiefinnigstenBedauern nicht mehr unter
Ihnen sehe. Sie fühlen, daß ich von dem hochverehrtenfrüheren Landtags - Marschall Herrn
Freiherrn Raitz von Frentz-Garrath spreche, den in den letzten Tagen des vorigen Jahres
der Tod uns leider entrissenbat. Durch diesen Tod hat die Rheinprovinz einen ihrer edelsten
Söhne verloren, insbesondereist die provinzialständischeVertretung und Verwaltung dadurch ihres
trefflichenLeiters und Führers beraubt worden. Wenn Sie, meine hochgeehrtestenHerren, wenn
wir Alle, die wir das Glück gehabt haben, dem Verewigten nahe zu stehen, diesen schweren Verlust
tief beklagen, so soll auf der andern Seite die Erinnerung an das, was der Verewigte mit uner¬
müdlichein Fleiße mit Umficht uud Energie für unsere schöue Provinz geleistet hat, soll die Erinne¬
rung an die ganz bedeutendePersönlichkeit, au den Mann von offenem nud liebenswürdigem
Charakter, von ritterlichem Sinn, von warmem patriotischen Herzen, voll treuester Hingabe an
König uud Vaterland, soll diese Erinnerung in uns stets fortwirken, ein lebeudigesDenkmal des
Dahingeschiedenen.

Der Tod des Freiherrn von Frentz hat Veranlassung gegeben zur Berufung dieses außer¬
ordentlichen Landtages. Sie wissen, daß der Freiherr von Frentz ein zwiefachesAmt auf feine
Schultern geladen hatte, einmal das Amt eines Landtags-Marschalls iu dem Siuue unserer älteren
provinzialstä'ndigen Gesetzgebung,welches sich auf den Vorfitz in den Sitzungen des Provinzial-
Landtages beschränkt, u»d dann noch eine zweite amtliche Funktion, die Leitung der neu gegründe»

2'
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ten provinzialständischen Verwaltung. Der Umstand, daß der Freiherr von Freutz in der glücklichen
Lage war, seine ganze Zeit diesem umfangreichen und schwierigen Geschäfte zu widmen, ferner,
daß die Verlegung dcö Ämtssitzes der Proviuzial-Verwaltung an den Wohnort des Freiherrn von
Frentz angeordnet wurde, machten die Combinirnng der beiden Aemter möglich. Es mnßte desbalb
sofort nach dem Tode des Freiherr« von Frentz die Frage cutstehen, ob es augäuglich sein würde,
diese Vereinigung ferner noch fortbestehen zu lassen, oder ob nicht bei dem bedeutenden Umfange,
welchen die proviuzialstäudischc Verwaltung scbou erreicht hat, und lünftig «och in höherem Maaße
gewinnen wird, die Gründung einer besonderen Beamtcustclle für die provinzialstäudischc Ver-
waltung, die Gründling einer Landes-Directmstcllc, oder wie man das Amt bezeichnen möge,
das anderwärts schon besteht, auch für die Nheinproviuz ein unabweisbares Bedürfniß geworden
wäre. Ihr Ausschuß, der Provinzial-Verwaltuugsrath, hat diese Frage pflichtmäßig geprüft, er
hat sich für den zweiten Theil der Alternative entschiedenuud demgemäß au die Staatsregierung
den Antrag gestellt, den Proviuzial-Landtag baldigst zum Zweck der Wahl ciues Landes-Dircetors
znsammcnzuberufen. Die Slaatsrcgiernng, die von Anfang au dic Ercirung einer Landes-Dircttor-
stelle ins Auge gefaßt hatte, ist bereitwillig auf diesen Antrag eingegangen.

Ihnen, mciuc Herren, liegt jetzt dic Anfgabc ob, diese Angelegenheit, welche Sie bereits
früher beschäftigt hatte, unter wesentlich veräudcrteu Verhältnissen einer neuen Prüfung zu unter¬
ziehen. Treten Sie dem Antrage des Proviuzial-Verwaltnngsrathes bei, so würde es zunächst
eines Beschlusses Ihrerseits bedürfen, um die Abänderung des Allerhöchsten Regulativs, betreffend
die vrovinzialständische Verwaltung vom 27. September !8?1, zu beantragen, weil dieses Regulativ
Ihrem frühereu Beschlusse entsprechend, die Bestimmung enthält, daß der Laudtags-Marschall die
Leitung der provinzialständischen Perwaltnng führen soll.

Uebcrzeugt, daß Sie mit derselben Pflichttreue, mit derselben Einsicht, die Sie stets
bewährt haben, auch an diese Frage herantreten werden, spreche ich die Hoffnung aus, daß Inre
diesmaligen Berathungen ebenfalls znm Wohlc uuserer schönen Provinz ansschlagen werden.

Sie treten in diese Berathung ein, meine Herren, nnter der Leitung eines neu ernannten
Landtags-Marschalls.

Gestatten Sie mir, dnrchlauchtigstcr Herr Marschall, daß ich au diesem ersten Tage I">res
neuen Amtes Sie aus vollem Herzen begrüße, indem ich den Wunsch ansspreche, daß das Ver¬
trauen dieser hohen Versammlung Ihnen in demselben Maaße entgegenkommen möge, wie das
Allcrhöchste Vertrauen Seiuer Majestät des «aisers und Königs Sie an diese Stelle geführt bat.

Was mich aber betrifft, meine Herren, so werden Sie mich jederzeit bereit finden, Ihnen
die etwa noch erforderlichen oder Ihrerseits gewünschten Mitthcilungcu zu macheu, wie es mir stets
zur hohen Freude gereichen wird, Ihre Arbeit znm Segen unserer Provinz fördern zu helfeu.

Hiermit erkläre ich im Namen Sr. Majestät unsers Kaisers und Königs den 23. Landtag
der Rheinprovinz für eröffnet."

Nach Eröffnung des Landtages brachte der Landtags-Marschall Fürst zu Wird, ein
Hoch ans Sc. Majestät den Kaiser und König aus, in welches dic Versammlung begeistert
einstimmte.

Nachdem der Landtags-Eommissar von derselben Deputation geleitet, den Saal verlassen
hatte, begrüßte der Marschall seinerseits die Versammlung uud gedachte hierbei ebenfalls mit
warmen Worteu des verewigten Landtags-Marschalls, Freiherrn Raitz v. Frentz -Garrath,
dessen Andenken die Versammlung durch Erhcbcn vou dcn Sitzen ehrte.

Der Marschall gedachte demnächst der ebenfalls durch den Tod geschiedenen, dein
Landtage seit einer Reihe von Iahreu angehörenden Mitglieder: Graf v. Hoeusbrocck, Obcr-



13

Bürgermeister Contzen und Bürgermeister Schult, zu deren ehrenden Andenken sich die Ver¬
sammlung den ihren Sitzen erhob.

Hierauf ging der Marschall zu geschäftliche« Mittheilungen über, ernannte den Abge¬
ordneten Bürgermeister Gymuich zum Protokollführer und zum Stellvertreter desselbenden
AbgcordueteuGrase» Mirb ach.

Die Bildung der Ausschüsse fand in folgender Weise statt:

I. Ausschuß. Gegenständeder Central-Verwaltung.
Vorsitzender Herr ^andgerichtsrath Schröder.

Bildung
der Ausschüsse.

1. Herr Graf Uo» Beyssel, 10. Herrin. Vaucrlmnd,
2. , Graf Uo» Spcc, 11. „ Bönmssrr,
3. , Graf v. Fürstenberss-Stammheim, 12. „ Johann Müller,
4. , Freiherr voll Solcumchcr, 13. „ Horster,
5. , Freiherr Enge» von ^o<", 14. „ Schmittboru,
6. „ Franour, 1.^. „ 3^u!tt»strauch,
7. , Tictze, 16. „ Paniöscn,
8. , Kreuzberg, I?. „ ^aorchsen.
9. , Becker,

II. Ausschuß Provinzialanstalten,Anträge und Petitionen,
Vorsitzender Herr Freiher c von Wenge-Wulffen.

1. He er Graf Max von Mcttcrnich, 7. Herr Prinzen,
2- „ Freiherr Adolph Von Fnrsteulltrg, 8. „ Maas,
3. ., von Heister, 9. „ Vernsan,
4. „ Horst, 10. „ Äolcruls,
5, ., Vrcmia,, 11. „ Struut,
"- „ Snhler, 12, „ Carl Schlächter.

III. Ausschuß. Prooinzial-Feuer-Societät und Vaudtags-Oecouoinic.
Vorsitzender Herr Graf Hompcsch.

1.
2.
3.
4.
5.
ö.

Freiherr von Zpics-Bülleshcim,
Seul,
Freiherr von Fürsteuberss (Borbeck),
von Heister,
OberbürgermeisterBache»!,
Advocat-AuwaltCourth,

7. Herr von Cyncril,
8. „ Schüler,
9. „ IngenlierF,

10. „ Kunz,
11. „ Iaitfcu.

IV. Ausschuß. Bczirtsstraßeu.
VorsitzenderHerr Freiherr von Ccrdc.

1. Herr Graf Franz von Spec, 8. Herr Münster,
2. .. Graf von Ncssclrodc, 9. „ Trapp,
3.
4.
5.
6.
7.

Freiherr Clemens von Loö,
Freiherr von Schell,
Aldringcn,
Caesar,
vom Hövcl,

10. „ Mund,
11. „ von Mhs,
12. „ von Bönniughanscn,
13. „ Vroich,
14. „ Rcusch.
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Demnächst theilte der Marschall die an die Ausschüsse übergebcueuEiugauge mit:
1. Vom Proviuzial-Verwaltuugsrath. Bericht des Rheinischen Provinzial-Verwaltuugs-

raths über die Ergebnisse der provinzialstäudischeu Verwaltung. I. Ausschuß.
2. Derselbe. Antrag auf Anstellung eines besoldeten Laudes-Directors zur Besorgung

der laufenden Verwaltungsgeschäfte. I. Ausschuß.
3. Derselbe. Referat, betr. ^, die Veränderung der Geschäftsordnung für den Provin¬

zial-Verwaltungsrath der Rheiuprovinz und d. die Geschäfts-Instruction für den Laudes-Director
der Rheinprovinz und die ihm zugeordnete« oberen Beamten. I. Ausschuß.

4. Derselbe. Fortführung der Bauten an den 5 neuen Irren-Anstalten im Jahre 1874,
sowie Feststellungder bereits aufgewendeten und überschläglicheBerechnungder noch aufzuwendenden
Kosten. II. Ausschuß.

5. Derselbe. Feststellungeines Normal-Besoldungs-Etats für die neuen Irren-Anstalten.
N. Ausschuß.

6. Petition um Gewährung eines einmaligen Zuschussesvon 1500 Mark au den
Dürener Pferdezucht-Verein. Der Abgeordnete v. Gehr macht den Antrag zn den, seinigeu, er
wird unterstütztund geht au den II. Ausschuß.

?. Antrag, betreffend die Vertretung der Gemeinde Altendorf im Landkreise Essen im
Stande der Städte.

Der AbgeordneteMaas macht den Antrag zu dem seinigeu und wird derselbe aus-
reichcudunterstütztnud geht au den II. Ausschuß.

8. Vom Königl. Landtags < Commifsar, betreffend die Verwendung des Grundsteuer
Deckuugsfondsim Reg.-BezirkeTrier. II. Ausschuß.

9. Petition aus dem LandkreiseEssen wegen anderweitiger Regelung der staatlichen
Besteuerungsverhältnisse. II. Ausschuß.

10. Von dem Proviuzial-Verwaltuugsrath. Verlegung der Verwaltung der Provinzial-
Feuer-Societü't von Eoblenz nach Düsseldorf. III. Ausschuß.

11. Derselbe. Referat, betreffend die Gewährung eines außerordentlichenCredits von
«000—9000 Mark aus dem Societäts - Fonds für außerordentlicheArbeiten im Interesse der
Proviuzial-Feuer-Societät. III. Ausschuß.

12. Derselbe. Referat, betreffend die Bewilliguug eines Beitrages von 10,000 Mark
aus den Zinsübcrfchüssender Provinzial-Hülfskassezur Ausschmückung des Brunnens auf dem
Castorplatzezu Eoblenz mit einem größeren Sculpturwerte. II. Ausschuß.

13. Antrag auf Uebernahmeder Neuwied-Andernacher Actienstraße als Vezirksstraße.
IV. Ausschuß.

. 14. Von dem Köuigl. Landtags-Commissar. Erhöhung der Bezirtsstraßen-Zuschlägeim
RegierungsbezirkDüsseldorf. IV. Ausschuß.

15. Petition mehrerer Einwohner von Elberfeld um Pflasteruug der Elberfelder-Barmer
Bezirksstraße in der Stadt Elberfeld.

Die Petition macht der AbgeordneteDietze zu der seiuigen, sie wird unterstützt und
geht an den IV. Ausschuß.

16. Antrag des Dircctors der Hebammen-Lehranstaltzu Eöln um Gehaltserhöhung.
Der Marsch all macht dem Landtage hierüber die Mittheilung, daß dieses Gesuch au

den Proviuzial-Verwaltuugsrath eingesendetworden ist, daß dieser aber eine Vertagung dieser
Frage bis zur Aufstellungdes nächsten Etats beschlossenhat, gegen welchen Beschlußdie Versamm¬
lung keinen Widersprucherhob.
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Der Marsch all theilt ferner mit, daß nach Z. 4 der GeschäftsordnnngPetitionen nud
Anträge innerhalb der ersten 14 Tagen eingebrachtwerden tonnen. Da aber in Folge der Ver-
Handlung,welche im letzten Landtage hierüber stattgefunden,der Marschall, bei einer kürzeren Daner
des Landtages die Frist über die Einbringung von Petitionen und Anträge zu bestimmen habe, so
werde seinerseitsdiese Frist mit Rücksichtauf die kurz bemessene Dauer des gegenwärtigenLand
tags auf Samstag den 3. April festgesetzt.

Der Marsch all schließt hierauf die Sitzung und beraumt die nächste auf Samstag um
11 Uhr an.

Schluß der Sitzung 12^ Uhr.

Der Landiags-Marschall:

Wilhelm, Fürst zn Wied.

Zweite Sitzung.
Verhandelt in der Aula der Realschule zn Düsseldorf am 3. April 1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der ersten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fuugirt der AbgeordueteGymnich.
Eingegangensind: Neue Eingänge,
Antrag wegen Behandlung von Anträgen auf Pflasteruug von Bezirksstraßen in den

Städten. Derselbe ist genügendunterstütztund bereits den: IV. Ausschuß zugegangeu.
Antrag, betreffend die Pflasterung der Elberfeld - Barmer Bezirksstraße in der Stadt

Elberfeld. Der Antrag ist genügendunterstütztund dem IV. Ausschuß zugegangeu.
Von dem Königlichen Laudtags-Commissar:Mittheilung, daß der Wahlkreis Daun-Prüm-

Bittburg im Stande der Landgemeindenunvertrcteu bleiben wird, indem der Abgeordnete Krämer,
sowie sein Stellvertreter am Erscheinenverhindert sind.

Derselbe. Mittheilung, daß für den Herrn von Nell fein Stellvertreter der Graf Für¬
st e n b e r g - S t a m m h e i m einberufen ist.

Derselbe. Mittheilung über die Wahl vou Civil-Mitglicdcrn zu den Ober-Ersatz-Eom-
Missionen für die 5 Brigade-Bezirke,sowie Aufbringung der Kosten für diese Mitglieder.

Sie geht an den I. Ausschuß. Der Marsch all empfiehltdeu Mitgliedern aus den
einzelnen Brigade-Bezirken in der geeigneten Weise die Wahl der Mitglieder der Eommission
vorzubereiten.

Antrag des AbgeordnetenEnesar und Genossen, betreffend die Ausgleichung der Kriegs-
leistungcn aus den Jahren 1870 und 1871.

Der Antrag ist genügend nnterstütztund geht an den II. Ausschuß.
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Gesuch des Freiherr» Joseph von Fürstenderg um Verleihung der Nittcrgutsqualität für
das Out Muffendorf. Das Gesuch wird der Ritterschaft überwiese»,

Petition aus der Gemeinde Rath, betreffend die Ausgleichung der Kosten der Eiuquarti-
rung im Frieden.

Die Petition ist von dem Abgeordneten von Heister zu der fciuigen gemacht, dieselbe ist
genügend unterstützt und geht an den II. Ausschuß.

Petition, betreffend die Aufnahme des Ortes Ehreufeld in den Verband der Städte.
Der Abgeordnete Wcidt macht die Petitio» zu der fciuigcu, dieselbe fiudet ausreichende

Unterstützung und geht an den II. Ausschuß.
Petition, betreffend die Mehrkosten des Denkmals für den verstorbenen Ober-Präsidenten

der Rheiuproviu; v. Pommer-Esche uud die hierdurch veranlaßten Verluste des Hof«Bildhauers Gilli.
Diefe Petition hat der Abgeordnete Bremig zu der scinigen gemacht, dieselbe wird unter¬

stützt uud geht an den II. Ausschuß.
Gesuch der Gemeinde Mourcal um Gewährung eines Zuschusses zum Ausbau des dritte«

Theiles der Cochem-Mahener-Bezirtsftraße.
Der Abgeordnete Kreuzberg macht den Antrag zu dem seinigcn. Derselbe wird genügend

unterstützt und geht au den IV. Ausschuß.
Gesuch des Gutsbesitzers Hieger aus Hnckingen im Kreise Düsseldorf um Verleihung der

Rittergutsqualität au seine Besitzung.
Das Gesuch wird der Ritterschaft überwiesen.
Petition des Chaussee-Einnehmers Carl Rosen um Unterstützung wegen erlittenen Schadens

durch Zerstörung ciuer Brücke über die Ruhr.
Der Abgcorduetc Paulsscn macht die Petition zu der seinigen. Dieselbe wird genügend

unterstützt und geht an den IV. Ausschuß.
Mittheilung des Königl. ^audtags-Commissars, betreffend den Ausbau der Andernach-Neu-

wieder Atticnstraße.
Die Sache ist schon in Verhandlung und geht die betreffende Mittheilung zu deu Vor-

stückcn an den IV. Ausschuß.
Antrag der Gemeinden ^angerwche, Nothberg, und Gressenich auf Uebernahme der Straße

von ^angerwehe nach Kleinhau auf deu Bezirksstraßeufonds.
Der Abgeordnete Paulssen macht den Autrag zu dem seinigen. Derselbe wird hinreichend

unterstützt uud geht an den IV. Ausschuß.
Antrag des Freihcrrn Egon von Fürstenberg um Ertheilnng der Matrikel der Ritterguts«

Qualität des Rittergutes Eibach an den jetzigen Besitzer.
Der Autrag geht an die Ritterschaft.
Der Marsch all theilt mit, daß der Abgeordnete Paulssen dem IV. Ausschuß zugewiesen ist.
Es wird in die Tagesorduuug eingetreten.

Irlenanstaltsbauten. Der erste Gegenstand betrifft das Referat des II. Ausschusses über die Fortführung der
Bauten an den 5 neuen Irren-Anstalten im Jahre 1874, sowie Feststellung der bereits aufge-

cz. „wendeten und überschlägliche Berechnung der noch aufzuwendenden Kosten. Referent: Abgeordneter
Kockerols.

Der Bericht des Provinzial-Verwaltuugsraths über die Fortführung der Bauten bei
Düsseldorf, Andernach, Vierzig, Bonn und Düren hat dem Ausschuß zu teiuerlei Erörterungen
Veranlassung gegeben. Derselbe hat die Mittheilung der anwesenden Mitglieder des Provinzial-
Verwaltungsraths, daß seit Uebcrleituug der fraglichen Angelegenheit in die Provinzial-Selbstver-
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Wallungüberall und nach Kräften zu sparen gesucht werde, freudig begrüßt und beschlossen, dem
Landtage davon Mittheilung zu machcu, und dcu Wunsch daran zn knüpfen, daß auch fortan,
insbesonderebei der inneren Ausstattnng der Anstalten, in dieser Weise gehandelt werde.

Der Landtag nimmt von diesen Mittheilungen Kenntniß. -
Derselbe Referent erstattet Namens des II. Ausschusses das Referat deS Proviuzial-Ver- Normal-Nesoldungs-

waltungsraths an den Proviuüal-Landtag, betreffend die Feststellungeines NormabBcsolduugs-Etats ^"
c„ ,, c« , , , ^ n, >-. <. fiir die neuen
für die ucucn Provmzial-IrremAustalten. Irren°Anstalten.

Der Ausschuß beschloß, das bezüglicheReferat des Proviuzial-Vcrwaltungsraths zn dem
seinigenzu machcu und bittet das hohe Haus, dem Normal-Bcsoldnngs-Etat die Genehmigung
zu ertheilen.

Der Marschall stellt demnächstdie einzelnen Positionen des Etats znr Diskussion
und Abstimmung.

Uornml-Besoldungz-Etlltfür die neuen Prouinzial-Ilten-Anstnllen.

1. Direktor, (ein nach den Anforderungendes Staates geprüfter Arzt).
Gehalt 1600—2000 Thlr. oder 4800-0000 Mark, freie Wohnung mit Garteu, Heizuug,

Licht und Arznei. Wird genehmigt.
2. Zweiter Arzt, Stellvertreter des Dircctors.

Gehalt 800—1000 Thlr. oder 2400—3000 Mark, Emolumente wie vor. Wird genehmigt.
3. Assistenz-Arzt,(darf erst angestellt werden, wcun die Bevölkerungder Anstalt 150 Kranke zählt)'

Gehalt 400 Thlr. oder 1200 Mark, freie Beköstigungiu der I. Tischklasse, freie Wohnuug,
Heizung, Licht, Wäfche und Arznei. Wird genehmigt.

4. Voloutllir-Aerztc,
werden nach Bedürfniß ohne baare Eutschädiguugzugelassen,beziehen aber die Emolumente

des Assistenz-Arztes. Wird genehmigt.
5. Anstalts-Apothetcr, (falls die Anstellung eines besonderen AnstaltsÄpotheters geboten erscheint).

Gehalt 300—400 Thlr. oder 900—1200 Mark, Emolumente wie der Assistenz-Arzt.
Wird genehmigt.

0. Verwalter, (Iuspector).
Gehalt 600—850 Thlr. oder 1800—2550 Mark, freie Wohnung mit Garten, Heizung,

Licht und Arznei. Wird genehmigt.
7. Rendmit,

wie p»8. 6, Verwalter. Wird genehmigt.
8. Ollerwiirtcr,

Gehalt 200—300 Thlr. oder 600—900 Mark, Emolumente wie pos. 9. Wird genehmigt.
9. Vicc-Ol>crwiirter,(wird erst angenonnueu,wenn die Anstalt 150 Kraule zählt).

Gehalt 200—250 Thlr. oder 600—750 Mark, freie Wohuung, Beköstigung,Heizung, Licht,
Wäfcheund Arznei. Wird genehmigt.

10. Wart-Persoml, (auf je 8 Normal-Krankewird eiu Wärter resp, eiue Wärtern, augeuommen).
Lohn 60—120 Thlr. oder 180—360 Mark. Beziehe« außerdem freie Wohuung bei den

Kranken, freie Beköstigung in der III. Tischklasse, freie Wäsche uud Arznei. Wird geuchmigt.
11. Dicustuoten-Pcrsoml, Köchin und Wäscherin.

Lohn je 80—120 Thlr. oder 240—360 Mark, freie Beköstigung in der II. Tischtlasse,
Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäscheuud Arznei.
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Städte-Ordnung,

Die übigen Dienstboten werden nach Bedürfniß angenommen, beziehen den ortsüblichen
Lohnsatz und die sonst gebräuchlichen Competcuzeu.

Wo die besonderen Verhältnisse der Anstalt die Annahme von Gastechnikern, Maschinisten
«. erfordern, erfolgt deren Annahme auf Gruud besonderen Engagements-Vertrages, dessen Ausgabe«
Verpflichtungen erst bei Aufstelluug dctaillirter Etats für die einzelnen Anstalten zur Berücksichtigung
gezogen werden könuen. Wird genehmigt.

Die Positionen werden sämmtlich ohne weitere Discussiou genehmigt.
Petition de« Derselbe Referent erstattet das Referat des II. Ausschusses über eine Petition des Düreuer

DürenerPferde-Zucht-P^^^nchtvcreius, betreffend eine einmalige Unterstützung von 1500 Mark aus der Proviuzial-
Vereins um eine H„lMrsse zur Hebung der Pferdezucht.

"^ Der Ausschuß schlägt dem hoheu Haus vor, indem der Antrag uicht näher begründet sei
und um keinen Präecdenzfall zu schaffen, über den Autrag zur Tagesordnung überzugehen.

Der Antrag des Ausschusses wird ohne Diskussion geuehmigt.
Gemeinde Meudurf, Der Abgeordnete Strunk erstattet das Referat des II. Ausschuffes, betreffend die Auf«

Verleihungder ^^ ^. ^mmd^ Altcudorf in den Stand der Städte.
Nach den statistischen Erhebungen über die Gemeinde Alteudorf ist der Ausschuß der

Ansicht, daß die zur Begründung des Pctitums erforderlichen Vorbedingungen nicht vorhanden sind,
und empfiehlt:

„die hohe Versammlung wolle über den Antrag der Gemeinde Altendorf zur
Tagesordnung übergehen."

Der Autrag des Ausschusses wird ohue Diskussiou angenommen.
Referat des II. Ausschusses über die Petitiou mehrerer Eiuwohucr aus dem Stadt« und

Land-Kreis Essen, betreffend die Beseitigung der auf Grundbesitz und Gewerbe ruhenden Doppel-
Besteuerung. Referent: Abgeordneter v. Heister.

Der Ausschuß kann die in der Petitiou enthaltenen Anträge uicht befürworte«, 1.' weil
eiuc gänzliche oder thcilweise Beseitign^ der staatlichen Grund- uud Gewerbesteuer nicht zur
Evmpctenz des Provinzial-Laudtages gehört, und weil eine Vorlage zur Neuregelung der Kommunal-
bcsteueruug bereits für die uächste Zeit vou der Kouigl. Staats-Regierung in Aussicht gestellt ist,
bei dereu Bcrathuug in der Landesvcrtretung die von dein Petentcu vorgetragenen Anschauungen
geltend zu machen sind; 2. weil es nicht räthlich erscheint, den dringenden Uebclständen der Uebcr-
belastung des Grundbesitzes an einem unbedeutendere« Punkte entgegen zu treten, sondern dahin
gestrebt werden muß, dieselben durch die Gesetzgebung im Prinzip zu beseitige«; endlich 3. weil die
Kreis-Vertretungen nach §. 29 des Ausführuugsgesetzes zum Gesetz über den Unterstiitznngswohnsitz
vom 8. März 1871 schon jetzt die Aefngniß haben, die Art der Unterverthcilung der ans sie
rcpartirten Landarmcntosten sclbststänoig zu bestimmen.

Aus diesen Gründen empfiehlt der Ausschuß dem hohen Landtage über die vorliegende
Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Der Antrag des Ausschusses wird ohue Diskussion genehmigt.
Referat des II. Ausschusses, betreffend die Bewilligung eines Beitrages aus den Zins-

zur Ausschmückungdes Ueberschüssen der Provinzial-Hülfstasse znr Ausschmückung des Bruuueus auf dem Castor-Platze zu
Castorbrunnens Coblenz mit einem größeren Sknlpturwerte.

Nach dem Referate des Abgeordneten Horst hat der Ausschuß beschlösse«,deu Autrag des
Provinzial-Verwnltuugsraths auf Bewillignng eines einmalige» außerordentlichen Beitrages von
10,000 Mark aus den Zinsübcrschüssen der Provinzial-Hülfstasse uicht zu befürworte,,, sondern
dem hohen Hans znm empfehlen, über den Autrag zur Tagesordnung überzugehen,

Petition wegen
Abänderung uou
Stacits-Tteuer-

Gesetzen,

Beitrag

zu Coblenz.
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Der Marsch all stellt den Antrag zur Diskussion.

Der Abgeordnete Bremig hebt hervor, daß die Petition nicht von der Stadt Coblenz,
sondern von der Königl. Negierung ausgehe, und da man in den letzten Jahren Coblenz viel
genommen habe, und ihm heute vielleicht noch die Fencrsocietät genommen werde, so dürfte es dem
Landtage vielleicht zur Freude gercicheu, heute der Stadt Coblenz auch einmal Etwas zu geben,
und der in der Ausschmückung aufzunehmende Ritter St. George würde so ein kleiner Ersatz der
Stadt Coblenz sein. Er empfehle daher, dem Antrage des Provinzial-Verwaltuugsraths beizutreten.

Der Abgeordnete Frhr. v. Solemach er schließt sich dem Wunsche des Vorredners an,
den Antrag des Provinzial - Verwaltungsraths auf Bewilligung eines einmaligen Beitrages
anzunehmen.

Der Abgeordnete Frhr. v. Wenge-Wulffen ist der Anficht, daß der Landtag alle
Veranlassung habe, den Daumen auf den Beutel zu halten, und da man noch gar nicht wisse,
welchen Beitrag die Staatsrcgieruug zu dem Monnmeut geben werde, halte er den Antrag für
verfriiht und bitte, den Antrag des Ausschusses auf Uebergang zur Tagesordnung auznuehmeu.

Der Abgeordnete v. Heister empfiehlt die Annahme des von dem Provinzial-Verwal¬
tungsrath gestellten Antrages. Die Bedenken, welche geltend geinacht werden, träfen in diefm
Falle nicht zu, weil es sich hier um Gelder handle, die eigentlich zu solcheu Zwecke» ange¬
sammelt seien.

Der Marsch all bringt den Antrag des Ausschusses auf Nichtbewilligung des Beitrages
zur Abstimmung und wird derselbe angenommcu.

Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Aufnahme der Mahen-Andernacher Actienstraße Mayen-Andernacher»
in den Bezirksstraßenverbaud des westrhcinischen Theils des Regierungsbezirks Coblenz. Referent: Actienstraße.
Abg. Reufch.

Der Ausfchnß ist nicht in der Lage, den Antrag befürworten zu können, weil nur gute
und vorschriftsmäßig ausgebaute Straße» zur Unterhaltung übernommen werden tonnen, hier aber
diejer Nachweis nicht geführt fei, daher den Antragstellern überlaffcu bleibe, die Eigenthümer dieser
Straße zum Ausbau zu veraulaffen und den Antrag zu eruenern.

Der Abgeordnete Caefar beantragt die Vertagung diefes Gegenstandes, weil er durch
ein Schreiben des Königl. Oberpräfidentcn anderweit in Verhandlung gebracht sei.

Der Marsch all verliest behufs Aufklärung ein auf diesen Gegenstand bezügliches
Schreiben des Herrn Oberpräsidcnten vom 2. April d. I. Dasselbe lautet:

„Von dein Bürgermeister Kruft in Anderuach ist mir eine Abschrift der Petition mitge¬
theilt worden, welche wegen Uebernahme der Mahm - Andcrnach - Ncuwicder Aktienstraße auf deu
Bczirksstraßcnfond a» den Provinzial - Landtag gerichtet worde» ist. Mit Bezug auf das dariu
«»gebrachte Anerbiete» für dc» Fall der Ertläruug der gedachten Straße zur Bezirtsstraße die
Summe von 15000 Thlr. aufzubringen, beehre ich mich ganz crgebenst zn bemerken, daß diese
Summe dem Kostenbeträge entspricht, welcheu zufolge Bericht der Königl, Regierung zn Coblenz
die Instandfctzung des Plauums der Straße erfordert.

Nou dem Befchlusse des Provinzial «Landtages fehe ich einer gef. Mittheilung ganz
crgebenst entgegen."

Der Abgeordnete Frhr. v. Eerde hält die Vertagung nicht für nöthig, resp, könne die
Sache nuzweifclhaft zur Verhandlung kommen, weil das fragliche Schreiben mit dem Antrage
verbunden worden fei und den Befchluß des Ausschusses nicht weiter berühren könne.

Der Abg. Caesar zieht seinen Antrag auf Vertagung zurück.
3«
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Steuerzuschläge
für die

Bezirtsstraßenfouds
des Regierungsbezirks

Düsseldorf.

Rheinische
Pr°uinzi»l°Feuer-

Societät

Der Marsch all bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung und wird derselbe
angenommen.

Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Erhöhung der Steuerzuschläge des ostrhciuischcu
Bezirksstraßcnfonds des Regicruugsbezirks Düsseldorf auf 7"/». Referent Abgeordneter v. Bön-
ninghause n.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß das vorhandene Deficit von 58,555 Thlrn. durch Er^
höhung der Steuerzuschläge ausgeglichen werden mnß, und stellt bei dem hohen Landtage den
Autrag, für die nächste Etatsperiode den Zuschlag von 3'/» "/» auf ? «/u für die Bezirksstraßeu des
ostrheinischcu Theils des Regierungsbezirks Düsseldorf erhöhen zu wollen.

Der Autrag wird ohne Diskussion angenommen.

Derselbe Referent trägt vor, daß das Vermögen des westrheinifchcu Bezirksstraßcnfonds
durch die Mehrausgaben der letzten Jahre derart geschwächt worden sei, daß nach dem feststehenden
Resultat von 1874 die nächste Etatsperiode alljährlich ein Deficit von 44,645 Thlrn. anfzuweiseu
haben wird, welches nur durch Erhöhung der Steuerzuschläge gedecktwerde» köuue.

Der Ausschuß stellt daher den Antrag, für die nächste Etatsperiode den Zuschlag von
5 °/o auf 10°/» für die Bezirksstraßeu des westrheiuischeu Theils des Regicruugsbezirks Düsseldorf
zu erhöhen.

Der Autrag wird ohne Diskussion augeuommen.
Referat des III. Ausschusses, betreffend die Gewährung eines außerordentliche« Ercditö

von 6000—9000 Mark ans Societäts-Fonds für außcrordeutliche Arbeiten im Interesse der Pro-
vinzial-Fcner«Societät. Referent Abgeordneter Bache m.

Der Ausfchnß ist der Ansicht, daß der verlangte Credit bis zmu Betrage von 9000 Mark
aus dcu Fonds der Feuer-Societät bewilligt und seiner Zeit die wirklich verwendete Summe
rechnungsmäßig uachgewieseu werde. Der Ausschuß ist in Betreff der Frage, ob der geforderte
Eredit nicht höher zu greifen fei, nicht in der Lage, die Höhe der Kosten zn ermessen, er hält es
jedoch für angemessen, daß der hohe Landtag dem Verwaltungsrathe aufgiebt, Vorkehrung für
die Umarbeitung der fämintlichcu Feuer-Socictäts»Kataster zu treffen und ihn zn ermächtigen, aus
bereiten Fonds der Societät die Kosten vorläufig zu bestreiten, dem Landtag aber bei dessen nächsten
Versammlung eine Uebersicht der verwendeten und noch zn verwendenden Summen vorzulegen.

Der Antrag des Ausschusses wird genehmigt.
Derselbe Referent erstattet das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Verlegung der

Verwaltuug der Provinzial-Feuer-Societät von Eobleuz nach Düsfeldorf.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß den Anträgen des Verwaltnngsraths im Referate vom

22. März d. I. im Allgemeinen beizustimmen sei, hält es aber für angemessen, den geforderten
außerordentlichen Eredit höher als zu 180,000 Mark zu greifen und dem hohen Landtage dessen
Bcwilliguug bis zur Höhe von 210,000 Mark vorzuschlagen, damit dem Verwaltuugsrathe eine
freie Bewegung bei der Auswahl des Bau-Grundstücks und bei dessen Bebauung gegeben sei, zumal
es zweifelhaft sei, ob der geforderte Eredit bei der Höhe der Preise genügen werde. Mit dieser
Maßgabe in Betreff der Höhe des Credits fei der Ausschuß dcu Anträgen im Berichte des Ver¬
waltungsraths unter 2 und 3 beigctreten, jedoch in der Voraussetzung, daß zuvor vou ihm die
Genehmigung zur Verlegung der Verwaltung und des Domicils der Provinzial-Feucr-Societät von
Coblenz nach Düsfeldorf bei des Königs Majestät nachgesucht und Allerhöchst bewilligt werde, daß
diese Verlegung stattfinden dürfe, sobald das neue Gebäude vollstäudig, wie es das Interesse des
Dienstes erfordert, hergestellt fein werde.
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Der Proviuzial - Vcrwaltnngsrath hat folgende Anträge gestellt:
Der hohe Landtag wolle

1) „ihn beauftragen, bei des Kaisers und Königs Majestät die AllerhöchsteGenehmigung
zur Verlegung der Vcrwaltnng und des Domizils der Provinzial-Feuer-Societät
von Coblcuz uach Düsseldorf uuterthäuigst zu erbitten;

2) ihn ermächtigen, zur Beschaffung eines Gebäudes alles Erforderliche — Auswahl
und Kauf eiucs Gruudstücks, Bau oder Umbau des Hauses, Verkauf des alten
Gebäudes in Cobleuz :c. :c. — vorzunehmen;

3) endlich für diesen Zweck einen außerordentlichen Credit bis zur Höhe von N0,000
Thlr. oder 180,000 Mark, mit der Maaßgabc bewilligen, daß der Erlös ans dem
Verkaufe des alten Societätsgebäudes zur theilweisen Tilgung dieser Summe ver
wendet, der Nest aber aus disponiblen Fonds der Societät entnommen werde.

Der Marsch all stellt die Frage: ob der Landtag sich damit einverstanden erklärt, daß
überhaupt ein Neubau statt findet! zur Abstimmung.

Die Frage wird mit allen gegen eine Stimme b c j a b t.
Die zweite Frage lautet:
Soll eiu außerordentlicher Credit bis zur Höhe von 210,000 Mark bewilligt werden, mit

der Maßgabe, daß der Erlös aus dem Verkauf des alteu Tocietäts-Gebäudes zur theilweifcn
Tilgung dieser Summe verwendet, der Nest aber aus dem disponiblen Fond der Societät ent¬
nommen werde?

Die Frage wird mit allcu gegen einer Stimme bejaht.
Der Marsch all stellt ferner die Frage: Soll die Verlegung des Domizils der Provin-

zial-Fener-Societät schon jetzt erfolgen?
Der Abgeordnete v, G cyr bemerkt, daß der Aefchlus; übcr die Verlegung der Feuer-

Societät von stoblenz nach Düsseldorf unzweifelhaft zur Kompetenz des Landtages gehöre, daß aber
die Zeit der Verlegung wesentlich von der Staatsrcgicrnng abhängig sei. Bekanntlich beruhe anch
der Sitz derselben auf einem Gesetze und könne auch mir wieder durch eine Cabiuetsordre verändert
werden. Wenn der Provinzial-Landtag jetzt die Verlegung beschließe, so würde der Herr Ober-
Präsideut vielleicht jetzt sein früher dargelegtes Bedenken fallen lassen.

Der Abgeordnete Dictze ist der Meinung, daß es im Interesse der Central-Vcrwaltung
liegt, schon jetzt den Sitz der Feuer-Societät nach Düsseldorf zu verlege» und stellt den Autrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, daß die U ebersied elnng der
Pr ovinzial-Feuer-So cietät von Koblenz uach Düsseldorf sofort erfolge,
uachdem die Allerhöchste Genehmigung zur Ucbersiedelung ertheilt
wordeu ist."

Die Verwendung von Geldmitteln zur Beschaffung eines provisorischen Gebäudes falle um
so weniger ins Gewicht, als bei dein ferneren Verbleiben iu Koblenz auch Neparaturkosten verwaudt
werden müßten.

Der Abgeordnete Courth unterstützt den Antrag des Abgeordneten Dietze mit der
Modifikation, dem Proviuzial-Ncrwaltuugsrath die Ermächtiguug zu ertheilen, die Verlegung der
Feuer-Societät auch vor der Fertigstellung des Hauses auszuführen und stellt das Amcndement,
„den Umzug der Feuer-Societät vou Koblenz nach Düsseldorf uach Genehmigung der Verlegung des
Domizils von Koblenz nach Düsseldorf schon vor Erwerbung eines neuen Gebäudes dem Ermessen
des Verwaltungsraths anheimzustellen, da das in Düsseldorf augemiethete Haus jedenfalls als
benutzbar betrachtet werden müsse."



"'?

Der Abgeordnete Seul hält es im Interesse der Feuer-Societät für geboten, mit der
Verlegung derselben sobald als möglich vorzugchen, denn es würde zu großen Unzuträglichkeiten
führen, bei den beschränkten Räumlichkeiten in Koblenz mit der Umrechnung der Kataster zn beginnen.
Auch würden die Kosten bei einem längern Verweilen in Koblenz größer sein, als die Kosten, welche
durch den beschleunigten Umzug entstehen.

Der Abgeordnete Dietze schließt sich der Ausführung des Vorredners an, will aber die
Verlegung nicht in das Ermcsscn des Verwaltuugsrathes gestellt wissen.

Der Abgeordnete Kunz erklärt sich gegen das Amendcment, deuu nach seiner Ansicht
werde es sich nur empfehle», die Ncrleguug der Feuer-Societät erst dann eintreten zu lassen, wenn
der Neubau vollendet sei. Eine Uebersiedelung in das gemiethete Hans in Düsseldorf, welches nur
Räumlichkeiten für die Bureaux enthalte, würde eine Miethsentschädiguug für den Direktor zur
Folge haben und außer Gcldverwcnduugen für Vermehrung der nöthigen Räume eineu doppelten
Umzug nöthig machen.

Der Abgeordnete Courth zieht fein Amendcment zurück.
Der Abgeordnete v. Heister nimmt das Amendcment wieder auf uud erklärt sich gegen

den Antrag des Abgeordneten Dietze, weil der Herr Ober-Präsident in einem Rescripte erklärt
habe, er könne nicht eher die Eabinets-Ordre von Sr, Majestät erbitten, als bis für die Pro-
vinzial-Feuer-Societät ein eigenes Gebäude vorhauden fei. Es würde fich daher empfehlen, die
Verlegung des Domizils dem Ermeffen des Verwaltnngsrathes anheimzustellen.

Der Abgeordnete Bremig bemerkt in Betreff des gemietheten Hauses in Düsseldorf,
daß der Provinzial - Verwaltnngsrath dieses Haus besichtigt und in seiner großen Mehrheit dasselbe
als absolut unzweckmäßig un^ unbrauchbar zu dem gedachten Zwecke erklärt habe. Nachträglich sei
es aber von dem damaligen Landtags Marschalle gemiethet uud auf diese Weise dem Verwaltungs-
rathe oktroyirt worden. Dieses Haus euthalte keine Wohnung für den Direktor und es müsse
deswegen eine Micthseutschädigung gezahlt werden, während das Gebäude in Koblenz von den
Bauvcrständigcn uutcr Voraussetzung einer entsprecheuden Umänderung, welche bereits geschehen
sei, noch für eine längere Zeit als benutzbar erklärt worden sei. Ferner sei zu berücksichtigen, daß
nach der Erklärung des Herrn Ober-Präsideuten die Verlegung des Domizils nicht eher befürwortet
werden könne, als bis ein eigenes Hans in Düsseldorf vorhanden sei.

Der Abgeordnete Frhr. v. G eyr-S chw epp enbur g erwidert, day der Herr Ober-
Präsident die von dem Director der Feuer-Societät vorgebrachten Gründe zu prüfen haben würde,
und wenn er sie für zutreffend halte, die Eabiuctsordre sobald als möglich extrahiren werde. Es
könne also ein Beschluß nach dem Antrage des Abgeordneten Dietze füglich gefaßt werden. Was
das Haus in Düsseldorf anlange, so sei dasselbe von dem ProvinziabVcrwaltungsrath nicht für
geeignet zum Ankauf befunden worden, aber es werde fich nicht bcstrcitcu lasse», daß in diesem
Hause die Bureaux für einige Jahre untergebracht werden könnten. Es handle sich also nur um
die Wohnuugseutschädigmig für den Director, die nicht besonders ins Gewicht falle, wenn man
berücksichtige,daß in Eoblcnz auch noch Räumlichkeiten für Bnreauzwecke beschafft werden müßten.

Der Abgeordnete Frhr. v. Solemacher empfiehlt die Annahme des Antrages Dietze,
und bemerkt in Bezug auf den Kostenpunkt, daß die zu zahleude Miethsentschädigung ansgcglichen
werden dürfte durch die sofortige Veräußerung resp. Vermicthung des in Eoblenz befindlichen
Gebäudes.

Der Abgeordnete v. Eynern macht darauf aufmerkfam, daß das in Düsseldorf gemie¬
thete Haus deu 1. November c. gekündigt werden müsse, wenn man nicht für mehrere Jahre con«
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traktlich noch gebunden sein wolle, und es könne der Verwaltungsrath leicht in Verlegenheit
gerathen, wenn die Extrahirung der Cabinetsordre erst nach dem 1. November erfolgen sollte.

Der Abgeordnetes Bremig bemerkt in Bezug ans die Aeußerungdes Abgeordneten Frhrn.
v. Solemachcr, daß in Eobleuz nicht auf eine solche Kauflust zu rechnensei, daß sofort 35000
Thlr. für das Gebäude zu erhalte« seien und es würde auch bei eiucr Vermuthung des Hanfes
nicht annähernd die Micthseutschädigungfür den Dircctor erzielt werden.

Herr Dietze erklärt auf die Frage des Referenten, ob er nicht feinen Antrag zu Gunsten
des von Herrn v. Heister wieder aufgcnommeuenAmendcmcntsEourth zurückziehen wolle, daß er
seinen Antrag aufrecht erhalte« muffe.

Deu Marsch all bringt hierauf den von dem AbgeordnetenDictze gestellten Antrag als
den weitgehendsten znr Abstimmung.

Der Antrag wird angenommen, wodurch das von dem Abgeordnetenv. Heister wieder
aufgenommene AmeudcmcntConrth erledigt ist.

Der Marschall erklärt die Tagesordnung für erfchöpft, schließt die Sitzung und beraumt
die nächste auf Dienstag Vormittag 11 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 1^ Uhr.)

Der Landtags-Marschall:
Wilhelm, Fürst zu Wicd.

Dritte Sitzung.
Verhandeltin der Anla der Realschule zn Düsseldorf am 6. April 1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Als Protokollführer fungirt in der heutigen Sitzung der Abgeordnete Graf von Mir-

bach-Harff.
Das Protokoll der zweiten Sitzung wird verlcfcn und nach einigen Ergänzungengenehmigt.
Der Marschall theilt folgende Eingänge mit: Geschäftliches.
Von dem Königl. ^andtags-Commisfardie Mittheilung, daß die Dauer des gegenwärtigen

Landtages bis zum 9. April verlängert worden ist.
Von dem Rcgierungs-PräsidentcnFrhrn. v. Ende, Vorsitzenden des Curatoriums der land-

Wirth schaftlichcn Schule zn Eleve, ist ein Bericht in eiucr Anzahl von Ercmplarcu üder die laud-
wirthfchaftlicheSchnle in Eleve eingegangen. Der Bericht wird zur Verthciluug gelangen.

Autrag des Abgeordneten Kunz, betreffend die Aufhcbuugder Barriercgelver auf den
Bezirksstraßcn. Der Antrag lann wegen zu später Eiubringuug uicht mehr zur Verhandlung
gelangen.



Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Anstellung Der erste Gegenstand derselben ist das Referat des I. Ausschusses über den Antrag des

eines besoldeten Provinzial-Verwaltungsrathcs an den Provinzial-Landtag auf Anstellung eines besoldeten Landes-
Lanbes-Mrettors.Direktors zur Besorgung der Verwaltuugsgcschäfte. Referent: Mitglied des Provinzial-Verwal-

^. 1. ^ tungsraths Freiherr von Solemacher.
Der Referent verliest zunächst den gedrucktenBericht des Prouinzial-Verwaltungsraths,

gemäß welchem derselbe folgende Anträge stellt:
Hoher Landtag wolle

1. dem hier beigefügtenNachtrag zn dem Regulative für die Organisation der
provinzialständischcu Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmung ertheilen
und denselben Sr. Majestät dem Könige zur AllerhöchstenGenehmigung und Voll¬
ziehung unterbreiten.

2. Die Anstellung eines Lcmdcsdirectorsauf sechs Jahre mit einem jährlichen
Gehalte von 12,000 Mark und freier Dienstwohnungin: zu erbauenden Ständehause,
resp, bis zu deren Fertigstellungeine Miethsentschädigungvon 3000 Marl jährlich zu
gewähren, beschließen,

3. Die Wahl des Landesdirectors vornehmen und demnächst die Bestätigung
durch Se. Majestät den König erbitten.

Der Referent bemerkt fodanu, bevor der I. Ausschußiu die Prüfung des Antrags des
Provinzial-Verwaltungsrathes eintrat, hielt derselbe, davon ausgehend, daß nach §. 4 des Regu¬
lativs vom 27. September 1871 die Leitung der Proviuzial-Verwaltung auf den jetzigen Marschall,
Fürsten zu Wied, übergegangensei, es für geboten, Seine Durchlaucht anzufragen, ob dieselbe«
nicht geneigt seien, die Verwaltung, wie es von den Vorgängern bisher geschehen,fortzuführen, und
glaubte der Ansschußden Intentionen des hohen Landtages zu entsprechen, indem er den in der
Sitzung anwesenden Herrn Marschall ersuchte, im Interesse und zum Wohl der Provinz sich dieser
Mühewaltung unterziehenzu wollen.

Der Fürst zu Wied erklärt jedoch: „daß es ihm zu seinem lebhaften Bedauern un¬
möglich fei, die Gcfchäfteder Provinzial-Verwaltnng nach den bestehenden Reglements fortzuführen,
da er nicht nach Düsseldorf ziehen könne, um fich, wie er es für einzig richtig halte, ganz den
Interessen der Provinz zu widmeu, daß er aber auf der auderu Seite, eiuem Beamteu, den er
selbst nicht gewählt habe, auf feine, des Marschalls Verantwortung hin, die Geschäftsführunguicht
überlassen könue."

Nachdemder Vorsitzende Namens des Ausschusses ausgedrückthatte, wie sehr es bedauert
werden müsse, daß die obwaltenden Umstände Seine Durchlaucht verhinderten, sich der Leitung
der laufenden Vcrwaltnugsgeschäftezn unterziehen,schritt der Ausschußzur Berathung der Vorlage.

Der vom Proviuzial-Verwaltuugsrathe beantragte Nachtrag ;um Regulativ gab nur zn
unwesentlichen, meist redaktionellenAenderungenVeranlassung. Drei Mitglieder erklärten in der
Minorität gestimmtzu habeu und behielten sich die Motivirung ihres Votums für das Plenum vor.

Hiusichtlichder dem Landes-Direttor bis zur Fertigstellungsciuer Dienstwohnungzu ge¬
währenden Miethscntschädigungbeantragt der Ausschuß, dieselbe auf jährlich 4000 Mark festzusetzen,
nachdem von sachtnndigerSeite in überzeugendster Weise dargelegtworden, daß unter dieser Summe
eine entsprechende Wohnung in Düsseldorfnicht zu beschaffen fei.

Der I. Ausschußschlug demnachdem Landtage vor, den amendirteu Entwurf des Pro¬
vinzial-Verwaltungsrathes anzunehmen.



Der Marsch all eröffnetedie General-Diskussion.
Der Abgeordnete Dietze erklärt, daß er zu den drei Mitgliedern, die in der Minorität

gestimmthaben, gehöre. Er habe geglaubt, aus zwei Gründeu gegen, den Antrag stimmen zu müssen,
aus einem äußeren und einem innern Grunde. Der äußere Grund sei der, daß ihm erst am
20. März die Einladung zum Landtage zugegangen sei und er erst jetzt erfahren, daß der Herr
Marschall nicht in der Lage sei, die Verwaltung fortzuführen, und es sich darum haudle, ciuen
Landcs-Direktorzu wählen. Der innere Gruud, der ihu bestimme, gegen den Antrag ;n stimmen,
liege in dem Mangel einer zeitgemäßen Provinzial-Ordnung, auf Gruud deren die Wahl vorzu¬
nehmen wäre. Nun solle nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes, wie auch des Aus¬
schusses,der Lcmdes-Director auf 6 Jahre gewählt werdeu, er glaube aber uicht, daß sich ein
geeigneter Mann finden dürfte, für eine so kurze Zeit dieses Amt zu überuehmeu. Aus allen
diesen Gründen bitte er die Versammlung,die Wahl nicht zu vollziehe», sondern Se. Majestät den
König zu bitteu, durch einen Commissardie Geschäfte fortführen zu lassen. Da die Nheinprovinz
noch nicht im Besitze einer neuen Provinzial-Ordnuug sei, so werde mau diesen Vorschlagnicht als
ein tWtiinoniuin ^lm^erwtiz für die Provinz ansehentonnen.

Der AbgeordneteKunz schließt sich dem Antrage des Vorredners an, von der Wahl
Abstand zu nehmen und spricht sein Vedaueru darüber aus, daß der Verwaltungsrath diese Ange¬
legenheitnicht in der Presse zur Sprache gebracht habe.

Der AbgeordneteFrhr. v. G cyr- S chwepp enburg glaubt dcu Provinzial - Verwal¬
tungsrath gegen diesen Vorwurf in Schutz uehmen zu müsseu, deu» derselbe sei gar nicht in der
^agc gewesen, offizielleMittheilungen in dieser Angelegenheit machen zu könucu, deun der Ver-
waltungsrath habe selbst erst vor Kurzem die Mittheilung erhalten, daß Sc. Majestät gewillt sei,
den Landtag jetzt einzuberufen.

Der Abgeordnetev. Heister erklärt in Uebereinstimmungmit dem Vorredner, daß man
dem Verwaltungsrathe nicht zumuthcu köuue, durch die Presse mit dcu einzelnenMitgliedern zu
eommunizireu, uameutlich wegen der Institution der Stellvertreter und weil der Landtag, wenn
nicht einberufen, überhaupt uicht existire.

Der Abgeordnete Courth bemerktzur Geschäftsordnung,daß die gegen die Wahl geltend
gemachten Gründe nicht hindern könnten, in die Diskussionüber die Wahl des Landes - Direktors
einzutreten, es sei deun, daß noch ein Vertagungsantrag gestellt werde.

Der Abgeordnete Schröder führt in Bezug auf die gcgcu die Wahl erhobenenEin¬
wendungenaus, daß es gegenüberdeu Anträgen des Provinzial-Verwaltungsrathes uur Sache des
Ausschusses sei, Anträge zu stelle«.

Der Marsch all schließt die General - Diskussion und eröffnet die Spezial - Diskussion,
zunächst über die Eiulcituug zu dem Nachtrage des Regulativs für die Organisation der Verwaltung
des Provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der Nheinprovinz
vom 27. September 1871, lautend:

„Die im ß 4 deö mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 27. September 1871 (Gcs.°S. S.
469) genehmigtenRegulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des provinzialständischen Ver¬
mögens und der provinzialständischen Anstalten in der Nheinprovinzenthaltene Bestimmung, wonach
der Landtags-Marschallund in dessen Verhinderung der Stellvertreter desselben die ständische Ver¬
waltung nach Anßen und vor Gericht vertritt, Namens derselben mit Behörden und Privatpersonen
verhandelt, den Schriftwechselführt und alle Schriftstücke zeichnet, wird hierdurchabgeändert
wie fo<gt:"

4
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Da sich kein Widerspruch dagegen erhebt, wird zu Art. 1 übergegangenund das erste
Alinea desselben zur Diskussiongestellt. Dasselbe lautet:

„Zur Besorgung der laufeudeu Verwaltuugsgeschäftewird ein besoldeter Landes-Direktor
angestellt, welcher vom Proviuzial - Landtag zu wählen und vom Konige zu bestätigenist."

Der AbgeordneteDietze erklärt, daß er damit einverstandensei, daß zur Besorgung der
laufenden Geschäfteein Lanoes-Direktorangestelltwerde, nur sei er dagegen, daß derselbe jetzt durch
den Proviuzial-Landtag gewählt werden solle. Sein Antrag gehe dahin:

Der Hohe Landtag wolle
1) dein hier beigefügtenNachtrag zu dem Regulativ für die Organisation der proviu-

zialstäudischeu Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmung ertheilen
und denselbenSr. Majestät dem Könige zur AllerhöchstenGenehmigungund Voll¬
ziehung unterbreiten;

2) n. beschließen, Se. Majestät den König zu bitten, bis zum Erlaß einer neuen
Provinzial - Ordnung für die Rheiuproviuz die Ansübuug der Besorgung der
laufenden Verwaltuugsgeschäfteeines Landeö-Direltors, wie solche im §. 4 des
Regulativs vom 27. September 1871 und dem hier beigefügtenNachtrag zu
demselben bezeichnet sind, einem von der Königl. Staatsrcgieruug zu ernennenden
Commissarzn übertragen;

l). beschließen, die Feststellungeines Gehaltes für die Besorgung dieser Verwaltnugs-
geschäfteder Vereinbarung zwischendem Provinzial - Vcrwaltuugsrath und der
Königl. Staatsregierung zn überlassen.

Der Referent bemerkt, daß über diesen Antrag erst bei der Diskussionvon Nr. II
verhandelt werden könne.

Dvr Abgeordnete Bach ein hält es für nothwendig,erst die Prinzipienfrage zu entscheiden
und hier sei die Stelle, sich darüber schlüssig zu machen.

Der AbgeordneteIentgcs schließt sich der Ausführung des AbgeordnetenDietze an,
von der Wahl jetzt Abstand zu nehmen, und glaubt ebcufalls, daß diese Frage bei Nr. I entschieden
werden müsse.

Der Abgeordnete Kunz stellt das Äincudeincnt:
Der Hohe Landag wolle beschließen,

1) dem hier beigefügtenNachtrag zu dem Regulativ für die Organisation der proviu-
zialstäudischeu Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmung zu ertheilen
und denselben Sr. Majestät dem Könige zur Allerhöchste«Genehmigungund Voll¬
ziehung zu unterbreite»;

2) eineu Landes - Direktor anzustellenmit einem jährlichen Gehalte von 12,000 Mark
und freier Dienstwohnung im zn erbauenden Ständehause, resp, bis zn deren Fertig¬
stellung eine Miethscntschädiguugvon 4000 Mark jährlich zu gewähren;

l>) Se. Majestät den König zu bitten, bis zum Erlasse der neuen Provinzial-Ordnnug
für die Rheinprovinz die Geschäfte des Landes Direktors einem vou der Königlichen
Staatsregierung zu ernennendenCommissarzu übertragen.

Der Abgeordnete v. Eyuer n hebt hervor, daß der Landtag sich nicht des Rechtes begeben
dürfe, den «cmdes-Direktorzn wählen; dieses Recht überhaupt habe auch wohl Herr Dietze nickt
preisgeben wollen.

Der AbgeordneteIentgeS tritt dieser Ansicht entgegen mit dem Bemerken,daß man in
der Zeit vou 14 Tagen nicht in der Lage sei, sich nach einer geeignetenPersönlichkeit umzusehen
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Ordnung hervorgehensoll, und da für du ^ycmr^ , K,M treten können,
so werde frnhestens in 4 oder 5 Jahren die neue P"^'" '^"" ",."/^ von der Wahl
Es würde daher entschiedenein t,e«tw«uwin ^erwt,« se.n, wenn man ietzr
eines Landes-DirektorsAbstand nehmen wolle. ,m«,diren daß

°rl,.!.n »,..., i,,..« w.° »,, di° R°»«,»!i»< ».»»>,.',' !m> «„>.<», IU!»,W«
,n,l >.m »»Mich! nicht »!iz!chl.!>, , ,, ,,^

M.»« Dich, »m .».>....!.«. «ch ...» .chm «>i,,.» ..« «, ' °""»'7 « «'°^ ^,

^ '"" '^ "ch»U °M.., .>,. P>«„,., ,».... «ch d>° A«,«.,'. ... »,I «, : «lch.

,,z».«.,».««,... '»«''"'^«"'7 '''^ N»>^°2.a».zu
soldetcr Land es-Director augestellt, welcher vom p
wählen und vom Könige zn bestätigen ist.

Dem Laudes^Direetor kounen nach Bedürfniß «^ an e o^,
Beamte zugeordnet werden, deren Anstellung durch den Provrn,:al,Ber

^Di^^

"^'^ kälter uud 'molumente des Lande^Direetor« u..

ge^N^^
tage bestimmt. ^ .. ,^vn Beamten werd cu v o n

Der Landes^Director und d:e andern ob rn Beam'
demLaudtags-Marschalle in ihre Aem ter eingeführt uud ver eld.g

Der Artikel 1 wird angenommen.

Der Marschall eröffnet die <^ch,fte der Berwal-

verhandelt Nameus derselbe» mit ^^'"'" ""
den Schriftwechsel und zeichnet alle S chrlftstucke. ^
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Im Ucb rissen wird der Umfang der Amtspflichten des Landes-
Directors und der andern oberen ständischen Beamten, sowie ihre gegen¬
seitige dienstliche Stellung nnd ihre Vertretung von dem Provinzial«V er
wa ltungs rathe durch besondere G eschäfts- Instructionen geregelt, deren
Oen ehmiguug dem Prov inzial'Landtage vorbehalten bleibt.

Diese G eschäfts - I n st ruc tio uen bestimmen auch, in wie weit die
Befugnisse des La»des-Directors für einzelneVerwaltungszweigevonde«
mit der speziellen Bearbeitung derselben beauftragte« oberen Beamten
<Art. I) selbstständig wahrzunehmen sind."

Der in seinen einzelne»Theilen zur AbstimmunggebrachteArt. 2 wird angenommen.
Hierauf bringt der Marsch all diesen Nachtrag gemäß des vom Provinzial Verwaltnngs'

rathe gestellten Antrages I, welcher lautet,
Der hohe Landtag wolle

1, dem hier beigefügte«Nachtrag zu dem Regulative für die Organisation der
proviuzialständisckc« Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmungertheilen
und denselben Sr. Majestät dem Könige zur AllerhöchstenGenehmigung nnd Voll'
zichnng unterbreiten,

im Ganzen zur Abstimmung.
Der Autrag wird genehmigt.
Der AbgeordneteDietze trägt darauf an, statt Nr. II zunächst Nr. III zur Abstim

mung zu stellen, mn hier die Prinzipienfrage zur Entscheidungzu bringen.
Der AbgeordneteKunz bemerkt, daß sein Amcndcmentmit dem Antrage Dietze ziemlich

übereinstimmeund empfiehltdasselbe zur Annahme.
Nachdem auf die Frage des Marschalls sich das Hans damit einverstanden erklärt

hat, Nr. III zunächst zur Diskussionzu stelle», wird die Diskussionüber Nr. III eröffnet: „Die
Wahl des Laudcs-Directors vorzunehmen und demuächstdie Bestätigung durch Seine Majestät
den König zu erbitten."

Der AbgeordneteDietze befürwortet nochmals seinen Antrag, für jetzt von der Wahl
eines Lcmdes-DirectorsAbstand zu nehmen.

Der Abgeordnetev. Heister hält die von Herrn Dietze angeführte« Gründe für nickt
zutreffend, denn nach einem schon seit 3 Jahren andauernden Provisorium müsse endlich ein Defi-
nitivum geschaffen werden und man brauche die neue Provinzial-Ordnnng nicht erst abzuwarten,
durch welche die gegenwärtige«Zustände nicht in dem Maße verändert würden, um die Wahl
des Landes-Directors aufzuschieben. Außerdemstehe die Einführung der neuen Provinzial-Ordnung
noch nicht sobald bevor.

Der AbgeordneteBachem bemerkt zur Geschäftsordnung, daß über den Antrag Dietze
als den am weitestengehenden zuerst abgestimmtwerde« müsse.

Der Referent erwidert hierauf, daß der Autrag des Provinzial-Verwaltungsraths, den
der Ausschußzu dem seinigen gemacht habe, die Priorität vor dem von einem andern Mitgliede
eingebrachte,,Autrage haben müsse und er beantrage die namentlicheAbstimmungüber den Antrag
des Verwaltungsraths.

Der Marschall schließt die Diskussion und nach nochmaliger Verlesung des Antrages
des Ausschusses und der dazu gestellten Amendemcnts wird zur Abstimmung geschrittenund zwar
zunächst über den Autrag des Ausschusses in namentlicherAbstimmung.
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Frh. A. v. Fürsteuberg
Frh. Fr. L. v. Fürstenberg
Graf O. v. Fürstenberg-Stammheim
Frh. v. Geyr-Schweppenburg
Graf A. v. Vollstem
I. Gymnich
Bruno v. Heister
Graf A. Hompesch-Ruhrig
Franz Horster
I. Horst
A. Iagenberg
I. Iansen
M. I. Kreuzberg
I. Lavrchseu
Frh. Fr. v. Los
Frh, E. v. Los
Frh. C. v. Los
Graf v. Wolff-Mettcruich
Graf I. W. v. Mirbach
I. PH. Müller
H. Mund
Frh. C. v. Mylius
Graf Ztefselrodc-Ehrcshoven
M. I. Paulssen
W. Rauteustrauch
C. v. Ruys
Seul
Frh. v. Solemacher-Antweiler
Graf v. Schaesberg

gestimmt
mit Nein die Herren!

Th. Böninger
I. W. Caesar
Th. Dietzc
A. W. Hardt
O. Hilger
W. v. Hövel
W. Ientgcs
0. C. Immich
H. Klinz
A. Maas
W. Münster
W. Prinzen
1. B. Reusch
Sahler
C. Schlachter «sn.
R. Schmidtborn
W. Schüler
Fr. Struuck
H. Trapp
I. H. Weidt
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mit Ja die Herren:
Frh. v. Schell
C. A. Schröder
Graf A. u. Spee
Graf Franz v. Spee
Frh. E. v. Spies-Äüllesheim
Frh. v. Wulffen-Wenge
Fürst zu Salm-Dyck
Prinz Albrecht zu Solms
Fürst v. Hatzfcldt
Fürst zu Wicd.

Gefehlt haben die Herren:
I. F. Bernsan, N. Billen, F. A. Kockcrols, A. Lambertz und I. Müller.
Der Marschall erklärt, daß der Antrag des Ausschusses mit 53 gegen 20 Stimmen

angenommenist, und daß damit die beiden AmendementsDietze und Kuuz gefallen sind.
Hierauf wird die Diskussionüber Nro. 2 eröffnet; die Anstellungdes Landes-Direktors

auf 6 Jahre.
Der Abgeordnetevom Hövel stellt das Amendement:

Bei Nro. 2 zwischen „die Anstelluugeines Landesdirektors"uud „auf 6 Jahre"
eventuell eiuzuschiebeu:
„für die Zeit bis zur Einführung der neueu Proviuzial-Ordnung eventuell längstens."

Der Abgeordnete Courth schließt sich diesem Antrage an.
Die AbgeordnetenFreiherr von Geyr-Schweppenburg, von Heister, Schröder

und der Referent erklären sich gegen das Amendement,denn der Zeitraum von 6 Jahren- müsse
als das äußerste Minimum angesehen werdeu.

Der Marsch all bringt den Antrag des Ausschusses„die Anstellung eines Landes-
direttors auf 6 Jahre" zur Abstimmung und wird derselbe angenommen. Damit ist das Amen¬
dement erledigt.

Der Marsch all stellt nuu den Antrag „das jährliche Gehalt des Landesdirektorsim
Betrage von 12,000 Mark und freier Dienstwohnung im zu erbauenden Ständehause resp, bis zu
deren Fertigstellung eine MiethScutschädigungvou 3000 Mark jährlich zu gewähren", zur Diskussion.

Der Abgeordnete Dietze schlägt vor, diese Summen zu erhöhen nnd bemerkt,daß er im
Ausschusse den Antrag wieder aufgenommen habe, die Miethscntschädigungauf 4000 Mark zu
bemessen.

Der Marsch all bringt den Autrag auf Gewährung von 12,000 Mark Gehalt und
einer Miethöentschädiguugvon 4000 Mark zur Abstimmung.

Der Antrag wird angenommen.
Der Marsch all erklärt damit diese Vorlage für erledigt. Die Wahl des Landesdirek¬

tors werde in den nächsten Tagen erfolgen.
Abänderungder Ge- Nach einer kurzen Pause wird die Sitzung wieder eröffnet uud erstattet der Abgeordnete
den PrwMzial-Ver^ Schröder das Referat des Provinzial-Verwaltuugsraths, betreffend
waltunsss-Nathund a. die Veränderung der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltnngsrath der

fUrdenLandes-Direcwr >)iyemprovmz,
und die ihm zugeord- b. die Gcschäfts-Instructiouenfür den Landes-Direttor der Rheinprovinz uud die ihm
neten obere» Beamte». ^ ^ <. «> ^zugeordnetenoberen Beamten.
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Derselbe verliest demnächst das Referat des I. Ausschusses;dasselbe lautet:
Die von Seiten des Proviuzial-Verwaltungsrathes vorgelegteGeschäftsordnungist in der

größten Zahl ihrer Bestimmungen identisch mit der in der Sitzung vom 20. September 1872
genehmigtenund bei ihrer Anwendungals praktisch befundenen Ordnnng. Die eingeführtenAbän¬
derungen, wie der Zufatz sud 0. ß. 1 betreffend die Antorisation des Verwaltungsraths zu selbst¬
ständiger Verfügung über Vermögens- und Werthobjecteund die Streichung des in dem ß. 7 der
bisherigen Geschäftsordnung enthalteneu 1. Alinea hat der Ausschuß des hoheu Landtages für
ebenso begründet, wie nothwendigertannt, da es in der Natur der Sache liegt, daß der Provinzial-
Verwaltnngsrath uur im Besitz der sul) !,. ß, 1. gegebene» Bcfuguissein der Lage sein kann, die
Interessen der Provinz nach allen Richtungen zu föroern und zu wahren, und den an die Provin-
zial-Verwaltung zu stellenden Ansprüchengerecht zu werden, und da die in Alinea 1 des Z. 7 dem
Marschall ertheilt gewesene Exekutive auf deu Landcö-Direktorübergegangen sei.

In der Löschung des Wortes „Versammlung" in Alinea 1 des ß. 3 erkennt der Ausschuß
eine korrektere Auödrncksform, indem der Venvaltungsrath selbstredend nur, wenn er versammelt
'st, in Wirksamkeit tritt.

Die Erhöhung der Neisekostenvergütuug ans 4 Mark 50 Pfg. für jede Meile Landweg
und auf 3 Mark für den Zu- und Abgang an Eisenbahnenund Dampfschiffen findet der Ausschuß
durch die Theuerungsverhältniffe, nnd znr Herstellung einer Gleichmäßigkeitmit den allgemeinen
gesetzlichenNormalsätzengerechtfertigt.

Der I. Ausschußder zum 23. Provinziol-Landtageversammelten Stände schlägt daher dem
hohen Landtage vor, der von dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegtenGeschäftsordnungfür
den Provinzial-Verwaltungsrath seine Zustimmung ertheilen zu wollen.

Bei Prüfung der von dem Provinzial-Verwaltungsrathe dem hohen Landtage zur Be-
schlußfaffuuguutcrbreitetcu Gcschäfts-Instruction für den Landesdirektornnd die ihm zugeordneten
oberen Beamten, erachteteder Ausschuß zunächstmit Rücksicht darauf, daß diese Instruction sich
wesentlichan den Inhalt des die Befugnisse des Lcmdes-DirektorsregelndenNachtrages zu dem
Regulativ vom 27. September 1871 besondersdes Art. 2 anlehne, als dessen summarische Wie¬
derholung sich der tz. 1 darstelle, diese Beziehung durch Zusatz der Anführung (cfr. Nachtrag Art. 2)
hervorheben zu muffen.

Zu ß. 2 Aliuea 2 schlägt der Ausschuß die Streichung der Worte „nnd die ihm zuge¬
theilten oberen Beamten" vor, indem die Fassung zn der nach Mittheilung des Referenten des Pro-

> Vinzial-Verwaltungsraths von letzten» nicht gewellten und nach Ansicht des Ausschusses unzulässige!,
Deutung führen könne, als ob hier dem oberen Beamten eine gleiche Selbstständigteit, wie dem
Landes-Direktor selbst gewährt werden solle, eine Qualität, die mit der dem Landcs-Dircktorauf
erlegten Verantwortlichkeitim Widerspruchstehe, das Subordinations-Vcrhältniß der oberen Beam¬
ten zum Landes-Direttor aufheben und letzterem die Leitung des Geschäftsgangeserschweren würde.

Der Ausschuß ist der Meinung, daß die Worte „nach Maßgabe" statt „nach näherer
Anleitung" geeigneterseien zur Bezeichnung der präcisen, logischen Handhabung der in der Instruk¬
tion gegebenen Vorschriften.

Aus Alinea 3 des §. 2 dürften die Worte „in gleicher Weise für die Mitglieder desselben"
zu entfernen sein, da die vorliegende Geschäftsordnungnur Normen für die in ocr Ueberschrift
genannten Beamten, keineswegsaber für die Mitglieder des Verwaltuugsraths bezwecke.

In ß. 4 al. 2 sei statt 10 Thlr. „30 Mark" zu sagen.
In 8.1. 2 des §. 4 erachtete der Ausschuß für angemessen, statt „entsprechende Kosten"zn

setzen: „entstandeneKosten".
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Dem »I. 1 des §. 9 beantragte der Ausschuß die Fassung zu gebe»
„die Angelegenheitender proviuzialständischenCentral-Verwaltung können in Abthei¬
lungen bearbeitet werden, deren Bildung auf Borschlag des Laudes-Direktors durch den
Provinzial-Verwaltungsrath erfolgt"

und al. 3 und 4 zu streichen.
Der Ausschuß konnte sich zunächst nicht von der Nothwendigkeitder sofortigen Bildung

vorbcstimmterAbtheilungenüberzeugenund war der Meinung, daß es der Einsichtund den Erfah¬
rungen des Landes-DirektorSüberlassenbleiben müsse, einstweilendie notywendigen organisatorischen
Maßregeln bezüglich des Geschäftsgangesfowie der Vertheiluug und Behandlung der Geschäftezu
treffen und daß dies zur freien Bewegung desselbeninnerhalb seines Geschäftsbereichesunbedingt
nothwendigsei. Wenn man nun auch mit Annahme dieser Fassungsäuderung die beiden letzten
alinea« von selbst als gegenstandsloshalten müsse, so glaubte der Ausschuß doch noch seiner Ansicht
bezüglichderselben dahin Ausdruck geben zu müssen, daß die Auferlegungder Verpflichtungzur
Uebernahme gewisser Arbeiten wie die Dokumentirung eines Mißtrauens in die Thätigkeit des
Landes-Directors erscheine, welches um so uugerechtfertigtcrsei, da der Landes-Direktor unter stän¬
diger Controlle des Marschalls und des Provinzial-Verwaltungsrathes arbeite, daß es aber ein
Eingriff in die Autorität des Laudes-Direktors sein würde, demselben die Befuguiß zu entziehen,
selbstständig die Beamten mit den Geschäftenzu betraueu, für die er sie geeignet erachtet.

Die Streichung der Worte „in den Abtheilungen" in ß. 10 gehe aus der neue» Fassung
des ß. 9 hervor, ebenso wie die Streichung der ßß. 11, 12 und des zweiten alineas des Z. 13,
wodurchder ß. 13 die Nr. 11 uud ß. 14 die Nr. 12 erhalten muß.

Der erste Ausschuß schlägt dem hohen Provinzial-Landtagevor, die Annahme der Geschäfts-
Instrultion für den Landes ^Direktor uud die obere» Beamten in der Fassung, wie sie aus den
Berathungen desselben hervorgegangen,beschließen zu wollen.

Der Marschall eröffnet die Gcncral-Distussiou und da sich Niemand zum Wort meldet,
wird in die Spezial-Diskussioneingetreten.

Der Eingang der Geschäftsordnuugwird genehmigt.
Hierauf wird die Distussiou über al. a. des §. 1 eröffnet.
„Der Beschlußfassungin der Versammlnng des Proviuzial-Verwaltnugsrathcs uutcrliegen,

soweit diese nicht dem Proviuzial-Landtagevorbehalten ist, folgendeGegenstände:
a) Wahl der auf Lebenszeit oder auf Zeit definitiv anzustellendenBeamten der proviuzial¬

ständischen Verwaltung;
Wird genehmigt.

Das aliuen, d lautet:
b) der An- und Verkauf von Grundstücken, soweit dieselben im einzelnenFalle den Werth

von 10,000 Mark nicht übersteigen, der Umtausch oon Grundstücken,die Ausleihung
und Kündigung von Kapitalien, soweit nicht durch bestehende oder noch zu erlasfeude
Reglements für die Spezial-Verwaltuug zum Voraus Festsetzungengetroffen worden,
Cesfionen, Pfandentsagungcn, die Anstellung von Prozessen,der Abschluß von Vergleichen,
die vier letzten Kategorien jedoch nur soferu der Gegeustand des Provinzial Verwaltungs-
Interesses 3000 Mark übersteigt, und endlich die Anerkennung der Verpflichtungdes
Lcmdarmeuverbaudeszur Gewährung von Beihülfen an unvermögende Orts-Armenverbände
(ß. 36 des Ausführuugs-Gesetzesüber den Unterstützuugs-Wohnsitz vom 8. Mär; 1871,
Gesetz-SammlungSeite 130);



Der Abgeordnete Bachem beantragt die bei dem Kauf von Grundstücken auferlegte Be»
schränkung auch auf den Umtanfch auszudehnen.

Der Abgeordnete Freiherr v. G eyr-Vchweppenburg erklärt, daß fich im Laufe der
Zeit durch die früher beliebte Beschränkung Uebelstände ergeben hätten und daher fei in dein neuen
Entwürfe diese Bestimmung aufgenommen worden.

Der Abgeordnete Bremig tritt den Ausführungen des Herrn Bachem entgegen.
Der Umtausch stoße in der Praxis auf viel größere Schwierigkeit«! und fei nicht von dem

Willen des Käufers und Verkäufers abhängig.
Der Abgeordnete v. Eyneru beantragt, die Summe von 10,000 Mark auf 20,000

Mark zu erhöhen.
Der Marschall bringt das Nmendcinent des Abgeordneten Bachem zur Abstimmung,

die Befugniß zum Umtausch vou Gruudstückeu auf den Werth von 10,000 Mark zu beschränken.
Das Amendement wird abgelehnt, desgleichen das Amendemcnt des Abgeordneten von

Eyuern.

Der Antrag des Ausschusses wird angeuommcn.
Die Alinea c,—K lauten:
0) die Entwürfe der von dem Provinzial-Landtage festzustelleudcu Etats;
6) die 3tcvision der Iahres-Rechnnngen und Entgegennahme der Motivirmig der allen-

fallsigen Etatsüberschreitnngen;
e) alle dem Provinzial-Landtage über die ständische Verwaltung zu machenden Vorlagen;
1) die Bewilligung von Remunerationen, Unterstützungen für ständischeBeamte und die

Pensionirung derselben nach den von dem Provinzial-Landtage aufzustellenden Grnndsätzen;
8) die Erstattung der Iahres-Verwaltungs'Berichte;
1>) alle zu den laufenden Geschäften gehörigen Angelegenheiten, welche der Beschlußfassung

zu unterbreite« der VorsitzendeLandtags-Marschall und der Landcs-Director für ange»
'"essen finden.
Wird angenommen.

Die ß. 2, 3, 4, 5, 6 und 7 werden einzeln zur Abstimmung gebracht und genehmigt.

s- 2.
Der versammelte Provinzial-Vcrwaltuugsrath controlirt die gcsammte ständische Ver¬

waltung und ist daher berechtigt, darauf bezügliche Beschlüsse zu fafsen, fich von der Ausführung
seiner Beschlüsse Ueberzeugung zu verschaffe» und zu diefem Zweck die Acten einzusehen und
Kommissare aus seiner Mitte zu ernennen.

s. 3.

Die Beschlüsse des ProvinziabVerwaltuugsraths werden nach einfacher Stimmenmehrheit
der erschienenen und abstimmenden Mitglieder gefaßt.

Bei Stimmcnglcichhcit entscheidet der Vorsitzende. Zur gültige» Beschlußfassung ist die
Anwesenheit von 8 Mitgliedern des Verwaltungsraths incl. dcs Vorsitzenden nothwendig. Bei der
zweiten Einladung ist jede Zahl der Erschienenen indessen ausreichend.

Für die Wahlen dcr Beamten finden die Vorschriften in den tzß. 1 und 4 bis incl. 9
des Reglements über das Verfahren bei den ständischen Wahlen vom 22. Juni 1842 Anwendung.

Die Zusammenbcrnfuug der Mitglieder dcs ProviuziabVcrwaltungsraths geschieht schriftlich
unter Angabe der Berathnngsgegenstände, so oft es die Geschäfte erfordern und mindestens einmal

5
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im Jahre. Sie muß erfolgen, sobald es von einem Drittel der Mitglieder verlangt wird. Mit
Ausnahme dringender Fälle muß die Znsammenberufung 14 Tage vorher stattfinden.

Beabsichtigte Anträge von Seiten der Mitglieder sind dem Landtags-Marschalle möglichst
so zeitig vorher in kurzer Fassung einzureichen, daß deren Mittheilung an die übrigen Mitglieder
erfolgen kann. ' .

8- 5.
Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Versammlungen des Proviuzial-Verwal-

tnngsraths nnd handhabt die Ordnung in denselben.

Die Beschlüsse sind mit Angabe der dabei gegenwärtig geweseneu Mitglieder schriftlich
abzufaffeu und sowohl von dem Vorsitzenden, als auck den Anwesenden oder doch wenigstens von
zwei Mitglieder« zu untcrschreibeu.

8- ?.
Der Laudtagö-Marschall ist befugt uud verpflichtet, in den zur Compctenz der Versammlung

des Proviuzial Verwaltungsraths gehörigen Angelegenheiten, welche so eilig sind, daß eine Zusam-
menbcrufuug der Verwaltungsraths - Mitglieder nicht stattfinden kann, felbstständig zu verfahren,
muß aber die Mitglieder alsbald von dem Veraulaßteu benachrichtige» nnd deren Zustimmung
einholen.

Die 8- 8 —13, in welchen die Fassung dieselbe ist wie in dem früheren Regulativ,
werden 6i> LIc,o angenommen.

8. 8.
Die Mitglieder des Provinzial-Verwaltuugsraths find verpflichtet, die Referate und Vor¬

bereitungen der Beschlüsse, welche ihnen vom Landtags-Marschalle übertragen werden, zu über¬
nehmen.

8- 9.
Der Provinzial-Verwaltungsrath ist befugt, zur Vorberathung einzelner Gegenstände Com-

missioneu niederzusetzen nnd Commissare zu ernennen uud sowohl deu Commissionen als auch den
Commissareu den Landes ° Dircctor oder andere ständische Oberbeamte beizuorduen. Sofern der
Landcs-Director den Commissionen uuter Assistenz eines Oberbeamten nicht selbst beiwohnt, erfolgt
die Bezeichnung des Oberbeamten, welcher den Vorberathnngcn beizuwohnen hat, durch deu
Landes - Direetor.

Die Commissionen-zur Vorberathuug einzelner Gegenstände wählen sich ihren Vorsitzenden
selbst und können einen ständischen Bureaubcamteu zur Protokollführuug zuziehen, der alsdann von
dem Landes-Director bezeichnet wird.

8- 10.
Der Landes - Direetor und die stäudischcu Obcrbccnntcn nehmeu au deu Sitzuugen des

Proviuzial-Verwaltungsrathö mit berathender Stimme Theil und übernehmen auf Erfordern des
Landtags - Marschalls Referate, fosern der Provinzial-Verwaltungsrath nicht Berathung ohne Zu¬
ziehung vou ständischen Beamten besonders beschließt.

Ebenso können die übrigen ständischen Beamten zu Referate» und Führung des Protokolls
zu den Sitznngeu des Proviuzial - Verwaltungsraths zugezogeu werden.

8- 11-
Die Beschlüsse des Prouinzial-Verwaltungsraths werden, so weit er dieselben nicht un¬

mittelbar und selbst ausführt, durch den Landtags-Marschall dem Landes-Director zur Ausführung
überwiesen. Die Verfügungen uud Correspoudenzen, welche der Provinzial-Verwaltungsrath in
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Ausführung seiner Beschlüsse selbst erläßt, sind nach Anordnung des Vorsitzenden entweder von dem
Ne ^ f lls diese Mitglieder des Provinzial - Verwaltungsrat s ,md o er
dulden Landes Director oder einem von diesem zn bezeichnende«saudischen Beamten abzufassen
und dem Provinzial-Verwaltnngsrath resp, seinem Vorsitzenden znr ^ignatnr vorzulegen

Die Bestallnngeu der vou dem Proviuzial - Verwaltungsrathe ernannten Beamten werden
stets >von dem Landtags - Marschalle vollzogen.

§. 12.

Die Vesorguug aller Bureau- uud Registratnrgeschäfte des Pr°vmzml-Verwaltnug ach«
erfolgt durch das Bureanpersonal des Landes-Direetors uuter dessen Anwe.ung nnd "Wch >g
den laufeudeu Geschäften der Verwaltung uud die Schriftstücke derselben werden >n d"M "'
Abtheilung der Registratur des Landes-Direetors uiedergelegt uud aufbewahrt, welche das Haupt-
intcreffe dabei hat.

» 8> 13.

Die Vertretung der provinzialständischen Verwaltuug nach Außeu nnd vor Gericht durch
den Landes-Direetor resp, seinen Vertreter geschieht ohne Rücksicht ans die m der gegenwärtigen
Geschäftsordnung cnthalteuen Competenzbestimmungen.

Die ß. 14 und 15 werden ebcufalls angenommen.
ß. 14.

Die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths, welche alle in dieser Eigenschaft chuen

obliegenden Geschäfte «nentgeltlich besorgen, erhalten für jeden Reise- resp. ^
12 Mark uud au Reisetosten eine Vergütnng vou 4,50 M. für ,ede auf dem «" ge z ck-
gelegte Meile oder vou 1 Mark auf jede Meile bei Beuutzuug vou E.feubahnen oder Dampf-
schifft sow.e in letzterem Falle an Nebenlosten für den Zu- nud Abgang an der Eisenbahn oder
dem Dampfschiffe 3 Mark.

Soweit diese Geschäftsordnung keine'speciellen Bestimmungen enthält, ist dieselbe ihrem
Inhalte entsprechend durch Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths zu erganzen.

Hieran wird über die Geschäftsordnung im Ganzen abgestimmt nnd dieselbe angenommen.
Der Antrag des Abgeordneten Dietze ans Vertagnng der Sitzung wird abgelehnt.
Der Referent Abgeordneter Schröder trägt demnächst das Referat über d.e von dem

Provinzial-Verwaltuugsrathe vorgelegte Geschäfts-Instrnktion für den Landes-D.reetor und d:e chm
'Zugeordnetenoberen Beamten vor.

Der M arfchall eröffnet die Geucraldistussiou.
Der Abgeordnete Becker macht darauf aufmerksam, daß in dem Voychlage des Ans¬

chusses die Eelbststäudigteit, welche den oberen Beamten in einem gewissen Maße geboten werden

""' "^^e r^ empfiehlt ans praltischen Gründen die Annahme des Ausschuß-Entwnrfes.
Der Marschall schließt die Geueral-Diseussion nnd bringt den h. 1 zur Abstimmung.

Derselbe wird angeuommcu.
§. 1.

Der Landes-Direetor vertritt die gesammte stäudische Verwaltung nach Außen und vor
Gericht und führt die laufenden Geschäfte derselben cfr. Nachtrag Art. 2.

Er führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift:
„Rheinifche Provinzial-Vcrwaltnng."

Die 8§. 2, 3, 4, 5, »i, ? und 8 werde» unverändert angenommen. ^
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8- 2.
Der Landes-Director hat die Ausführung der ihm überwiescncu Beschlüsse des Provinzial-

Verwaltuugsraths als dessen Organ zu bewirken.
Alle Angelegenheiten der provinzialstäudischcn Verwaltung, welche nach der Geschäftsord¬

nung für den Provinzial-Verwaltungsrath dessen Beschlußfassung nicht vorbehalten, oder welche der
Provinzial-Verwaltungsrath nicht unmittelbar selbst erledigt, unterliegen der selbstständigcn Bear-
beitung durch den Landes-Director nach Maßgabe gegenwärtiger Geschäfts-Instruction.

Die Geschäfts-Ordnung für den Provinzial-Vcrwaltuugsrath ist für den Landes-Director
und die ihm zugeordneten oberm Beamten verbindlich.

Der Laudes-Director ist befugt und verpflichtet, auch in den der Beschlußfassung des
Proviuzial-Verwaltnngsraths vorbehaltcuen Angelegenheiten, welche so eilig sind, daß eine Vorlage
an den Landtags-Marschall nicht ohne Nachtheil vorerst bewirkt und wenigstens dessen persönliche
Entscheidung in Geinäßhcit der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltungsrath abgewartet
werden kann, felbstständig zu Verfahren, er muß die vorgeschriebene Vorlage an den Landtags-
Marschall indessen gleichzeitig oder wenigstens ohne Verzug uach Erlaß seiner Verfügung bewirken.

Der Landes-Director ist für den ordnnugsmäßigeu Betrieb der Geschäfte bei der Vcr
waltung der provin;ialständischen Anstalten nnd des provinzialstä'ndischeu Vermögens der Provinz
verantwortlich. Er ist der Mittelpunkt der gauzeu Verwaltung uud hat dieselbe uicht allem voll¬
ständig zn übersehen nnd zn überwachen, sondern auch daranf Hinzuwirten, daß die allgemeinen
Zwecke der Verwaltung überall im Auge behalten uud nicht durch einseitige Verfüguugcu in ein¬
zelnen Zweigen beeinträchtigt, fowie, daß die Vorschriften der Gesetze,Reglements und Iustructioncn
überall innegehalten werden und dennoch der Verwaltung ein reges Leben inne wohne. Er hat zu
dem Ende innerhalb der Grenze« der Gesetze und Reglements die erforderlichen Anorduuugeu
zum regelmäßigen und prompten Betrieb der Verwaltung und zur sichern Erreichung der Verwal-
tuugszwccke zu treffen uud deren Ausführuug, sowie überhaupt die Erfüllung der Pflichten aller
Beamten der ständischen Verwaltuugszwcige zu controliren.

Der Landes-Director ist befugt, iu allen Angelegenheiten der Verwaltung, die ständischen
obereu Beamtcu zur Berathung zusammen zu berufen oder mit ihueu einzeln in Berathung ?u
treten; ihm gebührt jedoch in allen Fällen die Entfcheiduug.

Der Laudes-Director ist für die rechtzeitige Vorbereitung der Etats, sowie für deren
Innchaltuug verantwortlich.

Alljährlich wenigstens einmal hat er entweder selbst oder dnrch seinen Stellvertreter aus
der Zahl der oberen Beamten alle ständischen lassen, sowie sämmtliche Institnte und Anstalten,
welche nntcr der ständischen Verwaltung der Rhcinprovinz stehen, außerordentlich zu revidireu. Im¬
gleichen hat derselbe die Vorrevisiou der Rcchnuugen der ständischen Hauptkasse, sowie der einzelnen
Instituts- und Anstalts-itassen zu bewirten und darauf zu halten, daß die Iahresrechnuugen bis
spätestens zum 1. Mai des folgenden Jahres gelegt sind.

8. 4.

Der Landes-Director ist der Dicustvorgesetzte aller übrigen ständischen Beamten und zu
Waruuugeu uud Verweisen gegen dieselben, sowie zur' vorläufigen Unterfaguug der Ausübuug der
Amtsverrichtungeu berechtigt. (A. 18 und 54 des Gesetzes über die Dienstvergehen der uicht rich¬
terlichen Beamten vom 21. Juli 1852.)
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Bis zur gesetzlichen anderweitenRegelung der Disciplinar-Befuguiffeder ständischen Be¬
hörden, ist den sämmtlichen Beamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den
Fall der Verletzungihrer Dienstpflichtendie Festsetzung von Geldbußen bis zu 30 M. durch den
Landes-Director und die Einbehaltung solcher Geldbußenaus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.

8 5.
Innerhalb der Grenzen des Etats hat der Landes-Director diejenigen Beamten, deren

Ernennung nicht dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe vorbehalten ist, selbstständig anzustellen, und die
nöthigen Hülfsarbeitcr bei der Eentral-Verwaltnug ans Kündigung anzunehmen.

Er ist befugt, bei zweifelhafte«Rechtsfragen und Vcrtragsabfchlttfsensich eines Rechtskun¬
digen, fowic in technischen Angelegenheiteneines technischen Beirathes auf Kosten der Provinziell-
Verwaltung zu bedienen und die entsprechenden Kosten auf disponible entsprechende Etatscredite
anzuweisen.

Für Nesorguug der Iustitiariatsgeschäftcbei der provinzialständischcn Eentral-Verwaltuug
sowie der ärztlich- und bautechnischen Angelegenheitenkönnen mit Genehmigung des Provinzial-
Vcrwaltungsrathes fixirte Honorare mit qualifizirtcu Staats-, Instituts- oder Privatbcamten ver¬
einbart werden.

Der Landes-Director ist verpflichtet,die von ihm erlassenenwichtigeren Verfügungen,fowie
alle seit der letzten Sitzung des Provinllal-Verwaltungsraths stattgehabten wichtigeren Eingänge,
namentlichGesetze, Vcrordnmigcn,Verfügungender Behörden und Entscheidungen der Gerichte dem
Provinzial-Verwaltnngsrathc bei seiner nächsten Zusammenkunftnachrichtlich mitzutheilen.

Er ist berechtigt,auch alle Gegenständeder laufenden Verwaltung zur Kenntniß nnd Ent¬
scheidung des Provinzial>Vcrwaltungsraths zu bringen, bei denen er es für angemessen findet, sie
der Beschlußfassung zu uutcrbrciteu.

8- ?.
Der Landes Director nnd die obern Beamten sind verpflichtet, an den Sitzungen des

Provinzial-Verwaltungsraths, sofern derfelbe nicht ausdrücklich Berathung ohne Zuziehungderselben
beschließt, Theil zu nehmcu und alle ihnen in der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Verwal-
tungsrath auferlegten Verpflichtungenzu erfüllen.

8. 8.
Bei der ständischen Ecntral-Verwaltnng hat der Landes-Directoralle eingehenden Sachen

zu erbrechen und zu präscutireu.
Die zur Entscheidung des Provinzial-Vcrwaltungsraths ressortmäßiggehörigenAngelegen¬

heiten hat er dem Landtags-Marschallzu übermitteln oder uach desscu Bestimmungfür die Sitzungen
zurück zu legen.

Der Landes-Director ist befugt, jede Sache seines Geschäftskreises unmittelbar selbst zu
erledigenoder sie in den gewöhnlichen Geschäftsgangzu bringen.

Der §. 9 wird in folgenderFassung augcuommeu:
8- 9.

Die Angclegeuhciteuder proviuzialständischeuEentralverwaltnng können in Abtheilungen
bearbeitet werden, deren Bildung auf Vorschlag des Laudcs-Dircctors durch den Provinzial-Ver-
waltungsrath erfolgt.

Alle Verfügungen werden unter dem Namen:
„RhcinifcheProvinzial-Verwaltung"

erlassen.
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Der §. 10. wird unverändert angenommen.
Der Abgeordnete Becker beantragt die ßß. 11 und 12 in der Fassung des Provinzial-

Verwaltungsraths wieder einzuschalten, wogegensich die AbgeordnetenSchröder und Dietze
erklären.

Der Marsch all stellt die Frage:
Sollen die W. 11 und 12 der alten Borlage nach dem Vorschlage des Ausschusses

gestrichen werdeu?
Die Frage wird bejaht.
Der §. 13, jetzt ß. 11, wird genehmigt.
Bei §. 14, jetzt §. 12, hält der Abgeordnete Bremig die Bestimmung über den Urlaub

für verfänglichnud empfiehlt eine größere Beschränkung.
Der AbgeordneteGraf v. Nesselrode ist der Ansicht, daß es nnr von Nachtheil sein

werde, einen höheren Beamten in dieser Weise einzuschränken und verweist ans den Landes-Director
in Schlesien.

Der AbgeordneteKnnz weist auf die in dieser Beziehung geltendenBestimmungenfür
die städtischen Bürgermeister hin.

Der Abgeordnete Bremig stellt das Amendemcntzu ß. 12: hinter dem Worte „Stell¬
vertreter" einzuschalten:„und wenn die Entfernung länger als 3 Tage dauern soll, auch dem
Landtags-Marschall".

Der Marsch all bringt das AmendcmentBremig zur Abstimmung und wird dasselbe
angenommen.

Nach einer Bemerkung des AbgeordnetenFreiherrn von Schell werden auf Antrag des
AbgeordnetenFreiherrn von Gehr die letzten drei Worte des ersten uliiiLg, von §.12 als sich
von selbst verstehendgestrichen.

8- 12.
Der Landes-Directordarf fich außerdienstlich nur auf die Dauer von 8 Tagen ohne Urlaub

aus seinem Wohnsitzeentfernen, muß aber von seiner Abreise dem Stellvertreter und wenn die
Entfernung länger als drei Tage dauern soll, auch dem Landtags-MarschallNachricht geben. Zu
einer längeren Abwesenheit bis zu 6 Wochenbedarf er des Urlaubs des Landtags-Marschalls.

Die Beurlaubung der übrigen provinzialftändischenBeamten bis zu 6 Wochensteht dem
Landes-Director zu.

Siud Vcrtretungskostenunvermeidlich, oder soll dem Landes-Director oder einem oberen
Beamten länger als 6 WochenUrlaub ertheilt werden, so ist die Angelegenheitdem Provinzial-
Verwaltungsrathe zur Beschlußfassungzu unterbreiten.

Hierauf wird über die Geschäfts-Instruktionim Ganzen abgestimmt und dieselbe ange¬
nommen.

Der Marsch all schließt die Sitzung und beraumt die nächste ans Mittwoch Vormittag
11 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)

Der Landtags-Marschall:
Wilhelm, Fürst zu Wied.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt in der Aula der Realschule zu Düsseldorf den 7. April 1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der 3. Sitzung wird verlesen und nach einigen Ergänzungen genehmigt.
Als Protokoll-Führer fungirt in der heutigen Sitzung der Abgeordnete Ohmnich.
Der Marsch all theilt folgende Eingänge mit:
Petition auf Ausbau einiger Ehausseen in der Eifel. Der Antrag ist zu fpät eingegangen GeschMiches.

und gelangt deshalb nicht mehr zur Verhandlung.
Ferner die Mittheilung, daß der Provinzialrath Förster seine Bewerbung um die Landes-

Direktorstelle zurückgenommen hat.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der erste Gegenstand ist das Referat des IV. Ausschusses über einen Antrag von mehreren Pflasterung von

Abgeordneten, betreffeud Beschlußfassung wegen den Anträgen auf Pflasterung von Bczirtsstraßen. Vczirksstmßen in den
Referent Münster. Städten.

Der Ausschuß ist zu der Ueberzeugung getommcu, daß er, um allen Anforderungen möglichst
sserecht zu werden, und nm den Städten uud Ortschafts - Gemeinden selbst möglichste Billigkeit zu
erweisen, dein hohen Landtage empfehlen, resp, denselben bitten müsse, folgenden Beschluß zu fasseu:

„Der hohe Landtag adoptirt den Grundsatz, daß in denjenigen Fällen, wo die '
ständischen Bezirtsstraßen -Eommissarieu iu eiuem von der Königl. Regierung befür¬
worteten Falle erkennen, daß im Interesse des Verkehrs und im vorherrschende«
Interesse der Gemeinde zur Unterhaltuug einer durch eine Ortschaft führeuden Bezirts-
straße resp, eines Theils derselben die Pflasterung nothwendig fei, solche von ihnen
zugegeben »»erden könne, wenn die bethciligte Gemeinde sich verpflichtet, zwei Drittel
zu den ilostcu beizutragen."

Der Abgeordnete Dictze kann sich mit diesem Antrage nicht einverstanden erklären, uud
bittet das Haus denselben abzulehnen, da nach dem Urtheile vou Sachverständigen das Pflaster
auf die Dancr billiger fei und der Staat überall Pflaster anlege.

Der Abgeordnete v. Eyneru schließt sich der Ansicht des Vorredners an uud ist der
Ansicht, daß es sich empfehle allgemeine Grundsätze nicht aufzustellen, sondern jeden einzelnen Fall
für sich zu behandeln,' wie dieses bisher geschehensei.

Der Abgeordnete v. Vöninghaus bemerkt zur Aufklärung, daß dnrch Annahme des
Antrages nur eine Instruction für die Vezirtöwegceommissare gegeben werden solle, durch welche
der Landtag in keiner Weise gebunden sei.

Der Abgeordnete S ahler schließt sich den Ansichten der Abgeordneten Dietzc und
v- Eynern an; aber aus ganz anderen Gründen hält er für wünschenswert!), daß ein Prinzip
hierüber jetzt nicht festgestellt werde, da dieses leicht uachtbeilig werden löuue. Innerhalb der Stadt
habe die Gemeiudc um deßwillen Verpflichtungen, weil sie die Straße zu den verfchiedcustenZwecken
benutze. Für Bezirksstraßeu solche Grundsätze aufzustellen, sei gefährlich, bei der Uebernahme von
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Staatsstraßen möge dieses eine andere Bcwandtuiß haben. Eine Aczirtsstraße als solche verlieren
ihren Charakter, sobald sie das Stadtgebiet berühre nnd die Stadt sei im Rechte, über die Straße
zu disponiren, habe dann aber auch die Verpflichtung,zur Erhaltung derselben beizutragen.

Der Referent bemerkt, daß die vorliegendeFrage schon mehrfach erörtert worden sei
und schwerlich eine Einiguug der verschiedenenAnsichten erzielt werde; geht zu eiuer eiugeheu-
den Erörterung der frühern Behandlung des vorliegendenGegenstandes über und führt aus, daß
die Städte doch eiueu großen Vortheil von den Bezirksstraßeu hätten, während viele Laud-
gcmeiudeu,welche oft Meilen weit von den Bezirksstraßen abliegen, im Verhältniß zu der Be-
völkcruugszahlhöbe Beiträge zu leisten hätten. Ei» wesentlicherGruud zu dem Antrage liege
darin, Verzögerungenbis zum Zusammentretendes Landtages zn vermeiden.

Der Abgeordnete v. Eynern bemerkt, daß es sehr wenig Städte gäbe, durch welche
eine Bezirksstraße hindnrchgeführtsei, während sie ganze Dörfer durchzögen, in der Regel würden
die Städte nur vou der Vczirksstraße berührt. Es dürfe aber zwischen Stadt und Land kein
Unterschied gemachtwerden. Er muffe wiederhole», daß es sich nicht empfehle,allgemeine Grund¬
sätze aufzustellen, sondern in jedem einzelnen Falle zn thun, was Recht fei. Was der Abgeordnete v. Bö-
uinghaus gesagt habe, würde dazu führen, daß solche Anträge bis zur Zusammenkunftdes Land¬
tages verfchobcn würden. Er wolle sich erlauben zu dem Antrage des Ausschusses ein besonderes
Ameudcmentzu stelle».

Der Referent verliest zur Aufklärung den 8- ? des Bezirksstraßen-Reglemeuts,wo nur
von chanssirtenWegeu die Rede sei und führt aus, daß wenn im Laufe der Zeit es im reinen
Interesse der Städte liege, Äezirksstraßen pflastern zu lassen, dann sei es nicht mehr wie billig,
daß die Städte auch einen Theil der Kosten dazu beitragen.

Der AbgeordneteDietze behauptet uicht im Namen der Städte zu plaidircn, sondern nur
für das, was Recht für Stadt uud Land sei und empfiehlt, den Antrag des Herrn v. Eynern
anzunehmen und denjenigen des Ausschussesabzulehnen. Es sei besser, jeden einzelnenFall für
sich zu behandeln.

Der Abgeordnetev. Böninghaus macht wiederholt darauf aufmerksam, daß es sich
nur um eine Instrnctiou für sämmtliche Commissare handle und befürwortet die Annahme des
Ausschußautrages.

Der Abgeordnetev. Eyueru stellt das Ameudcment,daß in dcu Ausschußautragnach
den Worten „Unterhaltung eine" die Worte „bis an und" zugefügtwerden ev. macht er zu dem
Ausfchußantragedas Zusatz-Ameudemcnt:daß aber in den Fällen wo das Interesse des Verkehrs
und dasjenige der Gemeiude in gleichen:Maße vorhanden ist und als solches anerkannt wird,
die betreffende Gemeiudesich mir zu eiuem Beitrage von der Hälfte der Kosten zu verpflichten hat.

Der Referent erklärt sich gegen das Amcndementdes Herru u. Eynern und empfiehlt
den Antrag des Ausschusses i»ir6 anznnchme».

Der Marsch all schließt die Diskussionund ersucht die Hcrrcu, welche gegen den Antrag
des Ausschusses sind, sich zu erheben.

Es ist die Minorität. Das Princip ist also angenommenund das erste Amendementdes
Abgeordnete«v. Eynern damit gefallen.

Hierauf bringt der Marfchall das Zusatz-Amendemcut desselben Abgeordnetenzur Ab¬
stimmung uud wird das Amendeiueutabgelehnt.

Demnach ist der Antrag des Ausschusses angenommen.
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Derselbe Referent erstattet das Referat des IV. Ausschussesbetresseiid eine Petition ^^m^
auf Pflasterung der Elberfeld-Osterbaumer-BarmerBezirksstraße m der Stadt iHwerseld. mer° Barmer Bezirks-

Der Ausschußbeantragt: ...... Mße.
„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Unterzeichnernder Bitte um Pflaste-

ruug zu eröffnen, daß wenn die GemeindeElberfeld zweidrittel zu den Pflasterungs¬
kosten beizutragen sich verpflichte, kein Hinderniß mehr entgegenstehe,sondernsolche
genehmigt sei, im andern Falle aber, daß Petenteu mit ihrem Antrage abzuweisen
und zur Tagesordnung übergegangenwerde." ^.».^

Der AbgeordneteDietze glaubt in Rücksicht auf die in der Petition angegebeneuGrunde,
dieselbe auf das Dringendste unterstützenzu müsseu. Zur Begründuug beruft er sich auf die hohen
Beiträge, welche die Petenten zu dem Vezirksstraßenfondleisten.

Der Referent tritt dieser Anschauung entgegen, macht darauf aufmerksam,daß die
Gemeindeselbst bereits früher die Pflasteruug dadurch übernommenhabe, daß sie den nöthigenFond
in den Etat für 1870 aufgenommenhabe, die Straße habe sich bei einer seinerseits mttdemKomg-
lichen Regierungscommissarvor nicht langer Zeit vorgenommenen Besichtigungin einem sehr schlechten
Zustande befunden und er könne nnr die Annahme des Ausschuß-Antragesempfehlen.

Der Marfchall bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmungund wird derselbe

«ngenommm.^ ^ ^ ^^ ^^^ ^ ^^ ^ ^^ye, Noth-
berg und Gressenich auf Uebernahmeder Straße von Langerwehenach Klemhau.

Referent: AbgeordneterPaulsfen. «,„ . ^
Der IV. Ausschuß beantragt mit Rücksicht auf den Umstand, daß m.t der Königlichen

Negierung in Aachen wegen Uebernahme dieser Straße noch Verhandlungen schweben und eS zu¬
dem nicht angänglicherscheint, einzelnezerstückelt gelegene Straßenstreckenzur Uebernahmeaus den
Bezirksstraßenbaufondszu übernehmen,über den Antrag zur Tagesordnung überzugehen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. «..saleicknmc, der
Referat des II. Ausschusses, betreffend einen Antrag des AbgeordnetenBachem und ^H^^

Genossen, die Ausgleichuugder Kriegskosten aus den Jahren 1870 und 1871. 1870/71.
Referent: AbgeordneterSahler.
Der II. Ausschußempfiehltdem hohen Hause beschließen zu wollen, an den Herrn .and-

tagsMarschall die Bitte zu richten, eine Auskunft über die Lage der Angelegenheitbei dem Herrn
Ober-Präsidenten einzuholen, und dem hoheu Hause uoch währenddieser Session Mittheilung darüber zu
»uachen, falls bei der Kürze der Zeit, welche diese Session noch dauert, dies für M «och moMü -

Der AbgeordueteDietze macht darauf aufmerksam, daß im vorigen Iah« eme Comnnss°n
gewählt worden ist, behufs Aufstellungder Grundsätze,nach welchen die Ansgleichuugzu bewirken
ist- Die Vertheilung habe sich aber, dnrch äußere Gründe veranlaßt noch nicht "^wgllchen ssem

Der Abgeordnete Bachem hebt hervor, daß man sich in die Lage der klemm G m m
versetzen müsse, die wegen dieser Kriegsleistuugenhäufig gezwuugen gewesen, Schulden zu machen
MW denen es sehr daranf ankomme, zu wissen, daß die Sache in den Gang gebracht ""' e- D
Antrag sei nur estellt worden, um den Gemeinden Ausknnft über den Stand dieser AMlegenhett
geben zu können Der Referent bemerkt, daß durch die Annahme des AnsschuMntrages der Wunsch
uud der Hwcck der Petcuten erreicht werde. ^'„.v

Der Marschall schließt die Diskussion nnd bringt den Antrag des Ansschnsses zur
Abstimmung.

Der Antrag wird einstimmigangenommen. ^
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Unterstütz ungsgesuch
des Narrier-Empfäu

gers Rosen zu
Unterbruch,

Unterstützung der
Gem. Mo «real aus
Nezirlsstraßenfouds.

Wahl des Landes-
Directors,

Referat des IV. Ausschusses betreffend deu Antrag des Barrier-Empfängers Carl Rofen
zu Unterbruch um Unterstützung.

Der Ausschuß beautragt, da die Lage der Verhältnisse und die Gründe der gestörten
Eommuuikatiou nicht gehörig aufgeklärt sind, deu Autrag vorläufig zurückzuweisen.Falls jedoch
bei näherer Untersuchungder Königlichen Negierung und dem ständischen Commissar die Ueberzeu¬
gung werde, daß eine Unterstützungin der Billigkeit liege, so soll der ständische Eommissarautori-
sirt werden, zu einer Untcrstntzuugbis zu 50 Thaler» sciue Znstimmuug zu geben.

Der Marschall bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmungund wird derselbe
ohne Diskussioneiustimmigangenommen.

Referat des IV. Ausschussesüber ein Gesuch des Gemeinde-Vorstandeszn Monreal im
Kreise Mähen um Bewilligung von Geldmitteln zum Ausbau der Eochem-MahenerBezirtsstraße.
Referent AbgeordneterMuud.

Iudem die in der Petition angeführten thatsächlichen Verhältnisse jeder andcrweiten Be¬
glaubigung entbehren, kann dem Gesuche schon deshalb nicht ohue Weiteres Folge gegeben werden,
weil der Äezirksstraßeufonds nur ganz ausuahmswcise zum Umbau von Straßen in Anspruch
genommenwerden darf.

Der Ausschuß beehrt sich daher zu bcautrageu, daß es dem hohen Landtagegefallen möge,
über die Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Der Marsch all briugt deu Autrag des Ausschusses zur Abstimmung uud wird derselbe
ohne Diskussionaugenommen.

Hierauf wird zu Nr. ? der Tagesorduuug, Wahl des besoldete»Landes - Direktors
übergegangen.

Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel.
Der Marfchall ernennt zu Strutatoreu die AbgeordnetenGraf Wolfs Metternich und

Rautcnstrauch,
Nachdem die Wahl durch Stimmzettel stattgefunden, theilt der Marschall mit, daß 74

Stimmzettel abgegebensind, davon beträgt die absolute Majorität 38.
Es habeu Stimmen erhalten: Graf Villers 40 Stimmen, der Ober-Bürgermeister

Bachem 34 Stimmen.
Der Marsch all erklärt, daß Graf Villers zum Laudes-Direktor erwählt ist.
Die iu Folge dieser Wahl augeregte Pensions-Frage, fährt der Marsch all fort, werde

eine besondere Berathung nothwendig machen uud dürste diese Frage ebcufalls dem I. Ausfchuffe
zu zuweiseu seiu, um darüber dem Hause Bericht zu crstatteu.

Abgeordneter Bremig glanbt, da hierin die Stelluug eines Antrages liege, gegen die
Verweisungdieses Antrages an den Ausschußprotcstiren zu müsseu, indem am vergangene»Sonu-
abend der Termiu für Einbringung von Auträgcn abgelaufen sei.

Der AbgeordneteFreiherr von Solemach er bemerkt, daß iu dem Pensionsreglement
über die Anstellung von Beamten auf 6 Jahre Dienstzeit nichts enthalten, und daß es daher
eines besondern Vertrags bedürfe, der im ß. 3 des Pensionsreglements vorgesehensei und dessen
Vorbereitung am besten im Ausschusse stattfiuden könue.

Der Abgeordnete Freiherr von Gehr-Schwcpvenburg glaubt, daß in diesem
Augenblickeeine Discussion nicht zulässig, nachdem der Marschall die Sache in den Ausschuß
verwiese» habe.
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Abgeordneter Bremig: Er müsse dabei stehen bleiben, daß ein solcher Antrag nach
abgelaufener Frist nicht mehr dem Ausschuß überwiesen werden töune, da iu der Ueberwe.sung em
Präjudiz dafür liege, daß der Antrag rite eingebracht sei.

Der Abgeordnete von Ehnern bemerkt, daß es Sache des Verwaltungsrathes se,,
diese Angelegenheit zn ordnen, denn man tonne noch nicht wissen, ob der Gewählte d.ese stelle
übernehmen wolle.

Der Marsch all erklärt, daß nach der Personenfrage, die erst jetzt entschieden sei, die
Pensionsfrage znr Erledigung kommen muffe, diese aber gebore ganz nuzweifelhatt zu dem
AnstellulWvertrage, womit der Änsfchnß sich unbedingt zn befassen habe. Als em besonderer
Antrag tonne dies nicht angesehen werden.

Abgeordneter Bremig: Die Wahl habe stattgefunden, obne daß vorher ein Antrag
auf Abschluß eines Vertrages gestellt worden sei. Wenn der Gewählte das Amt annehme, so
stehe er nuter dem Pensionsreglemeut uud es sei desseu Sache, ob er sich unter das besteheude
Pcnsiousreglemeut fügen wolle oder nicht, aber ein Autrag, der eme Abänderung des Penstous-
Elements bezwecke,könne heute nicht mehr eingebracht und an den Ausschuß verw.ewu werden.

Der Marsch all bemerkt schließlich,baß er diesen Ausführungen beitreteu würde, wenn
in dem Pensionsreglement eine Aestimmuug enthalten wäre über eme Anstellnng auf emen Zett-
räum von 6 Jahren. Da dieses aber nicht der Fall, so müsse eben wenn es mcht m der
Absicht liege, eine Unmöglichkeit schaffen zu wolleu, eine VerständMNg
Grund einer Verhcmdlnng, die auch im Peusionsreglement vorgesehen yt. Em besonderer Antrag
liege nicht vor.

Der Abgeordnete von Geyr-Schwevpeuburg bemerkt, daß zur Ausfnhmug der
Wahl das Eingehen eines Vertragsverhältnisses gehöre. Die Wahl habe auf der Tagesordnung
gestanden und da der Vertrag zur Ausführung des Beschlusses gehöre, muffe er auch abge¬
schlossenwerde».

Der Abgeorduete Dietze stellt, um keinen Präcedenzfall zu schaffen, den Vermittelungs-
Antrag, den Mitgliedern des I. Ausschusses als Commission ^ Koe diese Frage zur Prufuug uud
Berichterstattung zu überweise«.

Nach einer weiteren Debatte, an der sich die Abgeordneten von Ehnern, Ientges
uud Freiherr von Gehr betheiligen, stellt der Abgeorduete Becker den Antrag, daß dem
Provmzial-Verwaltuugsrathe die weitere Verhandluug mit dem Gewählten überlassen werde.

Der Abgeordnete Vremig beantragt, seinen Antrag, der dahin geht, daß es nicht mehr
au der Zeit sei, einen derartigen Antrag zum Abschlüsse eine« Vertrages an einen Aus,chuß zn
Überweisen, zuerst zur Abstimmnng zn bringen.

Der Marfchall bringt den Antrag Vremig zur Abstimmuug.

Der Autrag wird abgelehut.

Der Antrag des Abgeordnete« Dietze gelangt hierauf zur Abstimmung und wird derselbe
augeuommeu, wodurch der Autrag des Abgeordneten Becker erledigt ist.

Der letzte Gegenstand der TageSorduuug betrifft die Wahl der Eivil-Mitglieder der Ober- ^d« Ciml^
Ersatz>Commissionenfür die einzeluen Brigadebezirke. ., , c» -. ..^> Er!cch°C°mnnssi°mn.

Als Slrutatoreu fungiren die Abgeorduete» Graf WolfsiMetternich und Rameustrauch.
Für den Negieruugsbezirt Düsseldorf, 28. Iufanterie-Brigade, fiud 61 ntunmzettel ab¬

gegeben.
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Es sind gewählt als Mitglied:
Dr. Haußmann in Düsseldorf,

als Stellvertreter:
1. Dr. Iansen, Gutsbesitzerin Goch,
2. Th. Pelizäus zu Crefeld,
3. GutsbesitzerLieven zu Haus-Horst.

Für den RegierungsbezirkAachen,29. Infanterie-Brigade, sind 58 Stimmzettel abgegeben
es sind gewählt als Mitglied:

Ober-Negierungsrath a, D. Claeßen in Aachen,
als Stellvertreter:

1. Inc. Iansen zu Binsfeld,
2. Baron von Sieberg zn Eyts,
3. Leufen zu Lindern.

Für den RegierungsbezirkCo'ln, 30. Infanterie-Brigade, sind 60 Stimmzettel abgegeben,
es sind gewählt als Mitglied:

Pct. Ios. Constantin Schmitz zu Hennef,
als Stellvertreter:

1. Carl Wachende rf, Bürgermeister a. D. zu Bensberg,
2. Krev el zu Haus Zievel,
3. Franz Broich zn Bnscherhof.

Für den RegierungsbezirkCoblenz 31. Infanterie-Brigade, sind 58 Stimmzettel abgegeben,
es sind gewählt als Mitglied:

Advokat-AuwaltBremig in Coblenz,
als Stellvertreter:

1. Beigeordneter Nieland in Neuwied,
2. Math. Ios. Kreuz berg zu Ahrweiler,
3. H. Trapp zu Waldböckelheim.

Für den RegierungsbezirkTrier, 32. Infanterie-Brigade, sind 58 Stimmzettelabgegeben,
es siud gewählt als Mitglied:

N. Nld ringen zu Trier,
als Stellvertreter:

1. Ioh. Pet. Limburg in Aittburg,
2. Julius Grach zu Machern,
3. Ioh. Baptist Reusch aus Lebach.

Der Marsch all erklärt die vorgenommeneWahl für pcrfect, schließt hierauf die Sitzung
und beraumt die nächsteauf Donnerstag Vormittags 11 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

Der Landwgs-Marschall:
Lilhelm, Fürst zu Wied.
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Mnste Mung.

Verhandeltin der Aula der Realschule zu Düsseldorf am 8. April 1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der 4. Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführerfungirt in der heutigen Sitzung der Abg. Graf v. Mirbach-Harff.
Der Marschall theilt mit, daß in den Räumen des I., II. und III. Ausschusses die

Pläne zum neuen Ständehause für die Mitglieder des Provinzial - Landtages ausgestellt sind;
2., daß die Diäten und Reisekostender AbgeordnetenFreitag Vormittag in dem Secretariate
erhoben werden können und daß der Schluß der Session morgen um 12 Uhr erfolgen werde.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der AbgeordneteBr einig erstattet ein müudliches Referat des II. Ausschusses über

einen Bericht der Königl. Negierung zu Trier, betreffend Unterstützungenaus dem Grundsteuer-
Remissionsfonds.

Im letzten Landtage fei von der Königl. Staatsregierung ein Nachweis über die Ver¬
wendungdes Grundsteuer-Deckungsfoudsfür die Jahre 1871, 1872 und 1873 vorgelegt worden.
Der damalige I. Ausschuß habe in seinem Referat eine Art Rüge gegen die Königl. Regierung zu
Trier ausgcsprocheu, welche,abweichend von den übrigen Regieruugen, der Art verfahren ist, daß
die Zahlungsauweisungenin den letzten 3 Jahren größtentheils nur au einem jährlichen Termine
erledigt worden sind, wodurch der Uebclstaud eingetreten, daß die Antragsteller meistens sehr
lange und in vielen Fällen ein ganzes Jahr hindurch auf ihre Uuterstützungwarten mußteu.

Der sich hieran anschließende Antrag:
„Der hohe Landtag wolle den Wnnsch aussprcchen, daß der Herr Ober-
Präsideut geueigtestdahin wirken möge, die Negieruug zu Trier für die
Zukunft zu ciuer beschleunigteren Erledigung der Zahlungen zu veranlassen",

ist von Seiten des Herrn Landtags-Commissarsder Königl. Negierung zu Trier mitgetheilt worden
und diese hat untern: 7. September 1874 folgendeErwiederung au deu Herrn Ober-Präsidenten
ergehen lassen:

„Bei dieser Gelegenheitverfehlen wir nicht, Euer Hochwohlgeborcnmit Bezug auf den
verglichen Erlaß vom 5. Juni cr. L. E. Nr. 87, gemäß welchem der Provinzial-Landtag bei
Prüfung der Verwendungs-Nachwcisungdes Grundsteuer-Deckuugsfondspro 1871j?3 sich bewogen
gefunden hat, eine raschereErlediguug der Unterstützungsgesuche resp, eine raschere Zahlungsan¬
weisung der Unterstützungenanzuempfehlen,da in deu gedachten Jahrgängen viele Unterstützuugs-
gesuche länger als ein Jahr auf Erlediguug hätten warten müssen, wodurchdie dann erst gewährten
Unterstützungen den größten Theil ihres Werthes verloren hätten, Folgendesehrerbietigst vorzuwagen:

Nach ß. 25 der Allerhöchsten Anweisungüber die Verwendungdes Grundsteuer-Deckuugs¬
fonds vom 21. Januar 1839 ist die Verfügung in Betreff der Unterstützungsgesuche in der
Regel bis zum Jahresschlüsse auszusetzen und erst dann, nach Anweisungaller als begründet

OeschHftliches.

Grundsteuer-
Deckungsfonds.
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anerkannten Steuernachlässe, eine Nachweisnng jener Gesuche für den ganzen Regierungsbezirk
zusammenzustellen, vor dem Jahresschlüsse sind aber Unterstützungen nur dann anzuweisen, wenn
die Dringlichkeit des Falles schleunige Hülfe erfordert, und wenn sich mit Sicherheit übersehen
läßt, daß die in Betreff des verwendbaren Theils des Deckungsfonds festgesetzten Grenzen dadurch
nicht überschritten werden. Unter Jahresabschluß ist uun aber wohl unzweifelhaft der Jahres
Kassen- Abschluß zu verstehen, uud es dürfte daher unseres Erachtens umsomehr unzulässig sein,
vor diese»: Termine eine allgemeine Berücksichtigung der im vorhergegangenen Jahre eingereichten
Uuterstützungögesuche eiutretcn zu lassen, als ja auch die im Laufe des Monats Dezember jeden
Jahres vorgekommenen Unglücksfälle bei diefcr Verthcilnng noch Berücksichtigung finden müssen.

Indem wir Euer Hochwohlgeboreu ehrerbietigst anheimstellen, dein nächsten Provinzial-
Landtage bei Vorlage der Verwendungs - Nachweifungcn dieserhalb eine erläuternde Mittheilung
hochgeucigtest zugcheu lassen zu Wolleu, erlaube« wir uus gehorsamst zu bemerken, daß einerseits
bisher schon in dringlichen Fällen Unterstützungen vor dem Jahresschlüsse von uns gewährt wordeu
siud, anderseits aber wir Vorkehrung dahin getroffen haben, daß künftig die Unterstützungen möglichst
bald nach dem Jahresabschlüsse zur Zahlungsanweisung gelangen."

Dieses Schriftstück, bemerkt der Referent, ist dem Herrn Marschall zur Mittheilung an
das hohe Haus zugegangen. Der Ausschuß war der Meinung, daß eö nur der Verlesuug des
Schriftstückes bedürfe, um die Sache als erledigt zu betrachten.

Der Marsch all erklärt, nachdem das Haus Kenntniß hiervon genommen und kein
Widerspruch sich erhoben hat, die Angelegenheit für erledigt.

Derfclbc Referent erstattet den Bericht des II. Ausschusses über eine Petition des Hof¬
bildhauers Gilli in Berlin, um Nachbewilligung eines Betrages von 1222 Thlr. 12 Sgr. 0 Pfg.
für die Anfertigung des Grab - Denkmals des verstorbenen Ober-Präsidenten v. Pommcr-Esche auf
dem Kirchhofe zu Coblenz.

Kosten Der II. Ausschuß, von der Ansicht ausgehend, daß, wenn der Petent wirklich aus den
des Denkmals für angeführten Gründen eine Mehraufwcndung über den stipnlirten Betrag geinacht habe, ihm dafür
den verstorbenen ^ Billigsteitsrücksichteu eine Entschädigung zu gewähren sei, daß aber bis jetzt noch nicht ge-

von Vommer-Eschc»ügendcs Material vorliege, um die Höhe der Entschädigung zu bestimmen, erlaubt sich deßhalb
dem hoheu Landtage vorzuschlagen, dem Provinzial-Verwaltungsrathe eiueu Eredit von 1222 Thlrn.
12 Sgr. 6 Pfg. zur Verfügung zn stellen, um denselben nach näherer Prüfung der Petition des
:c. Gilli und nach Erkenntniß der Begründung derselben zur Schadloshaltuug des :c. Gilli
zu verwende«.

Der Marsch all stellt den Antrag zur Diskussion.
Der Abgeordnete Münster erklärt sich gegen den Antrag.
Der Abgeordnete Dietze hält es der Würde des Gegenstandes wie der Würde des

Hanfes entsprechend, über den Gegenstand nicht zu discutire» uud dem Autrage des Ausschusses
beizutreteu.

Der Rrfereut bemerkt, daß leiocr erst im Laufe des gestrigen Tages das vollständige
Material über die wirklichen Verwendungen eingegangen und daß bei der Kürze der Zeit es
nicht möglich gewesen sei, eine übersichtliche Zusammenstellung anzufertigen. Deßhalb habe der
Ausschuß geglaubt, daß es sich empfehlen dürfte, zu beantrage«, dem Provinzial - Verwaltnngsrathe
einen Credit im Betrage von 1222 Thlr. 12 Sgr. 6 Pfg. zur eventuellen Verwendung zu stellen.

Der Abgeordnete Ientges erklärt sich für den Antrag des Ausschusses, iudem man
an den Kostenanschlag eines Künstlers nicht denselben Maaßstab anlegen tonne, wie bei einem
Handwerker.
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Der Marschall bringt den Antrag zur Abstimmung und wird derselbe angenommen^ _, .^ _
Referat des I. Ansschusses als einer Commission .ä ii°°. betreffend die mit dem Grafen ^^ss«

von Villers einzuleitenden Verhandlungen. Landes-Directors.

Der Referent, Abgeordnete Dietze, bemerkt, daß die Commission nach eingehender
Prüfung dieser Angelegenheit zu folgendem Resultat gelangt sei:

In Erwägung, daß der Landes-Direetor auf Zeit uud zwar auf 6 Ial^e gewählt ist
daß aber das Regulntiv über die Pensiouirung der provinzialständischen Beamten von 1874
§. 3 al. 2 nicht von einer Pensions-Ansprüche gewährenden Mininial-Dienstzeit von b I»l,ren
spricht, daß daher von der in ai. 1 des §. 3 gegebenen Vefugniß, die Pensions-Verhaltmsse durch
Vertrag zu reguliren, Gebrauch gemacht werden muß,'daß dies umsomehr geboten erscheint als
der Erwählte Peusious-Ausprüche dem Staate gegenüber erworben hat, welche nach Ansicht der
Commission die Provinz nicht übernehmen kaun, hat dieselbe beschlossen:

bei dem hohen Landtage zn beantragen, daß drei Mitglieder als Vertrauensmänner des
Landtages erwählt werden möchten, um bei der hohen Staats-Regierung zu erwirken, daß dieselbe
es übernehme, dem gewählten Landes-Dircctor bei seiner event. Pensionirung eiuen möglichsthohen Betrag
der erworbeneu Staats-Pension zu gewähre», daß aber keiuenfalls die Proviuz in die Lage gebmcht
werden solle, einen höheren Pensions-Antheil als ein Viertel des für den Landes-Dnektor festge¬
stellten Gehaltes unter entsprechender Berücksichtign««, der Mieths-Eutschädigung fm- die Dienst¬
wohnung übernehmen zn müssen, daß darnach die Provinz, da das Gehalt ^M" M", m,d die
Mieths-Entschädigung 4000 Mark beträgt, nach «Mhriger Dienstzeit eme jährliche Pension von
viertausend Mark zn zahlen habe, mit der Maaßgabe, daß, wenn die Peiisiomrnng m, ersten Jahre
eintritt, von dieser Summe ein Sechstel, im zweiten Jahre zwei Sechstel :c. gewahrt werden soll.
Auf Grund dieser Stipulatioueu, soferu dieselbe« vou der Staatsregierung uud dem Grafen von
Villers augeuomuieu werden, erbält der Provinzial-Verwaltuugsrath den Auftrag, den Mstellungs-
Vertrag mit dem Grafen von Villers »bznschließeu. Möchte gegeu das Erwarten der Stande der
Rheinprovinz die hohe Staatsregierung nicht darauf eingehen, dem Herrn Grafen vou Villers
seine im Staatsdienste erworbene Pensions-Ansprüche zu erhalten, fo foll dieselbe ersucht werden,
den Grafen von Villers auf 6 Jahre als Landes - Direktor der Rheinprovinz zu comnnttiren,
während welcher Zeit die Pensions-Ansprüche an den Staat ruhen, und das von der Provinz zu
gewährende Gehalt incl. obenerwähnter Pensious-Verpftichtung der Provinz für diese Zc,t an
deren Stelle tritt. „„ „^ ,. „ ^ .

Der Referent theilt noch mit, daß der Landtags-Marschall, der Vice-Marschall Frhr.
b- Geyr uud er felbst iu der Lage seiu würdeu, iu Berlin die Pnnktationen darüber zu ver-
eiubaren

'Der Marsch all eröffnet über die iu dem Referate niedergelegten Anträge die General-
Diskussion und da Niemand das Wort dazu verlangt, die Spezial-Dislussiou über die einzelnen
Anträge.

Der erste Antrag geht dahin, daß die Provinz die Pensions-Ansprüche des Gewählten an
den Staat nicht übernehmen wolle.

Der Antrag wird ohne Diskussion genehmigt. . . ^, „ ,
Der zweite Antrag lantet: Den, Gewählte« nach sechsjähriger Dienstzeit n» Falle ein¬

tretender Dienstunfähiqteit ^oder nichterfolgender Wiederwahl eine Pension von 4000 Mark zn
gewähren, mit der Maaßgabe, daß, wenn die Peusiouirung im ersten Jahre eintritt, von dieser
Summe ein Sechstel, im zweiten Jahre zwei Sechstel :c. gewährt werden sollen.
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Civil-Mitglieder
der

Ober-Vrsatz-
Commissionen.

Der Antrag wird ohne Diskussion genehmigt.
Der dritte Antrag lautet: Drei Vertraucnsmitglieder zu ernennen, die in Berlin mit der

Staatsrcgierung darüber verhandeln, daß Seitens derselben ein möglichst hoher Betrag der erwor¬
benen Staats-Pension dem Gewählten gewährt werde.

Dieser Antrag wird ohne Diskussion angenommen.
Der vierte Antrag lautet: im Falle der Nichtannahmc dieser Vorschläge sollen die Ver¬

trauensmänner die hohe Staatsregierung ersuchen, den Grafen von Villers auf 6 Jahre als
Landes-Director der Rheiuprovinz zu committiren, während welcher Zeit die Pensionsanspruche des
Gewählten an den Staat ruhen würden.

Der Marfchall stellt den Antrag zur Diskussion.
Der Abgcorbuete Freiherr von O eyr-S chweppenburg bemerkt, in dem Antrage

scheine eine Lücke zu sein, denn für den Fall, daß der Vertrag mit dem Grafen von Villers nicht
zu Staude käme, sei die gestern vollzogene Wahl nicht perfect und um ein Chaos zu verhindern,
fei hier beantragt, die Staatsregieruug möge andernfalls den Grafen Villcrs auf 6 Jahre als
Landes-Director committiren. Es könne aber der Fall eintreten, daß Graf Villers ein solches
Commissorium nicht annimmt oder auch daß die Staatsregieruug auf diefeu Vorschlag nicht ein¬
geht. Er schlage deshalb vor, event, von der hohen Staatsregierung einen commissarischeu
Landes-Director, womöglich den Grafeu Villcrs, zu erbitten.

Der Referent erklärt, allen Eventualitäten könne man nicht begegnen. Es würde dann
am Ende Nichts anderes übrig bleiben, als zu beantragen, einen neuen Landtag einzuberufen.

Abgeordneter Freiherr Geyr von Schweppenburg: Grade dies fei es, was er als
zu kostspielig vermieden haben möchte. Da fein Antrag Widerspruch erfahren habe, fo bemerke er,
daß derselbe wesentlich verschieden sei, von dem gestern abgelehnten Antrag Dietze, denn der Land¬
tag habe von dem stechte der Wahl Gebrauch gemacht und werde davon wieder Gebrauch
machen, sobald es nöthig sei. Uebrigens wolle er seinen Antrag nicht aufrecht erhalten und con-
statire nur, daß er davor gewarnt habe, weitere Eventualitäten unberücksichtigt zu lassen.

Der Abgeordnete Gymnich bemerkt, daß auch z. B. der Todesfall eintreten tonne, wo¬
durch der Landtag in dieselbe Lage versetzt würde, eine Wahl wieder vorzunehmen.

Der Referent erklärt, daß die Vorschläge so weit als möglich erschöpfend seien, in
letzter Instanz bleibe immer übrig, um Einberufung eines neuen Landtages zu bitten.

Der Abgeordnete von Eynern weist darauf hin, daß der Proviuzial-Verwaltungsrath
in Abwesenheit des Landtages die Provinz nach allen Richtungen hin, zu vertreten habe und er
finde, daß desseu Thätigkeit hier auf ciu Minimum rcduzirt fei.

Der Referent erwiedert, daß die in Berlin von den Vertrauensmännern geführten
Verhandlungen dem Provinzial - Verwaltnngsrathc zur Ausarbeitung eines Vertrages mit dem
Grafen Villers übermittelt werden würden.

Abgeordneter von Eynern: Wenn der Verwaltungsrath dieses Eommifforium vervoll¬
ständigen wolle, so dürfte ihm die Berechtigung dazu wohl nicht abzusprechen sein.

Der Marschall schließt die Diskussion und bringt den Antrag Nr. 4 zur Abstimmung.
Der Autrag wird einstimmig genehmigt und damit die sämmtlichen Anträge der

Commission.
Derselbe Referent erstattet das Referat des I. Ausschusses, betreffend die Wahl eines

Civil-Mitgliedes, beziehungsweise eines ersteu, zweiten und dritten Stellvertreters zu den Ober-
Ersatz-Eomniissionen der einzelnen Brigadebezirke, 2) über die Feststellung der Auslagen dieser
Mitglieder auf ihren Dienstreisen nud 3. die Aufbringung dieser Kosten.
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Der Punkt 1 ist durch die gestern vollzogene Wahl erledigt.
^ ,. M,,6^,,.s' ^„ti-^t - l.ä 2 Als Vergütung für die Auslage» dieselben Tagegelder

tungsrathes als Diäten erhalten.
Der Marsch all eröffnet die Diskussionhierüber.
Der Antrag wird ohne Diskussionangenonuneu.
5u Punkt 3 beantragt der Ausschuß, diese Koste., welche sich für die 5 Br.gavebez.rte
Zu ^^ ' ,." "^,t <mr 60 Aushebuugs- incl. 10 Reisetage)belanfeu mogeu, .n

«Uw^'de7^7d/^i.U an direkten Staatssteuer«, e,l. der Haustrsteuerauf
die einzelnenKreise der Provinz umzulegen.

Der Marsch all eröffnet über diesen Autrag die Diskussion.
Der Antrag wird ohne Discnssion einstimmig genehmigt. ^««iches
Der Abgeordnete Schröder verliest eiue Adresse an Se. Majestät den Kauer uud ^MUches.

König, betreffenddie Wahl des Grafeu Villers als Landes-Director.

R^T ^Au^tbetreffeud de« bricht des Provinzi^Venr.ltnngsrathes über
die Ergebnisseder proviuzialständischen Verwaltnng. Referent: Abgeordn^r Sch^o e^, i 9l.«l^n5 bat den Bericht des Provinzial-Verwaltungsrathes über die 6rgeomi,e

der provi^stäHN ^ unterzöge«nnd m^ich ^.^^^
für die V rsteher der Rhein. Provinzial-Taubstnmmeu-Anstateu es an^unsseu ^ t >n dm h.

Direkt ^ "^'V: "sta^ ^en?^d^U3^^^^
h^zu" !d^chV^mg"des .audelDirektors ist die Genehmigungdes Provm.a.

Verwaltu^at^^holeu^ ^ ^ ^^^^ ^ ^^.,^ ,, ,^
uud es erttsau ich ?i DeÄe darüber, ob Aeuderuuge»der verschiedeneu Reglemeuts für d:e
P^vi^e^^u "icht erst uach Auhörnng des
werden könuteu. Es fprechenhierzndie Herren Frhr. v. Oeyr, Brem, , Frhr v- ^ "«ch
^orst v Evnern Ientges, Münster, v. Heister und der Referent. Namen Kch he ten

^e Wt^e^ e7 Ve^altnngsraths an dem Staudpunkte fest, daß im ^'resse ^er^mva^
der Landtag uicht über derartige Augelegeuheiteuentscheiden möge, bevor der Verwaltuugsrath

'""" ^Der Marschall schließt darauf die Debatte uud der Autrag des Ausschusses, obige Ab-

^"''Re^ b^d^A^ ^nstld um Aufuahme — ^

' '"' ^2g^Auss^^^^ Hasser uud Köuig unterchamgst ^^.,
zu bitten, die Gemeinde Ehreufeld iu deu staudische« Verba«d der Städte aufuehu.e« zu wolleu.

Der Autraa wird ohue Diskussioneinstimmigangeuommcu.

Der Rese reut verliest hierauf eiue diese» Gegeustaud betreffeudeAdrem au ^e. Ma¬
jestät deu Kaiser und König uud wird dieselbe geuehungt. ,^„

N,.f«at des ll Ausschusses über eiue Petition verschiedenerlÄuwohuervon Rath,Vtomun, ^^^.^^chung der
Referat des II. ,m^^u,,c« s,^,.»ss„,d die Ausreichung der Einquarticrungs- Onquartierungslast

^ohhcmsen uud Eckauip im ^audtreise Düsseldorf,betreffendd:. ^usglemMig ,^ ^,^
toste» i,u Frieden innerhalb der Provinz. Referent Abgeordneterv. He.,ter. ^
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Der Ausschuß ist der Ansicht, daß es vorläufig zur Entscheidung einer so wichtigen
Frage gänzlich an dem erforderlichenMaterial fehle, daß dieselbe auch nicht dringend sei und
empfiehlt deßhalb der hohen Ständeversammlung:

„Dieselbe wolle den Provinzial-Verwaltungsrath mit der Instructiou der
quest. Angelegenheit beauftragen, und demselben aufgeben, dem nächstenLandtagedas
gcsammte Material zur Beschlußfassungdarüber zu unterbreiten, ob und eventuell in
welcher Weise den Wünschender Petcnten entsprochen werden könne.

Der Autrag wird ohne Diskussioneinstimmiggenehmigt.
Der Marsch all erklärt die Tagesordnung für erschöpft, fchließt die Sitzung uud beraumt

die letzte auf Freitag Vormittag 11 Uhr au.

(Schluß der Sitzung um 1 Uhr).

Der Landwgs-Marschllll:
Wilhelm Fürst zu Wied.

Sechste Sitzung.
Verhandeltin der Aula der Realschule zu Düsseldorf am 9. April 1875.

Das Protokoll der fünfteu Sitzung wird verlese« und genehmigt.
Das Protokoll für die heutige Sitzung führt der AbgeordneteGraf v. Mirbach-Harff,

Geschäftliches. Der Marsch all macht die Mittheilung, daß der Oeconomie-Ausschuß für das Aureau-
uud Dienstpersonaldes Landtages eine Gratification im Betrage von 233 Thlrn. oder 699 Mark
beantragt habe uud trägt der III. Ausschußauf Bewilligung zu obigein Zwecke an.

Die Genehmigung wird ertheilt.
Ergänzungs-Wahl Der zweite und letzte Gegenstand der Tagesordnung betrifft die Wahl eines Mitgliedes

z"" für den Provinzial-Verwaltuugsrath au Stelle des verstorbenenMitgliedes, Bürgermeister Schult.
^°"?«'3»tke. Der Marschall bemerkt, daß das zu wählende Mitglied aus der Zahl der Abgeordneten

oder Stellvertreter des 4. Standes des Regierungsbezirks Cöln sein müsse. Die Wahl sei in
frühem Iahreu durch Acclamatiouerfolgt, und er bitte, Vorschlägezu machen.

Der AbgeordneteGraf von Nesselrode schlägt Herrn Horster vor.
Der Marsch all erklärt, daß im Falle eines Widerspruchs die Wahl durch Stimmzettel

zu erfolgen habe.
Es erhebt fich Widerspruchgegeu die Wahl per Acclamatiou uud wird daher die Wahl

durch Stimmzettel vollzogen.
Der Marsch all ernennt zu Scrutatoren die Abgeordneten Freiherr v. Schell und

v. Bömnughauscn.

Verwaltunas-Rllche,



Der Marschall theilt nach vollzogener Wahl das Resultat mit.
Es sind 68 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 35 ^tunmen.
Her Horster hat 35 Stimmen erhalten nnb ist sonach »ls Mitglied des Prov.nM-

Verwaltnngsraths gewählt. Derselbe erklärt auf die Frage des Marschalls, daß er d.e Wahl
annehme. ^ ,., ^ ,. ,

Der Marsch all erklärt hiermit die Geschäfte des Landtages für beend.g
Ehe ich aber die letzte Sitzung diefer Session schließe, fährt der Marschal fort mochte SGntz

ich Ihnen noch ».einen tiefgefühltesten Dank ansprechen für Ihr Vertrauen, «e cheö Sw 'nn
geschenkthaben, und ich möchte hinznfügeu, daß, wie auch die Znkunft «"5°^ Provu^stch ge-
stalten möge, ich iu.mer eine angenehme Erinnernng an diese Tage behalten werde, welche ch m
dieser Stellung mit Ihnen «erlebt habe; ich danke Ihnen nochmals für das Vertraue« uud
insbesondere für die große Nachficht, welche Sie mir haben zu Theil werdeu lassen.

Ich erkläre die Sitzuug für gefchloffcn. . «« . ^ -s.,.^
Der Abgeordnete Freiherr v. Geh r^S chwepp enburg u.unut das Wo" und gl b

im Sinne aller Anwesenden zu sprechen, wenn er dieselben bitte, dein Herrn Marsch all fnr sem
gewandte und unpartheiische Führung der Geschäfte, dnrch Erheben von den ^.tzen den Dank
auszufprccheu. (Die Versammlung erhebt sich von ihreu Sitzen.)

Um 12 Uhr trat der Königl. öandtags-Eommisfar, geleitet von einer Deputation, m den
Saal und hielt folgende Ansprache an die Versammlung:

„Meine hochgeehrteste Herren!

Die Swung des Provinzial-Landtages, zn welcher Sie diesesmal versammelt gewestu sind

hatte nnr einelchr beschränkte Daner, sie hatte aber ihre hohe Bedeutung dnrch d.e W.cht.gte.t
der Gegenstände, mit denen Sie beschäftigt waren. <^.^..!c^«„

Sie haben znnächst eine Abänderuug des Allerhöchsten Reglements über d.e Organ.sat.on
Ihrer provinzialständiscken Verwaltung beschlossen, welche durch die inzwischen e.ngetreteneu veran-
derten Umstände, deren ich in meinen Eröffnungsworten gedachte, „othwend.g gewogn war. Se
haben anknüpfend daran die Wahl eines Landes-Direttors zur oberen Le.tnng Ihrer provmz.al-
stäudifcheu Verwaltung vollzogen. , „ .s,^..^..

Ich erkenne hierin einen fehr erheblichen Fortschritt, von dem .ch nur d.e gmst.gten
Erfolge für die Entwickelung unferer provinziellen Angelegenheiten verfvreche, uud .ch '"'^e das
Ergebniß Ihrer Wahl mit vollster Frenbe begrüßen, wenn es einen re.uen
Abschluß gefunden hätte. Sie haben aber die Nothwendigkeit weiterer Verhandlungen > bng g ^

lasse ,d^.E gewiß uicht mehr von Ihnen abhängt, nnd welches ich Ihnen ... best.,n.Me
Absicht zn stellen leider nicht ermächtigt bin. Gewiß würden Sie mit nur auf das leb astet .
beUagen wen, die Ausführung der neue.. Orgauisatiou, die Sie in richt.ger Wurd.gung der La
uud w vollster lleberliusti.nn.ung n.it der Köuigl. Staats-Negieruug beschlösse.,haben, obgle.ch ,'tzt
dem ^iele so nahe, dennoch eine nachtheilige Verzögerung erleide,, sollte.

Die üb im Gegeustäude Ihrer Berathuugen, mit denen S.e neben der w.ch.gen Orga-
zu beschäftigen hatten, haben Sie mit den. e.ugehenden Verstandn,«

welches Ibrc Verbaudlung jederzeit auszeichnet, erlcd.gt.

' Ich WM von Ihnen, hochgeehrteste Herren nicht Abschied nehmen, ohne Ihnen n.e.ne
Dank auszuspreche., für das vertrauensvolle Entgegenkomme,, welches ^.e mn a«ch e. d

Gelegenheit wiederum bewiese,, habe... Bewahren Sie mir dies so werthvolle Vertrauen uud
rechnen Sie Ihrerseits auf meine bereitwilligste Unterstützung. ^



Möge unseren gemeinsamenBestrebungen es gelingen, zum Wohle unserer theuernProvinz
beizutragen und den auf diesen Zweck gerichteten erhabenen Intentionen unseres Allergnädigsten
Kaisers und Königs, soweit wir es mit unseren Kräften irgendwie vermögen,zu entsprechen.

Hiermit erkläre ich im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 23. Rheinischen
Provinzial-Landtag für geschlossen."

Nachdem der Herr Landtags-Commisfarden Landtag geschlossen hatte, brachte der Marschall
ein dreimaliges Hoch auf Se. Majestät den Kaiser und König aus, in welches die Versammlung
begeisterteinstimmte.

Der Landtags-Malschall:

Wilhelm, Fürst zu Wied.



Anlagen.



^







Bericht
des

Myeimschen H»rovinzialMerwaltnngsrutys ülier die Orgebnisseder

provinzialständischenMerwattung.

Nach Vorschrift dos tz. '! des Allerhöchst genehmigtenRegulativs für die Organisation
der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der
Rheinprovinz vom 27. Septembee 1871 (G.-T. 469) beehren wir uus dem ProvinzialLandtage
nn Anschlüsse an nnseren letzten Bericht vom 20. Mai 1874 den nachstehenden Verwaltungsbericht
M erstatten:

I. Oentralverwattung.
Die Provinzial-Vcrwaltnng hat zunächst eines schweren Verlustes ;n gedenken.
Am 30. Dezember v. I. verschieduach läugcrem schinerzlichcn Leiden im Alter von 72

wahren der Landtags-Marschallund Vorsitzende des Proviuzial-Verwaltungsraths, Hanptmann der
Genossenschaft des Rheinischen Ritterbürtigen Adels, Königl. Kammerherr nnd Schloßhanptmann
^on Beurath, Landrath a. D. Freiherr Raitz von Frentz-Garrath.

Seltene Vorzüge des Geistes und Herzens haben den Verstorbenen ausgezeichnetnnd zu
der Stellung befähigt, in der er sich ein dauerndes, ehrenvollesAndenken begründet hat.

Nach dem Tode des Lanolcigs-Marschallstrat an den Vice-Landtags-Marschallnach den
Bestimmungender Verwaltnugs-Organisation die Verpflichtung heran, sich der obern Leitung der
Lescunuiteuprovinzialständischen Verwaltung zu unterziehen. Derselbe gab in der Sitznng vom 14.
Januar er. die Erklärung ab: Die laufenden Geschäftewürden durch den Ooerbeamten im All¬
gemeinen, wie bisher, erledigt werden; derselbe werde „im Auftrage" die Schriftstücke zeichnen. Alle
Berichte und Eingaben an die Behörden dagegen werde der Vorsitzendeselbst zeichnen, ebenso
"ehalte er sich vor, bei allen außergewöhnlichenGegenständenund solchen von erheblicher Beden-
luug selbst die Entscheidung zu treffen uud zu bestimme,,,ob er die Schriftstückezeichnen wolle
ober uicht. I„ diesen Fällen habe der Obcrbcamte ihm schriftlich oder mündlich,je nach Lage der
^ache, Vortrag zu halten uud seine Bestimmung einzuholen.

Der Herr Vorsitzendebrachte weiter zum Vortrage, daß durch das erfolgte Hinscheiden
bes Landtags-Marschalls, Freiherr», Raitz von Frentz, die Provinzial-Vcrwaltnng in Verhältnisse
getreten sei, deren baldige Beseitigungdringend geboten erscheine. Der Landtags-Marschall sei der
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Träger der ganzen ständischen Verwaltung, nach H. 4 des Regulativs vom 27. September 1871
vertrete er, oder in seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die ständische Verwaltung nach Außen
uno vor Gericht, er verhandle Samens derselben mit Behörde» nnd Privatpersonen, sichre den
Schriftwechsel und zeichne alle Schriftslücke, führe den Vorsitz im Proviuzial^Verwaltuugsrathe :e.
furz die ganze Verwaltung werde in seinem Namen und nnter seiner Verautwortlichleit geführt.
Bei der großem Ausdehuuug, welche die Proviuzial-Verwaltuug in den letzten Jahren genommen
habe, werde hiernach nothwendig vorausgesetzt, das; der Laudtags-Marschall in der Vage sei, seine
ganze Zeit und Thätigkeit auf die Provinzial Verwaltung verwenden zn können.

Nnn liege es aber fchon in der Natur der Zache, daß die beiden so verschiedenen
Funktionen:

„den Vorsitz auf dem Landtage zu führen, welcher dnrch die Gnade Seiner Majestät
des Königs dem Laudtags-Marschalle übertragen werde" nnd
„der oberen Leitung der Proviuzial-Geschäfte in der angegebenen Weife während der
Dauer des ganzen Jahres sich zu unterziehen"

nur in seltenen Fällen bei derselben Person sich vereinigen ließen; — um so mehr werde dies der
Fall sein, wenn der Landtags^Marfchall nicht an dem Orte wohne, in dem die Eentralverwaltnng
ihren Sitz habe. Die obere Leitung der ausgedehnten ProvinziabVcrwallnng mache es unerläßlich,
daß der Landtags-Marfchall von allen Vorkommnissen immerfort in Kenntniß sei, daß er vollständig
alle Maßregeln übersehe, welche zu treffen feien, uud daß keine irgend wichtige Maßregel ohne
feine Entscheidung getroffen werde. Einem Marfchalle, welcher entfernt von dem Sitze der Ver¬
waltung wohne, fei dieses aller Alles unmöglich uud in dem letzteren Falle werde Jeder Bedeuten
tragen, die Verantwortlichkeit für die richtige Leitung der Provinzial-Verwaltuug zn übernehmen,
während er nicht in der Lage fei, allen Anforderungen dafür zn genügen.

Bei dem jüngst verstorbeneu Landtags-Marschalle hätten sich ack> Vorbedingungen in
glücklicher Vereinigung gefunden. Er habe feinen Wohnsitz in Düsseldorf, dem Sitze der Verwal¬
tung gehabt, er wäre in jeder Beziehung zur Leitung der Geschäfte befähigt nnd in der Lage
gewefeu, seine ganze Zeit diesem wichtigen Gegenstaude widmen zn können. Seit dein Tode desselben
habe sich dieses geändert, er, der Stellvertreter des Marschalls, wohne in Aachen, also weit von
dem Sitze der Verwaltung entfernt, seine leidende Gesundheit, verbunden mit seinem vorgerückten
Alter mache es ihm unmöglich, häufige Reise» von Aachen nach Düsseldorf zu machen und wenn
er anch in der Lage wäre, in einzelnen Verhinderungsfällen den Landtags-Marschall vertreten zu
tonnen, so sehe er fich doch in seinem Gewissen verpflichtet, die Erklärung abzugeben, daß es ihm
unter diesen Umständeu uichl möglich sei, dauernd denjenigen Aufordernngeu zu genügen, welche
an die regelmäßige, fortlaufende obere Leitung der Provinzial-Geschäfte nothwendig gestellt werden
müßten.

Der Provinzial-Verwaltungörath tonnte unter Erwäguug dieser Verhältuisie sich der Er-
kenntniß nicht verschließen, daß es dringend nothwendig sei, den Landtags-Marschall refp. dessen
Stellvertreter von denjenigen Obliegenheiten zn entbinden, oder jedenfalls doch dieselben zn modi-
siziren, welche ihm das Regulativ vom 27. September 1871 anferlegt nnd für die obere Leitung
der ProvinziabGefchäfte eine höhere Beamtenstelle zn ereireu, deren Inhaber verpflichtet ist, seinen
Wohnfitz an, Sitze der Eentralverwaltnng zu nehmen uud feine ganze Zeit und Thätigkeit diefer
Verwaltung zn widmen. Der Provinzial Vcrwaltuugsrath befchloß daher

„an die hohe Staatsregierung den Antrag zu stellen, zum Zwecke der Wahl eiueö
Laudcs-Direetors baldmöglichst den Proviuzial-Laudtag zusammen bcrnfeu zu wollen,"

nnd beauftragte den Herrn Vorfitzenden mit der Ausführung dieses Beschlusses.



Dem hohen Landtage wird zu dem Ende eine besondere Vorlage, Behufs Abänderung
des ß, 4 des mittelst AllerhöchstenErlasses vom 27. September 1871 (G, 2, S. 4N9) geneh¬
migten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialsländischen Vermögens und
der provinzialsländischenAnstalten in der Nheiuprovinzdurch einen Nachtrag uud behufs Wahl
eines besoldete« Landes-Direetors zur Besorgung der laufenden Vcrwaltnngsgeschäftewiederholt zur
Vefchlußfassnng unterbreitet werden. Ebenso werden dem hohen Landtage über die hierdurch bc-
dingten Aenderungeui» der Geschäftsordnungdes Proviuzial-Verwaltnngsralhs und über die Ge¬
schäftsführung durch deu Landes-Director und die ihm zugeordneten oberen Beamten besondere
Vorlagen zugehen.

Am 1U. Juli pr. verschied das Mitglied des Provinzial-Verwallungsraths, Bürgermeister
und Gutsbesitzer Schult zu Glesfeu; die entstandene Lücke wird durch eine vorzunehmende Neu-
Wahl auszufüllen sein.

Während der Vcrichtspcriodehat die provinzialständischc Verwaltung eine neue Erweiterung
dadurch erfahren, daß das vom hohen Landtage in der Plenarsitzung vom 30. Mai 1874 beratheue
uud angenommeneReglement, betreffend deu Ucbcrgaug der in der Rheinprovinz vorhandenen
TaubstummeuAnstalten zu Vrühl, Kempen, Mors und Ncuwied in die ständische Verwaltung
und deren Leitungund Verwaltung unterm 8. Juli 1874 die Genehmigung der Herrn Ressort¬
minister gefunden hat und der Vcrwaltuugsübergaug in dem von dem Herrn Ober-Präsideuten
festgesetztenTermin am 1. September v. I. stattfand.

Neber die Refnltate der Verwaltung der Anstalten werden wir weiter unten in befouderm
Abschnitte berichten.

Der Proviuzial-Vcrwaltungsrath hat seine Geschäfte während der Berichtspcriodein collc-
gialischen Berathungen und Beschlußfassungen in 8 Sitzungen erledigt.

Außer den in Plenarsitzungen,Eommissionsconferenzcn und sonstigen mündlichenVerhand¬
lungen und bei Anstaltsrevisiouenerledigten Geschäftsgcgeuständmfind in dem abgelaufenen Jahre
1874 bei der Centtalverwaltung 41,45,0 Gefchäftseingängcznr fchrifllieheu Verhandlung und Bc
arbeitung gelaugt.

Des Kaisers und Königs Majestät haben durch Allerh. Ordre vom 4. Novemberpr. auf Beamte,
den von uus durch Vermittelung des Herrn Oberpräsidenten gestellten Antrag zu genehmigeu
geruht, daß der dem Vandtags-Marschalle der Rhcinprovinz beigeordnete obere Beamte deu Titel
„Provinzial-Rath" führen dürfe.

Dem gesteigerten Gcfchäftsnmfaugeentsprechend, hat eine Vcrmehruug des Beamten-
Personals bei der Eeutralstelle dahiu stattgefunden, daß in die im Etat der provinzialsländischen
Lentralverwaltung vorgesehene erste Secretariats-Asfistrntenstelleder seitherigeCanzlist Müller, in
die weite AssislentensteNeder seitherige Eauzlist «aesberg, iu die hierdurch erledigtenbeiden ctats-
mäßige» EauzlisteusteUen die seitherigenDiätare Schröder nud Weitgaud, definitiv ernannt, und au
Stelle der letzteren zwei versorguugsbcrechtigteMilitäranwärter znr Beschäftigungals Diätarien
einberufen worden find. Eiue dcfiuitive Wicderbesetzuug der Reudautenstclte hat noch nicht statt¬
gefunden,die connniffarische Nefchästignngdes Rendauteu Viertötter ans der Brauweiler Austalt
in dieser Stelle vielmehr zweckuiäßig crschicueu >un zu jeder Zeit eine auderweite Organisation der
Eentraltasse vorzunehmen,sobald, wie zu eNvarteu, die Nothwendigkeit hierzu ancb nach der Wieder¬
abzweigungder Geschäfte der Feuer-Soeietätstafseeintritt.

Das vom 22. Rheinischen Provinzial-Landtageden ständischenBeamten ertheilte Pensions-
Reglemenl ist ebenso wie das von demselben beschlosseneDiäleu- und ReisekostenReglement für die
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Neubau des
Slä'ndehauses in

Düsseldorf.

Einrichtung von
l'rouwzial Museen.

Inventar der
M)eimjchen Nau

dentuialer.

Beamten der Venraltimg zn Grunde gelegt, auch das für die Casse erlasseneGeschäfts-Rcglemeut,
zur Ausführung gelangt.

Nachdem der 22. Rheinische Provinzial-Landtag unterm 8. Juni 1874 die Erbauung
eines Ständehanses in hiesiger Stadt nach den Anträgen des Provinzial-Verwaltuugsraths und
unter Bercitstellnng eines Bancapitals bis zur Höhe von 250,000 Thlru. beschlossen,sind die
Verhandlungen mit der hiesigen Stadt, behnfs UeberlassnngdeS Bauplatzes (Vohhofes) und mit
der Kgl. Staatsregiernng, behnfs Zahlung eines angemessenen Zuschusseszu den Baukosten fort'
gesetzt worden. Die Stadt Düsseldorf ist bei der offerirteu kosteufreieu Abtretung des erforderliche»
Bauterraius bis zur Größe eines Morgens auf dem städtischenLohhofe unter der Bedingung
stehen geblieben, daß das neue Gebäude iu eiuer der dort bereits vorhandene» Bauten, sowie den
Gartenaulageu entsprechendenWeise ausgeführt werde, und daß die Provinz die Abfindungdes
derzeitigen Pächters dich's Platzes, der auf demselben eiu Restauratiouslocal errichtet hat,
übernehme.

Letzterer hat gegen eine Entschädigungvon 0000 Thlrn. zn einer entsprechenden Verzicht
leistnug sick» bereit erklärt.

Der bezügliche Beschlußder hiesigen Stadtverordmte»,Versammlung ist durch die Köuigl.
Regierung »ach Beseitigung der zuerst geltend gemachten Bedenken unterm l0. Dezember pr.
genehmigt worden, ül'achdem auch eine nochmalige technische Untersuchungdes Baugrundes am
Lohhofeveranlaßt worden und ein durchcms zufriedenstellendes Resultat ergeben hatte, haben wir
die Offerte der Stadt Namens der Provinz acceptirt, Banprogramm uud Situationsplan anfertigen
lassen, zur Erlangung des erforderlichenBanprojcctes eine öffentliche Eoncurreuz ausgeschrieben und
dabei für die drei besten Projekte, welche dnrch die erfolgte Prämiirung unser Eigeuthnm werden,
Prämien zum Betrage von 1200 Thlru., 500 Thlrn. und 300 Thlru. ausgesetzt.

Die Präclusivfrist zur Eiureichuug dieser Bauprojekte an uns ist auf drei Monate bemessen
uud endet am 1. April c. Nach deren Ablauf iverdeu wir unter Zuziehung einer Eommission von
Sachverständige» z»r Prüfung und Erörterung der eingehendenEntwürfe übergehen uud die Aus¬
arbeitung des Detailprojectcs veranlassen können.

Um die Eiureichuug guter Bauprojekte sicher zu stellen, haben wir eine Anzahl der be¬
währtesten und renommirtestenTechniker auf das erlasseneöffentliche Eoncnrrenzschreiben besonders
anfinertsain gemacht uud dieselben znr Mitconcurreuz eingeladen. Bei solcher Sachlage hoffen wir
die Borarbeiten jedenfalls so fördern zn können, daß noch im Herbste mit dem Bau begouueu
werden kann.

Seitens der Staatsregiernng ist auf den Antrag auf Gewährung eines angemesseueuBau¬
kostenzuschussesfür die Entlastung von dem Wieberaufbaudes alten Ständehauses eine Entschließung
noch nicht erfolgt; — wir haben den Gegenstand neuerdings bei dem Herr» Obcrpräsidentenin
Anregung gebracht.

Die Vorschlägedes (22.) Rheinischen Provinzial-Landtages bezüglich der Errichtung zweier
Museen für die Rheinprovinz in Bonn und Trier sind Seitens der Kgl. Staatsregierung in so
weit berücksichtigt worden, daß die Wahl von 4 Eommissionsmitgliederu,darunter jedoch ein Ver¬
treter der prähistorisch-ethnographischen Stnbien und ein Architekt, und ferner der Vorschlagder
Direktoren für die zu errichtendenMuseen dem Proviuzial-Vcrwaltuugsrathe zugestanden wurde.

Wir siud zur Zeit mit der weiteren Erledigung dieser Angelegenheitbefaßt.
Durch die Beschlußfassung des 22. RheinischenProvinzial-Landtages ist zum Zwecke der

Heransgabe eines Inventars der Rheinischen Baudenkmäler eiu außerordentlicherCredit von 3500
Thlrn. bewilligt worden. Die Ausführung hat noch nicht erfolgen können,wir sind aber bemüht



gewesen, das bereits vorhandene Material zn sichten und geeignete Fachgelehrtezur Herausgabe
des Werkes zu gewinnen.

In beiden Beziehungen sind die Vorarbeite» so weit gediehen, daß zur Ausführung über«
gegangen werden kaun.

Die vom 22. RheinischenProvinzial-Landtagc dcchargirte Rechnung über die Kosten der yH^s'3„.
Provinzialständischen Eentralverwaltnng pro 187", hat mit einem Bestände von Thlr, Sg. Pf.

9888 28 7

und einem Einnahme-Restevon ............... 2255 6 2
abgeschlossen,welche in das Jahr 1874 übernommenworden sind.

Diesen Beträgen sind pro 1874 noch hinzugetreten der Verwaltnngs-
kostcubcitragder Provinzial-Feuer-Soeictät, laut Etat mit ....... 2000 — —
und au verschiedenen andern Einnahmen ein Betrag von .....'. 1704 4 9

Gesammt-Einnalmic 15908 9 0

Eine Umlage von Beiträgen zu deu Kosten der Centralverwaltuug auf die Gemeinden
resp. Kreise der Provinz (Etatsbetrag 20,200 Thlr.) hat pro 1874 nicht stattgefunden,weil man
den baldigen Erlaß des Ueberweisnugsgesetzes für die nach dem Gesetze vom 30. April 1873 und
nach dem Eirenlar Erlasse der Herren Nessortministervom 10. Juni 1873 (M.-Bl. S. 137) auf
die Rheinprovinz entfallenden Jahres- Drtationtrcnle von 258,515 Thlrn. erhoffte, welcher in
Folge des Bcfchlnsscö des 22. Rheinischen Provinzial-Landtags vom 8. Juni pr. uuterm 15,
Juni pr. besonders und dringlich beantragt worden war.

Leider ist die Emanirnng dieses Uebcrweisnngsgcsctzcs noch nicht erfolgt und, soweit die
zur Zeit von der Staatsregierung der Laudeövcrttetnng hicrwcgen gemachten. Vorlagen, die znr
Verhandlung im Plenum des Abgcorducteuhauscsnoch nicht gelangt sind, sich übersehen lassen,
auch vorerst, wenigstens für die Provinzen Rheinlaud uud Westfalen noch zweifelhaft, ob die Zu¬
weisung der Rente in kurzer Frist erfolgcu wird. Es muß dies unserer Scits um so mehr be¬
klagt werden, als die Belastung der provinzialständischeu Verwaltung mit Ausgabe«, wie wir in
unserm Verwaltuugsberichtevom 20. Mai v. I. dargelegt haben, zugenommen hat, und nur znr
Deckung dieser Ausgaben der Hauptsachenach ans die nach der Steuertraft umzulegenden Bedürf¬
nißbeiträge der Gemeinden refp, Kreise der Provinz angewiesensind.

Nach dem Fiual-Abschlusse der Ecntralkassepro 1874 sind vou der vorstehend nachgewie-
scneu Soll-Einnahme von 15,908 Thlrn. 9 Sgr. 0 Pfg. eingegangen15,245 Thlr. 19 Sg. 0 Pf.
und in Rest verblieben .............. 002 „ 20 „ — „

15,908 Thlr. 9 Sg, 0 Pf.

Die Ausgaben bei der Eentralverwaltung pro 1874 haben betragen:
1. Kosten des vorigjährigen Provinzial-Laudtages inel. der Diäten und Reisekosten der

ständischen Eommissare für das Bezirksstraßenwcscn,welche zufolge Ober-Präsidial-Verfüguugvom
N. Dezember 1874 bei diesen Kosten zn verausgaben sind . . . 9533 Thlr, 14 Sg, 8 Pf.
2. Diäten und Reisekosten des Vorsitzendenund der Mitglieder des

Provinzial-Vcrwaltnngsraths ........... 3123 „ 22 „ ^ „
3. Gehälter der Beamten ............. ^l94 „ 2? „ 0 „
'1, Diäten uud Reisekosten der Beamten ......... '190 „ 19 „ 6 »

Uebertrag . . . . 22042 Thlr. 23 Sg. 8 Pf.
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Thlr. Sg. Pf,
5. sachliche Ausgabender Verwaltung (Mietheu-, Porto, Druckkosten,

Schreibmaterial,Heizung,Beleuchtung,Reinigung der Dienstlocale) 2569 „ 25 „ 1 „
6. Dispositionsfonds des ^andtags-Marschalls ....... 50 „ — „ -^ „
?. Zu unvorhergesehenenFällen ..... , . . . . 145 „ 10 „ 5 „

Gesammt-Ausgabe . . 25408 Thlr. 5 Sg. 2 Pf.
oder nach Abzug der Kosten des 22. Rheinischen Proviuzial-Landtages 15874 „ 20 „ 6 „
Die Gesammt-Ausgabevon ............. 25408 Thlr. 5 Sg. 2 Pf.
verglichenmit der Oesammt-Ist-Einnahme ........ 15 245 „ 10 „ 6 „

ergibt einen Vorschußvou .......... 10162 Thlr. 15 Sg. 8 Pf.
der einstweilenaus bereiten Beständen anderer Fonds entnommen worden ist, dessen Deckung aber
ebenso, wie die Ausräumung des verbliebeucnEiunahme^Restesvon 662 Thlrn. 2») Sgr. im lau¬
fenden Jahrgange wird erfolgen muffen.

Der Etat ist weder im Ganzen, noch auch iu einem einzelnen Titel oder in einzelnen Positionen
überschritten. Dagegen sind im (Ganzen gegen den Etat erspart 12375 Thlr. 9 Sgr. 6 Pfg.

Der zur Disposition der Proviuzialständcstehende Fonds aus dem Zinsgewinu der Pro-
viuziabHülfskasse, auf welchen wir weiter unten bei dem speziellen Berichte über die Verwaltung
dieses Instituts näher zurückkommen werden, hat nach dem Finalabschlussc der Provinzieil-Hülfs-
kafse pro 1874 abgeschlossen mit einem Bestände von 69623 Thlrn, 29 Sgr., worunter 53600
Thlr. zinstragend angelegte Staatsschuldscheineuud Eiscubahu-Prioritätcn sich befinden.

Die ständische Ceulralkassewurde in der Berichtspcriode regelmäßig monatlich und einmal
außerordentlichrcvidirt.

II. Amdarmcn- und Oorrigeudemvesen.

Für die Verwaltung des landarmem und Eorrigendenwesensder Rheinprovinz ist der in
der Sitzung des Prov.Landtags vom 2, Juni 1871 geuehmigteEtat für die Jahre 1874, 1875
uud 1876 maßgebend.

Die Rechnung für das Jahr 1873 ist gelegt, vorrcvidi« und ;ur besonderen Prüfung
2 Mitgliedern des Plovinzial-Vcrwaltnngoralhes überwiesen.

Die finanziellen Resullale der Verwallung in t8?4, sind nach dem Fiualabschlusse folgende:

EimmlM.

1 Das Rechnungsjahr 1873 hat nach der Darlegung der Resullale Thlr. Sgr. Pf.,
derselben in dem letzten Verwaltuugsberichtcabgeschlossenmit einem
Bestände von ......... 25,751 21 2
welcher in die Kassenbücherpro 1874 richtig übernommen worden ist,

2. Für das Jahr 1874 wnrde der im Etat vorgesehene Beitrag von
103,700 Thlr, ans die Kreise der Provinz nach dem im 8- 70



des Gesetzes vom 8. März 1871 vorgeschriebenen Vertheilnngs-
uioduS umgelegt. Die Zinse» pro l87! des dem Regieruugs>
bezirt Eölu zugehörigen Depositums bei der ProviuziabHülfStasse
-rcl .°)0,700 Thlr. sind dabei im Betrage von 1442 Thlr, dem
Regieruugsbezirte Cöln und ferner dem Negicrungsbczirle Trier

1. der laut Nechuung pro 1871 verbliebene Thlr. Sgr. Pf.
Bestand von.....74 1 5

2. die im Jahre 1872 abgetragene «apitals^
rate der Stadt St. Wendel . . 300 — —

Ü. die Zinse» des Kapitals von 2400 Thlr.
ü 5> pro 1872 mit . . . >20

4. Die Zinsen vou 2!l!,» Thlr. pro I87Ü !0,'> ^ —
5. das am Schlüsse des Jahres 1873 abge

trageue Capital von . . . . 3W —
im Ganzen also 899 s ü"

in Gemäßheit des §. 1 der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom
2. October 1871 in Anrechnung gebra6)t worden. Hiernach wurden
von den «reisen der Provinz effectiv eingezogen . . . Il>l,!!",8

'^. Zinsen und Kapital-Abtragungen:
Zinsen eines Depositums bei der Provin;ial Hülfstasse Thlr.

zu Cölu von 36,700 Thlr.
pro 1874........1,442

Zinsen des Kapitals des Vezirts Trier von 1800 Thlr.
« 5«/., pro 1874......90

Abtragung einer weitcrn Rate dieses Kapitals . .^ 390

Thlr. Tgr. Pf.

(Diese Äeträge sind den Kreisen des Ncgiernngsbezirts Cöln
beziehungsweise Trier bei der Vcrtheilnng der ^audarmeutosten
pro 1875 in Anrechnung gebracht worden,i
Antheil au dem Ueberschuß aus deu Einnahmen der Rhein. Depu
tation für das Heimathweseu in Gemäßhcit des >?. 5ii des Gesetzes
vom 8. März 1871 und zwar:

Thlr. Sgr. Pf.
pro 1873 . . . 207 17 2
pro 1874 . . - 78 15 2

1,8',2 — ^

28«
Unvorhergesehene Einnahmen ans Erstattungen von Pflege und
Prozeßtosten, sowie Zinsen von vorübergehend angelegten disponibel»
Arsländen .......... 798

Summe der (Annahme 130,02?



Ausgabe.

I. L a i! darmeupfle g c,

1. Diäten und Reiselosteu der geloählteu ständische!! Mitglieder der Thlr. Sgr. Pf.
Deputation für das Heimathwcsen in (5öln pro 1874 (ß. 44 des
des Ges, v. 8. März 7t)........382 15 —

2. Beihülfe an Ortsarmcu-Verbäude der Provinz und zwar:
an Verbände des Regierungsbezirks Coblenz . 376 Thlr.

Düsseldorf . 1090 „
Trier . . 1495 ,,

2961

Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmeuverbäude und
Pflegeanstalten:

Thlr. Sgr. Pf.
^ im Regierungsbezirk Aachen . . 6,645 12 3
!i) „ „ (5oblenz . . 7/147 3 5
<-) „ „ Cöln . . . 5,973 9 2
.1, „ „ Düsseldorf . . 24,755 29 10
o) „ „ Trier . . 13,043 12 11

57,565 7

II. Kosten für Mandarine und (iorrigenden in den
Ar beitshäufe r n n n d L auda r >n e n - A ustalten

;n Trier nnd Brau weil er.

4. Zahlungen an das Laudarmenhans zu Trier .... 13,694 12
5. Zuschüsse an die Arbeitsanstalt zn Aranweiler .... 39,000 —

Summa der Ausgaben 113,513 5 1
Die Einnahme beträgt 130,0 2? 2 3

Mithin Bestand 16,513 27 2

Die Unterhaltungskosten der Vaudarmen sind gegen das Jahr 1873 im verflossenen
Jahre um 7248 Thlr. gestiegen. Der Oruno ist theilweise, wie in dem vorjährigen Verwaltungs
berichte bereits angedeutet ist, in der Zunahme der Zahl landarmer Personen an sich zu suchen,
nachdem der Unterstützungswohusitz znfolge des Gesetzes von, 6. Inui 1870 schon nach 2fähriger
Abwesenheit verloren wird; zum Theil aber auch iu den erhöhten Ansprüchen für Pflege dauernd
landarmer Personen,

Zur Klage auf Anerlennnng der Vandarmenqualität vor der Deputation für das Heimath-
Wesen ist es im Jahre 1874 in 10 Fällen gekommen, von denen 6 ;u Gunsten des Rheinischen
Landarmen Verbandes, 3 znm Rachtheile desselben entschieden wurden uud ein Fall noch unent-
schiede» ist.

Die Unterbringung der Corrigenden im Jahre 1874 fand, wie früher, in die Arbeits-
anstalteu zu Aranweiler uud bis zur Mitte des Mouats December auch noch zn Trier statt.

Seit Dezember pr. werden sämmtliche Corrigenden der Provinz in Ausführung des
Beschlusses des RhciwProvinzial-Laudtages vom 3, Iuui pr. iu der Arbeits-Anstalt zn Branwciler
aufgeuommen, während das Laudarmenhaus in Trier für die Zwecke des Rheinischen Mandarinen-
Verbandes nur mehr zur Unterbringung landarmer Personen nicht blos aus dem Regierungsbezirk



Trier, sondern auch aus den angrenzenden Bezirken, welche sich für die drei dem Landarmenhause
verbleibenden Stationen eignen, gegen Ersatz der wirklichen Kosten benutzt wird, die für die Persouen
ans den, Regierungsbezirke Trier nach Abzug der eigeucu Einnahmen des Landarmcnhauses für
die klebrigen ohne Abzug dieser eigeueu Einnahme ermittelt werden.

Die Ueberführung der Eorrigenden aus dein Laudanuenhause zn Trier in die Anstalt zu
Brauweiler hat sich bis Mitte Dezember v. I, verzögert, weil das Verbleiben der Eorrigenden
>» der Anstalt zn Trier zur Erfüllung vertragsmäßiger Verbindlichkeiten mit Geschäftsleuten noth¬
wendig war. Mit derselbe,: wurocu vou dem disponibel» Anstaltspersoual des Landarmenhauses
zu Trier 4 Aufscher zur Arbcitsanstalt in Brauweiler iu offen gehaltene Stellen übernommen.

OllndarmenlMS Trier.

Im Jahre 1874 wurden auf Kosten des Landarinen-Verbandes im Landarmenhaus zu
Trier verpflegt:

k. In der Pslcgeaustalt 46 Landarme und zwar
Thlr. Sgr. Pf.

44 an 11,739 Tagen 5 8 Sgr. 8 Pf. ,
1 „ 305 „ 5l 5 „ 9 „ < . . . . . 3,496 21 4
1 ,, 365 „ 5 2 „11 „ ^

2. in der Heilanstalt 9 Landarme
an 223» Tagen 5 9 Sgr........671 12 —

3. in der Irreuabthcilung 50 Landarme
au 3601 Tagen 5 9 Sgr. 5 Pf...... 1,130 9 5
also 105 Landarme an 18,308 Tagen zu . . . . . 5,298 12 9

4. in der Arbeitsanstalt 171 Eorrigenden an 31,156 Tagen nach

Abzug eines Arbeitsverdienstes von 2,940 Thr. 8 Sgr. 3 Pf. _______ 7,875 16 4
Summa der Unterhaltungskosten pro 74: 13,173 29 1

Hierzu kam die für die Jahre 1872 und 1873 znfolge definitiver
Abrechnung geleistete Nachzahlung vou .... ._________454 13 5

Summa 13,628 12 6
uud kam in Abzug die Peusiou ciucs Pfleglings, welchen die Kaffe
des Landarmeuhauscs direkt eingezogen hat, mit . . .__________ 24 — —

bleiben 13,604 12 6
welche vom Landarmen-Verbande wie oben angegeben,
au die Austaltstasse gezahlt worden sind.

Die Durchschuitts^Pflegekosten eiucs Eorrigcudeu betrage« pro Kopf
und Tag......... — 10 5

der durchschnittliche Arbeitsverdienst ..... — 2 10
und der dem LandarmcuVcrbaudc zur Last verbliebene durch¬
schnittliche Pflegesatz pro Kopf und Tag fonach ... __ 7 7
Die Zunahme an landarme« gegen das Vorjahr 1873 rührt daher, daß in Ausführung

des Beschlusses des Provinzial^Landtages vom 3. Iuui pr. uamentlich eine Anzahl geisteskranker
Personen, welche bisher in Privat-Irreuanstaltcu gegen höhere Pflegesätze untergebracht waren,
nach Ueberführuug der Eorrigenden in die Arbcitsanstalt zn Brauweiler in das Landarmenhaus
zu Trier eingewiesen wurde.

2
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Arbeitsanstlllt und OlmdarmelchlUis zn Onmumler.

I. Bevölkerung der Anstalt.

Die Bevölkerung der Arbeits'Anstalt und des damit verbundenenLandarmenhausesbetrng
im Durchschnitt:

in 1873..... 464 Köpfe nnd
„ 1874.....519 „

während in 1872 durchschnittlich 47? Köpfe vorhanden waren.
Die Zahl der Corrigenden betrug durchschnittlich

in 1873..... 343 Köpfe und
„ 1874..... 39.'. „

dagegen jene der Land- und Ortsarmen
in 1873..... 121 Köpfe und
„ 1874.....125 „

Nach Ken Bcstandes-Nachwcisungeuwaren vorhanden:

1873 Dctinirte

c,m 1. Januar
1. Februar
1. März .
1, April .
1, Mai .
1. Juni .
1. Juli .
1. August .
1. September
1. Octobcr
I. November
1. December

l8?4

am 1. Januar
„ 1. Februar
„ 1. März .
„ 1. April .
„ 1, Mai .
„ 1. Iuui .
„ 1. Juli .
„ I, August .
„ 1. September
„ 1. October
„ 1. November
„ 1. December

iiltimn December 1874

389
387
386
377
353
346
352
353
348
321
29?
285

316
345
361
36N
353
330
35?
394
415
451
470
493

Arme.

121
125
128
12?
128
125
121
119
II?
120
l34
126

Summa.

510
5l2
514
504
481
471
473
472
465.
141
431
411

126 442
130 475
130 491
126 486
129 482
130 460
131 488
128 522
128 543
127 578
123 593
120 613
125 678
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Aus dieser Zusammenstellunggeht hervor, daß der Bestand der Land- und Ortsarmen
in den Iahreu 1873 und 1874 ziemlich eonstant geblieben ist; bei den Corngeudeu hat dagegen
eine erhebliche Annahmeder Vevö.ternng stattgefuudeu. Während diese im Jahre 1873 vou Monat
zu Mouat f st'stetig abgeuonnnenhat, trat im December 1873 eine
sich bis zum März 1874 fortsehte; vou da ab sauk der Bestaub b.s zum Monat Inm. Nnnmehr
erfolgtenaber die üinlieferuugeu iu großem Maßstabe.

Die ^uuahme der Bevölkernngseit dem Mouat Int, 1874 ha. zu», Theü chreu Grund
dariu, daß uach einem Beschlussedes XXII. Rheinischen m semer Plena -
Sitzung von, 3. Juni 1874 die durch Anordnnng der KömgüchenNeglermlg zu Tner zur Ve-
biißuug eiuer N'achhast iu ein Arbeitshaus eingewieseneuIudividueu fiir d.e ^olge u> der Prov.nzml.
Arbeits-Austaltzu Brauwcilcr aufgenommenw'erdcu sollen. ^ . , . „ . . .,. c.

Ei» anderer Faktor, welcher ans die Bevölkerungder Anstalt mflueuzn't, durfte m der
strengernPraxis der Polizeigerichtebezüglich der Ueberweisuug der gemäß 8- -'M de^ Strafgesetz¬
buches verurt eilten Individuen au die Laudespolizeibehördennnd der Vetzteru bezügl.ch der Be^
urtheiluug zu eiuer Nachhaft zu finden sein; nud eudlich ist auch d.e StoÄung u, Handel uud
Industrie auf die Bevölkernng der Anstalt nicht ohne Einfluß geblieben. ^...^„

Eine geuaue Anschanuug der Bestandes-Berhältuisse,foN'ohl h.ustchtl.chder Geschlechter,
als der Detinirten und Armen ergibt folgende Zusammenstellung:

Im Speciellen waren Vorhände»:

18 7 3. 18 7 4.
»

In der Ar¬
beitsanstalt

ImLandar
menhause

3

In der Ar°
beitsanstalt

ImLcmdar-
menhanse

8
8

8

« 8

8

'S 8
8n

8

Z 8
8n
O

«85^104 889
87
25

34
9

121
34

510
534

235
027

8 t
148

316
775

90
31

36
6

126
37

442

392 108 500 812

Demnach waren überhaupt uorhandeu .... «77212 889
442131573

112
22

43
7

155
29

1044
«02

862
431

229
10?

1091
538

121
28

42 163
10 38

1254
576

232 81 !2ie 90 36 12b 442 431 122 558 93 32 125 678
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II. Heinmths-, Vonfessions- und Alters-Verhältnisse.

Von der Ocsammtzahlder Häuslinge und Armen gehörten auf den Regierungsbezirk:

18 78.

Detinirte:

«

"1

Arme:

18 74,

Detinirte:

O

Arme:

«-

Aachen .

Loblenz
Cöln .

Düsseldorf
Trier .

72 15
100 35
159101
337 61

V»mma 677

Davon bekannten sich:

zur katholischenConfcsston .
zur evangelischenConfession,
zum WischenGlauben . .

445
228

Darunter waren im Alter:

unter 16 Jahren
über 16 Jahre . 660

212

153
54

5

87

144
26U
398

Ortsarme

5! 2^ 7

24 6i 30
11

Laudarme
75! 32,107

8
151
290
409

107

90 14 104

74^ 2l! 98
255^ 96^ 351
105^ 71 476
38 24

112 43,155 1044 862 229,1091

598
282

9

91 36
21 6

1

212 881 112

127
27

1

725
309

10

569 164

288! 59
5

1
1,'.,

9

1035

7

855 229

733
347

11

7
1084

Ortsarme

Laudarme
79 29 108

121

106
15

42

121

104
106
387
487

62

108

163 1254

143
19

1

876
366

12

42,163

7

124?

Aus den nicht zum AustaltsverbandegehörigenProvinzen waren in den Jahren 1873 und
1874 detinirt:

1) aus der Provinz Westfalen
2) „ „ Preußen ....
3) V // // Pommern . . .
4) „ ,» // Posen . . . .
5) „ » „ Schlesien . . .
U) » /, „ Brandenburg . .
7) „ „ „ Sachsen . . . .
«) // „ » Hessen-Nassau . .
") „ » „ Hannover . . .

10) ,/ „ ,, Schleswig»Holstein
11) „ andern Staaten .....

zusammen

1873. 1874.

35 32
8 9
8 y
6 4

13 6
8 10

1? 17
21 41

7 10
2 —

57 U?

182 202
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oder durchschnittlich pro Jahr 91 Individuen, Es waren in deu Iahrm 1873 «» 1871 'wha p
durchschnittlich resp 464 und 516 Iudividueu delinirt, die Zahl der, den genannten fanden Pr^
vinz Angehörigenbetrug mithin i« beiden Jahren 39«/° der Gesammt-Äevl e^nng D,e nack,
barten Proviuzeu Westfalenund HessewNassan haben auch jetzt wieder das groyte ^"»n '" ^

Bezüglich der Konfession stellt sich das Verhältniß der evangelischen zn den latholischen
Detinirtcu wie folgt heraus:

iu 1873 . - 1 :2,12
„ 1874 . . 1:2,11

also iu beideu Iahreu gleiche Verhältnisse.
Eine Zusammenstellungder Hänslinge und «and^ resp. Ort.armen nach den verschiedenen

Altersklassenergibt folgendesResultat:

1 8 7 3. 18 7 4.

Detiuirtc: Arme
,!

Detinirte: !, Arme: ^
l,

^ « « ^
»
«-

8

8 ! ^ ^ ^ «»

' ll ,> !'
Von 1 Tag bis 6 Jahren

Von 6 Jahren „ 18
18 , 20 „

7

14

1

20

8

34

—
1

— !> 8

—. 34 14

5

12

18 ^-

26^ 1 2 3

18
29

20 „ 30 „ 129 106 235 1 2 3^ 238
157 121 278 2 1 3 281

„ 80 „ „ 40 „
40 , 50 „

169
216

51
22

220

238

8
20

8
11

16
31

236
269

266
225

51

22

320 !l 7
! 247 > 22

6
12

13

34

383

281

„ 50 „ 60 „ 111 12 123, 36 12 48 171 154 12 166 I 39 14 58 219

Ueber 60 Jahre. 81 ..,. 31 47 9 56 87 33 3 36,, 50 7 57 93

Summa wie oben 677 212 889 112 43 155 ! 104 l! 862 229 1091 121 42 163 1254
I

«>,« dlchr Z.,!«„,»,»M.m««««.. sich. d»ß »,° M.H.M d.r «««» ^7'°"'

1873 dem Alter zwischen 40 und 5N nnd »u Jahre 1874 dem ^uer zwi,ü/

"'^^"'Die Bewohner des Landarmenhauses, sowohl die mäuulichenwie die weiblichen, gehören
fast zum dritten Theile dem Alter über 60 Jahre an.

Das im Jahre 1873 aufgeführte Kind war schou im Jahre
eiuer Mandarinen, die während eines Urlaubs geschwängert worden wa ach Cntw hnnng
der Mutterbrust ist es auf kosten des Landarmeufondsanderweitig untergebrachtworden.
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III. Ursachen der Detention.

Es waren detiuirt:

1. Wegen Vandstrcichcrei und Bettelei .....
2. Wegen Arbeitsscheu, Müßigang und Trunksucht .
3. Wege» gewerbsmäßigenBetriebs der Unzucht, .
4. Wegen Nichtbeschaffung eines Unterkommens . .

Summa der Dctiuirten

Während die Zahl der wegen gewerbsmäßigenBetriebs der Unzucht bestraftenIndividuen
von Jahr zu Jahr zugenommenhat — es waren im Jahr? 1871 61 und im Jahre 1872 88
liederliche Dirueu detiuirt—hat sie iu den beiden folgenden Jahren etwas abgenommen; immerhin
aber beträgt sie noch 38 Prozent der weiblichen Bevölkerung.

Unter den in 18?:! aufgenommenen500 Corrigenden befanden sich 230 und unter 775
in 1871 395 Rückfällige, von denen in die Anstalt eingeliefertwurden:

18 7 3. 18 7 4.

^ ^
V' «- 8 K V' 3« >-» 3 3 2 3
3 U 3 »

50« 98 601 656 110 766

00 21 111 130 20 150
— 81 81 — 81 81

81 12 93 76 18 94

677 212 889 862 229 1091

1873 1874

53

3

Z'

8
3

3
3
3 2

<2

3

Zum zwciteu Male .... 89 18 10? 136 39 175

„ dritten „ .... 37 15 52 68 10 78

„ vierten „ .... 20 7 2? 35 14 49

„ fünftcu „ .... 11 3 14 22 7 29

„ sechsten „ .... 6 3 9 21 6 2?

„ siebenten „ .... 7 — 7 5 1 6

„ achten und öftern Male . 13 1 14 23 8 31

Summa . . 183 47 230 310 85 395

Die Mckfälligkeitder Häuslingc ergibt hiernach folgenden Prozentsatz:
1873 . . 46°/«
1874 . . 51°/»

während dieselbe in den beiden vorhergegangenenJahren resp. 48,6 nnd 50,4«/» betrug
Nach dem Geschlechte stellt sich folgendesVerhiiltuiß heraus:
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1873 bei den männlichen Lorrigeuden . . . 46,7 "/»

„ „ weiblichen » ... - 43,5"/«
1874 bei den männlichen Corrigenden . . . 49,4 «/o

„ „ weiblichen „ - - - ^'?,4'/«
und im Durchschnittdieser beiden Jahre

bei den männlichenCorrigcnden . . . 48,4«/«
„ „ weiblichen „ ... i,1,tt «/„

Der Durchschnittin den drei vorhergehenden Jahren betrug resp. 47,6"/« nnd 45«'«.

IV Abgang der Hanslinge und Armen durch Gntlassung, Gntweichung oder Tod.

Die IM der Entlassenen betrug:

Neberhaupt . .

Davon wurden:
1. Seitens der Anstalt als Lehrlinge

untergebracht ........
2. Gemäß unmittelbaren Weisungen

der betreffenden Königlichen Ncgie^
rungeu entlassen ......

-'>- In eine andere Anstalt: Christi Hilf
Zu Düsseldorf, Diatouisscn-Anstalt
zu Kaiserswerth nnd als Dienst¬
boten untergebracht ......

4- Zum Militairdieustc ciubernfen. .
l>. Von den Land- und Ortsarmcn-

Verbänden zurückgenommen resp,
anderweitig untergebracht. . . ,

Summa wie oben

1873.

in der
Arbcitsanstalt.

8

428 12?

418

in Land-
armcnhanse.

12.",

428 127

543!

11

K

L

1

12

18 74.

in der
Arbcitsanstalt.

im Land»
armenhause.

14 ,l 56!» 415

12

,,

13

10!

408

518 18

104

14 56!> 413 ,n.

5U !«

—!>

27

518 18

23

:>!7

33Ü

545

Nachdem durch den Provin^ial-Berwaltnngsrath an. 28.
^andene ^" d^ Zahlung von Neise.wterstnhnugen nach Meilen an entlassene ^^
aufgehobenn d beschloss?»tvorden, j°dm> Entlassenen ohne llnterschiednnd °h>'o Beruels ch.g
dos Neberverdienstesein s.lr allen.al 1 Tl)<r. Reisegeld zn bew.ll.gen, >st d.e,er Modns se.t dem
«, Februar 1873 in's ^eben getreten. Ls sind ans der AnstaltstassegeMt wordm:^ ^ ^^

in 1873 au 50!) Entlassene ........ / ' ^"? ^ ^- -"' "'
oder durchschnittlich pro Kopf l Thlr. 1 Sgr. 1 Pfg.

in 1874 au 5N? Entlassene .........
507
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Aus der Sparpfeunigstassc erhielten:
in 187-!: 527 Entlassene .......... 2243 Thlr. 26 Sgr. 3 Pfg.

mithin durchschnittlich pro «opf 1 Thlr. 7 Sgr. 0 Pfg.
in 1874 : 5U6 Entlassene .......... 2310 „ 25 „ 2 „

mithin durchschnittlich pro Kopf 4 Thlr. 1? Sgr. 6 Pfg.

Entwichensind:
1) ans der Anstalt nnd über deren Ringmauer....
2) von der Arbeit im freien .........

zusammen . .

1873
1
7
8

1874
1
9

10

Von den Entwichenen sind 1«! bald nach der Entweichnngder Anstalt wieder zugeführt
worden; die übrigen 2 sind verschollen.

1873. 1874.

Es starben:

Z « Z Arme.

1. Männliche . .
2. Weibliche . .

0
4

7
6

16
10

7 11
1

18
3

zusammen 13 13 26 0 12 21

V. Gesundheitszustand. Krankenwesen

Im Durchschnittbefanden sich täglich in ^azarethpflege an Hänslingen und v'and- res
Ortsarmen:

1873. 1874.

männliche weibliche Summa. männliche weibliche Summa

16 15 31 17 16 33

also im Verhältniß zur Durchschuittsbevölleruug
iu 1873 wie l: 15 uud
„ 1874 „ 1:16

In den Jahren 1873 und 1874 war der Krantcnbestanddnrchgehendsein sehr großer;
nur iu der Mitte des Sommers war, übrigens nnr auf kurze ^eit, eine Abnahme bemerkbar.
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"ungen- und gcippenfcllentzündung;bei den Verdanungsorgauen vorzugsweiseder acute Magen-
tatarrh. AnsteckendeKrankheiten,nnt Ausnahme von einigen Typhnsfcillen,sind nicht vorgekommen,
Bezüglich äußerer beiden waren, anßer wenigen schweren Verletzungen, meist znfallig erworbene
Wunden leichter Art, sodann Hantcrkrankungender verschiedensten Kategorien, eine sehr große
Anzahl chronischer Veingeschwüre und Angenkrankheiten Gegenstandder ärztlichenBehandlung.

Es starben an:

Lungenschwindsucht.....
^uugeuentzünduug.....
Äiugenlähmuug......
Oehiruschlag ......
Oehirncntziindnng .....
Tchlagfluß .......
Ohrspeicheldrüsemüntzündung
Eingeklemmten Bruch....
Thphns ........
kariöser Absceß am Rückgrat .
Verruguug der Speiseröhre . .
Kopfrosc........
Wassersucht.......
Eclampsie ...... .
Nippfelleutzüudung ....
Eines plötzlichen Todes . . .
Durch Erhängen .....
Altersschwäche......

Tnmma

1873.
^

:<23

16

V-

10

18 74.
V-

4

1

1
2

1
3

18

Von den Gestorbenenbefandensich im Alter:

nntcr 2N Jahren ......
von 20 bis 40 Jahren ....
von 40 bis 60 Jahren ....
über 60 Jahre .......

Summa

1873. 1874.
—- 2

7 5
8 7

11 7
26 21
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VI. Tittliche Besserung.

Zu den sittlichen Aesserungsmittelnsind vorzugsweiseder Schul und Religions Unterriebt
zu rechnen, letzterer wird von den beiden HcniM'istlicheu,jedoch nur alo specieller Uulerricbt den
weiblichen Eorrigeudeu ertheilt, da die Organisation des Männer Reviers resp, die große Zahl der
außerhalb der Anstalt beschäftigten männlichenEorrigeudeu einen systematischen Unterricht au den
Wochentagen nicht zulassen. Dagegen findet an allen Sonn nud Feiertagen während des Rach¬
mittags Gottesdienstes für alle Häusliuge «atcchese statt, die eiue recht passende Gelegenheitzur
Erkenntniß der Heilswahrheiteu bietet.

Den Elemeutar-Uuterrichtim Lese», Schreiben und Rechnen besorgen ein Vehrer und eine
Lehrerin; diese ertheilen auch Unterricht in der biblischen Geschichte. Das Einüben der Kirchcu-
lieder geschieht bei den mäuulicheu, wie bei den weiblichen Eorrigeudeu durch deu Lehrer in
wöchentlich einer Stunde. Die Resultate im Lesen und Schreiben sind in der Regel de« gestellte«
Anforderungengünstig, im Nechucudagegcu sehr maugelhaft; die Rechenstnnde wird daher auch am
meisten besucht. Es kommt höchst selten vor, daß Eorrigendenfreiwillig zum Besuche des Elemeutar«
Unterrichts sich melden; meistens gehen sie mit Unlnst zur Schule, sie wollen lieber Handarbeiten
verrichten, als eine geistige Thätigkeit entwickeln. Erst nachdem sie den Unterricht einige Zeit
besucht haben, kommen sie zu der Einsicht, daß derselbe zu ihrem spätern Fortkommenvon Vortbril
ist uub auch erst dauu siud Fortschritte zu erwarten. Hierin liegt zum Theil auch der Gruud der
geriugeu Erfolge; diese rühren aber auch daher, daß die Eorrigeudeu in der Regel dann zur
Eutlassung kommen, wenn sie für deu Unterricht empfäuglich gewordensind. Bei einer Deteutions-
zeit von nur I bis <i Mouateu kauu vou guteu Erfolgen nicht dir Rede sein.

Im Jahre 1873 sind 3 und in 1874 2 Häusliuge zur ersten heil. Eommuuiou geführt
worden. Drei derselben befanden sich in dem Alter vou 11 Iahreu, eiuer war 17 uud der andere
sogar 28 Jahre alt; der Letztere hatte gar keinen Elementar' und Neligious-Uulerrichtgenossen,
während die andern nur sehr geriuge Schulkeuutuissebesaßen Ein Knabe ist nach kurzer Zeit
rückfälliggewordenuud befiudet sich uoch in der Anstalt.

Von den evangelische» Austaltsbewohueru ist iu den beiden Jahren nur eiue weibliche
Ortsarme im Alter vou 19 Iahreu eoufirmirt wordeu; sie war ebenfalls mit sehr geringen Reli¬
gion« und Schulkenntnissenausgerüstet. Kurze Zeit nach der Konfirmation ist sie aus ihreu Autrag
aus dem Landarmenhanseentlassenworden.
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Bestraft wurden:

1. Wegeu Trägheit, Arbeitsverweigerung, schlechter oder
nachlässiger Arbeit ...........

2. Wegen Entziehung von der Arbeit uud Aufsicht und
wegen Ausbruchsversuchs........

3. Wegen Schmuggelei, Entwendung, Hehlerei, Betrug,
Unterschleif :c. :c............

4. Wegeu Zank, Beschimpfuug, körperlicherThätlichkeit
unter einander............

5. Wegen ungebührlichen Betragens, Frechheit, Unge¬
horsam, Ruhestörung und Widersetzlichkeit gegen
Beamte ..............

6. Wegen boshaften und muthwilligen Zerstörenö und
Berbriugeus von Arbeitsstoffcn, Gerathen :e. :c. .

7. Wegen Bcrletzuug der Schamhaftigteit in Worten
uud Haudlnngen...........

8. Wegeu falscher Auschuldiguug .......
9. Wegeu Aufwiegelei, Nildung von Complots . . .

10, Wegen hauspolizeiwidrigcr Haudlungen im Allge-
meinen ..............

Summa . .

1 8 7 3.

2 «-

120

28

2
2

240

01 24

11 3

31 28

01 20

154

14

7
2
1

115
564 308

85

1?

59

81

274

42

9
4
0

355

18 7 4.

«'

3

932

59

17

20

42

83

21

2
4
2

103
413

18

10

22

80

11

1
1

42

3

7?

17

30

04

109

32

10
5
3

205
199 612

Von dicfeu Bestrafungen kommen:
unf die Knaben .......
„ „ Mädchen ......
,, „ Männer ......
„ „ Weiber .......

Summa wie vor

1873. 1874.
15

549
308

16

397
199

932 012

Die Zahl der Slraffälle hat hicruach in 1874 ungeachtet der weit größern Bevölkerung
Hegen 1873 erheblich abgenommen.

Detenlions'Perlängeruugeu haben Statt gefunden:

iu 1873 bei den mänulicheu Häusliugen .
„ „ weiblichen „

59
49

zusammen 108

in 1874 bei den miiuulichen Häusliugen
„ „ weiblichen „

40
22

zusammen 62



20

VII. Arbeitsbetrieb.

In dem Arbeitsbclricb ist insofern gegen früher eine Aenderung eingetreten, als die Bett-
deckenstepperei in Folge des Anerbietens eines Unternehmers eingeführt worden ist. Es war dies
um so erwünschter, als der Betrieb der Naharbeiten zeitweilig Unterbrechungen zu erleiden hatte;
eine solche Stockung traf auch zwar nur auf kurze Zeit die Schneiderei, die jedoch durch die Ueber¬
nahme uon Schueiderarbeiten für die Trnppenthcile bald beseitigt wurde. Die übrigen Arbcits-
zwcige sind nicht uutcrbrocheu worden.

Zu den lohnendsten Beschäftigungen gehört die Anfertigung von Gartcnmöbeln, als:
Stühlen, Tischen und Bänken. Neben den Hausarbcilen hatte die Schreinerei viele Prival-Anf.
trage zu erfüllen; sämmtliche für das Hebammen-Institut zu Eöln erforderliche,! Möbel sind in der
Anstalt gefertigt worden. Auch liegt es in der Absicht, die für die neuen Irrenanstalten nöthigen Mobi¬
liar. Gegenstände zum großen Theile in der Arbcits - Anstalt fertigen zu lasseu. Bei dem sehr
fühlbaren Mangel an ländlichen Arbeitern hat die Anstalt eine große Zahl vou Häuslingeu auf
den benachbarten (Mtern beschäftigen können.

Es waren arbeitsunfähig resp, der Arbeit entzogen:
1878. 1«?I.

ll. wegen Krankheit........... 32 83
d. wegen gänzlicher Invalidität....... 08 72
u. wegen jugendlichen Alters, Besuchs der Schule lc. . . 11 18
<1. wegeu engerer Eiusperruug ........ 7 3

zusammcu 118 121
Diese abgezogen von der durchschnittlich vorhanden gewesenenZahl der

Häuslinge und «audarmen ............
Bleiben Arbeitsfähige . . 346 398

Diese waren beschäftigt:
ll. bei dem Haus- und Oecouomicdieuste....... 98 111
K. für das Haus selbst iu den Werkstätten...... 76 78
c, für Fremde gegen Lohn........... 172 209

Summa wie oben 846 " 398
Hiervon waren Hülfsarbeiter uud Lehrlinge ohue Ertrag, da

sie entweder noch nichts verdienen tonnten, wie die schnlpflichtigen
jugendlichen Häusliuge, oder deren Arbeilsuerdicnst in dem Ertrage
derjenigen Arbeiter einbegriffen war, denen sie Hülfe leisteten, als
Spuler, Raddreher :c................ 8_____ ^

Es bleiben somit nur wirkliche Arbeiter . . 338 890
Der Arbeitsverdienst beträgt:

1. iu 1878 uon Arbeiten für Fremde . 9307 Thl. 24 Sgr. 9 Pf.
von Hausarbeiten .... 5079 „ 6 „ 1 „

zusammen . 1438? Thl. — Sgr. 10 Pf.

2. in 1874 von Arbeiten für Fremde . 13586 Thl. - - Sgr. 5. Pf.
vou Hausarbeiteu .... 4980 „ 2? „ 9 „

zusammen . 18516 Thl. 28 Sgr. 2 Pf.
Der- durchschnittliche Arbeitsverdienst eines Hänslings, wirtliche Arbeiter und Lehrlinge

durcheinander gerechnet, stellt sich hiernach:
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1. in 1878 von Arbeiten für Fremde auf . 26 Thl. 27 Sgr. — Pf.
von Hansarbeilcn auf .... 11 „' 20 „ 5 „

2. in 1871 von Arbeiten für Fremde auf . 89 „ 8 „ — „
von Hausarbeiten anf .... 11 „ 7 „ 6 „

1873. 1874.
Nach dem Etat soll jeder wirtlicheArbeiter verdienen 80 Thl. 22 Sgr. 8 Pf. 13 Thl, 17 Sgr. 9 Pf.
In 1878 habeil nach dein Obigen 810 wirtliche

Arbeiter 11387 Thl. — Sgr. 10 Pf. verdient,
also einer ...........n „ 17 „ 5 „ — „ — „ - „

In 1871 898 wirtliche Arbeiter 18510 Thl. 28 Sgr.
2 Pf., also einer......... — „ ^ „ - „ 10 „ 15 „ 9 „

Es hat dcmuach jeder wirtliche Arbeiter verdient
gegen den Etat mehr ....... 1 Thl. 25 Sgr. 2 Pf. — Thl. 28 Sgr. - Pf.

Der den Häuslingen gezahlte Ueberverdieust resp, die Ncnmneratiouenbetrugen:
in 1878 bei den Arbeiten für Fremde . . 1580 Thl. 2 Sgr. 0 Pf.

„ „ Hausarbeiten . . . . 1253 „ 8 „ — „
zusammen . 2883 Thl. 10 Sgr. 6 Pf.

in 1871 bei den Arbeiten für Fremde . . 2121 Thl. 20 Sgr. - - Pf.
„ „ Hausarbeiten . . . . 1242 „ 3 „ 1 „

zusammen . 3360 Thl. 23 Sgr. 1 Pf.
Davon erhielten die Häuslinge

l,,. zur Verwendung:
in 1873.......1019 Thl. 18 Sgr. — Pf.
in 1871.......1103 „ 8 „ 10 „

d. zum Sparfouds:
iu 1873.......1813 „ 22 „ 0 „
in 1874.......2263 „ 19 „ 5 „

Von dem Sparfouds der Häuslinge sind 1200 Thl. bei der Rheinischen Provinzial-Hülfs-
lasse rcntbar angelegt, deren Zinsen nach Analogie des von dem Herrn Minister des Innern un¬
term 19. November 1872 für die Königlichen Strafanstalten erlassenenRcscripl« bei dem allge¬
meinen Anstaltsfonds vereinnahmt werden.

V11I. Oeeonomiewefen. Vandwirthschaft. Viehstand.

Das Grundeigenthum der Anstalt hat einen Flächeninhalt von 20 Hett. 38 Are, wovon
^5 Hekt. 85 Are 49 M. zu Eultivirung von Gemüse, Kartoffeln :e. benutzt wird.

Zum Betriebe der ^andwirlhschaflund des Fuhrwesens für dcu Arbeitsbetrieb hat die
Anstalt bis zum Jahre 1871 4 Pferde uuterhallen. Seit 1874 sind dieselben auf 3 reducirt und
diese als ausreichend befundeuwordcu.

Die Erudte des Jahres 1873 war eine mittelmäßige, während jene pro 1874 sehr gute
Resultate lieferte.
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IX. Beköstigung.

Die Ausgaben für die Beköstigung der Häuslinge und Landarmen betrugen pro Kopf
um Tag

in 1873......4 Sgr. 3 Pf. und
„ 1«74 ...... 1 ., 10 „

Die Mehrkostenpro 1874 haben ihreu Grund in den enorm hohen Fruchtpreisen.

X. Veklcidnng, Lagerung und Reinigung

Die Ausgaben für die Bekleidung, Lagerung mid Reinigung der Häusliuge uuo Land-
armen betrugen pro Kopf und Tag

1873. 1874.
Pfeuuige

ll. für Bekleidung ..... 7,2 8,0
!i. „ Lagerung ..... 2,6 2,<i
<>. „ Reinigung ..... 1,8 1,5

Die Differenzder Kosten der Bekleidungpro l8?3 gegen 1874 ist auf die in Folge der
erheblichenVermehrung der Beuölternng nothwendiggewesene Eompletiruug der Betleidungs-Gegen-
stäude zurückzuführen.

Xl. Vauwesen.

Aus dem etatsmäßigeu Banfouds uon 2500 Thlr. sind in den Jahren 1873 und 1374
folgendeexlraordinaire bauliche Anlagen ausgeführt worden:

1) Vergrößerung des Schuppcus auf dem Lazarcthhofe;
2) Erneueruug der Schorusteiue der Luftheizungfür die Isolirzellen;
3) Anlage eines neneu Thores in der Ringmauer auf dem Lazarcthhofe;
1) Erweiterung der auf dem LaudariuenhofebclegeneuSpülküche;
5) Erueueruug eiues Theiles der Umfassungsmauerder Anstalt;
0) Erhöhung nnd Restanration der Zwischenmauer hinter der Kirche und Anlage

eines neuen Thores daselbst;
7) Umfassende Reparatur der Scheidemauer zwischen dem Mänuer> und Frauenhause;
8) Erueueruug der Schorusteiue der Arrestlotale für die mäunlichenEorrigeuden;
9) Neubedieluuguon zwei Schlafräumen, eines Arbeitssaales, so wie der zum Frucht«

speicher bestimmten frühern Kleiderkammer;
10) Aulage einer urueu Treppe iu der Wohnung des evangelischeu Geistlichen;
11) Erneuerung der eingestürzte,, Decke,, iu der Wohuung des Directors, in dem

Speisesaal und in dem Landarmenhanse;
12) Erneueruug der steiucrueuTreppe zu dem Kohlenteller;
13) Umbau eiues Backofeus;
14) Trockenlegung Uon Maueru durch Aulage uou Isolirs6)ichten;
15) Erneuerung einzelner Theile der Abzugstanäle.

In dem Jahre 1873 sind die Dächer über dem Speisesaal und dem südlichen Seitenflügel
der Hauptfront erneuert worden. Die Gesammt-Ausgabeufür Bauteu und Reparaturen betrugen
in dem erwähuteu Jahre 5550 Thlr. 11 Sgr. 7 Pf. uud ist daher zur Bestreitung der außer-
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ordentlichen Bedürfnisse ein Zuschuß von 307.0 Thlr. erforderlich gewefen. Mit Änonabme der
Dachdeckerarbeiteu sind die sämmtlichen übrigen Arbeiten durch Hänflinge ausgeführt worden. Der
Baufonds bat daher fast ausfchließlich zum Anlauf der erforderliche« Materialien verwendet wer
den löunen.

Xll. Landarmenhaus.

I» der Belleidung der Vandarmeu ist iusoferu eiue Aenderung eingetreten, als für die
weiblichen landarmen neue Halstücher und Schürzen, 'oelche sich von jenen der Häuslinge wesentlich
unterfcheiden, eingeführt tvorven find. In, Sommer tragen ne Halstücher von Kattun und uu
Winter von Wolle.

XIII, Kasse« «nd Nechnm.aswesen Nachweisun« der Verflegungstage

^ 8 7 3 18 7 4.

Deti- ! ,^,„,^
nirte. ,

Sa, ?"'° ^ Arme, ! Sa,
nirte.

Die Zahl der Verpflegungstago bat überhaupt
1"','"»^ ^142 109438 l 4 3.83N 4572 lll 8955?

Davon tommen:
«) anf Nechunng von Privaten und Orts»

>,) anf Nechnnng des ^.'andarmenfonds .
125290

12087
32055

12087
157351 143830

13710! 137,0
32011 l7584?

Hieru«ch beträgt die Zahl der täglick verpflegten
Pcrfonen:

») für Rechnnng von Privaten nnd Orts^

>)) für Rechnung des ^andarmenfonds .
343

33
88

33
431 394

38
87

38
481

Snmma 343 121 4 «»4 394 125 519

Die Nechnm.gsrefn.tate werden durch die fummarifche Zusammenstellnng imchgew.een ans
welcher sich ergibt daß statt der elatsmäßigen «oPfzahl von 050 Personen n, 187. durchschn.Mtch
"ur 404 M'pfe oder 18« tveniger nnd statt der etatsmäßigen Kopszahl von 500 Personen in 8,4
durchschnittlich 519 Käpfe oder 19 mehr verpflegt worden find. Das Nechnnngsrenltat Pro 18,.
war in dem letzten Verwaltun«sberichte bereits aufgenommen, weshalb dasselbe h.er mcht mehr
besonders erörtert wird.

Jahrgang '8?Ä

die Zunahmen pro !.?> betragen .....72,500 Thlr. 12 Sgr, 8 Pfg.
Die Ausgaben „ „ ,. n'el, des Vorfchnffes

ex 1873 - .........72,850 .. 24 „ ^ ^ ,

^

uülhin Vorfchuß 350 Thlr. 11 ^gr- 4 Pf«.
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Von der Oesammtansgabc wurde gedeckt:
^. durch eigene Einnahmen der Anstalt .... 19,533 Thlr. 25 Sgr. 4 Pfg.
>,. durch Eingehung der Verpflegnngskostcn für Ortsarme 4.338 „ 8 „ 4 „
o. durch Zurückziehung aus dem Reservefonds . . . 8,5 ><! „ 20 „ 4 „
,1. durch Zuschüsseaus der provinzialstäudisckeu Neutral'

faffe ............... 40,470 „ — „ — „

nud zwar 39,000 Thlr., welche iu der Landarmen-Rechnuug pro
1874, wie oben erörtert ist und 1^170 Thlr., welche pro 1875
in Ausgabe erscheinen.

Summa 72,85« Thlr. 24 Sgr. — Pfg.
Iu der Anstalt wurdeu pro 1874 verpflegt:

55 Ortsarmen auf Kosten von Ortsarmenverbäudcn an 13710 Pflegetagen
108 Landarmen............ an 32011 „
(14) Eorrigeuden auf Kosten anderer Verbände . . au 488 „

1091 desgleichen auf Kosten des Landarmeuverbaudes an 148348 „

Summa 125.4 Personen an 189557 Pflegetageu.
Bei 175,359 Pflegetagen der Gesammtbevölkeruug der Anstalt excl. der Ortsarmen und

der Eorrigcudeu auf Kosteu anderer Verbände tonnut von dem erforderlich gewesenen Zuschüsse des
Landarmcn-Vcrbandes au die Anstalts-Verwaltuug »,^ 39000 Thlru. ein Pflegebeitrag pro Kopf
und Tag von 6 Sgr. 8 Pfg.

Die Anstalt besitzt eineu Reservefonds von 15000 Thlrn. iu 3>/2 prozcntigen Staats-
schuldscheincnund 13088 Thlr. 15 Sgr. 10 Pfg. in Aaar, wovon 12800 Thlr. bei der Rhei¬
nischen Provinzial-HülfSlassc rentbar angelegt sind.

Aus diesem Fonds werden die Kosteu für verschiedene außerordentliche Banten im Ge-
sammtbetrage von 10,095 Thlru. gemäß Beschluß des Provinzial-Landtages von, 1. nud 5. Juni
pr. bestritteu.

In dem Etat pro 187! ist die Ausgabe vorgesehen auf 07,000 Thlr. — Sg. — Pf.
die wirtliche Ausgabe aber erel. des Vorschusses aus der Rcchuuug
pro 1873 ^<1 2218 Thlr. 7 Sgr. 3 Pfg.....- ' ' ?<'/'^^ „ 1« „ 9 „

mithin gegen den Etat mehr ...........3,638 Thlr. 10 Sg. 9 Pf.
Folgende wesentliche Etatsüberschreitungen sind im Jahre 187^1 nothwendig gewesen:
^, Bei der Speisung um 5229 Thlr. 23 Sgr. ll Pfg. Diese erhebliche Meln-Aus-

gäbe hat sowohl iu der enormen Höhe der Frnchtprcise ihre» Grnud, wie auch iu dem Umstaude,
daß täglich 19 Personen über den Etat verpflegt worden sind.

1,) Bei der Krankenpflege um 191 Thlr. 23 Sgr. 5 Pfg., veraulaßt durch einen unver«
hältnißmäßig hohen Krcmtcnbestand und den dadurch verursachtcu Mehrverbrauch au Medicamenten.

e) Bei der Bekleidung um 096 Thlrn. 22 Sgr. 9 Pfg., uud
ä) bei der Lagerung um 153 Thlrn. 13 Sgr. 1 Pfg.
Da die Bevölkerung der Anstalt iu deu letzten Monaten des Jahres 1874 die etatsmäßige

Zahl von .500 Köpfen um 150—l8<VKöpfe überstieg und das Iuveutar auf eine so hohe Zahl von
Näusliugeu uicht eingerichtet war, so mußten die Velleiduugs- und ^ageruugsgegenstände entspre¬
chend vermehrt werden, wodurch die Mehrausgabe» entstanden sind. Aus demselben Grunde hat
der etatsmäßige Fonds

e) für Utensilien und Handwerlsgeräthe nm 250 Thlr. 10 Sgr. 4 Pfg. überschritten
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werden müssen; der größere Betrieb der Werkstättenhat eine Vermehrung der Handwerksgeräthe
und die verstärkteMundverpflegungeine Ergänzung der Speisungsgeräthe erforderlichgemacht.

y Bei der Reiniguug um 189 Thlrn. 1? Sgr. 1 Pfg. Die Überschreitung ist eben¬
falls zurückzuführen ans den hohen Personalbestand,der selbstredend die Kosten der Rnmgnng der
Wäsche, der Lokalien und der Seife für die Körperrcinigungwesentlich tangnt.

.,) Bei Drucksachenum 138 Thlr. 12 Sgr, Die Druckformularewaren zn einem
großen Theile absorbirt nnd da ein geübter Lithograph in der Anstalt vorhanden war^ so ist d,e
Gelegenheitbenutzt worden, das Formularmagazin mit einem Verrathe für mehrere Jahre zu er¬
gänzen. Die Ueberschreitnngpro 1874 kommt daher den folgendenJahren zu Gute.

K) Bei den Reise-Unterstützungen für entlassene Hänslinge um 5« Thlr. 22 Sgr. « Pfg.
Die Ueberschreituugist gerechtfertigtdurch die größere Zahl von Entlassenen; der Etat

wrmirt diese Zahl ans 450 , während in der Wirklichkeit 507 Yäuslmge mtt Rcheunterstutzung
entlassen worden sind.

i) Bei den Frachtkosten für Austaltsbedürfuissenm 73 Thlr. 5 Sgr. 3 Pfg entstanden
durch die Vermehrung dieser Bedürfnisse in Folge des hohen Personalbestandes. Der Betrag
kommt übrigens dem Etat von der ^»andwirthschaft wieder zu Oute.

Gegen den Etat wurden erspart:
> , > ^ nc ^,....... . - - 2801 Thlr. — Sgr. — Pfg.n,) bei dcu Besoldungen .........

Dadurch, daß die erhöhten Besoldungenerst mit dem 1.
Juli 1874 liquid gewordenund mehrere Stellen unbesetzt gewesen
smd, ist die Minder-Ausgabc ciugctreteu.

d) bei der Feueruug ........... ^ " 'I " ^ "
o) bei der Beleuchtung ........... ^ "??"»"
.1) bei dem Baufonds ........... 19 " ^ "
s) bei Kirchen- und Schulbedürfniffen ..... 3 " ^ " „ "
y bei dem Ertraordinnrinm ........ ^^^ „ " ^

XIV. Veamtenpersonal.

In Folge der Anflösnng der Arbeitsanstalt zn Trier sind die dort
Aufseher Görgen uud Weuner, der Webermeister Inng «nb der OberanWer ^
W Brauweiler iiberwiesen und in vakante Stellen einrangirt worden. ^^ ^berache lieber
bekleidet die Stelle eines Aufsehers. Der WebermeisterJung ist in die durch d,e Penstomrung des
Webermeisters Listig vatant gewordene Stelle eingerückt.

Der Anfseher Vogel ist am 24. September 1874 gestorbenuud die Peusionirung des
AufsehersVosen vom 1. April 1875 ab verfügt.

Die im § 13 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Anstalt zu Arau-
weiler vorgeschriebene anßerdrdeutlicheRevision wurde am 2. Dezember v. I. vorgenommen.
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XV. Eummarische Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Provinzial-
Nrbeits-Anstalt zu Nrauweiler pro I»>« und l»74.

Etats-

Titel.
Einnahme.

1873.

Nach dem Etat

Thli. Tgr. Pf.

Wirtliche

Einnahme

T hlr Vl,r Pf.

1874.

^ ^ ^ ,'. . „ WirtlicheNach dem Etat j
Einnahme

Thli. S^r. Pf. >' Tl,lr. Tgr. Pf..

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

ä. Bestand .....
U. Defette ......
0. Reste .......
IX Laufende Einnahmen:

Fixirte Einnahmen, Staats-
Zuschuß .......

Zinsen ........
Zuschuß zur Unterhaltung der

Anstalt.......
Für Verpflegung der Orts-

anncu.......
Ans der Oeconomie . . .
Aus dem Arbeitsbetrieb . .
Zufällige Einnahmen . . .

Summa .

7875
700

48009

2950
5095
7670

700
08000

12
,2

175>1

203

7875
1019

38000

3390

6098
6135

379

22

19

11

15
27

2
6485

3
ll

7875
525

41000

3345

6710
6800

743
67000

25

18

16

1055
48634

4338

8378
9632

467

— l — «i 72506

18
21
12

10
2
2

I.
ll.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV,

A usgabe.
^. Vorschuß......
II. Zu Gute gehende Posten.
«. Rückständige Zahlungen .
v. Laufende Ausgaben:

Besoldungen:c. :c.....
Speisung .......
Krankenpflege ......
Feueruug .......
Beleuchtung ......
BeNeiduug .......
Lagerung .......
Uteusilien und Handwcrlsge^

rathe .......
Nanfonds .......
Reinigung.......
Feucrversicherunas^Beiträge .
Äirchen^ und Schnloedürfnissc
Geschäftsführung .....
Extraordinario.....

Summa .

17947
29000

570
1650
1270
«000
1650

2250
2545

650
284
77l
900

2508

,.'

12 6

18816
24007

749
4838
1368
8373
1200
2358

5595
867
284
782
733

2095,

29
15
19
3
2
1
5

23

!l
!,
,7
21
19
14

22552
2K80<1

600
2900
1400
3500
1200
2200

264
600
284
775
655

2287

22

17

20

2218

68000! — , — 67071> 16 > 10 «7000

19691
80529

791
2985
1381
4196
1353
2450

2625
789
284
771
715

2070

22
28
28
28
23
22
13
16

2
17
17
28

1
26

II

7
16
9
I
4

4
l
6

728561 24

III. Irren Anstalts Mauten.

Ueber den Stand und die ergangeneu und noch aufzuwendenden Kosten der Irren-Anstalts-
bauten ist ein besonderesReferat ausgearbeitet und dem hohen Landtage vorgelegt worden.
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2

3

Die Einnahmen des Aaufonds ergeben sich aus dem nachstehenden
Rechuultgs-Statlls.

über die aus der 1. Emission der Nheinproviuz-Obligationen von 2 Millionen
Thalern und soustigeu Nebenintradeu für Rechnung des Fonds zur Erbauung der

Irreu-Austalteu in der Nheinprovinz aufgekommenen Einnahmen.

Anleihe
über 2 Millionen Thaler durch Verausgabung

vou Obligationen der Nheinprovinz 5 4»/« pCt.

Aus dem Verkaufe der Obligationen sind aufgekommen:

für 118 Stück i. 100 Thlr. zu »0 pEt.^
9882

49
1951

do.
do.
do.

do.
2, 500 do.

do.

90V« pEt.
90 PEt.
90!/, pN.

für 12,000 Stück.

Ferner sind dem Baufonds zugeflossen:

Eingezogene Stückzinseu nach Maßgabe der verschiedenen
Zeitperioden dcö Verkaufs der OblMtwnen . .

Vom Banthause Sal. Oppenheim jun. i° Comp.
in Eölu die Zinsvergütung gemä,; 8- 3 des mit dem¬
selben gelroffcncn Uebercintommens vom 19. Aprck
1871, und zwar:

nach der Abrechnung pro 1871
„ 1872
„ 1873
,< 1871

22,822 Th. 12 Sg.
43,173 „ 22 „
21,674 „ 8 „

2.936 „ 26 „

Die Zinsen vou zeitweise, zu Gunsten des Baufouds
angekauften Wertpapieren........

Die Zinsen von, aus Beständen des Banfonds bei
Bankhäusern hinterlegt gewesenen Beträgen. . .

Der Eoursgewiun aus den augetaufteu Werthpapieren

Der Allerhöchst bewilligte Beitrag zu den Grunder-
werbuugskosten einer Irrenheilanstalt zn Bonn von
20,000 Thlr. wovon die 2. 3. und 4. Jahresrate
vou je 5000 Thlr. aus der Univer,itats-Kas,e daselbst
eingezahlt worden ist mit........

Die zurückerstatteten Kosten für die Abstempelung der
Nheinprovinz-Obligationen.......

Summa

Stnck-

zahl der
Obliga¬
tionen.

118
9882

49
1951

12,000

Betrag
der aus diesen Obli¬

gationen erzielten
Einnahmen.

Illr.

10,620
894,321

22,050
882,827

1,809,818

20,952

15

17

90,60? 8

42,466 26

646 20

13,393 4

15,000

2,666 20

>1,995,551 21
4*
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Dazu kommen die bis zum 16. März c. bei den einzelnen Special>BauHasscn fiir den
IrrewAnstalts Baufonds direkt vereinnahmten Beträge für Pachtgelder der Anstalts-Areale, fiir
Wiedererstattung des halben Stempels bei Autauf derselben, für Druckkosteuvon abgegebenen
Massen- und Preisverzeichnissen bei Submissioueu,für Erlös von verkauften alten Baumaterialien,
Cementtonnen«.«...., ........ 4,308 Thlr. 11 Sgr. 7 Pf,

Summa 1,999,800 Thlr.
Weiter disponibel ist der Betrag der ganzen 2. Pro-

viuzial Anleihe von ............. 1,500,000 Thlr.

2 Sgr. 9 Pf.

IV. zu Siegöurg pro 1873 und 1874.
Die auf Grund des ß. 2 des AnstallS-Neglementsdurch Beschluß des 22. Provinzial«

^audtages festgesetztenneuen Äcdinguugcu,Erforderuisfe und PcnsionSsätzefür die Aufnahme und
Verpflegung von Kranken in der Anstalt sind durch die RegieruugsAmtsblätter zur Kenntniß der
betheiligtenVerwaltungsbehördengebracht morden, haben für die Verwaltnug sichere Grundlagen
gewährt und die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt.

«,. Die Frequenz der Anstalt ergiebt sich aus nachstehender
Uebersicht

der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1873 bis Ende Dezember 1874 in der IrreuHcilaustalt
zu Sicgburg verpflegtenKrcmteu.

»i-

Von diesen sämmtlichen
Krauten gehörte»

Hiervon
wäre»

Diese
erhielten

^
«>

zn de» fünf Rheinischen
Regicrnugöbezirten ^

l^.
l b.
Penswuairc Z

Jahrgang«, "3 8

8

8
8»

i?»,

'S

Bemcrlungen.

, ^
! I '!.-

Z «
««!^^ 3 ^

'« Z ö
ß i: ,'» 3!

« S
N

Z "»
>5

I !8 "3.

^,

K
! Z Z H «

Bestand am jl Ü
Ende 1872 258 32^ 23 31 71 98 > 1 2! 258 236! 4 1» 258 4 ,« 236 » l N»r»»«r«nfe ist

«l>n Loblenz »bzc°
i setzt «nd »I« NuS-

Ianierm berechnet
worden.

Zugang im
Jahre 1873 — 394 — 378 274 45 35 57 81 171 '' — :!94 362 6 26 394 5 2'< 362

Zugang im
Jahre 1874 «51

!
352 273 4!' 32 51 71" 143 5 351 325 1 25 351 1 !!,', 325 " 1 «»rmallranle »on

Coln zugeführt,
wurde spiiter »ls

Gumina der i! NichtrhelüläNderin

Anfncchmcn 742 -— 730 —- 126 90 139 223j 412 11 2 10U3 !>23 11 69 1093 ,9 7U 923 berechnet.

Hierzu der Aestc nid
Ende 1872. . . 258

zugezählt, waren dem
nach vom 1. Januar
1873 bis ulr. 1874 1993, !

in der Anstalt.
! j
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R e c a p i t u l a i i o n.

Von den Normalverpflegten , ,

Von den PensionairenI, Classe,
II. „

--------^-^
Aus nicht

Rheins Andere
preußischen Gumma,

länder. Inländer. Staaten.

920 2 1 923

8 — 1 9

62 9 — 71

990 11 2 1003

Die Zahl der Aufnahmen war im Jahre 1873 bedeutendhöher wie in den frühern
Jahren. Sie betrug überhaupt im Jahr

1873
1874

In den Jahren dagegen
1870
1871
1872

394
351

Smnma 745

mithin durchschnittlich 372

351
333
372 -

Summa 1,956
durchschnittlich 352

Bon der etatmäßigen Krankenzahlpro 1873 von 220 waren d" M^s^ Regie¬
rungsbezirken198 Stellen zugetheilt, deren Benutzung in nachstehender UeberPcht nachgewiesen rst.

Nr. Regierungsbezirk.

Coblenz

Trier

Aachen

Cöln

Düsseldorf
Summa

Etats¬
mäßige

Kopfzahl
!pro 1873

Jahr¬
gang.

32

33

29

34

70

198

1873

Es wurden
durchschnittlich

an
Normaltranten

verpflegt.

Mithin

über unter

dem Eontingente.

29^'/»«»

26""/»«»

39208/555

63'b5/355

92"°,»«»

2«"/3«5

— 6«!«/,«5

1(>2"»/z<,5 —

29^/'«» —

22""/»«»

c-.. . . cv <. 1«^ ^>,n ?48 Normalkrante für die Rheiuprovinzvorgesehen. Obgleich

w!«.,,«!»sw, g„„H dem «. 12 d.« «'«!«„!« °°m 2», N°»°mw «72 »„I p>°»»!
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umgelegt werden, so wird doch die Angabe von Interesse sein, wie viele Kraute aus jedem Regie¬
rungsbezirke in hiesiger Heilanstalt pro 1874 verpflegt worden sind, im Vergleich ;n dein
Jahre 1873.

Nr.
Regierung«,

bczirt.

Das
Eontiu.

gent pro
1873

betrug.

Das
Eoutiu-
gent pro

1874
im

Ganzen.

Es sind
durchschnitt,
lich Normal

tränke
verpflegt
worden.

Gegen das

Eontingent pro
1873

mehr weniger

1

2

3

4

5

Eoblenz

Trier

Aachen

Eöln

Düsseldorf

32

33

29

34

70

198 248

38"''/8l>2

272"/»«5

37«°l'/2«5

50"2/3«i2

99«'2/z«5

«"3/355

82»'>>5

292'2/2L2

Gegen die etat
mäßig ange»

nommeue Zahl
der Normal

kranke» aus der
Nheiüprouinz

^ —248 —sind
in Wirklichkeit

uerpflegt
wordeu

— 258-»°/««,
mithin 5»'°>/3°»

mehr.

Die Mililairpcrsonen, Strafgefangenen und Normalkraute aus audereu Provinzen sind
hierbei nicht berücksichtigt worden. Ncberhaupt ist der Etat pro 18^/,5 berechnet auf:

218 Normaltrauke aus der Rheiuproviuz,
4 geisteskranke Militairs,
1 Nichtrhcinländischer 'Normaltrauter,
1 Strafgefangener,

10 Penfion aire der höheren Verpfleguugstaffcn,
Summa 270 Kraute.

d. Iu dem Beamten-Personal haben seit dem letzten Verwaltuugsbcricht folgeude Verän¬
derungen stattgefunden.

Der ordentliche Assistenzarzt Dr. Schwann schied am 30. November 1873 aus seinem
Verhältniß aus, um sich als practischer Arzt iu Siegburg niederzulassen. An seine Stelle trat
am 1. December 1873 der frühere außerordentliche Assistenzarzt Dr. Fehn, welcher am 31. August
1873 aus seiner Stellung als außerordentlicher Assistenzarzt ausgeschieden war.

Der zweite außerordentliche Assistenzarzt Dr. Claus schied am 1. März 1874 aus, um
eine Stelle als Assistenzarzt in der Irrenanstalt zu Sachseuberg iu Meckleuburg-Schwerin zu
übernehmen. An Stelle dieser beiden Aerzte trat an, 2. März 1874 der Dr. Witkowskh aus
Berlin und am 1. Ium 1874 der I)r. Schnelle aus Hildesheim.

Für den am 27. September 1873 ausgeschiedcucu Apotheker van Emster, der sich in
Bremerhafeu als Apotheker niederließ, trat am 28. September 1873 der frühere Feldapotheke
Rothe ans Breslau.

Der evangelische Anstaltsgeistliche Garschagen erhielt einen Ruf als Pfarrrr nach Nym-
wegen iu Holland, dem er am 9. Januar 1874 folgte; in dessen Stelle trat der frühere Pfarrer
Pieper aus Niederdorf bei Erkelenz am 1. April 1874.
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Die Zahl der Wärter, die gemäß den, üblichen Grundsatz (I ans 7»/, Normaltrauke,
l ans 3 Peusiouaire 2. Klasse nnd 1 auf 1 Pcnsiouair 1. Klasse) berechnet wird, ist iu der Regel
nie erreicht worden, da der Mangel und der wiederholte Wechsel in dem männlichen Wartpersonal
trotz der Erhöhung der Löhne unverändert geblieben ist.

Es kamen auf 1 Wärter resp. 1 Wärterin in 1873 und 1874 über 10 Normalkranke,
während die Zahl der Pensionäre sich zu den Wärtern verhielt in 1873 wie 100: 41 und in
1874 wie 100 : 50.

Im Dienstpersoualsind die etatsmäßigen Stellen besetzt gewesen.
Für das Jahr 1873 hat der durch die Plenarsitzung des XX. Rheinischen Provinziell-

Landtags an, 1. Inli 1871 genehmigteEtat Geltung.
Pro 18'^5 ist ein neuer Etat aufgestellt, der iu der Sitzung des XXII. Provinzial-

Laudtags vom 5. Juli 1874 genehmigtworden ist.

Verwaltung und Nechnungswesen.
^. Einnahmen.

Ueber die Resultate der Landwirthschaftund der Viehstandsnutznngwird unter Abschnitt
IN. das Nähere berichtet.

Die Special'Geld-Nechnungcnpro 1873 und 1874 ergeben folgendeResultate.
Wie in den frühern Jahren hat für 1873 die Vertheilung der Unterhaltungskostenfür

die Irrenheilanstalt, sowie für die im Etat angesetzten Stellen für Normaltranke aus der Rhein
Provinz nach dem früher üblichen Modns, und zwar '/, nach der Grundsteuer nnd »/« nach der
Bevölkerungstattgefunden. Nachstehenve Uebersicht ergibt dieses Verhältniß:

Jahrgang,

1873

Vorläufig
ange¬

nommener
Etatssatz,

Thlr. ^

23«

Regierungsbezi r k

Cublenz.

Thlr^ Sgr Pf

720!) Ils!-

Trier,

Tl,li^ Sgr.Pf,

Aachen,

Thlr.^ S<,r,Pf,^

0899 U, —ü «985 l 5>l-!

(Mn,

Thlr. ^ T„r.Pf,!

8766 I16!

Düsseldorf.
Thlr, ^T<>r,Pf

16273 llll—!

Summa,

Thlr^ Tar,Pf,

46134 !—! —

Diese Beiträge haben jedoch pro 1873 zur Deckung der Bedürfnissenicht ausgereicht,da
die Zahl der wirtlich verpflegten Kranken jene des Etats bedeutend überstieg. Es ist vielmehr
5» der obigen Summe -nl . . . - - 46,134 Thlr. - Sgr. - Pf.
noch ein Zuschuß erforderlichgewesen von . . - 9,700 „ 7 „ 11 „
so daß die Gesammtbeiträgeder Provinz betragen . - 55,834 Thlr. 7 Sgr. 11 Pf.

Pro 1874 sind laut Etat als Beiträge der Provinz 64000 Thlr. normirt; diese Snmme
'st mit Abzug eines für das Borjahr zu viel erhobcuen Betrages von 360 Thlr. 4 Sgr. 6 Pf.
nuf die Provinz umgelegt aber, trotzdem daß mehr als die vorgesehene Zahl au Kranken verpflegt
worden ist, nicht vollständig absorbirt worden, indem keine Ueberschreitungder einzelnen Titel
stctttgefuudenhat und nur' 50,285 Thlr. 8 Sgr. 2 Pf. überhaupt als Zuschuß nothwendig
gewordensind. ^

Der Unterhaltungsfoudsfür Siegburg hat nach dem Finalabschlußpvo 1874 einen Bestand
von 5,872 Thlr. 10 Pf.
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An Beiträgen der Familie für ganz oder theilweise zahlende Normalkranke sind eingegangen:
Pro 1873 . . . 2,224 Thlr. 22 Sgr. 11 Pf.

„1874 3,578 „ 23 „ 2 „
An Beiträgen der Militairbehörde sind eingegangen:

Pro 1873 ... 730 Thlr. 2? Sgr.
" 1874 . . . 120 „ 22 „

An Vcrpfleglmgsgelocr :
a. für Normalkrankeans andern Provinzen des Preußischen Staats und
d. für Normaltrankc aus nicht preußischen Staaten

find eingegangenaä n,
pro 1873:
pro 1874

Thlr. — Sgr.
108

aä b dagegen
108 Thlr. 5 Sgr.

pro 1873
pro 1874

300 Thlr.
190 „

49N „ -

Beiträge des Staats für 1 Staatsgefangenen find aufgekommen:
pro 1873 ... — Thlr. — Sgr. — Pf.
pro 1874 ... 162 „ 1? „ 4 „

Die Einnahme au Pensionen für Kranke der höheren Verpfleguugskaffenbetrug:

<
Für Kranke aus

Summa,

«hli. Sl>r,Pf,

Der
Etat-

Vorschlag
betragt.

__ Thlr,__

Die Einnahme war mithin

In den

Jahren der Rhein-
Provinz,

Thlr,^Enr.P^

andern
Provinzen

des
prenßischen !

Staats.
THW^Tgr.Ps.

nicht
prenßischen
Staaten.

Thlr. S«r.Pf,

höher als
der Etatuor-

schlag.
^Thlr, .TgrM

geringer als
der Etcitvor-

schlag.
Thlr. S»i,Pf.

1873

1874

5341

5501

10843

27

6

3

4

9

1040

904

7

18

9

2
!

680

740 — —
7062

7145

5

s,4 7
6600
7300

462 5 1

154 5 5

Summa 1044 25 .. 1420 — 14207 29 8 13900 462 5 ' 154 ^ 5

Die ertraordinairen Einnahmen betragen:
pro 1873 ... 311 Thlr. 0 Sgr. 11 Pf.
pro 1874 . . . 204 „ 27 „ 2 „



33

L. Ausgaben.

Die Löhuuugenfür das in der Verichtöperiodewirklich angestellteWartpersonal haben

betragen Mithin gegen den Etat

In den
für Normal-

traute,

THlr. Sar,Pf,

für

Pensionaire,

Thlr. Sgr.Pf,

in ehr wenig er

Jahren "bei den
Normal-
tranten.

lhlr. T»rPf.

bei den

Pcnsionairen.
Thlr, «<,r,Pf,,

bei den
Normal-
trauten.

Tl,lr, «nr,Pf,

bei den

Pensionairen.
Thlr. «,r,Pf.

1873
1874

1977
2290

22
3

3 860
903

15
25

^- 171 22 3 158
113

15
25 546 27

!
— — —

Summa, 4276 25 ' 1766 N>~ 171 22 ,. 272 >0 ..,> 546 27 !
!

— — —

Die Ueberschreitungpro 1873 sind durch die größere Zahl der verpflezten Kranlen
hervorgerufen. Pro 1874 hat eine vollständigeAusgleichungstattgefunden, da die Mehrausgabe
für das Wartpersonal der Pensionaire durch die bedeutende Ersparnis; bei den Löhnen des Wart-
Personals für die Normaltrankcu gedecktworden ist.

Es ist daran zu erinnern, daß durch Beschluß des XXI. Provinzial - Landtags in der
5- Sitzung vom 24. September 1872 die Direction der Austalt ermächtigt worden ist, die Löhne
bes Wartpersonals aufzubessernund zu diesem Zwecke für die Jahre 1872 und 1873 ei» Credit
von 5N6 Thlr. gewährt wurde; derselbe ist nicht vollständigverbraucht worden, indem die »olle
Zahl der Wärter uicht erreicht wurde, da deren Erlauguug mit steten Schwierigkeitenverbunden ist.

Der Antrag der Direction, die Position „Neujahrsgeschenke an die Dienstleute" in Weg.
fall zu bringe», dagegen die Pos. 37: Dispositionsfonds auch auf das Oberwiirterpersonal und
^nterbeamtcn der Austalt auszudchucn, ist von dem XXII. Provinzial - Landtag durch den fest-
ssestelltenEtat pro 1874/75 genehmigt,so daß nur pro 1873 die Position „Neujahrgeschente"mit
"5 Thlr. in Ausgabe erscheint, dagegenPro 1874 der oben erwähnte Dispositionsfonds nach dem
^'messen des Provinzial ° Berwaltungöraths auf die Vorschlägedes Director« im Betrage von
?W Thlr. an die Betreffenden vertheilt worden ist. Der

Titel I (Personal)

weist im Ganzen eine wirkliche Ausgabe nach:

Thlr,

ueransc
zu

Thlr.

hla ,5
also

Pro Jahr

Lqr.Pf, 2„r.Pf.

mehr.

Thlr. Sni.Pf

weniger.

Thlr,^ Sc,r Pf,

1873

1874
13440
14771

1
9

11
11

12718
15696

722 I 1l
924 20 ,

Die Ersparnis! pro 1874 ist dadurch
entstand«,!, daß die Gehaltszulagen
erst mit dem 1, Juli gezahlt wor-

Summa
Durchschnittlich

28211
14105

11
20

,0
,0

28414
14207 "

722 1 11 924 2U , den sind.
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Titel 11. Beköstigung.

Der Etat war uerauschlagt
Pro 1873. 1. beim I. Tisch für 4 Pensionaire und 4 Beamte 5 225 Thlr. ^ 1800 Thlr.

2. beim II. Tisch fiir 12 Pensionaire und 8 Beamte 5. 171 Thlr. ^ 3420 Thlr.
3. beim III. Tisch fiir 204 Kranke und 56 Di enstleute5, 78 Thlr. -- 20280 Thlr.

Summa 25500 Thlr.
Pro 1874. 1. beim I. Tisch für 4 Pcusionaire und 4 Beamte «. 265 Thlr. -- 2120 Thlr.

2. beim II. Tisch für 12 Pension«!« und 7 Beamte a 215 Thlr. - 4085 Thlr.
3. beim III. Tisch für 254 Kranke und 61 Dien stleute 5 104 Thlr. -- 32760 Thlr.

Summa 38965 Thlr.
Die wirklichen Ausgabe« für die Beköstigungiu den obigen Jahren ergibt die nachstehende

Uebersicht:

Jahr¬
gang.

Summa der Verpfleguugstage

bei dem Tische

I. II. III.

über¬
haupt.

Betrag
der

Mnndverpflegnngs-
kosten. mehr

hlr, S«r. P hlr, S„r, !

Gegen den Etat

weniger

Thlr Epr. Pf,

1873

1874

2588 7552

2691 8107

113351

113928

123491

124726

36377

37924

29

24

Summa

Durchschnittlichauf 1 Jahr

74302

37151

23

11

5! 1087?

4

29

9

10

1040

10877 29 G040 5 8

983? Thlr. 23 Sgr, 9 Pf.

Uebersicht der Speisekostcu für die verschiedenen Tischklassen.
Es kostete:

Pro Jahr der Tisch Pro Tag der Tisch
Jahr¬
gang.

I. II. III. I. II. III.

Thlr, Syr. Pf, Thlr, ««r. Pf. Thlr, Sgr. Pl. Thlr. S„r. Pf Thlr Vgr. Pf, Thlr. S,r. Pf,

1873 255 11 4 210 2 11 96 — 2 — 20 11 ,»8 — 17 3,„ — 7 10,«»

1874 260 20 1 213 26 8 100 3 8 — 21 >̂),I«
— 17 6„« — 8 2,75

Summa 516 1 5 423 29 7 196 3 10 1 12 5 1 4 10 — 16 1

Durch¬
schnittlich

258 — 8 211 29 9 98 1 IN — 21 2 ° — 17 5 — 8 —
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Die Ueberschreitnng der Etatsätzepro 1873 findet ihre Begründn««, sowohl in der Zahl
der gegen ^ Kranken, als anch in den höheren Preyen sammtl.cher
Consumtibilien.

Am 3. Tisch wurden im Jahre 1873
256"°/^ Kranke und

53«"/^,, Dienstleute,

in Summa 3102"/^- Personen verpflegt,
wogegen der Etat . . ,

nur . - - 204 Kraute
und ' . - 56 Dienstlente

in Summa'260 Personen

vorgesehen hat, daher hat eine Mehrverpflegung von 50-«^, Per,°nen m d.esem Jahre statt-

^""^"' .. ^^..„ik ^„ 1040 Thlr. vorgekommen ist, findet seine
Daß im Jahre 1874 eme Erspcnmß von 1010 ^ ^

Erklärung darin, daß der 6. Fleischtagfür den N«lttsch (IU), ^ «' ?

war, erst mit den, 1. Juli 1874 iu Kraft trat. Eine größere Krankenzahl, als der
uormirte, war auch iu dem vorigen Jahr verpflegt worden.

Titel III. Bekleidung, Tischwäsche. Lagerung und Bettzeug.

Die Ausgaben haben betragen:

In dem
Ausgabe

De

E t i l

l

Thlr,

Gegen den Etat

r

Pf.

Ausmachend ans den

Kranken pro Kopf

Jahr besagt

Thlr, T»r. Pf.

„ehr

So». P>.

wenige

Thlr, Sgr,

pro Ia>

Thlr. S»r, P!-_

8

8

pro

Thlr,

Ta

Sz,r,

1873

1874

4911

4745

8

17

7

10

5000

5400

—

—

— — 88

654

21

12

5

2

17

17

23

4

1

1

5 5

4,9

Summa
Durchschnittlich

auf 1 Jahr

9656

4828

26

13

5

2

10400

5200

— — I —

743

371

3

16

7

9

34

17

28

14

4

2

' 2

1

10

5
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Titel IV. Utensilien.

?c>3. 1. Haus-Uteusilien und Handwerksgeräth.

In der Berichtsperiodesind für diese Titel-Abtheilung verausgabt:

In den

Jahren

1873

1874

Betrag

der

Ausgabe.

Thlr. «,r, Pf,

1525

1695

Gumma «3221
Durchschnittlich

auf 1 Jahr ,1610

8

29

8

!9

I,

Etat-Credit.

Thlr/ S«r. Pf.

1400

170N

3100

1550

Gegen den Etat:

mehr

Thlr, Lgr. Pf.

12^

12^

8

weniger

Thlr. Sgr, Pf,

121 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf.

Die Mehrausgabe pro 1873 erscheint gerechtfertigtdurch die hohen Preise der Materialien
und Arbeitslöhne. Bei Aufstellungdes Etats pro 1874/75 ist dieses berücksichtigt wordeu.

aä I'u«. 2. Aerztliches Instrumentarium (Etat 100 Thlr.)
Pro 1873 . . . 95 Thlr. — Sgr. — Pf.

99 17„ 1274 . .
Summa 194 Thlr. 1? Sgr. 8 Pf.

Durchschnittlich 9? „ 8 „ 10 „

Titel V. Neinigung.

In der Berichtspcriode sind hierfür ausgegebenwordeu:

In

Pf,

Gegen den Etat:

den Jahren
Ausgabe

Thlr. Sgr.

Der Etat besagt

Thlr. Vgl, Pf.

mehr

Thlr, Sgr, Pf.

weniger

Thlr, Sgr. Pf,

1873

1874

1290

1386

21

12

5

1

1000

1400

— — 290 21 5

13 17 11

Summa
Durchschnittlich

auf 1 Jahr

267?

1338

3

16

6

9

2400

1200 —

— 290 21 5 13 1? 11

U »2 Th lr. 4 Sgr. 8 ^Pfg.
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Die Mehrausgabe pro 1873 ist dadurch hervorgerufen, daß die Erhöhung der Wasch,
wgelöhne^cht zu mngehen war und eine größere Anzahl «ou Krauten verpflegtworden ,st, als
im Etat vorgesehen war. . ..«,<. < »^'/«.^

Bei Aufstelluugdes Etats pro 1874/75 sind beide Punkte beruckstchttgt.

Titel VI. Heizung.

Es siud auf diesen Titel verausgabt:

Iu

den Iahrcu

1873

1874

U e b c r h a u p t.

Thlr, S„r, Pf,

2633

2820

1?

21

Summa
Durchschnittlich^

auf 1 Jahr

5454

272?

Der Etat besagt

Thlr, S,,r. Pf,

1850

3100

49K0

2475 ! —

Gegen den Etat

mehr

Thlr, Npl, Pf-

783 17

783 17

weniger

Thlr, Sür, Pf,

279

279

531 Thlr. 12 Sgr. 10 Pfg.

Die Mehrausgabe im Jahre 1873 wurde durch die betauutlich in jenen, Jahre stallg.
habte besondere Steigerung der Kohlenpreise hervorgerufeu.

Titel VII. Beleuchtung.

Es siud dafür verausgabt:

^----------" ----------ü^
Gegen den Etat

In

den Iahreu
Ausgabe. Der Etat besagt

Thlr. S«r. Pf.

mehr

Thlr, Sar. Pf.

wei

Thlr,

liger

Soi. Pf.

1878

1874

1617

1511

17

24

3

7

1390

1650 — —

22? 1? 3

138 5 5

Summa 3129

1564

11

20

10

11

3040

1520

— — 227 17 3 138 5 5

Durchschnittlich
auf 1 Jahr

18 2 Th lr. 2t Sgr. 4 Pfg.
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Die Mehrausgabe pro 1873 ist hauptsächlichdurch die Erhöhung des Gaspreijes der
Stadt Siegburg vou 1 Thlr. 24 Sgr. auf 2 Thlr. 3 Sgr. pro 1000 Kubikfuß entstaube».

In, Jahre 1874 bestand dnsclbc Erhöhung bis zum Ende Juli noch fort, wogegenam
1. August die alte Ermäßigung auf 1 Thlr. 24 Sgr. wieder eintrat.

VIII. Arzneien und Verbandmitteln.

Es wurden hierfür verausgabt:

In den Ins¬
Hiervon

fallen ans die
Beamten für
Arzneiwsten
laut Etat.

Vs bleiben Es fallen auf jeden Kopf Der Etat- Gegen den Etat

Jahren gesammt.
für die

Kranken. pro Jahr. pro Tag,

Credit

beträgt. mehr. weniger.

Thlr. Sqr.Pf Thlr, S<,r,Pf, Thlr. Sgr.Pf. Thlr. «gr.Pf. Thlr. «l,r. Pf. Thlr. Sgr,Pf, Thlr. Sgr.Pf. Thlr. Sgr Pf.

1873 . . 705 13 __ 82 8 __ 678 5 — 2 13 ,.. — - 2,43 468 8 — 242 5 — — —

1874 . . 580 ^0 8 28 7 — 502 13 8 1 24 6 — — 1,79 620 — — — - — 89 9 4

Summa. 1286 3 !^ 60 15 1175 18 8 4 8 4 ,.. 4,22 1083 8 242 5 _ 89 9 4
Durch¬

schnittlich «18 1 10 8U 7 6 587 24 i 2 4 2 — — 2,11 541 19 — 165 Thlr 22 Sgr. 2 Pf.

Die Ucbcrschreituugdieses Titels um 242 Thlr. 5 Sgr. im Jahre 1873 beruht'sowohl
iu der Zahl der gegen den Etat mehr verpflegtenKranken als auch in den vielen frischen Krank¬
heitsfällen, die arzneilicheBehandlung erforderten.

Titel IX. Bibliothek.

Hierfür sind ausgegeben (Etat 200 Thlr.)
Pro 1873.....199 Thlr. 23 Sgr. — Pf.

„ 1874 .....199 „ 10 „ 10 „
Summa 399 Thlr. 8 Sgr. 10 Pf.

Durchschuittlichauf 1 Jahr 199 Thlr. 19 Sgr. 5 Pf.
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Titel X Unterhaltung der Gebäude

Auf diesen Titel wurden verausgabt:

Gegen den Etat

In den Jahren Der Etat besagt Ausgabe
mehr weniger

Thlr. V,ir, Pf, ?l,lr, S,,r, Pf, Thlr, T„r. Pf. ! Thlr, Sgr. Pf,

1873 3610 — — 3594 28 11 — — 15 1 1

1874 4000 — — 3999 8 6 — — — — 21 6

Summa 7610 — — 7594 7 5 — — — 15 22 7

Durchschnittlich
«ms 1 Jahr

3805, — — 379? 3 8 — 7 26 3

In den beiden Jahren der Berichtsperiodehat fiir diesen Titel eine Ueberschreituug nicht
Wtgesuudeu, da alle Reparaturen der Gebände nur auf das Nothwendigstepch be,chrautt habeu.

Xitel XI. Insgemein.

In dem Jahre 1873 ist dieser Titel im Ganzen überschrittenworden, wofiir der Nach<
weis bei der Ncchnnngslageerfolgen wird.

Im Jahre 1874 ist bei einzelnenPositionen des Titels erspart, be> andern '«ehr aus-
Weben worden, was sich jedoch im Ganzen der Art ausgeglichenhat, daß die etatmämg bewilligte
Summe des Titels uicht überschrittenist.

Pro 1874 sind fiir den ganzen Tit. XI. verausgabt 1394 Thl. 14 Sgr. 9 Pf.
der Etat besagt ........141? „ 20___„ N „
Mithiu sind erspart ....... 23 Thl. 6 Tgr. 2 Ps.

Titel XII. Pensionen.

Pos. 1. An Beamte auf Grund des Pensions-Reglementsvom 22. Oetober 1858.
Es sind gezahlt worden:
Pro 1873 I. an den ehemaligenOeconom Knttenleuler 600 Thl. - Sgr. - - Ps.

2 an den ehemaligenObcrwärtcr Bruntow 63 „ 15___,, ^ ".
663 Thl. 15 Sgr. — Ps.

Pro 1874 1. demselben, Kutteuteuler 600 Thlr.
2. demselben, Arunkow 29 „ 629 ^^ ..

Summa 1292 Thl. 15 Sgr. Pf.
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Die Pension au den Brunkow kam vom 1. Inli 1873 nur znm Actrage von 29 Thl.
pro llnuo zur Zahlung, da sein Einkommenin der jetzigen Stellung als Posterpcditeur dem ent¬
sprechend gesteigertworden war.

Pos, 2. An die während einer langen treuen Dienstzeit invalide gewordenen
Wärter und sonstigen Dienstlentc.

Es sind gezahlt worden:
Pro 1873. I. dem ehemaligenWärter Valzer, welcher im Januar 1873 gestorben ist,

ist, pro Januar und den Gnaden-Monat Febrnar 12 Thl.
2. dem :c. Fnßhöller ..........50 „
3. dem ehemaligenBäcker Schumacher .... 100 „

Snnnna 102 Thlr.
Pro 1874. 1. dem :c. Fnßhöller..........50 Thlr.

2. dem ehemaligenWärter Schmitz .....50 „
100 Thlr.

Titel XIII. Gxtrao,dina»ium.

Gemäß dem Etat pro 1872 73 waren in diesem Titel die nachstehenden 2 Positionen mit
den betreffendenAusgaben vorgesehen:

1) Diäten und Fnhrkosteu der Verwaltungs-Commission.
Es sind dafür im Jahre 1873 die Nrisekosteu der Mitglieder des Provinzial Vcrwaltnngs-

raths mit 35 Thlr. 25 Sgr. zur Ausgabe gelaugt.
2) Nemunerirung des Bureaus und der Unterbeamten der Verwal^

tnngs-Commission und zu Eopialien.
Auch auf diese Positiou ist pro 1873 eine Remuneration von 30 Thlr. an den früheren

Mrwaltungs-Secretair Scheerbarth erfolgt.
Da am 1. Jannar 1873 die provinzialstäudischeObcrbeho'rde „Provinzicil Verwaltung^

rath" in Thätigkeit trat, sind beide Positionen bei Aufstellung des Etats pro 1874/75 weg'
gefallen.

Zn nuvorhergeseheueu Ausgaben sind auf specielle Anweisungdes Provinzial Verwaltnngs-
raths ausgegeben:
Pro 1873 47? Thl. 4 Sgr. 2 Pf. Etat besagt 477 Thlr. 1 Sgr. 1 Pf., mehr - Thl. 3 Sgr. i Pf.

„ 1874 1351 „ 20 „ — „ „ „ 1 403 „ U „ 1 „ w enig. 51 „ 13 „ 1 „
Summa 1820 Thl. — Sgr, 2 Pf. 1880 Thl. 10 Sgr. 2 Pf.

Pro 1874 ist durch die Aufstellungeines Trockenapparats (zuerst veranschlagt zu 750 Thl.),
eine außerordentlicheAusgabe erwachse«, die der XXII. Provinzial Landtag iu seiuer Sitzung am
5. Juni 1874 außeretatmäßig genehmigthat.

Da es sich aber im Verlaufe der Arbeite» ergab, daß obige Summe zur zweckmäßigen
Herstellung der Einrichtung nicht geuügte, so ist mit Genehmigungdes Provinzial-Vcrwaltuugsraths
vom 28. September v. I. Nr. 798? eiu weiterer Eoutract mit dem UnteruchmerStandt in Frank»
surt a. M. im Betrage von 1310 Thlr. abgeschlossen worden. Der Trockeuapparat ist darnach
Ende November v, I. fertig gestelltworden, hat sich bisher vollkommenbewährt, und es sind bereits
die contractmäßigcnZahlungen von 1120 Thl. für ihn und den betreffendenMaurer aus dem
Titel Nxti-ani-cliuslrininpro 1874 geleistet worden. Die Schlußabrechnung (1 Jahr Garantie(
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wird von dem Anstaltstechnikernoch abgelegt werden. Die Oesammt - Einnahmen nnd Ausgaben
haben betragen ^. . m, '

P^ 1873...... 69225 Thl. 14 Sgr. 4 Pf.
1874 '..... 73161 „ 3 „ 10 „

Summa 142386 Thl. 18 Sgr. 2 Pf.
Durchschnittlich 71193 Thl. 9 Sgr. 1 Pf.

Die wirklichen Verpflegungskosten eines Normalkranken,wobei die Verwaltungskostender
Anstalt anßer Berechnung bleiben, ergiebt die nachstehende Aufstelln»,«,:

Pro Jahr
Mitbin

In den Jahren filr
Beköstigung.

thlr. Sgi,Pf,

für
Bekleidung.

Thll,, Sgi.U.

für
Arzneien.

Thli. S«i,Pf,

Summa, pro

TUr,Ta>

Tag.

1874 .....

96
100 3 ^

17
17

23
4 «

2
1

13 - 116 7
119 2

8

10 —
9

9
7,28
9,44

Summa. . .

Dmchsckuittlichauf 1 Jahr

19«
98

3
1 !I 34

17

2.
14 :

4
2

8
4 :

235
117

,0 6
3 9

4,72
8,36

Die Oesannutnnterhaltnngstosteneines uormalmäßig verpflegtenKranken,«^einschließlich
Wes Antheils an den Verwaltnngskostenbelaufen sich in den beiden letzten Jahren durchschmttl,ch
"'f 26N Thlr. 27 Sgr. 11 Pf., pro Tag auf 21 Sgr. 5 Pf.

Iu Bezug auf das Rech uuugswesen ist zu bemerken, daß die Rechnungender Heil¬
anstalt pro 187«./ 1871 uud 1872 durch den IXII. RheinischenProvinzial-Landtag m semer
Plenarsitznngvo,u 1. Juni pr. dechargirt sind. Die Rechnungen pro 1873 sind revw.rt uud
"s berichtigt angeuommen, die gezogenen,bereit« beantwortetenMonita liegen dem Prov,.^-
Verwaltnngsrath vor. Die Rechnungen pro 1874 sind bereits abgeschlossen, und haben deren
Resultate in diesem Bericht ebenfalls Berücksichtigung gefunden,

III. Abschnitt.

Resultate der Landwirthschaft und Viehstands-Nutzun g.

Das Nesnltat der gegenwärtigenVerichtsperiodekann im Allgemeinen als ein günstiges
^ ganz besondersaber im Vergleichznr vorigen Periode - bezeichnet werden.

Wem, auch bei einten Titeln der Einnahme der Etat mcht ganz er nch wmde, ,

wurde dies durch die größereu Eiuuahmeu bei deu übrigeu T.teln ^"^^lkch a^^- ^
beiden I.hren übersteigendie Eiuuah.nen iu der Gesannnthe.t veu Etat und zw r m Jahre
">n 1100 Thlr. II Sgr. 1 Pf. und im Jahre 1874 nm ?'>8 Thlr. Ä ^-gr. N P^
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Bei den Ausgabe« ist der Etat nur im Jahre 1878 und zwar hauptsächlich zum An¬
lauf von Milch-Kühen, überschrittenworden, diese Mehr-Ausgabe wurde jedoch durch die Mehr«
Einnahme für verkauftes Vieh vollständig ausgeglichen. Die übrigen Mehrausgaben betrafen in klei¬
neren Beträgen den Tagelohu, die Unterhaltung der Geräthe und das Viehfutter.

Im Jahre 1874 ist dagegen bei der Oesammt-Ausgabeein Betrag von 77Thlr.28 Sgr.
10 Pf. erspart worden.

Der durchschnittliche Neinertrag der Jahre 1873 und 1874 aus der ^andwirthschaft be¬
trägt 1737 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf.

Die auf Grund des ß. 11 des AnstaltS-NeglementsabzuhaltendeaußerordentlicheJahres-
revision der Anstalt hat am 30.November und I.Dezember v.J. durch Commissaredes Provinzial-
VerwaltungSrath« und den Oberbeamten stattgefunden. Die Ergebnisse derselben waren mit
Ansnahme einiger Unregelmäßigkeitenbei der Kasse, deren Beseitigung sofort eintrat, sehr
zufriedenstellend.
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Nachweisnng zur Er mitte-

bei der Land- und Vieh Wirthschaftder

pro 1873 —

Der

Spccial-
Oeld-

rechmlug
Titel.

Einnahme. 1873.

TW. S,l. Pf

1874.

Thlr. 2<,r. Pf.

Snmma.

TW. Sai. Pf.

I.
II.

III.
IV.

V.

^..Ertrag derLaudwirthschaft:
Ertrag der Weingärten ....

do. Gärten und Felder. .
d». Krankengärten . . .
do. Wiesen, Nasenplätze nnd

Böschungen . . .
do. Obstbäume ....

Summa ^.

L.Ertrag der Viehwirthschaft:

do. des Federviehes....

Werth des Düngers .....
Summa 8.

1?
2330

40

42?
50

10
0

17
6

1
8

6
11

99
195«

«0

391
330

8
28
27

18
1?

1
1

0
2865 11 2 2839 8 8 5704 19 10

VI.
VII.

VIII.
IX.

2804
6?

1143
254

19
25
15

7
4

2832
7«

1089
250

20
29

12

2

4269 29 11 4249 1 2 8519 1 1
GesammtMuuahme 14,223 20 11

45

lung des Rein-Ertrages.

Provinzial-IrrenHeil-Anslalt zu Siegburg

18 7 4.

Der

Spccial-
Geld-

rechuuug.
Titel.

Ausgabe. 1873.

TW, T»r, Pf,

1874.

TW. 2z,r, Pf.

Summa.

TW. «ar, Pf.

I.

II.

III.
IV.

V.

^. Für die Laudwirthschaft:
Tagelohn zum Betriebe der Laud-

Znm Ankauf von Sämereien, Pflau-

Werth des Düngers ....
Für Anschaffung nnd Unterhaltung

der Laudwirthschaftsgeräthe. .
Insgemein ........

Summa ^.

L. Für die Viehwirthschaft:
Für Fütterung und Streu . . .
Zum Ankaufvon Vieh ....

Summa L.

0. Außerdem:
Lohn u. Emolumente des Gärtners .

do. do. Viehwärters
do. do. Ackerkuechts

Summa 0.

Gesammt-Ausgabe

258

81
2«4

255
49

21

10

8
29

6

5

298

72
264

229
50

8

12

5

3

6

3

909 8 11 913 26 — 1823 4! 11

VI.
VII.

VIII.

2299
1122

42

3
25

5

8 2719
1073

44

28
10
26

8

6
34«4 3 8 3838 5 2 7302 8 10

3«5
201
193

14
11

8
11
2

414
232
217

23 2
2
2

759 26 9 863 23 6 1623 20 3
10749 4 —

Berech« un g.

Reinertrag (excl. der Arbeits-Leistuugender Pferde >

14223
10749

3474
173?

20
4

16
8

11

11
6
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V. MovinzialAeßammen Fejjranstalt zu Mit während
des Zayres 1874.

Die unterm 10. Mai v. Is. vom Provinzial-Verwaltungsrathe aufgestellten, unterm 9.
Juni pr, durch die Amtsblätter veröffeutlichtcn Bestimmuugcu über die Organisation der Heb-
ammcu-Vehraustalt und die atlgemciuen Grundlagen des Austalts - Etats haben der Erwartung
gemäß für die Verwaltung der Hebammeuverbändefestere Anhaltspuutte für Aufnahmegesuchege¬
geben und dadu»ch den Geschäftsgangerleichtert.

Die Ausbildung der Hebammenschülerümeuerfolgte im Jahre 1874, wie früher, in zwei
^ehrturseu. Die Besetzung des Sommercursus ist den» Prouinzial-Vaudtage bereits im vorigen
Jahre mitgetheilt worden. Für den Wiutertursus l 874/75 fand die Vertheilung der neu berufenen
Schülerinnen ans die einzelnenRegierungsbezirkeder Provinz in folgender Weise statt:

Aachen. Coblcnz. üölu. Düsseldorf. Trier.
6 8 8 1? 7 gleich 4«.

Bon den Schülerinnen der RegieruugsbezirteEölu uud Düsseldorf trat je eiuc Schüle¬
rin währeud des Lehrcursusaus, sodasi nur noch 44 im Ganzen zur Ausbildung znrückbliebeu.

Von den 78 Schülerinnen beider Kurse des Jahres 1874 waren 2 aus dem Jahre 1873
überuommcn. Da in dem Sommerknrsus drei Schülerinnen übernommenwurden, sind ausgebildet
und approbirt entlassenworden 75. Hiervon erhielten das Prädikat gut 89, sehr gut 31 und
vorzüglichgut 5 Schüleriunen.

Von den 78 Schülerinnen waren 30 im Alter von 20—24 Jahren, 2? im Aller von 25—29
und 21 im Alter von 30—35 Jahren.

Die Zahl der auf Kosten der Provinz in 1874 ausbebildeteu Schülerinuen beträgt
Sommerkursus 1874 Wiutertursus 1874/75
bei Aacheu: 4 1
bei Coblenz: 3 6
bei Cölu: — 4
bei Düsseldorf: 0 3
bei Trier: 2 —

Um deu Zwecken des Unterrichts, nameutlich in Betreff der Untcrsuchungsübungen gerecht
werden ;u töuuen, hat die Aufnahmevon Schwangere» unter weniger strengemFesthalten der un¬
entgeltlichen Verpflegetage vor der Geburt erfolgen müssen, nachdemdie Zahl der Schwaugern
eine Abnahme zeigte, da in Bonn denselben größere Beueficieu zu Theil werden. Gleichwohl kann
die Zahl der aufgenommenenSchwangeren für den Unterricht nur eben für ausreichend bezeichnet
werden, denn nach Abzug der Aufnahme während deu Ferien, blieben allgemein uud nutzbar für
jede Schülerin 14,36 zu hebendeGeburten uud für die Beobachtung, da sämmtlicheSchülerinnen
in 3 mit einander bei der activen und passiven Assistenz alterirende Abtheilungen gebracht
sind, 116,53.

An Schwangeren und Kranken waren im Jahre 1874 in der Anstalt aufgenommen:
!») unentgeltlich ......... 358 mit 7418 Pflegetagen
l>) in der III. Pflegcllafse ....
o) in der II. „ Schwangere

Kranke . . .
<1) in der I. „ Schwangere

Kranke . . .
Sa. 474 mit 11574 Pflegetagen.

47 „ 1633 ?/
31 „ 1313 ,/
14 „ 456 „
2 „ 54 V

22 „ ?00 //
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Im Jahre 1874 kamen in der Anstalt 889 (Geburten vor, worunter 5 Zwillingsgeburten,
sodaß im Ganzen 894 Kinder in der Anstalt in dem genannten Jahre zur Welt gekommen sind.

Von den Wöchnerinnensind 11 gestorben. AuffallenderWeise fallen 4 Sterbefälle in
den Monat Februar nnd 5 in den Monat März, sodaß sie offenbar einen epidemischen Charakter
haben, der vermuthlichwieder aus sanitären Verhältnissen der Anstalt hervorging. Es liegt nicht
fern, anzunehmen,daß die Unterwühlung des stark inficirten Grundterraius gerade in den Monaten
Febrnar und März beim Erweiterungsbau und den Anlagen des Isolirkauals um das alte Gebäude
die größere Sterblichkeit mit veranlaßt habe, die zwar immer noch günstiger ist, als die Sterblich-
keit in den Vorjahren. Die neuen Entwäsferungs- und Kothabfilhrungseinrichtuugenin Verbindung
mit der Trockenlegungdes Hauptgebäudes werdeu voraussichtlichdie Wiederkehr solcher Erschei-
nungcn unmöglichmachen.

Die Erweiterungsbauten der Hebammenanstaltwaren im Monat September pr. bereits
fertig gestellt. Da die nach der Ansicht des Austaltsdirectors event, möglichen Einflüsse dieser
Neubauten es wünschenswerth erscheinen ließen, vorläufig noch nicht mit der Befetzgngder etat¬
mäßigen Schülerinnenzahl von 60 vorzugehen,fo wurde der Wintercursus mit der bereits cmge
führten Zahl von nur 46 Schülerinnen beseht. Für diesen Sommercursns ist die volle Schüler»
zahl unter Zurückbchaltungvon 4 Repetentinnen in Aussicht genommen.

Hur Aufnahme in die versuchsweiseeingerichtetePensionsklassefür Schülerinnen aus
besseren Ständen sind bis jetzt keine Anmeldungenvorgekommen.

Die Besetzung der im vorigen Jahre zur Unterstützungdes Directors der Anstalt neu
creirten Stelle eines Occonomiebemntenbei der Austalt fand zunächst provisorisch statt, und zwar
in der Person des bis dahin bei der Anstalt fungirenden Rechnungsführers,frühern Proviantamts«
Assistenten Grevelding. Für denselben ist eine besondere Dienst-Instrnetion ausgearbeitet worden.

Die zufolge tz. 14 des Austalts-Neglements abzuhaltende außerordentliche Revision der
Anstalt hat am 3. und 4. Dezemberv. I. stattgefunden.

Es wurde als Uebclstaud erkaunt, daß im Hauptgebäude der Gang an den Seiten des
Neubaues kein hinreichendesAcht von außcu erhalte, weil eiu Zinnner für das Dienstmädchen des
Directors von dem Hauptcorridor abgetrennt nnd somit das Licht von der schmalen Seite her be¬
nommen nnd weil das Seitenfenstcr des Eorridors für einen Verschlag der Schülerinnen abgetrennt
ist, die den Anmeldedienstversehen. Diesem Uebclstande ist durch entsprechende Verlegung der
Zimmer für das Dienstmädchenabgeholfenworden.

Das durch Austausch für die Anstalt gewonneneGrundstück hat bei der Revision in
Rücksicht auf seine Bestimmung als Gartenanlage eine mangelhafte Ausschmückung gezeigt; größere
Anpflanzungen auf demsclbcuwurden von den Commisfarienfür gut befundenund der Anstalt«-
director dieserhalbveranlaßt, die Contrahentcn Langen u. Söhne u. Recklinghausen zur Erfüllung
des Vertrages anzuhalten.

Die Anstalts-Rechnuugcusind bis zum Jahre 1872 iucl. dechargirt, die Rechnung pro
1873 wird dem nächsten ordentlichenProvinzial-Landtageznr Decharge vorgelegt werden. Das
Resultat der letzteren ist folgendes:

Einnahme: Ausgabe: Bestand:
20,865 Thlr. 22 Sgr. 9 Pf. 15,035 Thlr. 16 Sgr. 2 Pf. 5,830 Thlr. 6 Sgr. 7 Pf.

Der Final-Abfchlnßpro 1874 weist für dieses Jahr folgendeZahlen nach:

Einnahme: Ausgabe: Bestand:
25.003 Thlr. 27 Sgr. 9 Pf. 21,794 Thlr. 11 Sgr. 5 Pf. 3,209 Thlr. 16 Sgr. 4 Pf.
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Das außerdem seither zu Gunsten der Anstalt bei der Proviuzial-Hülfskasse zu Cöln
hinterlegte baare Depositum von 1790 Thlr,,., dessen Zurückziehung die zeitige ^'age des Unterhat-
tnngsfonds der Anstalt bedingte, ist am 25». Februar e. an die ständische Centralkassezurück¬
gezahlt worden.

An Beiträgen der Provinz wurden pro 1874 im Ganzen 9725 Thlr., woruuter 2,325
Thlr. als Mehrkostendurch den Zutritt der Kreise und Gemeinden des frühern Hebammenverbandes
Trier einbegriffensind, aufgebracht. Dieser Betrag war bei Aufstellungdes neuen Etats, wonach
die Provinz einen Beitrag von 10,000 Thlr». zn den Unterhaltuugskostcuder Anstalt zu leisten
hat, bereits umgelegt. Zur Umlage des Restbetrages lag ein Bedürfniß nicht vor, die besondere
Banrechnuug über den eztraordiuairen Neubcuifoudsliegt nicht vor, wird jedoch uach dem Berichte
des BautechuiterS im April d. Is. eingereicht werden.

Die Kosten des Erweiteruugsbaues der Anstalt sind für das Jahr 1874 nicht zur Aus¬
schreibung gelangt, vielmehr insoweit sie durch die besondere Ausglcichnngsumlageauf die Kreise
des RegierungsbezirksTrier nud die 7 Kreise des RegierungsbezirksCoblcuznicht gedeckt worden
siud, aus dcu Beständen des Unterhaltuugsfondsder Anstalt entnommenworden.

Dieselbensind also in den vorstehenden Resultate,, desFiualabschlusscspro 1874 enthalten
wodurchdie Bestandvermiuderuugnatürlich wird.

Die Resultate des Ncnbaufonds hatten nämlich ergeben bei einer Einnahme von
10,791 Thlr. 3 Sgr. 8 Pfg. eine Ausgabe von
15,405 „ li „ 8 „ mithin einen Vorschußvon

4,614 Thlr. 3 Sgr. — Pfg.
Für Eiurichtuugendes Neubaus siud während des Jahres 1874 im Ganzen 1670 Thlr.

3 Sgr. 7 Pfg. verausgabt worden, der dafür im Anstaltsetat ausgesetzte Credit von 3000 Thlr».
ist ebenfalls in 1874 nicht umgelegt worden, weil das Bedürfniß nicht vorlag und die Einnahmen
des lauseuden Etats ausreichte,,.

Die finanziellenResultate der Anstaltsverwaltuug siud daher gleich güustig, wie die Re¬
sultate der Ausbildung der Schülerinnen zu erachten.

VI. Frovinzial Blinden Anstatt zn Mren pro 1874.

Der Geschäftsgang in der Proviuzial - Blindenanstalt hat im ersten Jahre nach ihrem
Uebergange in die provinzialständischeVerwaltung uach Innen nnd Außen eine festere Rege¬
lung erhalten.

Die Bewilligung reichlichererGeldmittel für Besoldung der AnstaltsfuuctionärefürUnter-
richtsmittcl und Verpflegung der meist scropholöser Zöglinge äußerten günstige Wirkungen. Unter¬
richt, Erziehung und Pflege haben merkliche Aesseruug erfahren.

Die Vorarbeiten zu», Ausbau des für die Vliudeuaustalt, zufolge Beschlußdes 22. Rhein.
Provinzial-^andtages bestimmte,,Irrenanstaltsgebändcs sind soweit gediehen, daß die Ausführung
derselbenbeginnen nnd der Umzug voraussichtlichin deu Herbstferiend. I. stattfinden kanu.
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Zufolge der vom Proviuzial-Laudtageunterm 9. Iuui iir. ertheilten Autorisation wurden
Verhandlungen wegen Verlaufs des alten Bliudcuanstalts - Areals zn cinein annehmbaren Preise
mit der Stadt Düren gepflogen. Die Stadtverordneten-Versammlung von Dürcn blieb bei dem
frühern Gebot von 20,000 Thlr, stehen, während der Werth der Realitäten durch eine örtliche
Erhebung des Vaubcamten der Zentralstelle und eines Mitgliedes des Provinzial-Verwaltungsraths
zu mindestens 40,000 Thlr. ermittelt worden war. Der Proviuzial-Verwaltungsrath glaubte
daher auf das Gebot uicht eingebenzu löuncn, und sah sich genöthigt, die Verhandlungenmit der
Stadt abzubrechen, nachdem anch ein Versuch, die Stadt Düreu ;nm Verzicht auf das iu dem
Scheukel'schcu Leibrenten-Verträgeciugeräumte eventuelle3lccht an den Blindenanstalt«- Realitäten
zu bestimmen und so unbeschränkteDispositionöbefngnißüber das Anstaltsgcbändezu erlangen
gescheitert war. Weitere Beschlußfassungüber die Verwendung des jetzigen Nnstaltsgcbäudes nach
Ucbcrführnng der Blindenanstalt in das neue Gebäude bleibt vorbehaltcu; wobei au erster Stelle
die Einrichtung einer Beschäftigung«-resp. Vcrsorguugs ° Anstalt für ältere alleinstehende Blinde,
welche zwar, ^wenigstenstheilweise, arbcits- und erwerbsfähig, aber ans persönlichen und localen
Gründen zur Begrüudung eines selbstständigeuNahrungsgcwerbcs nicht im Staude sind, in Er-
wäguug zu ziehe» sein wird, worauf schou der tz. 6 des Reglements hinweist. Sodami wird die
Errichtung ciuer Vorschule für jüngere Vliude im Alter vou 6—10 Jahren, in Aussicht zu
nehmen sein, worauf die Ergebnisseder letzten Erhebung der vorhandenen bildungsfähige»Blinde»
in der Provinz hindrängen, da sie wie unten Nachricht gegeben wird, eine solche Menge dergleichen
unansgebildctcrPersonen ergeben, daß selbst die neue Blindenanstalt auf längere Zeit kam« aus¬
reichend bleiben möchte.

Der von dem Austalts - Director aufgestellteStunden- und Lectionsplan für das Unter¬
richtsjahr 1874/75 ist, nachdem Seitens des Köuigl. Provinzial - Schul - Colleginms in Coblenz
Nichts dagegen z» eriimcrn gewesen, uuterm 9. November pr. festgestellt worden.

Darnach zerfallen die Zöglinge für den Schulunterricht, der denselben Umfang und
dasselbe Ziel wie eine mehrklassigcVolksschulehat, i» 3 Klassen,2 eigentliche Schulklasscnund
1 Fortbildungsabtheilnng, welcher letztem die Zöglinge in der Regel nach zurückgelegtem 14.—15.
Lebensjahr angehören. Diese Abtheilung empfängt nur in wenigen wöchentlichen Stunden Unter¬
richt in den auch vou unsern Fortbildungsschulentractirtcn Fächern, während sie die »leiste Zeit
ihrer Berufsbildung, den Handarbeiten, der Musik, dem Clavierstimmenlc. widmet. Anch wird
einige» Zöglinge» i» Rücksicht ans ihre spätere Lebensstellungals Glieder einer gebildeten Familie,
als Organisten oder Privatlchrer, Unterricht im Französischen,Lateinischen und der Mathematik
ertheilt. Au 5 Abenden der Woche werden für alle Zöglinge uuterhaltcudc und belehrende Vor¬
lesungen und Vortrage abgehalten, die darauf gerichtet siud, ihren in Folge ihres Gebrechens
Meistens beschränkten Gesichts nnd Ideenkreis zn erweitern und ihnen eine sie mit ihrem Geschicke
aussöhnendeLebcnöanschannng, Slrebsamkeit und Ehrgefühl einzuflößen.

Die Zahl der Ende Juli v. I., dem Schlüsse des Uuterrichtsjahres der Anstalt, ent¬
lassene» Zöglinge bctrng 8, darunter 4 männliche nnd ebenso viele weibliche. Für das mit dem
15. September i»-. begonneneneue Uuterrichtsjahr wurden den Vorschlägendes Anstalts-Dircetorö
eutspvechend, 10 Aspiranten neu aufgeuommen,nnd zwar 4 männlichennd 6 weibliche.



Die Anstalts Frequenz und ihre Bewegung stellt sich in folgenderTabelle dar:

Zöglinge,
3.
3

^
V'

^3 V' Z^
^f> ^2 »^> H- »^
-5 3^ K ^ »5<

Bestand Ende 1873 67 48 19 10 49 2

Zugang in 1874 12 5 7 2 10 —

Snmma 79 52 20 18 59 2

Abgang in 1874 9 5 4 3 6 —

Bestand Ende 187'! nnd jetzt 70 18 22 15 52 2

Unter den 79 Zöglingen waren 2 Erlerne, 27 zahlten je eine Pension von, 12 bis
80 Thaler in der Oesammthöhe von 801 Thlr., während die übrigen sick» im Genusse einer
vollen Freistelle befanden. Von den 70 gegenwärtigen Zöglingen sind

10 in einem Alter von 7—10 Jahren
18 „ „ „ „ 10 1^> „
34 „ „ „ „ 15-20 „

8 „ „ „ „ 20 24 „
16 Zöglinge gehören der untern
20 „ „ „ obern Schulklassc

und 34 der Fortbildnngsabtheilung an. Von den 9 abgegangenen Zögliugcu siud 7 als voll¬
ständig ausgebildet, 1 als nicht weiter bildungsfähig uud 1 wegen schlechter Führung entlassen.

Die gegenwärtigePräsenzzahl von 70 Zöglingen zu überschreitengestattete die Beschränk
heit der Anstaltsräumc nicht, daher viele Aufnahme - Gesuche zurückgewiesen werden mußten. Wie
viele bildungsfähigeund bedürftigeBliude uoch in der Provinz leben, die bis jetzt in der Anstalt
leine Aufnahme fiudeu touuten, ist durch eine in, vorige» Jahre veranlaßte Zählung derselben
festgestellt wordeu. Darnach siud noch 85 Blinde ausfindig gemacht, die nach Alter fowie nach
geistigen uud körperliche»Anlagen sich vollstäudig zur Ausbildung in der Anstalt qualifiziren und
dnranf somit ein gewisses Anrecht haben. 63 sind davon katholischer,20 evangelischerCoufession
und 2 Israeliteu.

«n einem Alter von 7—10 Jahren befinden fich 26,
„ /' „ „ 10 1'! „ „ „ <^<,
„ ,' „ „ 1^> 20 „ „ „ 16,

l)s>___ c)^> ><>„ „ „ „ ^" ^" // „ „ >",
4 unbekannt.
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Wenn man hier;u die gegenwärtigen70 Zöglinge hinzurechnet, so läßt sich die künftige
Frequenz der Anstalt, nachdem die in Ausführung begriffeneErweiterung derselben vollendetsein
wird, ans etwa 120 Zöglinge veranschlagen,da man annehmen kann, daß von den Blinden, die
bei der letzten Volkszählungiu der Nheinproviuzüberhaupt sich vorfaudeu,auch mancheim hohen,
Alter steheude gern für kurze Zeit Aufnahme suchen werden, um sich eine unterhaltende nud nütz¬
liche Handfertigkeitanzueignen.

Die durch den ß. 17 des Reglements für die Provinzial-Bliudenanstalt vom 25. August
1873 vorgeschriebene außerordentlicheIahresrevision der Anstalt hat am 2. und 3. Dezember ^r.
stattgefunden. Die Revisoren unterzogendie Leistungen der Zöglinge sowohl in der Arbeiter- als
in der Schulabthcilnng eiucr Prüfung, deren Resultat im Allgemeinenals ein recht günstiges be¬
zeichnet wordeu ist.

Die Anstalts-Rechnuugcnsind bis zum Jahre 1872 incl. dechargirt.' Die Rechnung pro
1873 ist revidirt und wird dein nächsten ordentlichen Provinzial - Landtag zur Ertheilung der
Decharge vorgelegt werden. Derselbe ergiebt folgende RechnungsResultate:

E i u u a h m e: Ausgabe: B e st a n d:
10,95« Thlr. 21 Sgr. 10 Pf. 12,778 Thlr. 29 Sgr. 3 Pf. 1822 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf.

Der Final-Kassen-Abschlnß für das Jahr 1871 wird in folgende»Zahlen dargestellt:
Einnahme: Ausgabe: Bestaud:

22,847 Thlr. 23 Sgr. — Pf. 15,923 Thlr. 2? Sgr. 9 Pf. 6923 Thlr. 25 Sgr. 3 Pf.
Auf Grund des vom Proviuzial-Vaudtageam 0. Juni r»r. angenommenen Antrages des

Provinzial - Verwalluugsraths find die erforderlichenZuschüsse für die Austalt aus Aulaß ihres
Ucbergangs iu die provinzialständische Verwaltung durch Aulageu für die Gemeinden der Provinz
beschafft worden; cS wurden für das Jahr 1874 nach Maßgabe der anftommeudeudirectenStaals-
steuern 12,182 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf. erhoben, darunter auch der zur Deckung des Deficits aus
dem Jahre 1873 bewilligteeinmalige Znschnßpro 1874 von 2182 Thlr. 7 Sgr. 5 Pf.

Die zu Gunsten der Austalt angelegtenCapitalien bestehen in Hypotheken und in 4Vü"/u
und 3i/«°/«igenStaat^schuldschcincn,deren Zinsen zum Betrage von 1232 Thlr. 15 Sgr. einen
Theil der Einnahme des AustaltsEtats bilden.

Zum Besten hülfsbedürftigcr entlassener Zöglinge wurde im vorige« Jahre mit Gc-
uchmiguugdes Herrn OberPräsidenten der Rheiuprovinz Seitens eines Comites von Damen eine
^erloosung veranstaltet, aus welcher ein reiner Ueberschußvou 3000 Thlr. erzielt worden ist.
Dieser Betrag ist mit der Bestimmung, denselben in Staate oder Provinzial - Papieren zinsbar
anzulegen, die Zinsen zum Besten hülfsbedürftiger eutlasscuer Zöglinge zu verwende» und die
^esnltate der Foudsverwaltung durch die Austalts-Etats nud Rechnungendarzulegen dein Provinzial-
Verwallungsrathe ausgehändigt nnd mit Dank angenommenworden.

Im Beamtenpcrsoal hat die Anstalt 2 Aenderungenerfahren. An Stelle des im
Herbste 1874 nach 25 jährigem Wirten an der Anstalt ausgeschiedenen evangelischen Rcligions-
lehrers Pastor Reinhardt ist der Realschullehreroanä. 11>eol. Kownatztygetreten und ferner nach
Maßgabe dos Etats 1'it. I 12 mit Beginn des Unterrichtsjahrcs als Lehrer für Blas- nud
Slreichinstrumente der Mnsillehrcr HilgerS gegen Stnndeuhonorar eugagirt wordeu. In dem
Musik- und Arbeitsnnterrichtesind zur Aushülse auch 3 ältere befähigte Zögliuge verwendetworden.

Die Unterrichtsmittel find in, vorigen Jahre durch Anlage einer Sammlung vou
"USgestopfteu iuländischeu Thiere», vou physikalischen Apparaten nnd Maschinen-Modellen ver¬
wehrt worden.
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Um die Unterrichtsmethodeund die sonstigen Einrichtungen anderer Anstalten kennen zn
lernen, hat der Lehrer Hett in den Herbstferien eine Instructionsreise durch Norddeutschlandunter¬
nommen, 7 Anstalten besucht und die dort gesammeltenErfahrungen in einem besondern Berichte
niedergelegt.

Der Musikunterricht erfuhr insofern eine Verbesserung, als ein besonderer Lehrer für
Orchester ° Mufit, namentlich für Streichinstrumente, wie oben erwähnt, angestelltwurde. Diese
Orchestermusit wird wie der Gesang hauptsächlichmir als Bildung«- und Erheiterungsmittel der
Zöglinge verwerthet, ohne eine Erwcrbsbefähiguug derselben besondersim Auge zu haben, während
Elavier- und Orgelspicl vorzüglichvon solchen erlernt wird, die sich zu Musitlehrern, Organisten
oder Clavierstimmeru ausbilden.

Der Unterricht in den Handarbeiten wurde anch im verflossenenJahre mit Umsicht bc-
trieben und gefördert, wie das die uuteu besondersaufgeführten Resultate derselben näher darthun
werden. Hier nehmen die Korbmachereiund die Seilerei, welche erfcchrnngömäßig von den Blinden
meistens mit Sicherheit erlernt und mit dem besten Erfolg uub der größten Selbstständigkeitbe¬
trieben werden können,die erste Stelle ein. Mit dem letzter» Gewerbe, das leider in der alten
Anstalt wegen des beschränkten und dachloscn Svinnranmcü nicht in der gewünschte»Ausdehnung
betrieben werden kann, ist eine Netzstrickcrei und eiue Gurtweberei verbunden. Stuhl-, Matteu- und
Schuhflechten, worin fast alle Zöglinge fchon während ihrer Schuljahre augeführt worden, wird
nur von solchen als Hauptgcwcrbe weiter betrieben, die aus wohlhabenden Gegenden gebürtig,
Aussicht haben nach ihrer Entlassung damit einen ausreichendenVerdienst z» erzielen. Auch die
Zöglinge aus reichern Familien, sowie solche, die zu Musikern oder Elavierstimmcru ausgebildet
werden, erleruen diese letzter» Flechtarbeiten. Als Knriosummöge auch noch erwähnt werden, daß
im vorigen Sommer 5 mänulicheZöglinge einem an hiesigem Orte abgehalteneu Biencnzuchtlehr-
kursus beiwohnten, wovon einer jetzt zu Hause ueben seiner Korbmacherei die Bienenzucht praktisch
betreibt; ein neuer Versuch,die so beschränkten Erwerbsquellen der Blinde» zn vermehren. — Die
Strickarbeiten der weiblichen Zöglinge, früher deren ausschließlicheBeschäftigung, wurden in An¬
betracht ihres geringen Ertrages immer mehr eingeschränkt, mit Ausnahme der Spitzeustickerei,die
für eine geübte Arbeiterin immer noch einen befriedigenden Tagelohn abwirft. Dahingegen wurden
die Mädchen, besonders die, welche ans spätern Erwerb sehen müssen,mehr znm Stuhl-, Schuh-
und Mattenflcchten,wie auch, um sie für den Haushalt ihrer Familie dieustfähig zu macheu, zum
Nähen, zu Küchen- und Zimmerarbeiten angehalten.

Der Wertlehrer Janßen, Korbmachermeistcr, hat in den Herbstfericn die Blindenanstalten
zu Wiesbaden, Frankfurt und Iloisheim besucht, um die dort betriebenen Handarbeiten kennen
zu lernen.

Der Reinertrag der Handarbeiten, der noch vor 5 Jahren nur 120 Thlr.
betrug, hat sich seitdem Jahr für Jahr stetig vergrößert nnd pro 1874 die Summe von 1041 Thlr.
0 Sgr. 10 Pf. erreicht. Es wurden fertig gestellt:

1032 Stück graue Körbe, 270 Stück weiße Körbe, 423 Stück Körbe geflickt,846 Kilo¬
gramm Bindfaden-Kordel,580? Stück Schnüre, 101 Stück Wasch- nnd Pflugleincn, 873 Stränge,
1109 Meter Gurte, 593 Stück Rohrstuhlsitze,167 Stück Binsenstnhlsitze,8 Stück Weidenstnhlsitze,
336 Stück Binsenmatten, 1 Stück Wollmatten, 13 Stück Selftantmattcn, 59 Stück Bastmatten, 4
Stück Strohmatten, 8 Stück Iutcmatten, 71 Paar Selftautschuhe, 300 Meter Strohzöpfe, 16!
Stück Bienenkörbe,726 Paar Strümpfe, 24 Paar Kinderschuhe, 14 Paar Stauchen, 6 Paar
Hosenträger, 104'/2 Ellen Spitzen, 20 Stück Lampenteller, 19 Stück Wüidelschuiire,5 Stück Un-



53

tcrröcke, 6 Stück Kinderjäckchen,8 Stück Stnhlkisscu, 3 Stück Schoner, 3 Stück Fnßtisse», 2
Stück Puppen mit Anzug, 2 Stück Schlummerrollen, 1 Stück Umschlagctücher, 24 Stück
Tücher (genäht).

Der Gesundheitszustand war im verflossenen Jahr ein recht günstiger; neben der
Erkrankungeines Lehrers ist nur ein einziger schwerer Krankheitsfall eines Zöglings aufzuführen.
Eine Pockenepidemie, welche den vorigen Sommer hindurch in unserer Stadt grassirte, ging an der
Anstalt schonend vorüber.

Die Blinde neigen in Folge Mangels an anregendem Verkehr mit der Außenweltmeistens
zu eiuer stillcu, grübelnden Lcbensanschauunghin und lassen leicht den Kopf hängen wie die
Blumen, deucu das Souueulicht fehlt. Um eine solche Stimmung bei ihnen nicht in der Ingend
schon vorherrschendwerden zu lasse» und um sie zu freudiger, ihre spätere Erwerbsfähigkeitbe¬
dingender Lebenslust und Muth zu wecken, bedarf es für sie beständigder Anregung, der Zer¬
streuung und der Aufmunterung. Wie die gauze Erziehung, so sind auch besondersdie Erholungen
und Feste auf dieses Ziel angelegt. Fröhliche Spiele setzen die Kinder in Bewegung uud heitere
Lieder würzen die Arbeit der Erwachsenen,während in den Freistunden gesellige Unterhaltung und
Spiele, vornehmlich aber Gesang uud Musik die Langeweilevertreiben uud Geist und Gemüth
anregen. Die mit Liebe gepflegte Tonkunst ist es anch, welche die Nustaltsfeste, das Weihuachts-
fest, Sr. Majestät des Kaisers Geburtstag, die Namens- nnd Geburtstage der Lehrer und sonstige
verschönert uud auch viele Oöuner und Freunde der Anstalt zur Theilnahme an denselben anzieht.
Außer den vorigen sind noch 2 besonders ;n nenucude Feste gefeiert worden. Das Confirmations
fest bei Gelegcuheitder ersten heil. Eoinmnniou von 5 Austaltszöglingcuund das mit öffentlicher
^oncertaufführnug und Verloosnng vcrbuudene Fest für Eutlasseue am 18. und 19. Oktober,
woran 12 frühere Zöglinge fich bethciligteu. Die 6 Wocheu andauernden Herbstferieu brachten
alle Zöglinge mit Ausnahme von 8 in ihrer Heimath zu, für welche Reise den unbemittelten
Seitens der Rheinische», der Vergisch-Märkischcn uud der Cöln-Mindencr Eisenbahn-Directionfreie
Fahrt bewilligt wurde.

Die Fürsorge für die Entlafsencn, ist im Jahre 1874 in folgender Weife ausgeübt
worden: Die 8 am Schlüsse des Untcrrichtsjahres (Ende Juli) als ausgebildet entlassenen
Zöglinge, 1 Klavierstimmer,2 Korbmacher,1 Stuhlflechtcr uud 4 iu den weiblichen Handarbeiten
gilbte Mädchen erhielten bei ihrer Entlassung den dritten Theil des Reinertrages der von ihnen
gefertigten Handarbeiten in der Gesammthöhe von 13« Thlr. 2 Sgr, ausbezahlt und außerdem
«nie Uuterstützungan Arbeilsmatcrial und Werkzeugenim Werthe von ungefähr 60 Thlr., so daß
sie in der Hcimath ihr erlerntes Gewerbe ohne Zögcrung und Hindernissebeginnenkonnten, zumal
im Voraus durch Publikation in den Tagesblättcrn sowie durch Gewinnung einflußreicherGönner
für Kundschaft, bei Eiuzeluen auch für Einrichtung einer gelegenen Wertstätte gesorgt war. Außer¬
dem bezogenalle Entlassenen nach Wunschihr Arbeitsmaterial von der Anstalt oder deren Liefe-
kanten zum Eugros-Preise, wie sie auch ihre fertige,! Waaren bei Mangel au sonstigem Absatz au
die Anstalt oder an empfohleneAdressen verkauften.

In Fällen der Noth oder zur Hebung der Einträglichkeit ihres Gewerbes wnrden an
Manche Unterstützungenin Form von Arbeitsmaterial verabreicht. Und wenn es sich bei Jemanden
herausstellte,daß er in seiner Heimath leinen genügende!! Wirkungskreis erringen tonnte, so wnrde
^' durch Vermittluug der Anstalt au einen andern seinem Gewerbe günstigern Ort verpflanzt oder
wo letzteresnicht möglichwar, zur nachträgliche!, Erlernung eines seinen heimalhlicheu Verhältnissen
uwhr angepaßteu Handwerles in der Anstalt oder bei einem Meister seiues Wohnorles angehallen.



54

Um alle die ürwerbsfähigleit der Minden beeinslnssenden Verhältnisse genauer kennen z» lernen
und an Ort nnd Stelle auf eine Verbesserung ihrer Lage Wirleu zu tonnen, unternahm der
Director kleine Rcvisio»sre,sen und besuchte 2« Entlassene, wie er auch mit den Meisten das Jahr
hindurch in brieflichen, Verkehr stand.

VII. H'rovittMl'HallbftummettAttstalten.

Nachdem das von dem 22. Provmzial-Landtage beschlossene Reglemeul, belreffeud den
Uebcrgang der in der Rheinprovin; vorhaudcneu Tanbstu»„»en Schulen zu Vrühl, 5te>npcu, Moerö
und Ncuwicd iu die stäudischc Ccutral-Vcrivaltung und deren Leitung nnd Verwaltung, Seitens
der Herren Minister des Innern und der geistliche», Unterrichts- uud Mediziual-Angelegenheileu
unterm 8. Inli 187! genehmigt und der Zeitpunkt des Inkrafttretens desselben durch Verfügung
des Herr» Ober-Präsidenlen der Rheiuproviuz vom 29, Juli 1874 auf den 1. Seplember 1871
festgesetztworden, sind die vier Anstalten au letztgeuamttem Tage iu die Leitung des Proviuzial^
Verwaltungsraths übergegangen.

Vor diesem Uebcrgauge waren dieselbe,, mit Ausuahme der Anstalt in Moers mit den
Schullehrcr - Seminarien vereinigt uud standen uutcr der uumittelbaren Leitung der Seminar-
Dircctoren. Die Moers'er Anstalt blieb unter der Leituug des Seininar-Dircctors Zahn nach
einem Dienstanstrittc wie auch uach dem Uebcrgauge der Nustalt an die Provinzial-Verwaltuug.
Au den übrige» Anstalten wurden die ersten Lehrer Auslaltsvorstcher iu l^emäßheit des 8- ?
des Reglements. Denselben wurde unter«! 3. November 1874 eine Dienst. Instrnetion gegeben,
von welcher Abdruck unte» folgt, uud feruer das cbeufalls unten abgedruckte Formular zu den
mit den Pflcgecltern der Zöglinge abzuschließende,, Vcrpsteguugs-Verträge».

Die bisher bestaudeuc Theiluahme der Zöglinge der Schullehrer. Semiuarien au dem
Unterrichte in den TaubstuiumeipAnstalten, u,u sie zum Unterrichte!, taubstummer Kinder zu be¬
fähigen, ist gemäß 8- 8 des Reglements dnrch Vereinbarung mit dem Königliche» Provinzial-
Schnl-Lollcginm erhalten worden.

Die gemäß 8> H des Reglements vorgeschriebene jährliche außerordentliche Revision der
Anstallen durch den Provinzial-Verwaltnngsrath hat im Laufe des Jahres 1874 nicht stattgefunden,
einestheilö, weil der Uebergang derselben in die provinzialstäudische Verwalluug erst am 1. Sep-
tcmbcr erfolgte uud auderutheils, weil im Monat Mai v. Iö. ci»c Revision der Austalte» Seitens
des Gencral-^nspcelors des Taubstummenwcsens, Geheimen-Regierungsralhö Saegcrt, unter Vethei-
ligung der früheren ständischen Kommissare, vorgcnoinmcu ,vordcn ,uar.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath wählte nnterin 2<>. Angust 1874 seine Mitglieder Stadt¬
verordnete» Horst und Advotat-Anwalt Vremig zu Kommissaren der Tanbstnnnnen-Anstalten mit
der Vefngniß, dieselben jährlich zweimal zu besuchen nnd über die Gesammt-Vcrwaltung unmittel¬
bare!! Bericht zu erstatten, damit der Provinzial-Verwaltuugsrath auch durch unmittelbare An¬
schauung vou Mitgliedern aus seiner Milte nebe» der fortwährende» Leitung >„,d Verwaltung der
Anstalten dnrch seine Organe bei der Lentral-Verwaltnng <8- "> des Reglements) informirt wird.

Mit dem Uebergange der Anstallen i» die provinzialständische Verwaltung erschien es



geboten, ihre Zwecke in ihrem ganzen Umfange zn verwirklichen und die sämmtlichen bildnngs-
fähigen Taubstummen der Rheinprovinz durch Schulunterricht zu bilden. Zum Zweckeder Anlegung
einer Rolle der bildungsfähigen taubstummen Kinder lvurdeu die königlichen Negierungen nnterm
22. September u. Je. um die uöthigcn Erhebungen ersucht.

Der vom 22. Rheinische« Provinzial-Lcmdtage nen aufgestellte Etat war vom Königlichen
Provinzial-Schul-Eollcginm nicht mehr in Vollzug gesetzt worden. Als dies nach der Uebernahme
der Vcrwallnug geschah, ergab sich, daß die im Etat nicht mehr vorgesehene allgemeine Hans- und
Kirchen - Collectc für die Taubstummen - Anstalten für das Jährtet noch ausgeschrieben nud
abgehalten worden war. Dies gab Veranlassung, die höhere Umlage des neuen Etats von
19,000 Thaler mil Rücksicht auf die eingehenden Eolleetcngclder pro !«74 noch nicht auf die
Gemeinde» der Provinz auszuschreiben, znmal die ans dem Vorjahre übernommeneu Bestände und
Einnahme-Reste nnd die noch nicht erfolgte Besetzung der einzelneu Austalleu mit der im Etat
vorgeseheneu Anzahl von Schülern deu Uuterhaltungsfouds der Taubstummeu-Anstalteu für ans-
reichend erscheinen ließen. Man tonnte sich vielmehr mit der auf Grund des alten Etats von

- dem Herrn Ober-Präsidenten bereits früher umgelegten Summe vou 4000 Thlr. uud dem nach
dem alten Etat aus dem Zinsgewiune der Proviuzial-Hülfslasse bewilligten uud auch bereits au-
gewieseneu Zuschüsse von 4040 Thlr. begnügen.

Da nach 8- 12 des Reglements die zur Unterhaltung der Taubstummen-Anstalten erfor
derlichen Geldmittel, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen, durch Pensionssätze der Angehörigen
der Zöglinge :e. aufkommen, dmch die Provinz aufgebracht werden follen nnd hiernach die bisherige
Verpflichtung der Gemeinden zur Zahlung eines entsprechenden Beitrages zn den Unterhaltung«
kosten der ihnen angehörigen Zöglinge ansgehört hat, haben Erhcbuugcu stattgefunden behufs genauer
Ermittelung, ob und in wieweit die bisher zum Theil auf Kosten der Heimathsgcmeinde aufge
nonnnencn Zöglinge oder die zu ihrem Unterhalte gesetzlichverpflichteten Angehörigen diese Pensions-
fätze zu zahlen im Stande sind oder ob begründeter Anfpruch auf Freistelle vorliege.

Nachdem die dem Pensiousfonds der Lehrer zugehörigen Kapitalien -ul 5250 Thlr., da
die Lehrer Pcusionsbeiträge nicht mehr zahlen und die etwa zn zahlenden Pensionen eintretenden
Falls ans den Austalts-Etat übernommen werden, den Kapitalien der vier Anstalten zu gleichen
Theilen mit je 1312 Thlr. 15 Sgr. zugeschlagen und znr Abruudung der Eapitalbcträge und zum
Ankaufe von Effecten ans den Beständen jeder Anstalt 3? Thlr. 15 Sgr. -^ 150 Thlr. entnommen
Worden sind, ergibt sich znr Zeit folgendes Kapitalvermögen in Schnldvcrschrcibnngen der 4^»/«
eousolidirlen Staatsanleihe, sowie der 4^»/« Anleihe der Nhcinprovinz in Nominalwcrth- bei der
Anstalt zu

Kempen

30950

j
Brüh!.

Thlr. S»r. PO

10000

Moers.

Tl,lr. S„r. Ps„.

17750

Nenwied

Thl r. S,N'. Pf„

14 700

Banfonds.

Thlr. Sgr. Pf

1300

v. Dicrgardt'

Stiftung.

Thlr. S„r. Pf«,,

1350

Lumina.

Thlr. T»r. Psg.

94650

Die Gesammt Kapiwlbcstände dcö Taubstnmmenfonds in angelegten Papieren haben sich
hiernach von 94,500 Thlr. auf 94,050 Thlr. Nominalwerth erhöht.

Die Nechnnngen des Tanbstummcnfonds sind bis znm Jahre 1872 einschließlichvom 22.
Rheinischen Provinzial-Landtage dechargirt worden.
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Die von der Königlichen NegiernngöHauptkassezu Düsseldorf gelegte Rechnung pro 1873
ergab folgendeSchlußresultate:

Kempen,

Thlr, S<,,Pf,

Ariihl.

Thlr, Sg,Pf,

Moers.

Thlr, e,, Pf,

Nenwicd,

Thlr.Sg.Pf.^

Pensions-
fonds,

Thlr, S^,Pf,'

Ban-

fonds.

Thlr,S^Pf,

u. Vier-
gardt'

Stiftung,

Thlr Sg,Pf,

Snmma,

^THlr,^Sü,Pf,

Einnahme .
Ausgabe .

11979
10869 17

6
5

11283
10777

11
22

11 8851
7471

23
18

6 8116
3^6571

25
19

!

2184^24 10
2050 29 3

747 18

609^28
^

611
611

21
21 :

43275
38963

22
1

1

Mithin verbleibt
ein Barbestand
UM! . . . 1109 29 1 505 ,',' ' 880 10 3 1545 6 ' 133 25 7 137 20 8 4312 2„ 10

Der im Ncch
nnngsjahre 1872
uerbliebcnc Be¬

stand bctrng , 3192 8 6 2673 !! 2 2390 — 11 2066 4 8 582 910 260 25 8
^ 415 29 — 11581 2 10

Die bedeutende Verminderung des pro 1872 verbliebenen Baarbcstaudcs gründet sich
darauf, daß iu den Monaten Oetober nnd November 1873 Werthpapiere zum Nomiualwcrthe von
lN,3Ntt Thlr. sür den Betrag von 10,799 Thlr. 2? Sgr. U Pfg. angetauft worden waren und zwar

») für die Au statt zu Kempeu
1500 Thlr. 41/««« Rheinprovinz-Obligationeufür 15,61 Thlr. 19 Sgr. 3 Pf.
1500 „ 4^/2"/« Obligationen der eonsolidirten

Anleihe für ........ 1591 „ 8 » " „
Sa. 3000 Thlr. Sa. 3152 Thlr. 27 Sgr. 8 Pf.

!i) für die Anstalt zu Brühl
1500 Thlr. ^,2<^ 3l'heinprovinz-Obligationeufür 1501 Thlr. 19 Sgr. 3 Pf.
1000 „ 4 ^2°/^ Obligationen der eonsolidirten

Anleihe für ........1000 „ 25 „ 7 „
Sa. 2500 Thlr. Sa. 2022 Thlr. 14 Sgr. 1 0 Pf.

<>,) für die Anstalt zu Moers
1500 Thlr. 4'/2«/<, Nheinprovinz-Obligationenfür 1501 Thlr. 19 Sgr. 3 Pf.
500 „ 4l/i!"/„ Obligationen der consolidirteu

Anleihe für ^30 12 „ IN „

Sa. 2000 Thlr. Sa. 2092 Thlr. 2 Sgr. I Pf,

ct) für die Anstalt zu Neuwied
1000 Thlr. 4l/2«/„ Nheiuproviuz°Obligationenfür 1041 Thlr. 2 Sgr. 10Pf

500 „ 4V«"/» Obligationen der eonsolidirten
Anleihe für ........530 „ 12 „ 10 „

Sa. 1500 Thlr. Sa. 1571 Thlr. 15 Sgr. 8 Pf.
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o) für den Pension sfonds
500 Thlr. 4l/L°/, gtheiuproviuz-Obligatioucnfür 520 Thlr. 16 Sgr. 5 Pf.
500 „ 4'/2 /^, Obligationen der consolidirten

Anleihe für ........530 „ 12 „ 10 „

Sa. 1000 Thlr. Sa. 1050 Thlr. 29 Sgr. 3Pf.

f) für den Baufonds
300 Thlr. 4l/2a/<, Nheinproviuz-Obligatiouenfür 309 Thlr. 28 Sgr. - Pf.

im Ganzen also . 10,300 Thlr. Nominalwcrth für...... 10,799 Thlr. 2? Sgr. N Pf.

Der Finalabschlußpro 1874 weist folgendeNechnungs-Ncsnltatenach:

Kempen.

Thlr. S»r,Pf,

«nHl.

Thlr. S>,r.Pf

Moers.

Thlr, Tgr.Pf.

steuwied.

Thlr. TgrPf.

Vaufonds.

Thlr. «„r.Pf.

u. Diergardt^
Stiftung.
Thlr. Sssr.Pf,

Summa.

Thlr. Sgt.Pf.

Einnahme . .

Ausgabe . . .

7350

5023

17

8 7

7052

5240 15 !!
5149

3134

5

10

5

!>

6035 ^ 2

3570 —
!

0

831 5 3 195

495

22

22

0

0

26,113 22

17,172 23

7

1

Äithin verbleibt
Bestand . . 2327 13 ,! 1811 14 " 2014 24 ,, 245« 1 7 331 5 '- — — 8940 2!» 6

Bei den Anstalten zu Kempen, Brühl und Nenwicdist der Tit. XI der Ausgabe „Ins¬
gemein"um 98 Thlr. I Sgr. 4 Pf. resp. 8 Thlr. 18 Sgr. 1 Pf. und 5? Thlr. 11 Sgr. 3 Pf-
überschritten worden. Die Ueberfchreitung hat ihreu Oruud darin, daß Seitens des Königlichen
Proviuzial-Schnl-Collegiums unterm 14. April 1874 den ersten Lehrern der TaubstummenAnstal'
ten ein Betrag von je 100 Thlr. zu deu Kostcu einer Iustructious-Reise bewilligt und auf den
Tit. XI. zur Zahlnug angewiesen worden ist. Ferner wurden aus dem gedachten Titel die Kosten
zum Anlaufe der bereits voraugegebeuen 3 Stück 4 V« °/° Staatsschuldschciuesl 50 Thlr. mit je
39 Thlr. 25 Sgr. 9 Pf. bestritteu.

Die Ueberfchreitungdes Tit. V der Ausgabe der Anstalt zu Brühl „Zu Utcusilieu"zum
betrage von 14 Thlr. 18 Sgr. 6 Pfg. ist durch die Beschaffuugeines nach erfolgter Trennung
der! Anstalt von dem Seminar sich als nothwendig erweisenen Acteuschrantcszum Kostenpreisc
von 20 Thlr. 25 Sgr. entstanden.

Die bei den einzelnenAnstalten nuter Tit. I der Ausgabe „Verwaltnugstosteu" vorgesehe¬
nen Credite zur Bestreitung der kosten der Kassenverwaltuugsind Seitens des Königlichen Pro-
vinzial-Schul-Collegiumsunterm 19. August 1874 bis ult. August v. I. zur Zahlung an die mit
°er Buch- und Rechuuugsführuug des Taubstummeufouds betraut geweseneu Beamten der Negie-
gicrungshaupttassezu Düsseldorf augewieseu. Nach dem Uebergangeder Kassenverwaltuugau die
provinzialstäudische Ccutraltasfe werdeu diese Credite als erspart verrechnet.

Da, wie bereits bemertt, die Hebung der im Ctat vorgesehenen Umlage auf die Provinz
von 19,600 Thlr. für das Jahr 1874 unterblieben ist, sind auch die zur Unterhaltung der Taub¬
stummen-Anstaltenzu Aachen und Köln, von 1250 Thlr. nnd 1200 Thlr. — 2450 Thlr. für
^?4 nicht ans dem Taubstummenfonds gezahlt, vielmehr wie früher, auf die ZiuSgewinneder
Provinzial-Hülfskasseangewiesenworden.



Bezüglich der einzelnenAnstalten ist noch Folgendes zn erwähnen:

Anstalt z« Nrühl
Am Schlüsse des Schuljahres (24. August 1874) wurden 14 Zöglinge nach Vollendung

eines «jährigen Bilbuugstursuö entlassen und kehrten mit Ausnahme eines Knaben in ihre Hei<
math zurück.

Bei Beginn des neuen Schuljahres, am 7. October, wurden 46 neue Zöglinge aufge¬
nommen. Während von diesen einer als nicht taubstumm uud blödsinnigentlassen wurde, wurden
nachträglich noch 4 weitere Zöglinge eingewiesen,wonach sich die Gesammtzahl der Zöglinge mit
Einschluß ciues Privatschülcrs auf 54 stellt. Uuter diese» siud 30 Knaben und 21 Mädchen,
welche in 3 Klassen eingetheiltsind, die erste mit 46 Schülern — 40 Knaben nnd 6 Mädchen,
die zweite mit 46 Schülern, — 6 Kuabeu und 10 Mädchen, die dritte mit 19 Schülern — 14
Knaben und 5 Mädchen.

Aus dem Regieruugs-Äezirl Aachen siud 2 Zöglinge
„ „ „ Cobleuz „10
„ „ „ Köln „ 7 „

Düsseldorf „ 6
Trier „ 26
Znfammen 51 Zöglinge.

Am 1. Oktober 1874 wurde der Hülfslchrer Bückenmeycrentlassen; die 3. Lehrerstelleist
nachdem der unter den« 6. November n,. ^. ernannte Lehrer Klein die Uebernahme derselbennach¬
träglich abgelehnt hat, erst kürzlich dem Lehrer Dcrichs provisorisch verliehen worden.

Ueber den Gesundheitszustandder Zöglinge ist im Allgemeinenzn bemerken, daß die Zog/
linge großcntheils mehr oder minder start an Strophulosis leiden; die zur ärztlichen Behandlung
gekommenenErkrankungen hatten in ihr fast dnrchgehends ihren Ornud. Im Lause des letzte«
Winters traten hänfig Störungen des regelmäßigenSchulbesuchsdurch katarrhalischeAffectiouen,
Frostbeulen und davon herrührende Wunden ein.

Nachdem das Pflegegeld seit dem 4. Iauuar 1873 auf 6 Sgr: pro Kopf nnd Tag er-
höht worden, wurde denjenigenPflegern, welche nach Vorschrift des ß. 3 des Verpfleguugs'Ver-
trags jedem Pfleglinge ein besonderes Bett geben, vom 1. Januar d. I. ab n-l Sgr. pro Kopf
und Tag mehr gewährt, fo daß pro Monat 19,5 M. für den einzelnenPflegling gezahlt wird.
Drei Pfleger, welche zur Zeit nicht in der Lage find, jedes Kind einzeln fchlafen zu lassen, haben
ans die Erhöhung des Pflegesatzes vorläufig verzichten müssen.

Im Laufe des Jahres 1874 wurden an Turugeräthen 1 Reck, 1 Barren, 1 Springet mi
Zubehör und mehrere Sprungseile angeschafft.

Das zu der Austalt gehörige Gartengrundstückist mit einer 8' Fuß hohen Mauer einge
friedigt worden. Zu der Turnhalle ist das Maucrwerl im Rohbau vollendet.

Anstalt zu Kempen
Die Taubstummeu-Austalt zu Kempeu wurde 1874 von 60 Schülern, 41 Knaben und

49 Mädcheu besticht. Am 1. Iauuar 1874 waren in der Anstalt 45 Schüler, 27 Knaben und
18 Mädchen. Mit Schluß des Wintersemesters 1873/74 wurden V Schüler, 5 Knaben und
4 Mädchen, als ausgebildet entlassen uud iu der ersten Hälfte des Monats Mai 1874 15 neue
Zöglinge, 14 Knaben und 1 Mädchen aufgenommen. Nachdemim Laufe des Sommerscmesters
3 Kuabeu, 2 wegen Vildnngsuufähigteit uud 1 wegen fortwährenden Vagabondirens, Diebstahls
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und mehrmaligenBrandstiftungen, entlassenworden, blieben und sind von 48 Schillern 33 Knaben
und 15 Mädchen, welche in 3 Klassen eingetheiltsind, die erste mit 20 Schulern, 11 Knaben und
9 Mädchen, die zweite mit 12 Schülern, 9 Knaben und 3 Mädchen, und die dritte IN Schülern,
13 Knaben uud 3 Mädchen.

58 der Zöglinge gehören dem RegierungsbezirkeDüsseldorf und je einer den Regierungs¬
bezirken Aachenund Trier an.

Der Gesundheitszustand der Zöglinge war befriedigend. BedenklicheKrankheiten
traten nur in zwei Fällen auf.

Durch Vermittelung des KöniglichenProviuzial-Schul-Collegiumszu Coblenzwurde dem
dritten Lehrer Seitens des Königlichen Ministeriums der geistliche,,,c. Angelegenheiten die Theil¬
nahme an dem am 5. October 1874 beginnendenhalbjährigen Turn-Cursus für Civil-Clevenin
der Königlichen Central-Turn-Anstall zu Berlin gestattet.

Der durch die Abwesenheitdes dritten Lehrers entstandeneAnsfall wurde durch die bei¬
den übrigen Lehrer so viel möglich zu decken gesucht. Mit Beginn des Sommersemesters1875
kann der «. Mundt seine Thätigkeit an der hiesigen Anstalt wieder aufnehmen.

Der Bau der ucucn Schule uebst Turnhalle geht seiner vollständigenVollendung entge¬
gen, so daß die Verlegung der Anstalt in den Neubau im Laufe des Sommers erfolgen kaun.

Anstalt zu Neuwiel».

Am Anfange des vorigen Jahres besuchteu 33 Zögliuge die Anstalt, von denen 10 (3 aus
dem Regieruugsbezirt Cobleuz uud 7 aus dem NegieruugsbezirkDüsseldorf)am 16. August einge¬
segnet und ausgebildet eutlasfcn wurdeu.

Zu gleicher Zeit mußte ein jüdisches Mädchen in seine Heimath entlassenwerden, weil es
vollständig blöd- und irrsinnig war. Am 20. August starb ein Knabe an den Folgen der Albu-
nnuurie. Neu eingetreten sind im Oktober 14 Zögliuge, so daß am Schlüsse des Vorjahres die
Anstalt von 35 Zögliugeu, 17 mäuulicheuund 18 weiblichen, besucht wurde und zwar

aus dem Regierungs-Bczirt Coblenz 18
Trier 2
Köln 1

„ Aachen 1
" " „ Düsseldorf 11

aus der Proviuz Hessen-Nassau 1 und
aus der Türkei 1

Summa 35

Da alle zwei Jahre Aufnahme und Entlasfuug ist, so werden sämmtliche Zöglinge in dre
Klassen unterrichtet. ^, „ , «/ . . ,

Es vertheilen sich die Zögliuge auf die Klasseu: 1. Klaffe 8 Zoglmge 4 Knaben und 4
Mädchen, 2. Klasse, 12 Zöglinge, U Knaben und 6 Mädchen, 3. Klasse, 15 Zoglmge, 7 Knaben
und 8 Mädchen

An der Anstalt wirken zwei Lehrer, so daß bei der Klasseueintheiluugstets ein Lehrer seine
Zeit und Kraft zwischenzwei Klasseu zu theilen hat. D» beim Taubstummenunterricht jedes
einzelne Kind ganz besondersberücksichtigt werden muß, uud d.e me.steu Zoglmge gelbst uoch m d r
Oberklasseder Nachhülfe nnd der Correctur der Artimlatiousfehler bedürfe», so Mte M Klasse
iwn Lehrer haben, welchesnach der bevorstehenden Verbindung der Moerser Anstalt unt der Au-
ftalt in Neuwied erst erreicht werden kann.
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Der Gesundheitszustandder Zöglinge war in dem verflossenenJahre ein vorzüglicher,
denn außer der Krankheit eines mit Tode abgegangenenKnaben sind keine bedenkliche Erkrankun¬
gen vorgekommen. Von den in der Stadt mehrfach herrschenden Epidemien unter den Kindern
blieben die Zöglinge verschont. Zur Erhaltung nnd Stärkung der Gesundheitsowohl,als auch zur
völlige» Ausrottuug der Scrophelu, woran viele Zögliuge lcideu uud die sich in Ausschlag, schlim¬
men Angen, geschwollenenDrüsen, verstopfteNase u. s. w. äußern und in den beiden letzten Fällen
einen nachtheiligcnEinflnß auf die Sprache ausüben, wurde die ihm Rhein vorhandeneBadeein¬
richtung von den Knaben uud Mädchcu im Sommer täglich benutzt. Das Baden erseht den Zög¬
lingen einstweilendas Turnen, wozn sich zur Zeit noch keine Gelegenheit bietet.

Die Schule befindetsich noch in dein Hause des ersten Lehrers Günther. Zur Erbauung
einer Schule ist jüngst das nöthige Terrain von 140 Ruthen in Neuwied an der Vahuhofstraße
erworbeu worden. Das Bauprojekt wird gegenwärtig ausgearbeitet und ist derart gefördert, daß
die Vergebung der Banausführung in Kürze uud die Fertigstellungdes Rohbaues unter Dach im
Laufe dieses Jahres erfolgeu kaum

Anstalt zu Moers

Am Schlüsse des Schuljahres (28. August1874) wurdeu tt Zögliuge uach Volleuduugeines
sechsjährigen Bildungscnrsuo entlassen. Der neue Eursus, zu welchem10 neue Zöglinge Aufnahme
fanden, begann am 1. October 1874.

Die Oesammtzahl der jetzt in der Anstalt vorhaudcuen Zögliuge stellt sich mit Eiuschlnß
von 4 Privatschülern auf 30 uud zwar 1? Kuabeu und 13 Mädchen. Dieselbensind in 3 Klassen
eingetheilt: in der 1. Klasse sind 7 Schüler, 5 Knaben und 2 Mädchcu, iu der 2. Klasse 13 Schü¬
ler, 7 Knaben und 6 Mädchen, in der 3. Klasse 10 Schüler, 5 Knaben und 5 Mädchen.

Von obigen 30 Zöglingen sind 27 aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf,
2 „ „ „ Coblenz,

uud 1 „ „ „ Trier.
Bei dem Lchrerpersonalesiud Veräuderuugcuuicht cingctreteu.
Der Gesnndheitsznstandder Zöglinge war befriedigend, indem nur bei einein Zöglinge

wegen bösartigem Kopfausfchlage die vorübergehendeUnterbringung in ein Krankenhaus noth¬
wendig wurde.

VIII. Meittische Movinziar.Msfscasseund Mcillischer
Mel'iorationsfonds.

Die nach Art. 2 des Reglements vom 15.Iannar 1873 für die »»mittelbare Vcrwalluug
der Proviuzial'Hülfseasse und der mit ihr vereinigten Fonds iu Gemäßheit des ß. N des Regulativs
vom 27. September 1871 vom Prouinzial-Verwaltnngsrathc unter der Bezeichnung „Direction der
RheinischenProviuzial-Hülfscafse"bestellte Commission von 3 Mitgliedern uud einer gleichen Anzahl
von Stellvertretern hat in der Berichtspcriode ergänzt werden müssen und besteht zur Zeit:
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a, Mitglieder:
Lettow, Köuigl. Ncgierungs-Rath zu Cölu, zugleich Syudicus und Vorsitzender;
Becker, Oberbürgermeisterzu Eupeu, Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths;
Horst, Stadtverordneter zn Cöln, Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths, zugleich

Stellvertreter des Vorsitzenden.
1). Stellvertreter:

Aremig, Abvocat-Anwaltzu Coblenz,Nlitglieddes Provinzial-Verwaltungsraths;
vou Heister, Rittergutsbesitzer zu Düsseldorf, Mitglied des Prov.-Verwaltnngsraths;
Freiherr von O ehr-Schw eppenburg zu Miiddersheün, Mitglied des Provinzial-

Verwaltungsraths.
Der vom 22. RheinischenProvinzial Landtage in der Sitznug vom 3. Juni 1874 fest¬

gestellte Ausgabe-Etat für die Direction der Provinzial-Hülfscasfeist der Verwaltung zu Oruude
gelegt worden.

In dem Beamten-Personale der Provinzial-Hülfscasfeist an Stelle des versetztenCassirers
Lemsifried der neu ernannte Cassirer Gerdts eingetreten.

Der vom 22. RheinischenProvinzial-Laudtagc beschlossene Erste Nachtrag zu dem Regle¬
ment für die Provinzial-Hülfscasfe vom 15. Januar 1873 wegeu ziusbarer Hinterlegung von
Beständen der Provinzial-Hülfscasfebei Privatbanken hat unterm 15. August pr. die Allerhöchste
Genehmigungerhalten. Der Provinzial'Vrrwaltungsrath hat auf Grund dieses Nachtrages be¬
schlossen,die Direction der Provinzial-Hülfscasfezur Hinterlegung von Baarbestänben bis zur Höhe
don 400,000 Thlr. bei dein A. Schanfhausen'schcnBankvereine zn Cöln zu ermächtigen.

Während des Jahres 1874 ist dem Provinzial-Verwaltnugsrathe nnr ein einzigerAntrag
auf ein Darleihen aus dem RheiuischcuMeliorationsfouds vorgelegt worden, dagegen gelangten in
der Sitzung vom 18. Februar c. Gesuche um Gewährung von Darleihen aus diesem Fonds zur
Gesammthöhevou 10,800 Thlr. zur Vorlage, denen entsprochen wurde.

Die auf Gruud des Allerh. Privilegiums vom 24. März 1873 zur Verausgabung
kommendezweite Einission von Nheinprovinz-Obligationen zum Betrage von 1,500,000 Thlr.
zur Bestreitung der Bau-Einrichtungs- und Inventnrkostender nenen Irren-Heil- nud Pflegeanstaltc»
s>ud angefertigt, vom Provinzial-VerwaltunaMathe vollzogen der Direction der Provinzial-Hülfscasfe
zu Cöln zum Verkaufe zum Tagescoursenach eintretendemBedürfnisse überwiesenworden.

Ebenso ist die zweite Serie Zinscoupous zur ersten Emissionder Rheinprovinz-Obligatioucu
"»gefertigt, vollzöge« und ebenfalls der Direction der Provinzial-Hülfscasfe zur Verausgabuug
überwiesen worden.

Ueber die Verwaltungs-Resultate in der Berichtsperiode sind folgende nähere Angaben
zu machen.

Depositen.
Der Bestand betrug am Schlüsse des Jahres 1873 ...... 2,268,889 Thlr.

in 1874 sind hinterlegt 877,675 Thlr.
dagegen zurückgezogen 536,681 „

mithin ist Mehr-Einnahme . . 340,994 „

"nd am Schlüsse des Jahres 1874 Bestand ........... 2,609,883 Thlr.
Unter den verzinsten Depositen waren aus Iahrcstüudiguug hinterlegt von genannter

Summa 1,776,616 Thlr. oder 68"/„, darunter 113,903 Thlr. nach dem zur Zeit der Hinter¬
legung in Geltung gewesenen Zinssatze K 3l/««/<,. Im Vergleich zum Jahre 18 73, in welchem
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61,7"/„ der Gcsammt.Dcpositeuauf Iahreslündigung hinterlegt waren, ergibt sich im Jahre 1874
ein Zugang von 6,3"/,.

Von fraglichen Depositen waren im Jahre 1874 Eigenthum der Sparkassen 390,640 Thlr.
oder 21,98'/«, gegen da« Jahr 1873 Zugang 4,78°/«.

Tarlehue.

Auf die bis zum Schlüsse des Jahre« 1873 bewilligten
Darlehne zur Summe von .............1,350,911 Thlr,
sind in 1874 zurückgezahlt worden 296,754 Thlr. 1 Sgr. 1 Pf.
neu bewilligt ...... 1,098,266 „ 11 „ 1 „

mithin Zugang............ 801,512 „ 10 Sgr.
und Bestand am Schlüsse des Jahres 1874 .........2,152,423 Thlr. 10 „

Zins- resp. Reingewinn.

Der nach Abzug der Verwaltungskostenbestimmte Ziusgewinn der Hülfskassebetrug:
für das Jahr 1874...............45,280 Thlr. 3 Sgr. 6 Pf.
gegen das Jahr 1873 aä............. 43,531 „ 9 „ 11 „

mehr . 1748 Thlr. 23 Sgr. 7 Pf.

Verwallungslosten.

Es wurden verausgabt einschließlich 7 Thlr. 26 Sgr. wieder
erstatteter Portobeträge überhaupt ........... 3025 Thlr. 1 Sgr. 4 Pf-

Fonds zur Verfugung der Provinzial-Stiindc.

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Fonds während des Jahres 1874 sind durch den
hier beigefügtenRechnungsauszugnachgewiesen.

Es wurden hiernach gezahlt:

I. An einmaligen Bewilligungen.

1. Der Provinzial-Arbeits-Austaltzu Brauweiler, auf den zur Restau- Thlr Sgr. Pf.
ration der dortigen Kirche bewilligten, in 2 Jahresraten zahlbare»
Zuschußvon 2500 Thlr. die erste Hälfte mit ...... 1,250 — —

2. Für den Bau der Taubstummen-Schulen in Brühl und Kempen
auf den Rest der bewilligten Summe von 25,000 Thlr. aä 14,042
Thlr. 23 Sgr. 6 Pf............... 12,133 8 4

3. Den Gemeinden Münster a. St, Niederhausen und Norheim,Zuschuß
zu den Kosten des Ausbaues der Gemeinde-Prämienstraße von
Münster a. St. über Norheim nach Niederhaust« ..... 1000 — —^

zusammen14,383 8 4



II. An wiederkehrenden Bewilligungen.
1. Für Archivzweckeund zwar: Thlr. Sgr. Pf.

n,) zur Verbesserungder Gehälter der Proviuzial-Archivareund
ihrer Gehülfe« .............. 800 — —

d) zur Vervollständigungder Archiv-Bibliothek ..... 200 — —
2. der Provinzial-Blindenanftalt zu Düren Zuschußpro 1874 . . 6,360 — —
3. den 4 Taubstummen-Anstaltender Rheinprovinz ...... 4,040 — —
4. den Taubstummen-Anstaltenzu Co'ln und Aachen ..... 2,450 — —
5. dem lcmdwirthschaftlichcn Verein für Rhcinpreußen zur Beförderung

der Seidenzucht ................ 200 — —
zusammen 14,050 — —

mit den vorstehend unter I aufgeführten einmaligen Unterstützungen n,ä 14,383 8 4
im Ganzen 28,433 8 4

Bewilligt aber noch nicht abgehobensind:
Thlr. Sgr. Pf.

1. der Gemeinde Martinstein zum Bau einer Brücke .....1,000 — —
2. „ „ Walbbreitbach deögl ........... 1,000 — —
3. für den Bau der Taubstummen- Schulen in Brühl und Kempen,

Rest der bewilligten Summe ad 25,000 Thlr....... 1,909 15 2
4. Nest der zur Errichtung eines Denkmals für den verstorbenen Ober-

Präsideuten der Nheinprovinz von Pommer Esche zu Coblenz be¬
willigten Summe lld 40N0 Thlr........... 156 1 6

Summa 4065 16 8
Der in dem Verwaltungs - Berichte für die Jahre 1871/73 an dieser Stelle geführte

Restbetrag der Summa ^6 14,000 Thlr., welcher der Provinzial-IrrenHeilanstalt zu Siegburg zur
Bildung eines Reserve-Fonds überwiesen werden sollte, ist auf Anordnungdes Provinzial Verwal-
tungsraths mit 8200 Thlr. wieder zurückgezogen worden.

Rheinischer Meliurations - Fonds.

Der Bestand dieses Fonds betrug am Schlüsse des Jahres
1873 ...................141,482 Thlr. 2? Sgr.—Pf.
einschließlichder Schuldverschreibungenfür gewährte Darlehen zum
Betrage von 131,148 Thlr.
an Zinsen find pro 1874 vereinnahmt 2315 Thlr. 1? Sgr. 3 Pf.
davon sind erstattet an überhobenen
Zinsen aus Vorjahren ..... 300 „ 22 „ 6 „

bleiben . 2514 „ 24 „ 9 „

daher Bestand . 143,997 Thlr. 21 Sgr. 9 Pf.
einschließlich der Schuldverschreibungenfür Darlehne zum Betrage von 128,338 Thlr. 20 Sgr.

Bis zum Schlüsse des Jahres 1873 waren seit dem Bestehen beS in Rebe stehenden
3onds überhaupt bewilligt 120 Darlehne zur Summe von ......201,992 Thlr.
in dem Jahre 1874 sind hinzugetreten2 Darlehne mit ....... 4,000 „
°s sind daher bis zum Schlüsse des Jahre« 1874 überhaupt 122 Darlchne_______________
Von zusammen ....................205,992 Thlr.
Verausgabtworden.
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Davon sind gezahlt:
an Melioration«- Genossenschaftenund Wiesenverbäude 16 Darlehne zur
Summe von ....................40,250 Thlr.
an Privatpersonen ................... 4,050 „
und der Rest an Gemeinden.

Nach den einzelnenRegierungö-Bezirteuvertheilen sich die bewilligtenDarlehne zu nach¬
stehenden Beträgen:

Aachen ... 20 Darlehne liä 80,720 Thlr.
Coblenz ... 63 „ „ 75,752 „
Cölu .... 11 „ „ 42,450 „
Düsseldorf . . 11 „ „ 36,400 „
Trier ... 17 „ „ 20,670 „

Reserve - Fonds.

Es verblieb bei diesem Fonds am Schlüsse des Jahres
1873 ei» Bestand von ..............170,001 Thlr. 23 Sgr. 2 Pf.
hinzugetretenist im Jahre 1874 ein Viertel des Netto-Ziusgewinnes
aus dem Jahre 1873 mit.............10,882 „ 24 „ 9 „

daher Bestand am Schlüsse des Rechnungsjahres 1874 . . . 180,884 Thlr. 17 Sgr. 11 Pf.

Jahres - Ncchmmgen.

Die Nechnuugender Hülfskasse und der von derselben verwalteten NebenfonbSsind bis
zum Jahre 1872 einschließlich dcchargirt, die desfallsigen Rechnungen für das Jahr 1873 liegen
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Suverrevision vor.

Der augenblickliche Stand über die einzelnen Fonds der Hülfskasseergibt sich ans der
beigefügtenBilanz vom 27. Februar 1875.
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Rechnungsauszug
über den Fonds zur Verfügung der Provinzmlstäude für das Rechnungsjahr1874.

Nr. Einnahme. Betrag

Tl,lr. Sgr, Pf.

incl.
Staats-

u. Eisen¬
bahn-Ob¬
ligationen

Thlr.

1
2

3

4

2
3
4
5

9
10

11

Bestand aus 1873 ..............
Antheil an dem Ziusgewinne der Rheinischen Provinzial-Hülfs>

lasse 1873 ...............
Erlös ans Zinsconpons von Staatsschnldscheinennnd Eisenbahn-

Obligationen ...............
Valuta zweier ausgeloosterKöln Mindener Eisenbahn Obligationen

IV. Ein. W. ^. Nr. 8621 und 9360 ^ 500 Thlr. . .
Summa der Einnahme .

ab die Ausgaben .
bleibt Bestand ult. 1874 .

Ausgabe.
Zur Verbesserungder Gehälter der Provinzml-Archivareund ihrer

Gehülfen ................
Zur Vervollständigungder Archiv Bibliothek ......
Der Provinzial Blindenanstalt zu Diiren, Zuschußpro 1874
Deu 4 Seminar TaubstummenAustalteu der Rheinprovinz . .
Den Tanbstnmmcn-Anstaltenzu Cöln und Aachen . . . . .
Dem landwirthschaftlichcuVerein für Rheinpreußen zur Beför¬

derung der Seidcnzucht ............
Der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, die 1. Hälfte des

zur Restauration der dortigen Kirche bewilligtenZuschusses
nä 2500 Thlr ..............

Für den Bau der Taubstummen-Schule zu Arühl .....
„ „ „ „ . » . Kempen . . . .

Den Gemeinden Münster a. St., Niederhausenund ^l'orheim Zu¬
schuß zu den Kosten des Ausbaues der Gemeinde-Prämieu-
straße von Münster a. St. über Norheim nach Niederhansen

An die Köln-MindenerEisenbahn-Direttiondie ausgeloostcn 2 Ob¬
ligationen IV. Em. i'it. ^. Nr. 8621 n. 9360-> 500 Thlr.

^imnna .

63421

32648

198?

1000
99057
29433

,'

! 69623<29

800
200

6360
4040
2450

200

1250
5333
6800

1000

1000
29433, 8

54600

54600
1000

53600

1000
1000
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B i l a n z.

^ e t i v u.

1 Banrer Goldbestand . . .
2 Staatspapiere ....

»,, "l/«p/„ Staatsschuldscheine
!>. <!^,"/» consolodirte Anleihe
c, Vn'gisch Märlisebe Eisenbahn

Obligationen !'l 4'/2«/« .
<l. Eöln Äiindeucr Eisenbahn

Obligationen ^ 4"/„
p. Rheinische EiseubahuObliga

tiouen ll 5«/» . . . .
i'. OberschlesifchcEifenbahnOb

ligationen u, 3l/2<>/<,
^. Nbein ^iahe Eisenbahn Ob

ligationen ^ 4'/2"/« . .
K, Nheinprovinz - Obligationen

u 4'/2"'„.....
i. Poscuer Nentenbriefe l"l 4»/»
1i. Kur- nnd ^lenmärlifche Ren

tenbriefe ü 4"i„ . . . .
l. Schlef. Rentenbriese ll 4«/„
Forderungen an Gemeiudeu, Cor-

poralionen :c......
Desgleichen zuGuuslen des Nhei-

nisebe» MeliorationS Fonds .
Guthaben bei der Vant . .
Vorschüsse .......

War!, ^

93383

027900
1032900

148500

130500

300000

180900

3NNNN

178500
1185>00

«0000
03000

208821

38501«
100000

63

30

90

Depositen ans Knndignng .
Guthaben de's Prämirnngs

fonds ......
Guthaben des Fonds zur
Verfügung der Provinzinl,

Stände.....

Guthaben des Rheinischen
Meliorationsfonds . .

Asservate ......
inel. 1050«, Mart Staats-
papiere,Ea«tioneu d.Veaiuten.

M»»t Pf,

7638439-

20832190
!

431V93!l2
10500 —
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IX. MovittMl'-IettN'-Sonetät.
Der vom letzten Provinzial«andlage i» seiner Sitzung von, 10. Juni v. I. beschlossene Genehmigung dei

VII. Nachtrag zum revidirten Reglement der Provinzial-Fener-Socielät vom 1. September 18^2 zum Reglement,
hat unter dem 2«». November v. I. die Allerhöchste Genehmigungerhalten und ist nach der Be¬
stimmung des Herrn Ober-Präsidenten vom 1. Februar l8?.'> ab iu Kraft getreten. Die durch
diesen Nachtrag beseitigte Pflicht zum Wiederaufbau der durch Brand zerstörten oder beschädigten
Gebäude, die gleichzeitig gegebene Vorschrift, daß im Brandfalle die Zahlung der ganze» Enlschä-
dignngssnmmeinnerhalb Monatsfrist nach ihrer Feststellung erfolgt, endlich die Beseitigung einer
Reihe von lästigen, mit den bisher bestehenden BestimmungenverbundenenFörmlichkeiten haben die
wesentlichsten Vorwürfe beseitigt,welche bisher gegen die Societät erhoben, ihr vielfach namentlich
die besseren Versicherungenentfremdet und mit Erfolg gegen sie ausgebeutet worden siud. Diese ver.
änderte Sachlage ist iu möglichst weiten Kreisen verbreitet worden. Der durch das Inkrafttreten
der neueu Bestimmungen geschehenebedeutsame Schritt wird auf die fernere Entwicklung des Insti¬
tuts vortheilhaft einwirken.

Durch die Einführung der neueu Reichswähruug am l. Iannar 1875 ist eine Umrech. Abänderungdes
»uug der bisherige» Prämiensätze nothwendig geworden. Dieser Zeitpunkt schein geeignet, die cätions^TaM
Frage, ob und inwieweit eine Abänderungdes Klassificationstarifcsund der Beiträge für die eiuzcl- Umrechnung und
neu Massen geboten sei und zweckmäßigerscheine, einer nähern Erörterung und Prüfung zu unter- ' "Kataster,
werfen. Ein neuer Klassifications und Beilrags-Tarif, in welchen, einerseits durch Vermehrnug
der Klaffen uameutlichfür die befseru Gebäude uud Nisicos eiue größere Freiheit der Bewegung
und das Bestehen der Eoncurreuz mit den Privatgesellschaftenermöglichtwird, während durch das
Zuschließen der Prämiemätze an die Reichswährnng eine einfachere, den Geschäftsbetriebfür die
'wlge wesentlich erleichterndeNecbnungsfübrunggesichert werden soll, ist in Gemäßheit des H. 34
des VI. Nachtrags zum Reglement von dem Provmzial-Verwaltuugsrath festgestelltund von dem
Herrn Oberpräsideuteu genehmigt worden. Die Publication durch die Negiernugs - Amtsblätter ist
veranlaßt; auch sind Veranstaltungen getroffen, um noch im laufenden Jahre alle Persichernngs-
suininenin den Katastern umrechnenund die Prämiensätzedem neuen Tarife anpassen zu können.
Diese umfcmgreiche Arbeit, bei der es fich um mehr als eiue Million Positionen handelt, muß vor
dem Jahresschluß zu Ende geführt werden, da es nicht angeht, die Beiträge pro 1876 zum Theil
»ach dem bisherige», zum Theil nach dem ueueu Tarife auszuschreiben. Die Direction wirb diese
Aufgabe i>, der gegebenen Zeit aber uur ausführe» köuueu, weun ihr die Möglichkeit, außergewöhw
liehe Arbeitshülfe herauzuziehengewährt wird. Ein Antrag, sie zur Annahme solcher Hülfe zu er¬
mächtigenuud ihr zu dercu Remuueriruug eineu augemesseueu Ercdit zur Disposition zu stellen,
wird iu sep. zur Vorlage kommen.— Nach Beendigung der Umrechnungder Socieläts-Kataster
Wirb zweckentsprechenddie Erneuerung dieser bereits seit dem Jahre 1836 in Gebrauch stehender
Kataster in's Auge gefaßt werdeu können.

Die an Umfang uud Bedeutung stetig zunehmendeMobiliarversicheruughat eine Revision Neue Bedingungen
b« Bedingungen nothwendig gemacht,uuter deneu die Versicherungvon Mobilien bei der Societät ^H^^/"
b'sherau erfolgte. Die in Folge dessen von der Direction neu ausgearbeiteten Mobiliar-Versiche-
lungsbediuguugen sind von dein Provinzinl - Vcrwaltungsrathe genehmigt wordeu und mit dem
1- März c. in Kraft getreten.
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Abdruck des
Societäts Reglements
und der zu demselben

gehörenden Nachträge,

Zahl der bestehmdcu
Versicherungen.

Versicherung^
Kapital.

Iahre3'Neiträge.

Zahl °er
Brandschäden.

Die vielfachenAbänderungen,welche das revibirte Reglement der Proviuzial-Feucr-Socie-
tä! vom I, September 1852 durch die zu demselbcil erlassenen sieben Nachträge erfahren hat,
ließen eine Zusammenstellungder jetzt geltenden Bestimmungen des Reglements wüuscheuswerth
erscheinen.

Während die Gesainmtzahlaller bei der Societät bestehenden Versicherungen im
Jahre 1872—872,065, und zwar 327,168 beim Immobilar und 45,497 beim Mobilar betrug, ist
dieselbe bis Anfang 1874 auf 331,442 beim Immobilar und 51.018 beim Mobilar, im Ganzen also
auf 382,400 gestiegen. In den Iahreu 1870 bis 1872 betrug die Vermehrung der Versicherungen
5,282 beim Immobilar und 9,981 beim Mobilar, im (Ganzen also 15,203 oder pro Jahr durch-
schuitllich 5087. —

Das Versich eruugs ^Capital ist bum Immobilar von 300,039,820 Thaler im
Jahre 1872 ans 418,711,120 Thaler im Jahre 1874 also um 58,071,300 Thaler, und beim
Mobilar vou 70,105,885 Thaler im Jahre 1872, anf 89,810,585 im Jahre 1874, also um
19,044,700 Thaler gestiegen; es bctrng beim Mo- und Immobilar Ende 1871 zusammen:
508,521,705 Thaler, ist also seit 1872 im Ganzen um 78,316,000 Thaler gewachsen.

Während in den Iahreu 1870—1872 das Versicherungscapital im Durchschnittjährlich
um 14,108,438 Thaler größer geworden, beträgt dessen Vermehrn»«,im Durchschnitt der beiden
letzten Jahre jährlich 39,158,000 Thaler.

An ordentlicheil Jahresbeiträgen (Prämien) wurden im Jahre 1872
beim Immobilar . . 548,472 Thaler,
beim Mobilar . . 106,192 „

zusammen654,664 Thaler
erhoben, während die Prämien-Einnahmen im Jahre 1874

beim Immobilar . . 605,410 Thaler,
bein, Mobilar . . 137,505 „

also zusammen 742,915 Thaler
betrug; sie ist also im Ganzen um 88,251 Thaler oder im jährlichen Durchschnittum 44,125
Thaler gewachsen.

Zum Vergleichemöge bemerkt sein, daß in den Jahren 18'^,, die PrämienEinnahme im
Durchschnittpro Jahr um 20,224 Thaler gewachsen, ihre jährliche Steigerung in den letzten beiden
Jahren also eine erheblichgrößere gewesen ist.

Die Zahl der Brandschäden im Jahre 1874 betrug 1075, von denen 103
Mobilarschädeu waren. Nach ihrer Eutstchungsursachevertheilen sich die vorgekommenen Brand¬
schäden wie folgt:

1. Brandstiftung:

l). muthmaßlich .... 22
2. Fahrlässigkeitund Unvorsichtigkeit 55
3. Fehlerhafte Feueruugs-Anlagen . 53
4. Kaminbrände ..... 94
5. Selbste-Bzündung .... 7
0. Andere Ursachen:

el. Explosion , ..... 9
K. Blitzschlag ..... 85
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o. Ansteckung durch Nachbarbrände
6. Nänmungsschäden....
5. Spielen der Kinder mit Streichhölzchen
f. Entzündung durch Locomotivfunkeu .
g. Unermittelt geblieben

24
3

38
2

680
1,073

Brandschäden, bei denen die Entschädigung 200U Thaler und mehr betrug,
sind 49 vorgekommen.

Ans die Monate vertheilen sich die Brandschädenwie folgt:
Der günstigste war der Monat Decembermit 53 Schäden, ihm folgte der Januar mit

5?, Februar mit 62, Mai mit 61, März mit 68, April mit 75, November mit 82 Schäden.
Im Monat Juni war die Fahl der Schäden 113, im October 118, im Juli 126, die beiden
ungünstigstenMonate waren Angust uud September jeder mit 128 Brandschäden.

Der Fiualabschlußder Feuer-Societätskassepro 1874 crgicbt folgende Rechnung« Resultate:

I, Ginnahme.

a. an laufenden Jahresbeiträgen:
Immobilar:

aus dem RegierungsbezirkAachen . . 65,447. 29. 4.
Coblenz . . 131,605. 25. 10
Cöln . . . 108,246. 3. —
Düsseldorf . 194,566. 7. 3.
Trier . . . 1 00,96 4. 1. 1.

600,830, 6. 6.
Mobilar:

au« dem RegierungsbezirkeAachen: . 18,685. 28. —
Coblenz . 23,650. 13. 2.
Cöln. . . . 21,378. 22. 3.
Düsseldorf . . 46,052. 29. —
Trier . . . 18,030. 7. 9.

d. sonstigeEinnahmen:
127,798. 10. 2.

Immobilar:
Bestand er 1873 ....... 1,269,312.

7,S20.
65,808.

Reste aus Vorjahren .....
Zinsen And ertraordiuaire Einnahmen

Mobilar:
Bestand er 1873 ......
Reste aus Vorjahren .....
extraordiuaire Einnahmen

26,743,
9,696.

20.
5.

21.

24.
20.
12.

3.
7.

Gesammt-Einnahme2,107,843?
II. Ausgabe.

u,. Immobilar:

RegierungsbezirkAachen laufende Ausgabe 59,537.
Restausgaben 16,387.

21.
19.

1.
9.
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Viserner Bestand.

Herabsetzung der
Beiträge,

Coblenzlaufende Ausgabe 51,403. 29. 6.
Restausgaben 24,334. 12. 10.

Cöln laufende Ausgabe 47,151. 1. —
Restausgaben 35,593. 12. 7.

DüsfeldorflaufendeAusgabe 136,289. — 2.
Restausgabeu 43,529. 21. 2.

Trier laufende Ausgabe 09,341. 10. 3.
Restausgabeu 24,517. 2. 9.

(1. Mobilar.
RegierungsbezirkAachen laufende Ausgabe 11,152. 11. 4.

Restausgabeu 2,371. 10. 10.
Coblenz laufende Ausgabe 13,573. 3. 10.

Restausgabeu 1,073. 16. 5.
Eölu laufende Ausgabe 19,720. 26. 9.

Restausgabeu 3,850. 27. 1.
Düsseldorf laufende Ausgabe 23,070. 7. 1.

Nestausgaben 4,572. 1«. 9.
Trier laufende Ausgabe 9,646. 11. 9.

Restausgabeu 1,608. 28. 3.
Etats-Ausgaben,Gehälter u. sonstige A usgabe» 29,462. 27. 10.

Gesammtausgabe 628,794. 27. —
An AuSgabe-Restensiud verbliebe«:

beim Immobilar ........ 169,601. 16. 9.
beim Mobiliar ......... 6,346. 28. 2.
Eine Vergleichuug der <Äesammt-Ist Ein¬

nahme mit ........ 2,107,843. — —
gegen die Ist-Ausgabe mit . . . . 628,794. 27. —

ergiebt Gesammt-Bestandult. 1874: 1,479,048. 3. —
Der Ende 1874 vorhandene eiserne Bestand setzt sich zusammen,wie folgt:

1. An Hypotheken ...... 222,500 Thlr. — Sgr. — Pf.
2. An Eiseubahn-Prioriläts-Actien im

Nominalbeträgev»n 1,2?8,400Thlr.
angekauftzu ....... 1130452 „ 8 ,. 4 „
Oesammt-Reservefonds .... 1352952 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf.

Außerdem betrugen die Depositen bei dem SchaofhauseuschenBankverein Ende 1874
269,608 Thlr. Der Rest, gegen den vor nachgewiesenen Gesammtbestaudbefindet fich bei den
Regierungshanpttassenresp, wird durch Vorschußbelägeuachgewiesen.

Darf hiernach die finanzielle ^age der Societät als eine im Allgemeinengünstige bezeich'
net werden, so erscheint doch die im ß. 35 des Reglements vorgesehene Ermäßigung der Prämie auch
jetzt noch nicht angemessen. Die Gründe für diese Auffassung sind im Wesentlichen noch dieselben, welche
im vorigjährigen Berichte (S. 75 fl.) geltend gemacht worden sind. Es kommt dazn, daß durch die
auderweite Classificationder Gebäuve und die damit verbundeneAenderung der Tarife für eine sehr
große Anzahl von Gebäuden ermäßigte Prämien demnächstzur Erhebung kommen werden. Der
Einfluß dieser Aenderung ans die KcsammtPrämien-Einnahme wirl daher jedenfalls erst abgewcil
tet werden muffen.
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In Folge der am 3. Juni 1874 vorgenommenen Wahl des 22. Provinzial-Landtagesge-Bestellung und Ein-
ruhten Se. Majestät der Kaiser und König mittelst Allerhöchster Ordre vom 3l. Juli den Land-' ^""^ ^
rath Seul zum Director der Provinzial-Feuer-Societät für die Rheinprovinz zu bestellen. Die Ein-
führunz des Directors in sein Amt und die Nebernahme der Geschäfte fand am 1. September
1874 Statt.

In der Sitmnq vom <!. Juni v. I. hatte der Provinzial-Landtag zur Errichtung eines Verlegungdes Sitzes° ^, ^ ,.,/>. ^ . . <> «der Nnectior von
smersicherumassiven Seiteuflügels a,n Feuer-Societats-Gebaudezu Coblenz einen einmaligen außer- ^ow,z "«cb
ordentlichenCredit von ! 5,000 Thlr. bewilligt, dabei aber es der näheren Erwägung der Düsseldorf.
Directiou^und des. Proviuzial-VerwaltungsrathS anheimgegeben, ob nicht unter Veräußerung
des jetzigen Tocietäts-Gebäudcs ein neues sei es in Eoblcnz ober in Düsseldorf zu beschaffen sei,
welches nach Lage und Bauart allen Anforderungenbesser entspreche, als das gegenwärtige. Der
Anbau eines feuersicheru Seitenflügels an das Societätsgebäudein Coblenz schien wegen der wenig guten
Beschaffenheit des Hauptgebäudes nicht cmpfehlenswcrth. Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß
deshalb, von dem Anbau eines Flügels au das SocietätS-Gebäudein Coblenz abzusehen und im
Hinblick darauf, daß die Provinzial-Central-Verwaltnng definitiv nach Düsseldorf verlegt, und daß
geschäftlicheBortheile mit der Verlegung der Societäts-Dircction au deu Sitz der Central-Verwal-
l'Mg verbuudcu seien, ein nenes Societätsgcbciudc iu Düsseldorf zu erwerben. Nachdem der in
Ausführung dieses Beschlussesgemachte Versuch, ein geeignetesGebäude i» Düsseldorf zu kaufen,
den gewünschten Erfolg nicht gehabt, wurde ein Gebäude zur Aufnahme der Bureaus der Socie-
tcits-Directiouzum jährlichen Miethpreise von 160N Thlr. gemiethetund die Direction angewiesen,
^'m 1. November v. I. den Umzng nach Düsseldorfzu bewirken. Diesem Umzügemußte aber die
Aenderungder Bestimmung des ß. 04 des Reglements, Inhalts deren „die Direction ihren Sitz und
Gerichtsstand iu der Stadt Coblenz hat" vorhergehen. Der bezüglicheAntrag, auf Erwirlung
einer die Verlegung des Sitzes und Gerichtsstaudes der Directiou nach Düsseldorf genehmigenden
Allerhöchsten Ordre, fand indessen nicht die Zustimmung des Herrn Ober-Präfideuten, der eine solche
Erlegung in ei» nur gemiethetesGebände für unzweckmäßig uub die Belassung der Directi»,, in
^"> jetzigen Gebäude in Coblenz in der Voraussetzungeiniger, die Feuersgefahr iu dem Coblenzer-
Hause beseitigende baulichenAeuderuugeuwenigstensbis dahin unbedenklich erachtete, daß ein der
Societät eigenthümlichzugehörendesHaus in Düsseldorf entweder getanft oder neu gebaut sein
'">>rde. Die in Folge des von dem Herrn Ober-Präsidenten erhobenen Widerspruchs gethätigten
^erhaudluugcu habe» demnächst ihren Abschluß durch einen Beschluß des Provinzial-Verwaltungs-
raths gefunden, Inhalts desfen die zur Äeseitiguug der Uebclstäude in dem Directionsgebäude zu
^'bleuz erforderliche,,bauliche,,Veränderungen, insbesondere die Verlegung der Katastersbureans
"'s der I. in die Parterre-Etage, die Herstellung eiuer Druckpumpe zur Crmöglichungder jeder-
ze't'geu Füllung des Wasserreservoirsauf dem Speicher, die Bekleidungdes nördlichen Giebels des
Hauses mit Schiefer und die Verlegung der Aufbewahrungsstellefür das Brandholz, vorgenommen
und der Erwerbung resp, den, Neubau eines Societätsgebäudes iu Düsseldorf uäher getreten werden
W. Die betreffendenbaulichenAcuderungcusind zur Zeit iu der AuSführuug begriffen. Damit
'st zugleich die Herstelluug eines durch die vom letzten Landtage beschlosseneAnstellung eines Nen-
b«nten erforderlichensichernCassenlotals nnd die Instandsetzung der Dienstwohnung des Directors
^»'bunden worden Das in Düsseldorffür die Societäts Directiou gemiethete Gebäude steht noch
U'r Disposition der Societät. Der Micthvertrag kann, n«chdem eine Lösung desselben vor dessen
Ablanf vergeblich versuchtworden, erst an, l. November d. I. «usgehoben werde,,.

Diese Lage der Verhältnisse hat den, Provinzial-Verwaltungsrath Anlaß gegeben, dem
Landtage eine besondere Vorlage z» machen.

Düsseldorf, in, März 1875.
Der Provinzial Vevwattungsrath.





l. Unlase „» «eite 84

Instruction

für die Borsteher der Rheinischen

Auf Grund des 8- ? des Allerhöchst genehmigtenReglements, betreffendden Uebergang
der <n derRheiuprovinz vorhandenenTaubstummeuSchulen zu Brühl, Kempen,Mors und Neuwied
ül die ständischeZentral Verwaltung und deren Leitung uud Verwaltuug wird hiermit für die
Vorsteher der RheinischenProvin;ial TaubstummenAnstalten folgende Dienstinstrnctionerlassen.

Der erste Lehrer nnd Vorsteher der Anstalt ist der unmittelbare Vorgesetzte der bei der
Anstalt angestelltenLehrer; er hat deren dienstlicheWirksamkeitund außerdienstliche Führung zu
controliren uud bei Verletzungihrer Dienstpflichtenoder bei tadelhafter Führung außer dem Dienste
das Recht, denselben Warnungen nnd Verweise zu ertheilen, sowie ine Ausübung der Amtsverrich
tungru vorläufig zu uuterfagen. Im letzteren Falle hat er jedoch an deu Provinzial Verwaltung^
rath sofort Gericht zu erstatte» uud wegen des weiteren Verhaltens Iustructiou zu erbitten,
Ebenso sind Beschwerden über die mangelhafte Dienstführnng der Lehrer an den Provinzial-
Verwaltungsrath zu richten.

8. 2.
Der Anstaltsvorsteher ist befugt, den an der Anstalt angestellte!,Lehrern Urlanb aus

"nen Tag zu ertheilen, und hat iu diesem Falle wegen Vertretung des Beurlaubten durch die
anderen Lehrer die nöthigen Anordnungenzu treffen. Urlaubsgesucheauf läugere Zeit fiud dem
Plovinzial-Verwaltuugsrathe uuter Abgabe von Vorschlägen, in welcherWeise der Schulunterricht
"gänzt werden foll, zur Entscheiduugvorzulegen. Seine eigene Beurlaubung hat der Austalts-
Vorsteher beim Provinzial-Verwaltnngsrathe-zu beantragen.

8- 3.

Der Austaltsvorsteher hat mit Hülfe der übrigen Lehrer die Rezeptious'Prüfungen der
brv Anstalt überwieseneuZöglinge in den bestimmte»Aufnahme Terminen vorzunehmen, die zur
Aufnahme ungeeignetenZöglingebei KraukheitS»mstä»deuuack Commuuicatio»mit dem Anstaltsarzt
sofort ;,, entlassen und dem Proviuzial-Pcrwaltmigsrathe über das Ergebniß der Prüfuugeu unv<>r
ziiglich Anzeigezu machen, damit Einweisungenneuer Zöglinge noch rechtzeitigerfolgen tonnen.



6. 4.

Der Anstaltsvorsteherhat für eine zweckmäßige Unterbringung der taubstummenAustalts-
schüler iu christlich gesinntenund sittlich bewährten Familien Sorge zu tragen, mit den Pflegecltern

,nach dem beigefügtenSchema Eontracte abzuschließenund dem Provinzial-Verwaltuugsrathe eine
Nachweiseüber die zu zahleudeu Pflegesätze für die einzelnen Binder nach auliegeudemMnster
vorzulegeu.

Bei Unterbringung der Zöglinge in Privatpflege darf der im Etat normirte Pflegesatz
nicht überschritte,, werden. Die Genehmigung des Provinzial-Verwaltnugsraths ist ciuznholeu,
wenn in einzelnenFällen über die bisherigen gewöhnlichenPflegesätzedes Ortes hinausgegangen
werden foll.

5- 5.

Es gehört zu deu besondere« Amtspflichten des Anstaltsvorstehers, die Wohlfahrt der
taubstummeuKinder anf alle Weise zu befördern. Zu dem Ende hat er die Controlle über die
Pflegeeltern nnd Lehrmeisterder taubstumme» Zögliuge zu führen, darauf zu achteu, daß die
riugegaugeueu(5ontraetegewissenhaft erfüllt werden, daß die Pflege und Eruähruug der Kinder
gut nnd zweckmäßig erfolgt. Er hat die Pflegeelteru anf die wichtigsten Puucte der Taubstnmmen-
Erziehnng aufinerlsam zn machen, nnd dafür Sorge zu tragen, daß die Zöglinge nach Anfertigung
der Schularbeiteu auch zu Handarbeiten, welche ihren Kräften und künftigemBerufe augrmeffen
sind, angeleitet werden.

5. «.
Der Austaltsvorsteher hat deshalb das taubstummeKind öfters in der Wohuuug der

Pflegceltern zu besucheu, dessen gauze Vage uud Haltung, besonders dessen Lagerstätte, Kleiduug,
Perpflegnug, hänslicheAcschäfliguugu. f. w. zu revidireu, mit deu Pflegeeltern über das Betragen
des Kindes außer der Schule sich zn besprechen und ihueu die nöthigen Weisungenzu gebeu.

Insbesondere hat der Anstaltsvorsteher auch den Uebergaug der Taubstummeu iu das
praetischc ^ebeu, weun die Eltern selbst die dazu erforderlichen Veranstaltungen nicht treffen tonnen
anf eine augemesseue Weise vorzubereitenuud einzuleiten.

Speziell bei Unterbringung der Mädchen hat der AustaltsvorsteherFamilien und Frauen
zu wählen, in welchenein mütterlicher rein sittlicherfrommer Sinn vorherrscht uud sich Gelegen¬
heit bietet, die Mädchen in den freien Zeiten mit weiblichen Haus und Handarbeiten zu
beschäftigen.

Der AnstaltsvorsteherInuu auch die Klassenlehrermit regelmäßigenRevisionen der Pflege
Verhältnisse ihrer Schüler beanftrageu.

8- ?-

Wenn Kiuder ertrauleu, hat der Austaltsvorsteherfür die Zuziehung de« Arztes und die
angemessene besondere Pflege Sorge zu tragen.

5. ».

lieber die gewöhnlichen Wegekostensind vierteljährliche^iquidalioueu einzureichen.
Nach deren Feststellunggehen die Beträge durch die ProvinzialständischeCentralcasfe dem

Anstaltsvorsteherzur Auszahlung an die Pflegeeltern zu.



ß. 9.
Die Kosten für dir beschafften Kleidungsstücke für die Zöglinge, sowie die besonderen

Wegekostenin Krankheitsfällensind aus dein permanenten Kafseuvorschusse zu bestreikn und durch
die bezüglichenBürgermeisterämter unter Ueberreichungder desfallsigen^iquidalioneu der Regel
nach semestcrwcise von den Heimathsgemeindenoder von den Eltern wieder einzuziehen.

Vanfen diese Kosten in einzelnenFällen derart auf, daß der Kassenvorschnß erschöpft wird,
muß die Wiedereinziehnngder Vorschüssein kürzern Zeitabschnittenund möglichst beschleunigt
erfolgen.

5 10,
Der Anstaltsvorsteherhat darauf zu feheu, daß der Unterricht in der Anstalt nach dem

festgestellten Vehrplaneertheilt wird. Abweichungenvon demselbendürfen ohne vorherige Geueh-
nüguug des Provinzial-Verwaltnngsraths nicht vorgenommenwerden.

5. 11.
Die zur Ertheilnng des Unterrichts erforderlichenkleinere«Lehrmittel taun der Austalls-

Vorsteher, insofern sie den Betrag von 20 Thlr. nicht überschreiten, selbststäudig beschaffen, während
zur Beschaffungvon Vehrmittel,welche diese Summe übersteigen,die Geuehmigungdes Proviuzial-
Verwallungsralhs einzuholen ist. Ueber die vorhandenen Vchrmittel, Zchuluteusilieu und alle
Invcnlarieustückeder Anstalt ist ein Verzeichnis; zu führeu.

Auf deu ^iquidatioueu über ueubeschaffte Schulutensilien, Vehrmittel lc. ist die Inventar!«
s'lung derselben vom Anstaltsvorstchcrzn bescheinigen.

8- 12.
Die Aufsicht über die Bibliothek und die Führung eines ordnungsmäßigenCalalogs gehört

',u oen Obliegenheitendes Austallsvorstebers. Ohne Vorwisseu desselbendürfen Bücher aus der
Bibliothek an fremde Persoucu nicht verabfolgt resp, geliehenwerden.

Ueber die Ausleihungenhat der Anstaltsvorstcherein besouderes Ansgabejourual zu führeu.

8- 13-
Der Anstaltsvorstehcrhat auf die ordnungsmäßigeInstandhaltung der Voealien der Anstalt

nn Augenmerk zu richten, kleinere dringeudere Rcparatureu au denselbeubis zum Nosteu-Belrage
"o>l 20 Thlr. selbststäudig vornehmen zu lasscu, über größere Reparaturen aber Anzeigezu macheu
und Genehmigungeinzuholen.

8- 14-
Zur Bestrciumg der in den 88- 9, t l und 13 der Iustrnclion angeführten Ausgaben

"hält der Anstaltsvorstchcr von dcr ProvinzialständischcnCentralcasse einen permanenten Kassen-
Vorschuß vou 100 Thlr., welcher durch Einrcichnug und Feststellungder Liquidationenüber die
^'leistetenZahluugeu stets wieder ergänzt wird.

Andere Zahluugeu als die in den vorgeuauntcn Paragraphen gedachtendürfen aus dem
Vorschusse ohne Genehmigungdes Provinzial>Verwaltuugsraths nicht geleistetwerden.

8- 15.
Der Austaltsvorsteher hat deu Schriftwechsel mit dem Provinzial-Verwaltuugsrath und

anderen Behörden und hierüber ein Correspoudenzjourual,sowie eine ordnungsmäßige Registratur
p führen.



Schriftwechsel mit Staatsverwalluugsbehörben oder auswärtigen Behörden in Anstalts-
Angelegenheitendarf er mir durch Vermittelung der Centralverwaltung führen,

8- 1»'.
Der Austaltsvorsteherkann mit den übrigen Lehrern Couferenzcnhallen, um in deuselben

alles das, was die Anstalt, besondersdas Unterrichts und ErziehuugSwcsenbelrifft, zu berathen,
Beschlüsse, welche für die Austaltsvorsteherbiudeud seiu solleu, werden darin nicht gefaßt.

8. 1?.
Am Schlüsse eines jeden Schuljahres ist vom Austaltsvorsteherau die vorgesetzteBeHorde

über Hortgang, Bedürfnisse :c. der Taubstnmmcuschuleeiu Bericht abzustatten, und darin seine
ans die gemachten Erfahrungen gegründetenVerbesscruugsvorsclMgeuiederzulegen.

Düsseldorf, den 3. November 1874.

T>cr Vorsitzende des Prouinzial-VerwMuuMllths.
Im Auftrage: Forster.
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2. Anlag« zu Veite 54.

Verpfiegungs-Dertrag
zwischen dem Vorsteher der TaubstummenAnstalt .....
und dem .......
zu ...... ist heute nachstehender Verpflegung«-und Erziehnugsvertrag verabredet und
abgeschlossenworden.

Der ......... übernimmt das taubstummeKind .......
....... geboren ......... zu ...........

in Erziehung und Verpflegung uud verpflichtetsich, dasselbe in jeder Hinsicht als Angehörige seiner
Familie zu betrachten und zu behandeln, namentlich in Bezug auf Esse« und Trinken, Ordnung
Reinlichkeit uud Schläfnng so zu halten, als wäre dasselbe sein eigenes Kind.

8. 2.
Der tanbstnmme Pflegling muß außer deu Schulstunden seinen Aufenthalt entweder in der

Wertstätte des Hausvaters oder iu dem Wohnzimmer der Familie haben und darf zu keiner Zeit
in die Einsamkeitverwiesenuud sich selbst allein überlassenwerden.

Das Bett, welches dem taubstummen Pflegling gegeben wird, mnß bestehen: ans einer
reinlichen Bettstelle, einem Strohsacke, einem Unterbett, Kopfkissen uud Deckbett, deren Ueberznge
wenigstensvierteljährlich mit frisch gewaschenen zu wechseln sind.

§. 4.
Jedes taubstummeKind muß sein Bett für fich allein haben. Seine Schlafstelle ist ihm

in einem gesuudeu Zimmer anzuweisen und so zu legen, daß ihre Umgebung auf teiue Weise der
Sittlichkeit des Kindes Nachtheil bringen kann.

Die Beköstigungmuß reinlich, nahrhaft uud ausreichendsein, zu bestimmtenZeiten und
stets so verabreichtwerden, wie sie Kinder des Hauses betommeu. Insbesondere ist der Pfleger
verpflichtet,möglichst häufige Verabreichungvon Fleischspeisen eintreteu zu lassen.

§. 6.
Der Pfleger hat darauf zu halte», daß es dem taubstummenPflegling niemals an der

nothwendigenBekleidungmangele, und daß der Anzug stets in einem anständigen und der Gesund¬
heit zuträglichen Zustande erhalten wird. Außer der Wäsche hat der Pfleger auch die kleineren,
Reparaturen zur Instandhaltung der Kleidungsstücke, mit Ausnahme des Schuhwerks, unentgeldlich
zu besorgen. Von nothwendigerscheinenden Anschaffungen neuer Betleiduugögegenständcist dcmAn'
staltsvorsteher zeitig Anzeigezu machen.



8. 7.
Regelmäßig a» jedem Sonntage müssen dem Pfleglinge zum Wechseln der Leibwäsche reiu-

gewaschene nnd wohlgetrockuete Hemden und Strümpfe, sowie ein reines Taschentuch verabreicht
werden. Die Pflegemutter hat täglich darauf zu sehen, daß der Pflegling rein gekämmt und
gewascken ist.

s. 8.
Wenn der Pflegling erkrankt, so ist dem Austaltsvorsteherschleunige Anzeigezu machen,

inelcher für die ärztlicheBehandlung und die Anschaffung der Arzneimittelund unter Umständen
für die Pflege des Kindes in einer Krankenanstaltsorgen wird.

Dem taubstummenPfleglinge muß stets eiu gutes Beispiel anständiger Sitten und häus¬
licher Frömmigkeitvor Augen geführt werden. Derselbe ist mit der größten Sorgfalt zur Ordnung,
Reinlichkeit, Friedfertigkeitnnd Arbeitsamkeit anzuhalten. Die Pflegeelteru müssen die Pflege und
Speisung so einrichten,daß der Zögling stets zur rechten Zeit in der Schule uud Kirche erscheinen
kann, aber auch nicht zn frühe von Hanse fortgefchicktwird, damit nicht ein müßiges Herumtreiben
dadurch befördert werde.

Soweit der Pflegling nicht durch den Uuterricht iu der Schule uud die häuslichen Schul
anfgabeu iu Anspruch geuommcuist, dürfen und sollen die Pflegeeltern ihn zu angemessenen Arbeiten
verwenden nnd anhalten. Dabei sind ihm solche Arbeiten vorzugsweise aufzutragen, die unter
richtend und dem spätern Berufe dienlich sind. Düngerfahren, Herbeischaffen von Brennbedarf und
ähnlicheArbeiten dnrch den Pflegling beforgeuzu lassen, ist nicht gestattet. Bei den Arbeiten ins-
besondere im Felde uud Garten, zu denen der Zögling verwandt werden kann, muß als Regel
gelten, daß der Pflegevater resp, die Pflegemutter oder fönst eine zuverlässige Person gegenwärtig
ist. Auck soll der Zöqliug weder spät in die Nacht hineiu uoch durch zu frühzeitiges Aufstehe»
zum Arbeiten angehalten uud namentlich nicht vor dem Beginn des Unterrichts ermüdet werden.
Da die Zeit zwischen der Vor- und Nachmittagsschuledem Zöglinge zur Erholuug bestimmt uud
nothwendig ist, so darf derselbe während dieser Zeit nnr zn leichteren hänslichen Arbeiten
gebrauchtwerden.

z. ii.
Außer der Schulzeit, sowie au Sonn- und Feiertagen führen die Pflegeeltern die Anfsich

über den ihnen anvertranteu Zögling. Müßiges Herumschweifeu, nameutlich der größereu Pfleglinge
muß verhütet werden. Besuche in der Nachbarschaft,mich bei anderen Taubstummen sind möglichst
^u beschränken.

Es wird dringend gewünscht, daß der Pflegling an Sonn- und Feiertagen zn Spazier-
gängen hinansgefnhrt werde; jedenfalls kann nicht gestattet werden, denselben ohne Aufsicht zu
Hcmse zu lassen. Ohne ausdrückliche Erlaubniß des Anstaltsvorstehersdürfen die Pflegeeltern den
Zögling nicht mit fremden Personen, selbst wenn diese sich als Verwandte desselbenbezeichnen, zu
Spaziergängen, Besuch vou Tchanklokalcn, Ausflügen:c. von sich entlassen.

6- 12.
Körperliche Züchtigungen des Zöglings sind verboten. Bon schwereren Vergehen und gewohn¬

heitsmäßigen Fehlern, als: Ungehorsam, Widersetzlichkeit, Lügenbastigteit,Neigung zum Naschen
und Stehle» :c. ist dem AustaltsvorsteherMittheilung zu machcu.



8- 13.
Es ist wünsch euswerth, daß der Pflegling recht viel zur Ausrichtung lleiner Commissionen

(zu Einkäufen, Bestellungen :c.) gebraucht werde; im Allgemeinen darf dies aber nicht in der
Dnutetheit geschehen.

8- 14.
Die Pflegeelteru haben darüber zu wachen, daß die aufgsgebeueuSchularbeiten von dem

Pflegling ordentlichangefertigt werden. Zur Berstäudiguug mit dem Pflegling haben sie sich, so¬
weit als es irgend augeht, der Wortspracke zu bedienen,auch darauf zu halte», daß der Pflegliug,
foweit es möglichist, sich durch die Entspräche und uicht durch die Zeichensprache verständigt.

Die Pflegeeltern haben nur von dem Anstaltsvorsteherund den Anstaltslehrern Weisungen
bezüglich der Erziehung des ihnen anvertrauten Zöglings auzuuehmeu.

8- 16.
Weun der Pfleger die eiugegcmgeucu Verpflichtuuge» getreulich erfüllt, erhält er eine

monatlicheEntschädigungvon ......... , welche von dem Austaltsvorstehernach vorheriger
Liquidation beim Pro»iuzial Verwaltnngsrathe zn Düsseldorf in vierteljährlichenRaten postnume«
rando ausgezahlt werden soll.

8. 17.
Die Verpflichtung zur Zahlung des stipnlirten Pflegegeldes beginnt mit dem Tage der

Uebernahmedes Pfleglings uud endiget mit der Aufhörnug der Verpflegung.

8- 1«.
Seitens des Anstaltsvorsteherswird das Recht vorbehalten, diesen Vertrag zn jeder Zeit

und ohne Weiteres aufzuhebeu,wogegeudem Verpfleger dies nur nach vorgäugiger dreimonatlicher
Kündigung zusteht.

8. 1!'.
VorstehenderVertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt und Jedem der Eontraheuteu

ein Exemplar cmsgehäudigtworden.



Düsseldorf, den 1<>. Mär; 1875.

Referat
betreffenddie Fortführung der Baute» an den 5 neuen Irren Anstalten im Iabre 18?^, sowie

F»ststellnng der bereits anfgewexdctenund überschlägliche Verechnnng der noch
aufznweudeudeu Kosten.

Referent: v o n H e i st e r.

Der im Anfange des Jahres 1874 durch das Ausscheidendes LandbanmeistersDittmar
herbeigeführteWechsel in der Oberleitung der sämmtlichen IrrrwAnstalts-Banten, welche auf die
ständische Centralbehörde ;n Düsseldorf, wie bereits im letzten Verwaltnngsberichte erwähnt, über¬
gegangenist, hat sich der energischen Fortführung der Banten sehr förderlich erwiesen. Während
des Winters waren die nothwendigenVorarbeiten - ^ Speeialpläne, Unterlagen für die Snbmissio-
nm dnrch das üentralbaubnrean angefertigt worden, so daß die Bauten überall rechtzeitigbegonnen
und anch in ihrem Verlaufe durch mangelndeVorarbeiten nirgends aufgehalten worden.

Das Central-Vanbureau bestaub während des Baujahres 1874 aus den bereits im vorig-
jährigen Verwaltnngsberichte geuaunteu Techuitern und fnngirtcn anch anf den einzelnen Banstellen
bie früheren Banuieister mit Ausimhme von Düreu, wo an die Stelle des Baumeisters Rauch der
Bauführer v. Pelser-Berensberg getreten ist.

Die einzelnen -Bauten waren im Anfange des Jahres 1875 zu folgenden Resultaten
gelangt:

!. Baustelle bei Düsseldorf.
1) Das Vcamtelchaüs, welches bereits im Banjahre 1873 mit Ausnahme des äußeren

Verputzes fertig gestellt und bezogen war, erhielt denselben sowie den Anstrich des Hauptgesimses,
und sind somit die Arbeiten au demselben beendet.

2) Die (Gebäudefür halbruhige, ruhige ss-roileu und weibliche Pensionäre, in welchen
1873 die inneren Manerarbciten vollendet waren, haben 1874 den äußeren Verputz bis aus den
Sockel und den Anstrichdes Hanptgesimseserhalten; es sind in denselben die Fenster eingesetztund
verglast und Nahmen und Vergitterungen 2 mal angestrichenworden. Fnßböden nud innere Thü<
"u sowie die Holztreppen sind angeliefert, tonnten jedoch bei dem verspäteten Eintreffen der meisten
Fenster und bei der vorgerückten Jahreszeit nicht gelegt resp, eingesetzt werden. In dem Gebäude
für ruhige Frauen ist auch noch die Luftheizungfertig moutirt und gemauert worden und in dem
f'ir Pensionäre auch der Estrich im Keller gelegt.



3) Das Verwaltungsgebäude, welches im Jahre 1873 im 8lohban vollendet und zu elwa
zwei Dritteln eingedeckl >var, ist vollends gedeckt worden nnd bis ans Vestibnl nnd Festsaal ini
Inneren, und bis auf den Sockel im Acußeren verputzt; auch ist das Hansitgesimse angestrichen und
ein Theil der Fenster und Vergitterungen eingesetzt uud augestrichenworden.

4) Die Gebäude für mäuulichc Pensionäre uud ruhige Mäuucr, in welchen 1873 die
Wölbungen ausgeführt und die Zwischendeckenzur Hälfte fertig gestelltwaren, sind von Innen nnd
Außen verputzt worden; auch ist in denselben die größere Hälfte der Fenster eingesetzt und verglast
worden, und sind diese sowie das Hauptgesimscangestrichenwerden. Außerdemist iu dem letzteren
Oebäude die Luftheizungfertig montirt uud gemauert.

5) In dem Gebäude für halbruhige Miinuer, welches hinsichtlich der Wölbungen 187".
fertig gestellt war, ist der innere und äußere Verputz vollendet, das Hauptgesimseangestrichen, es
sind die Fenster eingesetzt, verglast uud verputzt uud Rahmen uud Vergitterungen 2 mal angestrichen
worden. In Bezug auf Fußböden, innere Thüren und Holztrcpsienverhält es sich wie nck 2,

6) Iu dem lllndwirthschllftlichen Gebäude, welches bereits 1873 eingedeckt und in der
Gärtnerwohnung auch verputztuud mit Decken und Fenstern versehen war, ist in dein letzten Bau^
jähre der äußere Verputz, der Anstrich des Hauvtgesimscs nnd die Herstellung von Pferde- und
Kuhstall vorgenommen.

7) Das Isolirgtbäude für Mäuucr, welches 1873 noch nicht begönne» war, ist im Roh'
bau fertig gestellt uud uuter Dach gebracht worden.

8) In dem Gebäude für unreinlicheMänner, welches 1873 im Rohbau fertig gestellt und
eingedeckt worden war, ist der innere nnd äußere Verputz uud der Anstrich des Hauptgrsiuises her¬
gestellt, es sind ferner die Fenster etwa zur Hälfte eingesetzt, verglast und 2 mal gestrichen worden.
Außerdemist die Luftheizungfertig montirt uud gemauert.

!>) Dlls Wirtschaftsgebäude, welches 1873 noch nicht begonnenwar, ist mit AusuahM
des über Dach ragenden Theiles des großen Dampfschornsteinsim Rohban gänzlich fertig gestellt.

10) Dlls Gebäude für uurciulichc Frauen, welches 1873 im Rohbau vollendet uud ein¬
gedeckt war, ist von Innen uud Außeu verputzt worden; auch ist in demselbeu etwa die Hälfte der
Feuster eingesetzt und verglast worden uud sind diese sowie oas Hanptgesimseangestrichen worden.

11) In dem Gebäude für tobsüchtigeFrauen waren 1«?3 das Dachwert gerichtet, die
Drempelwände und der Schornstein fertig gemauert und das Hanptgesims zum größten Theile an¬
geschlagen. In dem letzte» Baujahre ist dort der iuuere uud äußere Verputz hergestellt uud das
Hauptgesims angestrichen; es sind ferner die sämmtlichruFenster eingesetzt, verglast und verputzt
und Rahmen nnd Vergitterungen 2 mal angestrichen worden. Außerdem ist die Luftheizung
fertig montirt und gemauert. In Bezug auf Fußböden, Thüren uud Holztreppen verhält es sich
wie nck 2.

12) Das Lcichenhaus, welches 1873 im Rohbau vollendetwar, ist von Außen verputzt
worden.

13) Die Hallen, Gänge uud Umfassungsmauern sind bis auf einen kleinen Theil, der
noch gar nicht in Angriff genommenist, theils fundirt, theils bis auf Sockelhöhe, theils bis auf
die volle Höhe gebracht.

14) Die Wasserleitung«!-uud lkntwäfsernugs-Arbciten im Terrain sind zum größten Theile
beendigt. Auch fiud die im Zusammenhangemit ihnen stehendenMaurer-Arbeiten mit Ausnahme
deS Hochrcservoirsuud einiger Schlammgruben als vollendet zu betrachte». Im I»»ern der Gebäude
ist jedoch noch nichts von diesen Arbeiten geschehen.



Aus vorstehenderDarstellung geht hervor, daß im Allgemeine» die in dem vorjährigen
Verwaltnugsberichteenthaltene generelleBaudisposition auf der Baustelle bei Düsseldorf zur Aus.
fiihruug gekommen ist. Es ist uus nicht gelungen, alle Gebäude mit Fenstern zn versehen, und
haben in Folge dessen auch die gelieferten Thiiren nicht eingesetzt und die Bretter für die Fußböden
wie auch die Holztreppen nicht mehr gelegt werden können. Ebenso hat die Anlage der Wasser¬
leitung und Gasleitung im Innern der Häuser, die Maurerarbeiteu am Hochreservoir,das Einbrin¬
gen der Pumpen für die Austaltsbruuueu sowie die Vollendung der Heizung«- und Bade-Anlagen
in den im inneren Ausbau fertign, Häuser» nicht erreicht werden können.

II. Baustelle bei Audenmch.

1) Das Verwaltungsgebäude, welches im Banjahr 1873 nur theilwcisc im Rohbau fertig
gewordenwar, wurde 1874 vollstäudighochgeführt,eingedeckt, verputzt mit Ausnahme der Kirche;
es winden die Fenster eingesetzt uud verglast, die Thüren angeschlagen, die Fußböden gelegt und
die meisten Decken sowie Thüren nnd Fenster mit Anstrichversehen.

2) Das Gebäude für gebildete Männer, welchesEnde 1873 im Rohbau fertig und ciu-
gedcckt war, ist 187-1 vo» I»»e» »»d Auße» verputzt; es si»d die Fenster eingesetzt und verglast,
die Thüren angeschlagen und die Fußböden gelegt, sowie die meisten Decken angestrichen.

3> Das Gcbände für ruhige Männer, welchesEnde 1873 im Wesentlichen im Rohbau
fmig uud eingedeckt war, wurde 1874 im innern weiter ausgebaut, vou lumcn und thcilwcise
auch vou Außen verputzt; es erhielt einen Theil der Fenster eingesetzt uud verglas'! und cinzelue
Fußböden gelegt.

4> Das Gebäude für halbrllhige Männer, welchesebenfalle im Wesentlichen im Rohbau
scrtig uud eingedeckt war, wurde 1874 im innern weiter ansgcbant, vou Außen und Innen —
nüt Ausnahme des Treppenhauses — verputzt nnd erhielt im zweiten Stock sowie im größten
Theile des ersten die Fußböden gelegt,

5) Das Gebäude für halbrnhigc Frauen, welches 1873 nur bis zur 3ockcl-resp. Terrain-
Höhe aufgemauert worden war, wurde im Rohbau aufgeführt, eingedeckt uud größte» Theiles im
Inner» verputzt.

6) Das Gebäude für gebildete Fraueu, welches 1873 im Rohbau vollendet und teil¬
weise verputzt worden war, wurde von Junen und Außen fertig verputzt; es sind ferner die Thiiren
angeschlagen, die Fenster eingesetzt uud verglast, die meistenFußbödengelegt und die meisten Decken
mit Anstrich versehen. «

?) Das Gebäude für ruhige Frauen, welches 1873 im Acußern fertig gestellt und im
innern theilweijcverputzt worden war, wurde im Putz vollendet; es wurden fast sämmtliche Thüren
und Fenster eingesetzt und die Fußböden im ersten und zweiten Stock gelegt.

8) Die beiden Isolirgcbäude, welche 1873 noch nicht angefangen waren, sind im Rohbau
^'tig gestellt und bis auf ein Geringes eingedeckt worden.

!») Das landwirthschaftlichcGebäude, welches ebenfalls 1873 noch uicht augefangeuwar,
'st im Rohbau fertig gestellt, eingedeckt uud zum größten Theile verputzt.

10) Das Wirthschaftsgcbiiudc,welchesmit Ausschlußdes Treppenhauses 1873 die Höhe
der ersten Balkenlage erreicht hatte, wurde ebenfalls im Rohbau fertig gestellt, fast gänzlich ein¬
deckt und zum kleinen Theile verputzt.

U) Die äußere» Ciuflicdignugsluaucr» fiud auf circa 50 Ruthen aufgemauert, 5 Ver-
b'Ndnugsgäugefind bis auf die Höhe vo» 12 Fuß gebracht und werden verzimmert.



12) Die Ent- und BewässerilUsssssräbe» sind zum größten Theile cmsgehobeu und ist etwa
der fünfte Theil der Röhren gelegt.

Aus Vorstehendemcrgiebt sich, daß auch auf der Baustelle bei Andernach im Allgemeinen
die generelle Bau Disposition ausgeführt worden ist. Es ist nur nicht gelungen den inneren Aus-
bau in allen Gebäuden zu vollenden, namentlich fehlten, theilweise weil der Verputz nicht überall
fertig geworden, vielfach noch die Fenster, Thüren und Fußböden, sowie die Bade-, Wasch- und
Kloset-Aulagen;ebenso hat die Vollendung der Heizungs-Aulagen, der Einsriedigungsmauern und
Verbindnngsgänge nicht erreicht werden tonnen.

III. Die Baustelle bei Merzig.

1) Das Vcnmtruhlius ist bereit? l8?3 vollendet und von, Bauburcan bezogen worden.
2) Der Betrieb des Stcinsbruches und der Bremsbahu ruhte bis Mille April. Von da

ab wurden die zum Bau nöthigen Bruch- und Hausteiue gebrochen und befördert. Im Ganzen
sind bis zum 15. ^etober 1,^7 l, an welchem Tage die regelmäßigenArbeiten beendetwaren, circa

5121 l/4 Schachtrutheu Bruchsteine,
1121^ „ Möllons und

32165 Cnblt'fnß Hausteine
im Anstaltsstcinbruchegewonnenund zur Baustelle befördert wordcu.

>'i) Tie Steiuhaucr-Arbeite!!, welche für das Mchengebäiideund einen großen Theil des
Directionshcmsesbereits 1873 fertig gestellt wareu, wurdeu für das letztere vollendet uud für die
Küche, die Isolirgebäude, das landwirlhschaftlicheGebäude, das Wasch- und Kesselhaus üu Laufe
des Sommers l87! hergestellt.

4> Das Tirectioushaus, welches Ende 1873 nur bis zur Hälfte des zweiten Stocks auf-
geführt worden war, wurde im Rohba» vollendetund eingedeckt; ferner wnrde in demselbcu der
innere Ausbau fortgeführt, namentlich die massiven Treppen hergestellt, dann das Innere der seit"
lichcn Theile verputzt sowie die Neller mit Ziegelsteinen»nd die Fluren mit Thonplattcn belegt. Die
Maurungen dieses Gebäudes wareu im Juni auf turze Zeit dadurch uuterbrocheu wordeu, daß sich
am Mittelrisolit ciu geringes Sinken zeigte. Doch wurde diese Erscheinung nach vorgcuommener
Abstcifnngrechtzeitigdadurch beseitigt,daß am Ächteckzwei Verankerungen eingezogen uud die seit¬
lichen Fenster deö Erdgeschosses,sowie die seitlichen Hallenöffnnngeu im ersten Stock zugemauert
wurdeu. Seitdem haben sich leine Merkmale gezeigt, daß das Sinken sich vermehrt habe.

5) Die beiden Sctteuflügel des Hauptgebäudes, welche bereits im Jahre 1873 im Roh¬
bau fertig gestellt nud eingedeckt waren, würden im Innern verputzt uno im Aeußcru fertig ver¬
fugt ; es wurdeu die massivenTreppen, ferner der Thonplattcn-Belag auf den Fluren, das Ziegel¬
pflaster und die Asphaltirungen im Keller, sowie die Fußböden der Dachbodcnränmchergestellt; es
wurden fast sämmtliche Fenster eingesetzt nnd verglast und mit den Vergitterungen angestrichen
endlich die Fußböden in allen Stockwerkengelegt.

<i) Das Kochtücheugebälldc,welches 1873 bis zur zweite» Baltenlage aufgeführt war,
wurde im Rohbau vollendetund eingedeckt; es wurde im Inucru mit Ausuahme des mittleren
Theiles verputzt uud vou Außeu fertig gefugt; es wurden die massivenTreppen hergestellt und die
Kellerränme mit Ziegclsteiupflastcrbelegt.

Auch in diesem Gebäude mußten die Arbeiten eine tnrzeZeit uuterbrocheuwerden, da sich
im Mai bedeutliche Ausweichuugeuder Mauern der Hinterfront zeigten. Znr Verhütung größeren
Schadens wurden sofort Absteifuugcnvon Holz, dann gemauerte Verbiuduugsbogeuangebracht und



später durch Verauleruugeu und durch das Einbringen einer sehr starken Eiseucoustruction jeder uach
Außcu wirtende Druck der obere» Oebäudetheileauf die Mauern verhindert und so den Mauern
der erforderliche Halt wiedergegeben.Seitdem hat sich nicht mehr die geringste Veränderungbemerk¬
bar gemachtund kauu auf die volle Festigkeit des Manerwerts gerechnet werden.

?» Das Wasch- lind Kcsselhans, welches 18?!'. noch nicht in Angriff genommen war,
wurde im Rohdan vollendet,ei» Theil der Arbeiten des imrereuAusbaus wurde vorgenommennud
das Dach eingedeckt. Der Rauchschorusteiu wurde bis zum Uebergang in's Achteck anfgcmanert.

tt) Das landwirthschllftlichc Gebäude, welches auch 1873 noch nicht begonnen worden,
wurde im Rohbau volleuvet, eingedeckt und gänzlich verputzt.

!>> Dir beiden Isolirgcbänoc, welche ebenfalls 1873 noch nicht augefangen waren, wur¬
den im Rohbau fertig gestellt, eingedeckt nud größten Theils verputzt.

10) Tlls ^cichenhlllls ,^-^ orst l874 begonnen, im Rohbau vollendel uud eiugedcckt.
11) Das Portieichaus wurde im Rohbau vollendet uud im inucreu Ausbau wesentlich

gefördert.
1s) Die Derraiu-Nca.ulinma.cn behufs Herstellungder UmPflasterung der (Gebäudewur¬

de» vollendetuud mit der Pflasterung begouuen.
Im Allgemeinenist auch auf der Baustelle bei Merzig die generelleBaudispofition pro

18?^ ausgeführt worden. Doch ist es auch hier nicht gelungen,den iuueren Ausbau iu den Weiler
Vorgeschrittenen Gebäuden fertig m stellen,

IV. Baustelle bei Bonn.

1» Das sswßc FrauciMlnilldc, a» welchem 1873 die Mauern der zweigeschossigenBau¬
theile des liutcu Flügels fertig 'gestellt, diese auch mit Dachgernsten versehen nud zum kleinen
Theil eingedeckt waren, dagegen im klebrigendie Mauern theils bis zur ersten, theils bis znr zweiten
Balkenlage gefördert waren, wnrde im Rohbau gänzlichvollendet, ganz eingedeckt und mit Wölbun¬
gen versehe»; außerdem wurde die gauze westliche Hälfte und der Mittelbau mit Ausschluß des
Treppenhauses verputzt. Die iuueren Hausteiutreppen sind zum Verlegen fertig.

2) Das große Nlllnncra.eblllldc,für welchesEude 1878 die Kellcr-AuSschachtuugcn vollen¬
det uud Fuudameutc nud Kellermaucrn des linken Flügels bis zur Terrainhöhe aufgeführt waren,
lst 1874 in seinem zweigeschossigenTheilen im Rohbau fertig gestellt uud eingedeckt, in seinen drei-
geschossigen Theileu durchwegmit dein Dachgerüsteversehen,uud in seinem Hauptmittelbau bis zur
dritten Baltenlage aufgeführt.

8) Das BeainteuhauS, dessen Erdgeschoß Ende 1873 thcilweisc ausgemauert war, wnrde
ün Rohbau fertig gestellt uud das Dach mit Ausnahme des mittleren Theiles — Treppenhaus —
"erschaltuud zur Hälfte eingedeckt.

4) Die Kapelle, welche erst 1874 begonnen wurde, ist bis zur ersten Balkenlage auf¬
geführt.

5) Das Tircctionshaus, welches Ende 1873 bis znr Sockclhöhe gemauert war, ist im
Rohbau vollendet nud mit Dachgerüstenversehen.

6) Die ZiegclfabrNation hat circa 9 Millionen Ziegel ergeben, von denen 2 V« Millionen
fertige Ziegel abgeliefertsind.

Aus Vorstehendemergiebt sich, daß auf der Baustelle bei Bouu die generelleÄaudiöpo-
Ntiou fast gänzlich ausgeführt worden ist. Es fehlt nnr noch die Vollendung der Eindcckungen iu
dem Beamten- uud Direetionsgcbäude.



V. Bnustclle bei Diiren.

Auf dieser Baustelle ist erst in dem Jahre 1874 zu baueu begonnen und haben die Bauten
am 1. Januar 1875 den folgendenStand erreicht.

1) Das Oebiindc für miiunlichc Pensionäre ist im Rohbau fertig gestellt und mit dem
Dachgerüst versehen.

2) Das Gebäude für weiblichePensionäre ist ebenfalls im Rohbau fertig gestellt, ganz
verschaltund theilweise eingedeckt.

3> Die Gebäude für Ruhige wurden bis zur Baltenlage der zweiten Etage aufgemauert.
4) Die Mebäude für Halbruhigc siud ebenfalls bis zur Balkenlage der zweiten Etage

aufgcmauert.
5) Die Islllirgebiiudc sind abgesteckt uud ist das Nivellement des dortigen Terrains vor¬

genommen.
6) Dlls Tilectiousgcbiiude ist ebenfalls abgesteckt worden.
?) Die BlNN«en-Aul!M ans dem Vauterrain hat sich trotz bereits geschehenerund noch

fortzusetzender Pertiefungsarbeiteu als uuzureicheudfür den Bau herausgestellt und wird deßhalb
baldigst zur Ausführung des Hauptbrunncns geschritten werden müssen.

Auch auf der Baustelle zu Diiren ist demnach im Allgemeinen das Ziel der generellen
Bau-Disposition erreicht worden. Es ist nnr nicht gelungen, die t> angefangenen (Gebäude sämmt¬
lich unter Dach zu bringen. Diese Verzögerung schreibt sich wohl namentlich daher, daß auf dieser
Baustelle ein Wechsel in der Person des Nanleiters hat stattfinden müssen, und daß mehrfach un»
geeignete Meister von den Unternehmern mit den Arbeiten betraut waren.

Da demnach an leiner der 5 Baustellen ein irgend erhebliches Zurückbleibender Bauten
gegen die festgestellte Disposition stattgefundenhat, so läßt sich mit einiger Sicherheit erwarten, daß
der Bau der Anstalten bei Düsseldorf, Anderuach uud Merzig bis Ende 1875 volleudet werden
wird, und daß die Anstalten zu Bonn und Dürcn ein resp, zwei Jahre später fertig gestellt werden können.

Die Rechnungslegungüber die zu den Irreu-Anstaltsbauten verwendeten Beträge soll nach
den Beschlüssen der Bau- und ssinanzcommission erst uach Fertigstellung sämmtlicherBauten erfol¬
gen. Doch dürfte es von allseitigeinInteresse sein, schon jetzt festzustellen, wie hoch sich die bis
Ende 1874 an den einzelnenAnstalten verwendetenÄangclber belaufen, und zu berechnen, wie viel
die Vollenbuug derselbenvoraussichtlichnoch koste» wird.

In der folgendenZusammeustellnngist das Erstere nach den auf de»n Centralbureau
geführten Ausgabejourualcn,das Zweite auf Grund der abgeschlosseucuEontralte uud im Uebrigeu
nach Analogie der an den weiter vorgeschrittenenAnstalten gezahlten Preise oder endlich nach einem
ungefähren Anfchlageberechnet worden.
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An der in dieser Zusammenstellung
Thlr. 2? Sgr. 2 Pf. sind noch die in der Ultimo Dezember 1874 verausgabten Summe von
1,758,089 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf. am 1. Januar 187", cuthalteueu Bestände der Spccialbankassen,
sowie die von der Universität und der Stadt Von» für die Bonner Anstalt geleisteten Zuschüsse
von im Ganzen 27,000 Thlr. in Abzug zu briugeu. Außerdem werden dem Irren-Anstalts-Bau-
fonds nicht unbedeutendeEinnahmen an Zinsen, Pachten, Rückvergütungen:c. zufließe».Wir dürfen
uns deßhalb Wohl der Hoffuuug hiugcbcu, daß, felbst weuu die iu der Zusammenstellungüber¬
schläglich geschätzte» Ansähe in Wirllichteit, wie es z, Ä. bei den für das Inventar zu macheudeu
Aufwendungennicht uuwahrscheiulich ist, überschritten werden müßten, doch die zur Disposition
stehende Snmmc von :.»> Millio»cn Thaler zur Fertigstelluug der 5 Irreu Anstalts-Vautcn aus¬
reichen wird.

Der H'romnzial-Berwaltungs-Aath:

Frhr. u. Oeyr. Iac. Ianseu. Frhr. v. Geyr. Wachter. A. Aldringen.
Münster. Becker. Iac. Horst. Wm. vou Eynern. von Heister.

^rhr. von Solemach er. B reinig.



Anlage 3.
Düsseldorf, den 17. März 1875.

Referat
des Vrovinzial-Derwaltungsratys an den Movinzial-^andtag,

betreffend Feststellung eines Normal-Besoldungs-Etats für die neuen Provinzial-Irren Anstalten.

Nachdem der Neubau der gemischten Irrrcn- Heil- und Pflegcanstalten so weit gediehen,
daß die Fertigstellung und Besetzung der Anstalten zu Merzig, Andernach und Pudlcrhof zu
erwarten steht, bevor der Landtag der Provinz wieder zu einer ordentlichenSession zusammenge¬
treten sein wird, haben wir es für unsere Pflicht gehalten, dem 23. Prvvinzial-Landtage den
anliegenden Entwurf zu einem Normal-Bcsoldnng> und Pflege-Etat für die neneu Provinzial-Irren-
anstalten znr geneigtenFeststellungvorzulegen,damit der Provinzial-Verwaltnngsrath bei Annahme
des Beamtcnpersonals auf sicherer, durch die Entschließungdes hohen Landtages gegebener Grund¬
lage handeln kann.

Bei dem EntWurfe sind im Allgemeinendie Verhältnissemaßgebendgewesen, wie sich
dieselben in der Irrenheilanstalt zu Siegburg herausgebildet haben. Dabei ist nur dem Umstände,
daß die neuen Anstalten nicht lediglich Heilanstalten, sondern gemischte Heil- nnd Pflege¬
anstalten sein werden, bei Normirung einzelnerAnsätze Rechnung getragen worden.

Einer weiteren Motiviruug im Einzelnen dürfte die Aufstellungnicht bedürfen, nachdem
der Etat für Sicgburg erst in der letzten Sitzung durchberathenuud festgestellt worden ist.

Der ProvinM-Verwaltungsrath.

Uornml-BesoldulM-Etat
für die

neuen Urovinzial-Irren-Anstalten.

Direktor, (ein nach den Anforderungendes Staates geprüfter Arzt).
Gehalt 1600—2000 Thlr. oder 4800—6000 Mark, freie Wohnung mit Garten, Heizung,

Licht und Arznei.
Zweiter Arzt, Stellvertreter des Dircctors.
Gehalt 800—1000 Thlr. oder 2400—3000 Mark, Emolumentewie vor.
Assistenz-Arzt,(darf erst angestelltweiden, wenn die Bevölternngder Anstalt 150 Kranke zählt).
Gehalt 400 Tl)lr. oder 1200 Mark, freie Beköstigungin der I. Tischklassc, freie Wohnung,

Heizung, Licht, Wäscheund Arznei.
i



4. Voloutair-Aerzte,
werden nach Bedürfniß ohne baare Entschädigungzugelassen,beziehen aber die Emolumcntc

des Assistenz-Arztes.
5. Anstalts-Apothcter, (falls die Anstellungeines besonderen Anstalts-Apothekcrsgeboten erscheint).

Gehalt 300—400 Thlr. oder 900—1200 Mark, Emolnmente wie der Assistenz-Arzt.
6. Verwalter, (Inspector).

Gehalt 600—850 Thlr. oder 1800—.2550 Mark, freie Wohnung mit Garten, Heiznng, Licht
und Arznei.

7. Nendaut,
wie ^,n». 6, Verwalter.

8. Olierwärter,
Gehalt 200—300 Thlr. oder 600—900 Mark, freie Wohnung mit Garten, Heizung, Licht

Wäsche nnd Arznei.
9. Vice-Oberwiirter, (wird erst angeuommeu,wenn die Anstalt 150 Kranke zählt).

Gehalt 200—250 Thlr. oder 600—750 Mark, Emolnmente wie pc>8. 8.
10. Wart-Persoml, (auf je 8 Normal-Krante wird ein Wärter resp, eine Wärterin augenommcn).

Lohn 60—120 Thlr. oder 180—360 Mark. Beziehen außerdem freie Wohuuug bei den
Kranke», freie Beköstigungiu der III. Tischklasse, freie Wäscheund Arzuei.

11. Dienstboten-Personal, Köchin und Wäscherin.
Lohn je 80—120 Thlr. oder 240—360 Mark, freie Beköstigung in der II. Tischklasse,

Wohuuug, Heizuug, Nelenchtuu-g, Wäscheund Arznei.-
Die übrigen Dienstboten werden nach Bedürfniß augenommcu, beziehen den ortsüblichen

Lohnsatz und die sonst gebräuchlichen Eompetenzen.
Wo die besonderen Verhältnisse der Anstalt die Annahme von Gaötechnitern, Maschinisten

:c. erfordern, erfolgt deren Annahme auf Gruud bcsoudereu Engagements-Vertrages, dessen Ausgabe-
Verpflichtungenerst bei Aufstellungdetaillirter Etats für die einzelnen Anstaltenznr Äcrückfichtignng
gezogen werden können.

Anlage 4.
Düsseldorf, den 17. März 1875.

Referat
des Movwzwl-AerwaltunOsratys an den ^rovinzial ^5andtacj,

betreffend die Bewilligung eines Beitrages aus den Zius-Uebcrschüssender Provinzial-Hülfskass
zur Ausschmückung des Brunnens auf dem Eastorplatzezu Eoblenz mit einem größeren Skulpturwertc.

Referent: AbgeordneterHorst.

e

Durch die Feststellung des letzten Staatshaushalts - Etats sind die Fonds, welche zur
Beförderung der monnmcutalen Malerei uud Plastik seither zur Disposition gestanden haben,
gesteigertworden. Der Herr Minister der geistlichen PP. Angelegenheitenhat daher veranlaßt, in
den Provinzen an hervorragendenStellen, welche durch ihre Lage uud historische Bedeutung dazu



sich eigne», Monumente der bildendenKunst zu errichte«, welche vorzugsweise dazu geeiguetsind,
die Aufmerksamkeit der Gcsamiutbevölkcruugzu errege», den Sin» fiir plastische Knust iu deuselben
zu erwecken und zu fesselu. Es ist dabei gleichzeitig bestimmtvorausgesetztworden, daß bei Ans-
fiihrung dieser Kunstwerke die betreffende» Städte, sowie die hervorragenden Körperschaften,
Institute pp. der Provinz, durch zu leistende Beiträge sich betheiligcnwerdcu.

Zur Ausführuug eines solchen Kunstwerkesfiir den NcgicruugöbczirtKoblenz resp, für
die Nhciuproviuz ist die Hcrrichtuug eines Stulptnrwcrkcö auf dem aus der Zeit der Befreiungs¬
kriege historisch bekanntenBrunnen des Castorplatzeszu Eobleuz in Aussicht gmommeu uub von
dem Herrn Minister für geistlichepp, Angelegenheiten genehmigt worden. Der unvollendete
Brunnen hat dadurch eiue historische Äedcutuug gewouncu, daß der letzte frauzösische Präfett auf
dem Postamente desselben die Inschrift einmeißcln ließ:

„^. ^11)000X11.
Nsmoi-lidic: ^lli- !li eunii)l>,<;neonntr« 1«8 Iiu886«.

N'i^6 80U8 Is ^röleotur^l cko ^lnIeF Dollxtlu."
Welche übermüthigenWorte durch den kurz darauf siegreich einrückenden russischenGeneral St. Priest
dahin ergänzt wnrden, daß unmittelbar darunter der Satz eingemeißeltwurde:

,,Vu et llp^rnuvu r^ar Hon« commimäunt ru»8e 6e i-l viüe ä« «adlent^
1o Isr lllinvisr 1814."

Es liegt nun in der Absicht,, auf diesem Postamente eiue Erzgruppe zu errichten, welche
eiuesthcils an dein Zusammenfluß der Mosel mit dem Nhciu die Erinnerung au die große Zeit
der Befreiungskriege lebendig erhalten, wie eine Verherrlichung der glorreiche»Thaten uufcrcs
Heeres i» dem Kriege gegen Frankreich 18'" 71 darstelle», andererseits aber auch »»sere» gute»
Beziehungenzu Nußland, dessen trene Bu»dcsgc»osscnschaft aus jener denkwürdigen Zeit des letzten
Krieges wiederholt an Allerhöchster Stelle anerkannt worden ist, einen geeigneten Ausdruck gcbeu soll.

Der Herr Minister hat diesen Gedanken lebhaft' aufgegriffen und den desfallsigcnVor¬
schlag, die Gruppe des h. Georg als Situation n»d Skizze z» dem beabsichtigte» Kunstwerk zu
nehmen, genehmigt. Es ist demgemäßan zwei der bewährtestenBildhauer der Nheiuprouiuzder
Auftrag crgangcu, eiu entsprechendes Modell auszuführen, wovon das beste der vorgelegten Modelle
der Ausführung zu Grunde gelegt werden soll.

Wie hoch sich die Gcsammttosteudieses Wertes belaufe» werden, läßt sich bei der Aus¬
dehnung desselbenbis jetzt noch nicht genau bestimmen. Annähernd sind dieselben auf 24 bis
"»,000 Mark bcmeffen worden. Ebenso läßt sich jetzt noch nicht übersehen, in welcher Höhe die
^cberwcisungeines Zuschusses ans den Eingangs erwähnten Staats-Fonds zu erwarten steht.

Das Negieruugs-Präsidium zn Eoblenz hat die Betheiligung au dem beabsichtigte» Werke
">>t einem Beitrage aus Proviuzialfoüds bei bei» Provmzial - VerwaltuugSrathe »achgesucht.

Der Proviuzial-Vcrwllltuugörath hat die Bedeutuug des iu Nede stehende» Knnstwcrtes
'" dem vorgetragenenSinne anerkannt nnd ist der Meinung, daß die Ausführung des gegenwärtigen
'">c ähnlicher, idealer Kuustwerte zu fördern, daß das hier projettirte Werk aber uamentlich znr
Hebung der Kuust und Belebung patriotifcher Gesinnuugcnvon besondererWirksamkeitsei.

Der Provmzial-Verwaltuugsrath glaubt mit Rücksicht hierauf, dem hohe» ^audtage die
Bewilligung eines einmaligen, außerordeutlichen Beitrages von 10,000 Mark aus dem Zinsgewinne
b" Provinzial - Hülfskasseempfehlenzu müssen.

Der PromilMl-VerMiljungsrath.

i'



Anlage 5. ^ .
Düsseldorf, den 1?. März 1875.

Referat
des Urovinzial-Derwaltungsraths an den Rheinischen Movinzial-<Mndtag,

betreffend die Gewährung eines außerordentlichenCredits von 6000—9000 Mark aus Socictäts
Fonds für außerordentlicheArbeiten im Interesse der Provinzial-Feuer-Societät.

Wie dem hohen Landtage aus unserem Verwaltungsberichtc bereits bekannt geworden,
haben die vielfachen Veränderungen welche das revidirte Reglement für die Proviuzial-Feuer-
Societät in sieben Nachträgen erlitten, die Herausgabe und den Druck eines neuen Reglements
nothwendig gemacht,in welchem alle stattgefunden»!« Veränderungen berücksichtigt sind.

Ebenso ist dem hohen Landtage aus unfcrem Verwaltungsberichtebekannt geworben, daß
wir eine Abänderung der Gebäudeklassen und Beitragssätze bei der RheinischenProvinziabFeuer-
Societät beschlossen und die Genehmigung des Herrn Ober°Präsideutcn ;n diesen Abänderungen
beantragt haben.

Nachdem diese Genehmigung inzwischenerfolgt, ist auch mit Rücksichtauf die mit dem
1. Januar c. stattgehabteEinführung der Reichsmarkwähruug,eine Umrechnungder Feuer-Societäts-
Cataster erforderlichgeworden.

Zur Ausführung diefer beiden Arbeiten beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath die
Bewilligung eines einmaligen außerordentlichenEredits von 6000—9000 Mark aus Societät^
Fonds hierdurch zu erbitten, dessen Verwendung durch die Rechnungslegungzu justifizirenist.

Der ProVillMl-Deruialtungsralh.

Anlage «.
Düsseldorf, den 22. März 1875.

Referat
betreffend die Verlegung der Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät von Koblenznach, Düsseldorf.

Referent v. Heister.

Wie bereits in dem allgemeinen Verwaltungsbericht weiter ausgeführt ist, hat sich der
Provinzial-Verwaltungsrath in Verfolg des Beschlusses des hohen Landtages vom 6. Juni v. I>
mit der Frage beschäftigt, ob es nicht vorzuziehen sei, von dem auf 15,000 Thlr. veranschlagte"
Anbau im Garten des Feucrsocietätsgebäudeszu Koblenz abzusehen und unter Veräußerung des
bisherigen Gebäudes ein neues in Koblenz oder Düsseldorf zu beschaffen,welches nach Lage und
Bauart allen Anforderungenbesser entspreche, als das gegenwärtige.



Nach sorgfältiger Erwägung aller einschlagendenVerhältnisse kann sich der Provinzial-
Verwaltungsrath der Ueberzeugungnicht verschließen, daß der Ausbau des bisherigen Verwaltungs¬
gebäudes zwar dem dringendsten Uebclstandc, dem Mangel eines einigermaßenfeuersicheren Raumes
zur Unterbringung der Kataster, abhelfen werde, daß aber nur ein gänzlicher Neubau allen Ansprüchen
auf Sicherheit genügen könne. Er glaubt ferner, baß eine den großen Vortheilen gegenübernur
unbedeutende Überschreitung der zu Gebot stehenden Geldmittel durch die Errichtuug eiues Neubaues
eintreten werde, weil nach den Schätzungen Ortskundiger das alte Socictätsgebäude jeder Zeit zu
35,000 Thlr. zu veräußern und eine Summe von 15,000 Thlr. bereits für den Anbau in Aussicht
genommensei. Er ist enolich in Bezug auf den Ort, au welchem das neue Gebäude zu errichten,
der Anficht, daß es sich empfehle, dasselbe in Düsseldorf zu erbauen, weil dort der Sitz der
ständischen Eentralverwaltung sei und somit ciue nicht uubedeutcndcErleichterung des geschäftlichen
Verkehrs eintreten werde, weil auch die überwiegendeZahl der Versicherungensich am Niederrhein
befänden und cudlich weil sich dort eine größere Auswahl gut gelegenerund geeigneter Grundstücke
finden werde, als in dem befestigtenKoblenz.

Der Proviuzial-Ncrwaltuugsrath stellt demnachfolgendeAnträge:
Der hohe Landtag wolle

1. „ihn beauftragen, bei des Kaisers uud Königs Majestät die Allerhöchste Genehmigung
zur Verlegung der Verwaltung und des Domizils der Proviuzial-Feuer-Societät von
Koblenznach Düsseldorf untcrthänigst zu erbitten;

2. ihn ermächtigten,zur Beschaffung eines Gebäudes alles Erforderliche — Auswahl
und Kauf eines Gruudstücks, Bau oder Umbau des Hauses, Verkauf des alten
Gebäudes in Koblenz«. :e. — vorzunehmen;

3. endlich für diesen Zweck einen außerordentlichen Credit bis zur Höhe von 60,000
Thlr. oder 180,000 Mark mit der Maaßgabe bewilligen,daß der Erlös aus dem
Verkaufe des alten Societätsgebändes zur theilweisen Tilgung dieser Summe
verwendet,der Rest aber aus dem disponiblenFonds der Societät entnommenwerde.

Der Provinzial-Verumlwngsrath.

Anlage ?.
Antrag

des UroVmzial'-H5ernmltungsraths an den Mrovinzwl'-^andtag,
auf Anstellung eines besoldeten Landes-Direltors zur Besorgung der laufendenVcrwaltuugsgeschäfte.

Refereut: Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths, Frhr. v. Solemacher.

Bereits nach dem Tode des Landtags-Marschalls Freiherr« Waldbott von Äasscnheim-
B»rnheim wurde dcu 1872 zum 21. Proviuzial-Landtagc versammelteuStänden der Nheinprovinz
vom Provinzial-Verwaltuugsrathe ein Autrag auf Abänderung des 8- 4 des Regulativs für die
Organisation der provinzialstäudischeuVerwaltung vorgelegt, wonach zur Besorgung der laufenden
Verwaltungsgeschäfteein besoldeter ^andcs-Direktor angestellt werden sollte.



Die Gründe für diese Abänderung sind in dem damaligen Referate des Freiherrn von
Lehkam ausführlich entwickelt und gipfelten hauptfächlich:

„iu der Erkenntniß, daß der Geschäftskreisder ständischen Verwaltung ein sehr
ausgedehnter ^sei und daß die Leitung der laufenden Gefchäftedesselben wohl die
volle Arbeitskraft und jede andere Beschäftigung ausfchließende Thätigkeit eines
durchaus geschäftskundigen Beamten in Anspruch nehmen werde, und daß von
dein jeweiligen Landtagsmarschalleuicht verlaugt noch erwartet werden tonne, daß
er seinen Wohnsitz bei der Centralstelle der ständischen Verwaltung nehme und
deren laufende Geschäfte in ibrem ganzen Umfange, als Ehrenamt, dauernd
leite, vor Gericht auftrete n, f. w,; daß aber eine prompte Führung der lcm-
feuden Geschäfte nur in der vorangedeutetcnWeise ermöglicht werden könne,
nämlich weun ein besoldeter Beamter diefc Geschäftsführungübernehme." -

Der hohe Landtag verwarf in feiner Sitzung vom 18. September 1872 diesen Antrag,
cincstheils, weil er in Erwartung einer neuen proviuzialständischen Verfassung zur Zeit nicht In¬
stitutionen schaffen wollte, welche mit den neuen Einrichtung«: lollidiren resp, denselben präjudiciren
könnten, andcrnthcils weil er zn der im provinzialständischenDienste so vielfach erprobten straft,
Umsicht, Thätigkeit nnd Geschäftskenntnißdes nen crnauutcu Laudtags-Marschalls Freiherrn Raitz
vou Frentz-Garrath das Vertraue« hegte, daß es ihn: gelingen werde, alle Schwierigkeiten zu
überwinden und die laufende Verwaltung auch ohne Landes-Director fortzuführen, trotzdem daß
der Laudtags-Marschall ausdrücklichdarauf hinwies:

„daß der verstorbene Marschall (Frhr. v. Waldbott) die Erklärung abgegeben
habe, daß er nicht im Stande sei, die ihm durch den Provinzial-Landtag und
dessen Regulativ über die Verwaltung der stäudischen Institute zugewiefcue
Stellung so auszufüllen, wie es das Intcresfe der Provinz verlange. —- Er
muffe erklären, es finde sich vielleichteiner, dem dies möglich fei, aber er felbst
befinde sich auch nicht in der Lage diefe Geschäftezu übernehmen."

Nachdem trotz vorstehenderErklärung des Landtags-Marschalls der Landtag, wie erwähnt,
den Antrag des Proviuzial-Verwaltungsrathes verworfen hatte, verfuchte zwar der Freiherr von
Frentz mit der ihm innewohnendenhohen Pflichttreue die laufende Verwaltung weiter zu führen,
indessen ergab sehr bald der verschiedene Wohnsitz des Landtags-Marschalls von dem Sitze der
Verwaltung derartige Mißstände, daß der Marschall die Verlegung der stäudischeu Ecntral-Ver-
waltung von Eoblenz nach seinem Wohnsitze Düsseldorf beautragte.

Vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des ProvinziabLandtagcs erfolgte gemäß
Beschluß des ProvinzialVerwaltuugsrathes vom <i. März 1873 diese Verleguug am 1. Juli des¬
selben Jahres, nachdem unter dem gleichen Vorbehalte des Königs Majestät unterm 12. April 1873
der Verleguug zugestimmthatte. —

Der 22. RheinischeProvinzial Landtag ertheilte iu seiner Sitzung vom 30. Mai 1874
die vorgehaltenenachträglicheGenehmigung ohne Discussiou einstimmig.

Am 30. Dezember vorigen Jahres wurde der Freiherr von Frentz uns dnrch den Tod
entrissen, und betrauert iu dem kurzen Zeitraume von'nicht 3 Jahren die Provinz den Verlust
zweier Land tags-Marsch alle, beide ganze Männer!

In der nächstfolgendenSitzung des Proviuzial-Verwaltungsrathes, von: 14. Iamlar
dieses Jahres, gab der ViecmarschallFreiherr von Gehr-Schwcppenburgdie Erklärung ab:

„daß dnrch das erfolgte Hinfcheideu des Laudtags-Marschalls, Freiherru Naitz
von Frentz, die Provinzial-Vcrwaltung in Verhältnisse getreten sei, deren baldige



Beseitigung dringend geboten erscheine. Der Landtags-Marschall sei der Träger
der ganzen ständischen Verwaltung, nach §. 4 des Regulativs vom 27. Sep¬
tember 1871 vertrete er, oder in seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die
ständische Verwaltung nach Außen nnd vor Gericht, er verhandle Namens der¬
selben mit Behörden und Privatpersonen, führe den Schriftwechselund zeichne
alle Schriftstücke,führe den Vorsitz im Provinzial-Verwaltuugsrathe :c. kurz die
ganze Verwaltung werde in seinem Namen und unter seiner Verantwortlichkeit
geführt. Bei der großen Ausdehnung,welche die Provinzial-Verwaltung in den
letzten Jahren geuommcuhabe, werde hiernach nothwendigvorausgesetzt, daß der
Landtags-Marschall iu der Lage sei, sciue ganze Zeit und Thätigkeit auf die
Provinzial-Verwaltung verwendenzu können.

Nuu liege es aber schon iu der Natur der Sache, daß die beiden so ver¬
schiedenen Fnnttionen:

„den Vorsitz auf dem Landtage zu führen, welcherdurch die Gnade Seiner
Majestät des Königs dem Landtags-Marschalleübertragen werde" und
„der obern Leitung der Provinzial-Gcschäfte in der angegebenen Weise
während der Dauer des ganzen Jahres sich zn unterziehen"

nur in seltenenFällen bei derselben Person sich vereinigen ließen; — um so
mehr werde dies der Fall sein, wen« der Landtags-Marschall nicht an dem Ort
wohne, in dem die Centralvcrwaltuug ihren Sitz habe. Die obere Leitung der
ausgedehnten Provinzial-Verwaltung mache es uuerläßlich, daß der Landtags-
Marschall von allen Vorkommnissenimmerfort in Kenntniß sei, daß er voll¬
ständig alle Maßregeln übersehe, welche zu treffe« feien, und daß keine irgend
wichtigeMaßregel ohne seine Entscheidunggetroffen werde. Einem Marschalle,
welcher entfernt von dem Sitze der Verwaltung wohne, sei dieses aber Alles
unmöglichund in dem letzterenFalle werde Jeder Bedenken tragen, die Veraut
wortlichteit für die richtige Leitung der Proviuzial-Verwaltuug zu übcruehmcn,
während er nicht in der Lage sei, allen Anforderungendafür zn genügeu.

Bei dem jüngst verstorbenen Landtags-Marschalle hätten sich alle Vor¬
bedingungenin glücklicher Vereinigung gefnndcn. Er habe feinen Wohnsitz in
Düsseldorf, dein Sitze der Verwaltung gehabt, er wäre iu jeder Beziehung zur
Leitung der Geschäftebefähigt und in der Lage gewesen, seine ganze Zeit diesem
wichtigenGegenständewidmen zu können.

Seit dem Tode desselben habe sich Dieses geändert, er, der Stellvertreter
des Marschalls, wohne in Aachen, also weit von dem Sitze der Verwaltung
entfernt, seine leidende Gesundheitverbuudeu mit seinem vorgerückten Alter mache
es ihm unmöglich, häufige Reisen vou Aache» nach Düsseldorf zu machen und
wenn er auch in der Lage wäre, in einzelnen Verhinderungsfällen den Landtags-
Marschall vertreten zu töuuen, so sehe er sich doch in seinem Gewissen verpflichtet,
die Erklärung abzugeben, daß es ihn: unter diesen Umständen nicht möglich
sei, dauernd denjenigen Anforderungenzu genügen, welche au die regelmäßige
fortlaufeude obere Leitung der Provinzial-Gcschäftenothwendig gestellt werden
müßten" —

Der Provinzial-Verwaltnngsrath tonnte unter Erwägung diefer Verhältnisse sich der
Erkenntnißnicht verschließen,daß es dringend nothwendigsei, den Landtags-Marschallresp, dessen



8

Stellvertreter von denjenigenObliegenheitenzu entbinden, oder jedenfalls doch dieselben zu modi-
sizircn, welche ihm das Regulativ dom 27. September 1871 auferlegt, und für die obere
Leituug der Proviuzial-Geschäfteeine höhere Vcamteustelle zu creiren, deren Inhaber verpflichtet
ist, seinen Wohnsitzam Sitze der Ccntralverwaltung zu nehmen und seine ganze Zeit und Thätigkeit
dieser Verwaltung zu widmen.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beschloß daher:
„an die hohe Staats-Ncgierung den Antrag zu stellen, zum Zwecke der Wahl
eines Laudes-Dircttors baldmöglichstden Proviuzial-Landtag zusammen berufen
zu wollen."

Des Königs Majestät haben dieser Bitte Allergnädigstzn deferiren geruht, und beehrt sich
der Provinzial-Verwaltungsrath den zum 23. Proviuzial-Landtage znscunmmberufencuStänden der
Nhcinprovinz nochmals die Anstellung eines besoldeten Landesdircctors als ein unabweisbares
Bedürfniß in Vorschlagzu bringen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat für die in der Anlage beigefügteAbänderung zu
dem Regulativ im wesentlichen die in seinem frühern Antrage maßgebendgewesenen Gesichtspunkte
festgehalten,fodann aber ganz besondersanch darauf gerückfichtigt, daß sämmtlicheEinrichtungen in
den Nahmen der zur Zeit dem Landtage der Monarchie, zunächst für dienstlichen Provinzen, vor¬
liegendenneuen Proviuzial-Ordnung hineinpassen,womit eines der Hanptbedcuken, welche den 21.
Landtag zu seinein ablehnendenBeschlusse veranlaßten, beseitigterscheint. Da zudem der 22. Rhei¬
nische ProviuziabLandtag durch die ohne Diskussion einstimmiggenehmigteVerlegung des Sitzes
der städtischen Eentral-Verwciltuugnach Düsseldorf es anerkannt hat, daß die Eentral-Vcrwaltuug
und der die laufeuden Geschäfte derselben Führende an demselben Orte vereint sein müssen,so hofft
der Provinzial-Verwaltuugsrath, der hohe Landtag werde feinen Anträgen dicsesmal die Zustimmung
nicht versagen. Die Vorschlägedes Provinzial-Verwaltuugsrathes bezüglich des Nachtrages zum
Regulativ haben dem Ministerium des Iunern vorgelegenund in der beigefügtenForm dessen Ge¬
nehmigung erhalten.

Hinsichtlichder Anstellung des Laudesdircktors herrschte im Provinzial-Verwaltungsrath
Einstimmigkeitdarüber, dieselbe auf Lebenszeitvorzunehmen,indem man es für schwierig hielt ohne
dies eine allen Ansprüchen genügendeKraft für diese Stelle zu gewinnen, zudem auch durch die
vom 22. Provinzial-Laudtage genehmigte Anstellung des Provinzialrathes Forster auf Lebenszeit,
die Nothwendigkeitrefp. Zweckmäßigkeitder lebenslänglichen Anstellungder Oberbeamten bereits
anerkannt erschienen.

Die demnach vom Provinzial-Verwaltnngsrathe vorgeschlageneAnstellung deö Laudesdircktors
auf Lebenszeit hat die Zustimmung des Ministeriums nicht gefunden, indem der Herr Minister
Angesichts der zu erlassenden neuen Provinzial-Ordnung nnd der daraus resultirendcunach andern
Prinzipien zusammenzusetzenden Provinzial-Vertretung dieser neuen Vertretung nicht für längere
Zeit bindendeFesseln anlegen wollte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath schlägt nuumehr vor, die Wahl auf sechs Jahre vor-
zunehmen.

Als Gehalt werden, conform deu frühern Anträgen, 12,000 Mark und freie Dienst¬
wohnung im herzustellenden Ständehaufe, gleichfalls einstimmig vorgeschlagen; hinsichtlichder bis
zur Vollendung der Dienstwohnungzu gcwähreuden Miethsentschädigungkonnte eine Einstimmigkeit
im Provinzial-Vcrwaltungsrathe nicht erzielt werden, indem der Antrag des Referenten auf Bewil¬
ligung von jährlich 4000 Mark, obgleich von dem in Düsseldorf wohnendenund mit den dortigen



Miethspreiseu und Verhältnissen geuau bekannten Mitgliede eifrig unterstützt, mit 6 gegen 5
Stimmen abgelehnt und statt dessen 3000 Mark jährlich beschlossenwurde.

Ueber die zur Durchführung der beabsichtigten Organisation nothwendig werdende Ab¬
änderung der Geschäftsordnungfür den Provinzial-Verwaltungsrath, sowie über die Geschäfts-In-
struction für den Landesdircctorund die ihm zugeordnetenobern Beamten, liegen dem Landtage
besondere Referate vor.

In Erwägnng aller vorstehend vorgetragenen Verhältnisse stellt der Proviuzial-Verwal-
tnugsrath den Antrag:

Hoher Landtag wolle
1. dem hier beigefügten Nachtrag zn dem Regulative für die Orgauisatiou der

proviuzialstäudischcn Verwaltung vom 27. September 1871 seine Zustimmung ertheilen
und denselben Sr. Majestät dem Köuige zur Allerhöchste»Oeuchmiguug und Voll-
ziehuug unterbreiten.

2. Die Austeilung eines Landesdirectors auf sechs Jahre mit eiucm jährlichen
Gehalte von 12,000 Mark und freier Dienstwohnungim zu erbauendenStändehause,
resp, bis zu deren Fertigstellung eiue Micthsentschädiguugvou 3000 Mark jährlich zu
gewähre«, beschließen.

3. Die Wahl des Laudesdirectorsvornehmenund demuächst die Bestätigung durch
Se. Majestät den König erbitten.

Düsseldorf, den 16. März 1875.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Nachtrag
Zu dem Regulative für die Organisation der Verwaltung des provinzialstäudischenVermögens und

der provinzialstäudischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871.

Die im 8- 4 des mittelst AllerhöchstenErlasses vom 27. September 1871 (Ges.°S. S.
^69) genehmigten Regulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des provmzialstäudischeu Ver¬
mögens uud der provinzialstäudischeu Anstalten in der Rheinprovinzenthaltene Bestimmung, wonach
^ Landtags-Marschallnnd in dessen Verhinderung der Stellvertreter desselben die ständische Ver¬
waltungnach Außen und vor Gericht vertritt, Namens derselben mit Behörde» uud Privatpersonen
^'handelt, den Schriftwechsel führt und alle Schriftstücke zeichnet, wird hierdurch abgeändert
^e folgt:

Art. 1.

Hur Besorgung der laufenden Vcrwaltnngsgcschäftewird ein besoldeter Landes-Director
""gestellt,welchervom Prouiuzial-Landtagczn wählen und vom Könige zu bestätigen ist.

Dem Landeö-Dircctortönuen nach Bedürfniß noch andere obere Beamte (Provinzial-Räthe)
^'geordnet werden, deren Anstellungdurch den Provinzial-Verwaltuugsrath erfolgt.

Die Anstellung des Landes-Directors und der obern Beamten erfolgt auf Zeit.
2
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Die Gehälter und Emolumente des Landes-Directors und der Provinzialrcithe werden
durch cineu Normal-Vesoldungs-Etat festgestellt und bis dies geschehen ist, vor der Wahl vom
Provinzial-Landtagebestimmt.

Der Landes-Dircctor nnd die Proviuzial-Räthe werden von dem Laudtags-Marschallein
ihre Aemter eingeführt und vereidigt.

Art. 2.
Der Landcs-Director führt, unter Betheiligung der andern, ihm zugeordneten obern

Beamten (Art. 1) die laufenden Geschäfte der Verwaltung felbstständig. Er bereitet die Beschlüsse
des Provinzial-Verwaltungsrathes vor und trägt für deren Ausführung Sorge.

Er vertritt die ständische Verwaltung nach Außen, verhandelt Namens derselben mit Be¬
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechselund zeichnet alle Schriftstücke.

Im Uebrigcu wird der Umfaug der Amtspflichtendes Landes-Directors und der andern
obern ständischen Beamten, sowie ihre gegenseitigedienstlicheStellung und ihre Vertretung von
dem Provinzial-Verwaltungsrathe durch besondere GeschäftsInstructionen geregelt, deren Genehmi¬
gung dem Provinzial>Landtagevorbehalten bleibt.

Diese Geschäfts-Instructioneu bestimmen auch, in wie weit die Befugnisse des Landes-
Directors für einzelneVcrwaltuugszweige von den mit der speziellen Vearbcitnng derselbenbeauf¬
tragten obern Beamten (Art. 1) felbstständigwahrzunehmensind.

Anlage 8.
Düsseldorf, den 17. März 1875.

Referat
des H'roVmzial-Hlerwaltungsrathsan den Movinzial-^andtag,

betreffend n) die Veränderung der Geschäfts - Ordnung für den Provinzial - Verwaltnngsrath der
Nheinprovinz; b) die Gefchäfts-Iustruction für den Landcs-Dircctör der Nheinprovinz und die ihm

zugeordnetenoberen Beamten.

Ne fcr.cnt: OberbürgermeisterBecke r.

Nachdem der Provinzial-Verwaltungsrath zufolge seines an den hohen Landtag gerichteten
cmderweiten Referats die Nothwendigkeitder Anstellungeines besoldeten Landes-Directors bei Ab¬
änderung des 8. 4 des mittelst Allerh. Erlasses vom 27. September 1871 (G.-S. S. 4N9)
genehmigtenRegulativs für die Orgauisatiou der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens
und der provinzialständischenAnstalten in der Nheinprovinz näher dargelegt und begründet hat,
mußte es in der Voranssetzung,daß die bezüglichenAuträgc die Zustimmung des hohen Laandtages
finden würden, zunächst uusere Aufgabe sein, der hohen Versammlung einen veränderten Entwurf
der Oeschäfts-Oiduung für den ProvinziabVerwaltuugsrath zu unterbreiten, der dem Vorhandensein
eines Landes-Directors Rechnung trägt, gleichzeitig aber auch für den letzteren und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten cwe Gefchäfts-Iustruction im Entwürfe festzustellen uud vorzulegen.
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Indem wir uns dieser Aufgabe durch die bcideu anliegenden Entwürfe entledigen, erlauben
wir uns vorauszuschicken, daß dieselben fich im Wesentlichen den bezüglichen Vorlagen anschließen,
welche wir bereits dem 21. Rheinischen Provinziell-Landtage im Jahre 1872 gemacht hatten.

Was im Einzelnen die veränderte Fassung der Geschäftsordnung für den Proviu;ial-
Ncrwaltungörath anlangt, so schließen sich die Einleitung uud der 8, 1 der vom 21. Proviuzial-
Landtage in der Sitzung vom 20. September 1872 genehmigten, seither maßgebend gewesenen
Geschäftsordnung mit der alleinigen Abänderung an, daß im 8- 1 «ud. d. dem Proviuzial-Verwal-
tungsrathc auch die Bcfuguiß zum An- und Verkaufe von Grundstücken zuerkannt wird, soweit die.
selben im einzelnen Falle den Werth von 19,N09 M. nicht übersteigen. Es erschien unabweisbar,
eiu solche Ausdehnung der Befugnisse des Proviuzial-VcrwaltuugSraths eintreten zu lasseu, da die
regelmäßigen Landtage nur iu Perioden von drei oder höchstens zwei Jahren zusammentrete», es
aber au der Hand der bereits gemachten Erfahrungen unmöglich erschien, die Entscheidung in
einzelnen derartigen Fällen auf folch' lauge Zeitpcriodm zu vertagen. Selbstverständlich wird von
der event, uns zuzuerkennenden Vcfugniß nur ein angcmcffencr, das Intcresfe der Verwaltung in
jeder Hinsicht wahrender Gebrauch gemacht werden.

Die FZ. 2, 3, 4, 5 und 6 habeu wescutliche Abänderungen nicht erfahren, dagegen
mußte das erste Alinea des 8- 7 mit Rücksicht ans die Berufung des Landes - Directors gestrichen
werden, da die in der alten Fassung dem Landtags-Marschall reservirte Executive auf den Landes-
Director übergehen soll.

Ans gleichen Gründen ist die Streichung der alten §8- 8 nnd 9 der Geschäfts-Ordnnng
erforderlich gewesen.

Der 8- ^ der neue» Fassung correspondirt mit 8- 10 der alten Ordnung, hat aber eben¬
falls einen den veränderten Verhältnissen angepaßten Wortlaut erhalten, da der Landtags-Marschall
nach Entlastung vou der Erecutive der Verwaltung Wohl nnr noch selten in die Lage kommen
wird, in den Sitzungeu des Proviuzial-Verwaltuugsraths das Referat zu übernehmen, das vielmehr
in der Regel Aufgabe des Lcmdes-Dircetors resp, der ihm zugeordneten oberen Beamten sein wird,
was im 8-10 des neuen Entwurfs noch besser zum Ausdrucke gelangt ist.

Der tz. 9 des neuen Entwurfs ist ebenfalls eine Cousegumz der Bernfnng eines Laudcs-
Directors und sichert für alle Fälle die Specialcoutrole des Provinziell - Vcrwaltungsraths. Die
88- 11 und 12 enthalten Bestimmnngeu über den inneren Geschäftsgang, der 8- 1^ entspricht
dem 8. 12 der alten Fassung und regelt die Vertretung der Provinzial-Verwaltung nach Außen
uud vor Gericht durch dcu Landes-Director, der 8- 1-1 entspricht dem 8- 15 der alteu Fassung
mit der Maßgabe, daß die den Mitgliedern des Provinzial - Verwaltnugsraths ;» gewährenden
Diäten nnd Reisekosten in der neuen Reichsmark-Währung ausgedrückt sind und diejenigen Er¬
höhungen für Reisen auf dem Landwege, und für Ab- und Zugäuge bei Reisen auf dein Dampf.
Wege anssetzcn, welche durch das vom 22. Rheinischen Provinzial-Landtage angenommene Reglement
über die Diäten uud Reisekosten der prooinzialständischeu Beamten nach Aualogie des Gesetzes
vom 24. März 1«7:'> (Gcs.-S. S. 122 u. ff.) unserm oberen Beamten bereits gewährt sind.

> Der 8- 15, der eine jcderzeitigc Ergänzung der Geschäftsordnung nach eintretendem Be¬
dürfnisse offen hält, wird eines weiteren Eommentars nicht bedürfen.

Die Geschäfts - Instruttion für deu Landes-Director und die ihm zugeordnete« oberm
Beamten ergibt sich nach diesen Dispositionen eigentlich von selbst. Die 88- 1^9 regeln die
persönliche Stellung des Landes-Dircctors, seine Rechte und Pflichten und Verhältnisse insbesondere
anch dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe gegenüber. In Uebereinstimmung mit deu für unsere
übrigen Institute und Anstalten erlassenen Reglement« war es nothwendig, im 8- 4 aiiuoa 2 den

2*
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sämmtlichenproviuzialständischeu Beamten die Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der
Verletzung ihrer Dienstpflichtendie Festsetzung von Geldbußen bis zu 10 Thlr. durch deu Landes^
Dircctor und die Einbehaltung solcher (Geldbuße» aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.

Der 8. 9 verweiset die Geschäfteder Verwaltung in verschiedene Abtheilungen, deren
Bildung auf Vorschlagdes Landes-Dircctors dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorbehalten ist, da
es niit Rücksicht auf die bevorstehende Erweiterung des Umfanges der Verwaltung gerathen erschien,
bestimmtereDispositionen in dieser Hinsicht noch nicht zu treffen. Die tzß. 10, 11 und 12 regeln
das Verhältniß des Landes-Directors zu den einzelnenAbthcilungs-Dirigenten, der ß. 18 enthält
Bestimmuugcn über die Stellvertretung des Laudcs-Directors, der ß. 14 endlich gibt die nöthigen
Anordnuugcuwegeu Beurlaubung der Beamten der ständischen Eentralbehörde überhaupt.

Der Provinzial Verwaltungsrath.

Geschäftsordnung.
für deu Provinzial-Vcrwaltuugsrath der Nheinprovinz.

Auf Grund des ß. 3 des durch Allerhöchste!: Erlaß vom 27. September 1871 geneh¬
migten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des proviuzialständischenVermögens uud
der proviuzialständischenAnstalten in der Rheinprovinz wird für den Geschäftsgangdes Provinzial-
Verwaltungsraths folgendeGeschäftsordnungfestgestellt.

8- 1.
Der Beschlußfassungin der Versammlung des Proviuzial-Vcrwaltungsrathes unterliegen,

soweit diese nicht dein Proviuzial-Landtage vorbehalten ist, folgende Gegenstände:
»,) Wahl der auf Lebenszeitoder auf Zeit definitiv anzustellendenBeamten der proviuzial¬

ständischen Verwaltung;
d) der An- und Verkauf vou Gruudstückeu,soweit dieselben im eiuzcluenFalle den Werth

von 10,000 Mark nicht übersteigen,der Umtausch vou Gruudstückeu, die Ausleihung
und Kündigung von Kapitalien, soweit nicht durch bestehende oder uoch zu erlassende
Reglements für die Spezial-Verwaltung zum Voraus Festsetzungengetroffen worden,
Ecfsioneu,Pfaudentsagnugen, die Anstellungvou Prozesse«, der Abschluß von Vergleichen,
die vier letzten Kategorien jedoch nur sofern der Gegenstand des Provinzial-Verwaltungs-
Interesses Ü000 Mark übersteigt, nnb endlich die Aucrteunuug der Verpflichtungdes
Landarmenverbandeszur Gewährung vou Beihülfen au unvermögende Orts-Armenverbände
(8- 86 des Ausführuugs-Gesetzcsüber deu Unterstützuugs-Wohusitzvom 8. März 1871,
Gesctz-SammluugSeite 130);

0) die Eutwürfe der vou dem Provinzial-Landtage festzustellenden Etats;
ü) die Revision der Jahres-Rechnuugeu und Entgegennahme der Motiviruug der allenfallfigcn

Etatsüberschrcitungen;
6) alle dein Provinzial-Landtage über die pändischeVerwaltung zu machendenVorlagen;
1) die Bewilligung von Remunerationen, Unterstützungen für ständischeBeamte und die

Pcnsioniruug derselbennach den von dem Provinzial-Landtage aufzustellenden Grundsätzen;
z;) die Erstattuug der Iahres-Verwaltungs-Verichte;
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K) alle zu den laufenden Geschäften gehörigen Angelegenheiten,welche der Beschlußfassung
zu uuterbreiten der Vorsitzende Landtags-Marschall und der Landes-Directorfür ange¬
messen finden.

8- 2.
Der versammelte Provinzial - Verwaltnngsrath controlirt die gesammte ständischeVer¬

waltung und ist daher berechtigt,darauf bezügliche Beschlüsse zu fassen, sich von der Ausführung
seiner BeschlüsseUeberzeugungzu verschaffen und zn diesem Zweck die Acten einzusehenund
Commissareaus seiner Mitte zu ernennen.

ß. 3.
Die Beschlüsse des ProvinziabVcrwaltungsraths werden nach einfacherStimmenmehrheit

der erschienenen und abstimmendenMitglieder gefaßt.
Bei Stimmengleichheitentscheidet der Vorsitzende. Znr gültigen Beschlußfafsungist die

Anwesenheit von 8 Mitgliedern des Verwaltungsraths incl. des Vorsitzendennothwendig. Bei
der zweiten Einladung ist jede Zahl der Erschienenenindessen ausreichend.

Für die Wahlen der Beamten finden die Vorschriften in den 88- 1 und 4 bis incl. 9
des Reglements über das Verfahren bei den ständischen Wahlen vom 22. Juni 1842 Anwendung.

8- 4.
Die Zusammcnbcrufungder Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths geschieht schriftlich

unter Angalie der Acrathungsgcgenstände,so oft es die Geschäfteerfordern und mindestens einmal
im Jahre. Sie muß erfolgen, sobald es von einem Drittel der Mitglieder verlangt wird. Mit
Ausnahme dringender Fälle muß die Znsammenbernfung14 Tage vorher stattfinden.

BeabsichtigteAnträge von Seiten der Mitglieder sind dem Landtags-Marschalle möglichst
so zeitig vorher in kurzer Fassung einzureichen, daß deren Mittheilung an die übrigen Mitglieder
erfolgen tann.

§. 5.
Der Vorsitzendeeröffnet, leitet und schließt die Verscunmluugendes Provinzial-Vcrwal-

tungsraths und handhabt die Ordnuug iu denselben.

8, 6.
Die Beschlüssesind mit Angabe der dabei gegenwärtig gewesenenMitglieder schriftlich

abzufassenund sowohl von dem Vorsitzenden, als anch den Anwesendenoder doch wenigstensvon
zwei Mitgliedern zu unterschreiben.

8- 7-
Der Laudtags-Marschall ist befugt und verpflichtet, in den znr Eompetenzder Versammlung

des Provinzial-Verwaltungsraths gehörigenAngelegenheiten,welche so eilig siud, daß eine Zusam¬
menberufung der Verwaltungsraths-Mitglieder nicht stattfinden kann, setbstständigzu verfahren,
Muß aber die Mitglieder alsbald von dem Veranlaßten bcuachrichtigcu und deren Zustimmung
einholen.

8- 8.
Die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths find verpflichtet, die Referate und Vor¬

bereitungen der Beschlüsse, welche ihnen vom Landtags-Marschalle übertragen werden, zn über¬
nehmen.

8. 9.
Der Provinzial-Verwaltnngsrath ist befugt, zur Norberathung einzelner Gegenstände

Commissionen niederzusetzen und Commissare zu crucnncn und sowohl den Commissionen als auch
den Commissare,, den ^'andes-Direitor oder andere ständischeOberbeamte beizuordnen. Sofern
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der Landes-Direktor den Eommissioueu unter Assistenz eines Oberbeamte» nicht selbst beiwohnt,
erfolgt die Bezeichnung des Oberbeamten, welcher den Vorberathuugeu beizuwohnen hat, durch
den Landes-Director.

Die Couunissionen zur Vorbcrathuug einzelner Gegenstände wählen sich ihren Vorsitzenden
selbst und können einen, ständischen Büreaubeamten zur Prototollführung zuziehen, der alsdann von
dem Landes-Director bezeichnet wird.

8- 10-
Der Landes-Director und die ständischen Oberbeamten nehmen an den Sitzungen des

Proviuzial-Verwaltuugsraths mit berathender Stimme Theil und übernehmen auf Erfordern des
Landtags-Marschalls Referate, sofern der Provinzial-Verwaltnngsrath nicht Berathung ohne Zu¬
ziehung von ständischeu Beamte« besonders beschließt.

Ebenso können die übrigen ständischen Beamten zu Referaten und Führung des Protokolles
zu dcu Sitzungcu des Provinzial-Verwaltnngsraths zugezogen werden.

8- 11-
Die Beschlüsse des Provinzial-Verwaltnngsraths werden, soweit er dieselben nicht un¬

mittelbar und selbst ausführt, durch deu Landtags-Marschall dem Landes-Director zur Ausführung
überwiesen. Die Verfügungen uud Eorrespondeuzen, welche der Provinzial-Vcrwaltnngsrath in
Ausführung seiner Beschlüsse selbst erläßt, sind nach Anordnung des Vorsitzenden entweder von dein
Referenten oder Schriftführer, falls diese Mitglieder des ProviuzialVcrwaltnugsraths sind, oder
durch den Landes-Director oder einem von diesem zu bezeichnenden stäudischcu Beamten abzufassen
uud dem Provinzial-Verwaltungsrath resp, seinem Vorsitzenden zur Siguatnr vorzulegen. .

Die Bestallungen der von dem Proviuzial-Verwaltungsrathe ernanuten Bcamteu werden
stets von dem Laudtags-Marschalle vollzöge».

8- 12.
Die Bcsorguug aller Bureau- und Negistraturgeschäfte des Provinzial-Vcrwaltuugsrcitb

erfolgt durch das Burcaupersonal des Landes-Directors unter dessen Anweisung und gleichzeitigmit
den laufenden Geschäften der Verwaltung und die Schriftstücke derselben werden in derjenigen
Abtheiluug der Registratur des Landes-Directors niedergelegt und aufbewahrt, welche das Haupt¬
interesse dabei hat.

8- 13.
Die Vertretuug der proviuzialständischeu Vcrwaltuug nach Außen und vor Gericht durch

den Landes-Director resp, seinen Vertreter geschieht ohne Rücksicht ans die in der gegenwärtigen
Geschäfts-Ordnuug enthaltenen Eompetcuzbestimmuugen.

8- 14.

Die Mitglieder des Proviuzial-Vcrwaltuugsraths, welche alle iu dieser Eigenschaft ihnen
obliegenden Geschäfte unentgeltlich besorgen, erhalten für jeden Reise- resp. Sitzungstag an Diäten
12 Mark uud an Reisekosten eine Vergütung von 4,50 M. jür jede auf dem Landwege zurück¬
gelegte Meile oder von 1 Mark auf jede Meile bei Benntzung von Eisenbahueu oder Dampf'
schiffen, sowie in letzterem Falle au Nebentosten für den Zu- uud Abgaug au der Eifeubahu oder
dem Dampfschiffe li Mark.

8- 15.
Soweit diese Gcschäfts-Orduuug teiuc speciellen Bestimmungen enthält, ist dieselbe ihrem

Inhalte entsprechend durch Beschlußfassuug des Proviuzial-Verwaltungsrath zu ergänzen.
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Geschäfts-Znstruction
für den Landes-Direetor und die ihm zugeordnetenobern Beamten.

8- 1.
Der Landes-Direetor vertritt die gesammte ständische Verwaltung nach Außen nnd vor

Gericht und führt die laufenden Geschäfte derselben.
Er führt ein Dienstsiegelmit der Umschrift:

„RheinischeProvinzial-Verwaltung".

8- 2.
Der Landeö-Dircctorhat die Ausführung der ihm übcrwicscucu Beschlüsse des Provinzial

Verwaltungsraths als dessen Organ zu bewirken.
Alle Angelegenheitender provinzialständischcnVerwaltung, welche uach der Gcschäftsord

nung für den Provinzial-Verwaltuugsrath dessen Beschlußfassung nicht vorbehalten oder welche der
Provinzial Verwaltungsrath nicht nnmittelbar selbst erledigt, unterliegen der sclbststcindigeu Bear¬
beitung durch den Landes-Direetor und die ihm zugeordnetenobcreu Beamten nach näherer An^
leitung gegenwärtiger Geschäfts Iustructiou.

Die Geschäfts-Ordnuug für deu Provinzial-Verwaltnngsrath ist fiir den Landes-Direetor
nnd die ihm zugeordnetenoberen Beamten in gleicher Weise wie für die Mitglieder derselben
verbindlich.

Der Landes - Dircctor ist befugt uud verpflichtet, auch in deu der Beschlußfassung des
Provinzial-Vcrwaltungsraths vorbehalten«! Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß eine Porlage
an den Landtags-Marschall nicht ohne Nachtheil vorerst bewirkt uud wenigstensdessen persönliche
Entscheidung in Gemäßhcit der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltnngsrath abgewartet
werden kann, selbstständigzu verfahren, er muß die vorgeschriebene Vorlage an den Landtags
Marschall indessen gleichzeitig oder wenigstens ohne Verzug nach Erlaß seiner Verfügung bewirten

8- 3.
Der Laudes-Director ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Ver¬

waltung der provinzialständischeuAnstalten und des provinzialstäudischen Vermögens der Provinz
verantwortlich. Er ist der Mittelpuutt der ganzen Verwaltung uud hat dieselbe uicht allein voll¬
ständig zu übersehenund zn überwachen, sondern auch darauf hinzuwirken, daß die allgemeinen
Zwecke der Verwaltung überall im Auge behalte» und nicht durch einseitigeVerfügungen in ein¬
zelnen Zweigen beeinträchtigt,sowie, baß die Vorschriften der Gesetze, Reglements uud Inftructio-
nen überall innegehalten werden und dennoch der Verwaltung ein reges iuueres Leben inne wohne.
Er hat zu dem Ende innerhalb der Grenzen der Gesetze und Reglements die erforderlichen Anord¬
nungen zum regelmäßigenund prompten Betrieb der Verwaltung und zur sicher» Erreichung der
Vcrwaltungszwcckczu treffen und deren Ausführung, sowie überhaupt die Erfüllung der Pflichten
aller Beamten der ständischen Verwaltnngszweigezu eoutroliren.

Der Landes-Direetor ist befugt, in allen Angelegenheitender Verwaltung, die ständischen
oberen Beamten zur Berathung znsammen zu berufen oder mit ihnen einzeln in Berathung zu
treten; ihm gebührt jedoch in allen Fällen die Entscheidung.
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Der Landes-Director ist für die rechtzeitige Vorbereitung der Etats, sowie für deren
Innehaltung verantwortlich.

Alljährlich wenigstenseinmal hat er entweder selbst oder durch seinen Stellvertreter aus
der Zahl der oberen Beamten alle ständischen Kassen, sowie sämmtliche Institute nnd Anstalten,
welche unter der ständischen Verwaltung der Nheinprovinz stehen, außerordentlich zu revidiren.
Imglcichen hat derselbe die Vorrevision der Rechnungender ständischenHauptkasse, sowie der
einzelnen Instituts- und Anstalts-Kasscn zu bewirken und darauf zu halten, daß die Iahresrech-
nnngeu bis spätestens zum 1. Mai des folgenden Jahres gelegt find.

Der Landes-Director ist der Dicustvorgesetzte aller übrigen ständischen Beamten und zu
Warnungen uud Ncrwciseugegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagung der Ausübung der
Amtsverrichtnngen berechtigt. (§. 1« uud 54 des Gesetzes über die Dienstvergehen der nicht
richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852.)

Bis zur gesetzlichenandcrweiten Regelung der Discipliuar-Befuguisseder ständischen Be¬
hörden, ist den sämmtlichen Beamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, fich für den
Fall der Verletzungihrer Dienstpflichtendie Festfetzuug von Geldbußen bis zu 10 Thlr. durch den
Landes-Director uud die Einbehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lassen.

§. 5.

Innerhalb der Grenzen des Etats hat der Landes-Director diejenigen Beamten, deren
Ernennung nicht dem Peovinzial-Verwaltungsrathe vorbehalten ist, selbstständig anzustellen,und die
nöthigen Hülfsarbeiter bei der Central-Verwaltung ans Kündigung anzunehmen.

Er ist befugt, bei zweifelhaftenRechtsfragen und Vertragsabschlüssensich eines Rechts¬
kundigen, sowie in technische« Augelcgeuheiteneines technischenBeirathes auf Kosten der Provinzial-
Verwaltung zu bedienen und die entsprechenden Kosten auf disponible entsprechendeEtatscredite
anzuweisen.

Für Besorgung der Iustitiariatsgcschäfte bei der provinzialständischenEcutral-Verwaltung
sowie der ärztlich- und bautechnischcu Angelegenheitenkönnen mit Geuehmigung des Provinzial«
Verwaltungsrathes firirte Honorare mit qualifizirten Staats-, Instituts- oder Privatbcamten ver¬
einbart werden.

ß. 6.

Der Landes-Director ist verpflichtet,die von ihm crlaffeuenwichtigernVerfügungen, fowie
alle feit der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths stattgehabten wichtigerenEingänge,
namentlich Gesetze, Verordnungen, Verfügungen der Behörden nnd Entscheidungen der Gerichte dem
Provinzial-Vcrwaltungsrathe bei seiner nächsten Zusammenkunftnachrichtlich mitzutheileu.

Er ist berechtigt, auch alle Gegenstäube der laufenden Verwaltung zur Kenntniß und
Entscheidung des Provinzial-Verwaltungsraths zu bringen, bei denen er eS für angemessen findet,
sie der Beschlußfassung zu unterbreiten.

8- 7-
Der Landes-Director und die oberm Beamte,, sind verpflichtet, an den Sitzungen des

Provinzial-Verwaltuugsraths, sofern derselbe nicht ausdrücklich Berathung ohne Zuziehung derselben
beschließt, Theil zu nehmen nnd alle ihnen in der Geschäftsordnungfür den Provinzial - Verwal>
tungsrath auferlegten Verpflichtungenzn erfüllen.
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8. 8.
Bei der ständischen Central-Verwaltuug hat der Laudes-Director alle eingehenden Sachen

zu erbrechenund zu präsentircn.
Die zur Entscheidungdes Proviuzial-Vcrwaltungsraths ressortmäßiggehörigenAngelegen¬

heiten hat er dem Landtags- Marschall zu übermittelu oder nach dessen Bestimmung für die
Sitzungen zurück zu legen.

Der Landes - Dircctor ist befugt, jede Sache seines Geschäftskreises unmittelbar selbst zu
erledigen oder sie in den gewöhnlichenGeschäftsgangzu bringen.

8. 9.
In dem gewöhnlichenGeschäftsgänge sind die Angelegenheitender proviuzialstäudischen

Centralverwaltuug in Abtheilungenzu bearbeiten, deren Bildung auf Vorschlagdes Landes-Directors
durch den Provinzial-Verwaltungsrath erfolgt.

Die Verfügungen werden unter dem Namen:
„RheinischeProvinzial-Verwaltung"

erlassen.
Der Laudcs-Dircctor hat die Verpflichtung,eine Abtheilung selbst zu übernehmen.
Die Dirigenten der anderen Abtheilungen werden durch den Proviuzial-Verwaltungsrath

aus der Zahl der oberen Beamten bestimmt.
8- 10.

Die Ordnung des Geschäftsgangesin den Abtheilungenbleibt dem Laudes-Director über¬
lassen. Er hat die nöthigen Journale und Oeschäfts-Coutrolenauzuordnen uud Alles zu bestimmen,
was die Regelmäßigkeit, Ordnung uud deu ununterbrochenenFortgang der Geschäfte, fowie, was
Form und Fassung der Vcrfüguugcn anlangt.

8- N.
Soweit der Landes-Director Angelegenheiteneiner Abtheilung uicht unmittelbar selbst er¬

ledigen und bearbeiten oder sie nicht wenigstens supcrrevidire» will, hat deren Erledigung und
Unterzeichnungdnrch den Dirigenten der betreffendenAbtheilung ;n erfolgen.

Macht der Landes-Director von seiner Befugniß zur unmittelbaren Bearbeitung und Er¬
ledigung einer Sache Gebrauch, so hat er zur Vorbeugung widersprechender Verfügungen dem
betreffenden Abtheilnngs-Dirigcnteuwenigstens im Allgemeiuenhiervon Kenntniß zu geben uud die
Schriftstücke, wenn möglich,vollständig zu den Akten gelangen zu lasse».

8- 12.
Der Dirigent eiuer jeden Abtheilung führt die besondere Aufsicht über das Personal und

°e» Geschäftsgang bei der ihm anvertrauten Abtheilung uud den ihr unterstellten Instituten und
Anstalten.

Er hat überhaupt iu Beziehung ans seine Abtheilung alle Rechte uud Pflichte,, deö Lcm°
des-Directors, welche diesem iu Rücksicht auf die ganze Verwaltung zustehen und obliegeuund die
Pflicht, den Laudcs-Dircctor in Hinsicht der ihm übertragene,, allgemeine,, Leitung und Aufsichtzu
Unterstützen.

Da der Abtheiluugs-Dirigenl in dem ihn, angewieseneuGeschäftskreise möglichst frei und
^lbstständig zn wirken hat, so ist cr, wie der Landes-Director, nicht allcin für einen schnellen
^'tgaug, sondern anch für eine gründliche nnd vorschriftsmäßige Bearbeitung der Gegenstände,
sowie für eine angemessene Fassuug der Verfügungen zunächst uud vollständig verantwortlich.

3
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Von dieser Principalen Verantwortlichkeit wird er auch nicht durch die Zustimmung des
Landes - Directors bei stattgehabter Berathung befreit. Ist dagegen die Entscheidung durch den
Landes-Director gegen sein Votnm erfolgt, so hat er den Inhalt der Verfügung nicht zu vertreten,
weun er sciue abweichende Meinung unter Kenntniß des Landes - Directors kurz zu den Akten ver¬
merkt; er haftet aber nachher für den weitern Betrieb und eine zweckmäßige und ordnungsmäßige
Ausführung der Entscheidung des Laudes-Directors.

Bei Gegenstände» y^u besonderer Wichtigkeit oder bei Unzulänglichkeit der Vorschriften
steht es dem Abthcilungs - Dirigeuteu, weuu er die priucipale Vcrautworlichteit uicht überuchmeu
will, frei, uutcr Vortrag des Sachverhalts die Eutschciduug des Landes-Dircctors einzuholen.

Der Abtheilungs-Dirigeut ist bei Dienstreisen ebenso wie der Landes-Director befngt und
verpflichtet, schon an Ort und Stelle das Erforderliche zur Abstellung von Mängeln zu verfügen.
Mängel, deren Nüge außer seiner Abtheilung liegt, darf er gleichwohl nicht unbeachtet lasse«, son¬
dern muß sie dem Landes-Director bei eigener Verantwortlichkeit anzeigen.

tz. 18.

Der erste ständische Obcrbeamte ist der ständige Vertreter des Lcmdes-Directors in allen
Vcrhinderuugs- und Abweseuheitsfällen.

Bei Verhinderung und Abwesenheit eines der AbthcilungS-Dirigenten hat der Landes-
Director entweder selbst die Leitung der Geschäfte nud Unterzeichnung der Schriftstücke zu über¬
nehme» oder einen andern Beamten speciell mit der Vertretung zu beauftragem

ß. 14.

Der Landes-Director darf sich außerdienstlich nur auf die Dauer von 8 Tagen obne
Urlaub aus seinein Wohnsitze entfernen, muß aber von seiner Abreise den: Stellvertreter Nachricht
geben. Zn einer längere» Abwesenheit bis zu 6 Wochen bedarf er des Urlaubs des Landtags-
Marschalls resp, seines Stellvertreters.

Die Beurlaubung der übrigen provinzialständischeu Beamten bis zn 6 Wochen steht dem
Landes-Director zu.

Sind die Vertrctuugslosten unvermeidlich, oder soll dem Landes-Director oder einem oberen
Beamten länger als »» Wochen Urlaub ertheilt werden, so ist die Angelegenheit dem Provinzial-
Vcrwaltnugsrathc zur Beschlußfassung zu unterbreiten.
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